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Weilagen

zum

Tagblatt des Großen Rathes

des

Kantons Bern.

4880.

Bern.
Buchdruckerei Lang à Comp., Waisenhausstraße.



NW" Laut Beschluß des Regierungsrathes sollen die dem Großen Rathe auszutheilenden
Vorlagen dem Tagblatte der Großrathsverhandlungen beigegeben werden. Zur leichtern
Unterscheidung werden diese Vorlagen aus der ersten Seite jedes Bogens unten die Bezeichnung
„Beilagen zum Tagblatte des Großen Rathes" und in der obern Ecke jeder Seite die Nummer
der Vorlagen tragen. Dabei wird zur Vermeidung unnöthiger Reklamationen daraus
aufmerksam gemacht, daß ost Vorlagen, die mit einer spätern Nummer versehen sind, zur
Versendung gelangen werden, bevor der Druck früherer Nummern vollendet ist.
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Allndemssantriige
des

Regierungsraths und der Großrathskommission

für die

zweite Berathung des Gesetzesentwurfs

betreffend

die Vereinfachung der Staatsverwaltung.

(10. März 1880.)

s 5.

1. Im ersten Lemma statt: „für Ausrichtung von Stipendien
an bernische unbemittelte Studirende" zu sagen: „für
Ausrichtung von Stipendien an Studirende."

2. Im uämlichen Lemma statt: „der Ertrag des besteheudeu
Stipendienfonds" zu sagen : „der Ertrag der bestehenden

Stipendienfonds."

8 6.

1. Das erste Lemma zu streichen.
2. Zm zweiten Lemma nach dem Worte „Geometer-

Konservateur" die Worte einzuschalten: „im Jura."

Im zweiten Lemma die Worte : „ein Zins von 4h's °/°"
zu ersetzen durch die Worte: „das Maximum des jeweiligen
Depotzinses."

§ 10.

1. Im ersten Lemma vor dem Worte „Publikationskosten"
einzuschalten: „ordentlichen".

2. Im letzten Lemma den Zwischensatz: „sofern die Grund-
steuerschatzung der betreffenden Liegenschaft den Betrag
von tausend Franken nicht übersteigt," zu streichen.

s 11-

Im zweiten Lemma den Nachsatz zu redigiren wie
folgt: „Eine für die Herstellung dieses Gleichgewichts
nothwendige Erhöhung der gegenwärtigen Steuer ist dem

AbiiànzsaMgr
des

Regierungsraths und der Großrathskommission

für die

zweite Berathung des Gesetzesentwurss

betreffend

einige Abänderungen des Verfahrens in Strafsachen

und des Strafgefetzbuches.

(10. März 1880.)

1. Das erste Lemma des Z 13 folgendermaßen zu
redigiren:

„Statt der in den Art. 225 Ziffer 1, 229 Ziffer 1

„und 231 Ziffer 1 des Strafgesetzbuches an--

„gedrohten Zuchthausstrafe tritt Korrektionshaus-
„strafe bis auf 6 Jahre ein."

2. Zwischen dem Z 13 und Z 14 einen neuen
Artikel einzuschalten, folgenden Inhalts:

„Mißhandlungen, die entweder keine

Arbeitsunfähigkeit oder eine solche von weniger als
„fünf Tagen zur Folge hatten, werden auf Klage
„des Mißhandelten hin mit Gefängniß bis zu
„60 Tagen bestraft, womit Geldbuße bis zu
„Fr. 100 verbunden werden kann.

„Mißhandlungen, die keine Arbeitsunfähigkeit
„zur Folge hatten, können jedoch je nach Umständen
„blos polizeilich bestraft werden (Art. 256
„Ziffer 5)."
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StsMkSkàrs
betreffend

die tsteilweife Abänderung des Dekrets vom
2. Kenmonat 1879 über die Heffnnngs- und
Schließungsstunde der Wirthschaften, über
das Tanzen und die übrigen öffentlichen
Belustigungen in den Wirthschaften.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Abänderung des Artikels 1 des Dekrets vom 2. Heu-

monat 1879 über die Oeffnungs- und Schlichungsstunde
der Wirthschaften, über das Tanzen und die übrigen
öffentlichen Belustigungen in den Wirthschaften,

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:
Das erste Alinea des Artikels 1 des Dekrets vom

2. Heumonat 1879 erhält folgende Fassung:

„Der Wirth ist verpflichtet, die Wirthschaft von 6 Uhr
„Morgens an offenzuhalten. Bei vorhandenem Bedürfnisse
„kann die Oeffnung der Wirthschaft schon um 4 Uhr
„Morgens stattfinden. Um 12 Uhr Nachts sollen alleWirth-
„schaftslokalitäten geschloffen und von den Gästen verlassen
„sein. Der Wirth kann jedoch die Wirthschaft auch früher
„schließen."

Das letzte Alinea des Artikels 1 des nämlichen Dekrets,
lautend: „DerRegierungsrath kaum durchbesondreBeschlüffe
„die Schließungsstunde für einzelne Ortschaften zeitweise
„verlängern" — wird gestrichen.

Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.

Bern, den 20. Hornung 1880.

Im Uamen des Kegierungoraths,

der Präsident
Schenrer,

der Rathsschreiber
L. Kurz.

Gemeinschaftlicher Antrag
des Regierungsraths und der Staatswirthschaftkommission.

(Vom 16. März 1880.)

Dektttsentmirf

über

Modistkation des Dekrets vom 13. April 1877
betreffend den Betrieb der Bern»<Fuzernbahn.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

Art. 1.

Der Reservefonds und der Oberbau-Erneuerungsfonds
der Bern-Luzernbahn werden aufgehoben. Der Passivsaldo
derselben auf 91. Dezember 1879 wird dem Eisenbahnkapital

zugeschrieben.

Art. 2.

Das jeweilige Ergebniß der Betriebsrechnung der
Bern-Luzernbahn wird der laufenden Verwaltungsrechnung
zugeschrieben.

Art. 3.

Die Vorschriften des Dekrets vom 13. April 1877
sind aufgehoben, soweit sie hiermit im Widerspruch stehen.

»
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Entwurf-Dekret
betreffend

die neue Eintheilmig und Abgrenzung der

Helfereibeßrke.

(9. März 1880.)

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betrachtung:
daß die dermalige Eintheilung der Helfereibezirke

des Kantons den bestehenden Verhältnissen nicht mehr
entspricht,

daß daher eine Revision dieser Eintheilung
vorgenommen werden muß, wobei eine Verminderung der
Bezirke mit Rücksicht auf den Mangel an verfügbaren
Geistlichen geboten erscheint;

gestützt auf Z 6, 2. Alinea, des Kirchengesetzes vom
18. Januar 1874.

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

Z 1-

Der Kanton Bern wird in 7 Helfereibezirke eingetheilt,
nämlich:

Bezirk Jnterlaken, umfassend die sämmtlichen
Kirchgemeinden der Amtsbezirke Oberhasle, Jnterlaken und
Frutigeu;

Bezirk Thun, umfassend die sämmtlichen Kirchgemeinden
der Amtsbezirke Saanen, Ober- und Niedersimmenthal
und Thun;

Bezirk Bern, umfassend die Kirchgemeinden der

Amtsbezirke Bern, Konolfiugen, Seftigen, Schwarzenburg
und Laupen (ohne Kerzers);

Bezirk Nidau, umfassend die Kirchgemeinden der
Amtsbezirke Büren, Aarberg, Nidau, Erlach, Viel, die

deutsche Pfarrei Neuenstadt, vom Amtsbezirk Fraubrunnen

die Kirchgemeinde Münchenbuchsee, die Kirchgemeinde
Kerzers, sowie die solothurnischen Kirchgemeinden Oberwyl,
Messen, Aetigen, Lüßligen und Stadt-Solothurn;

Bezirk Burgdorf, umfassend die Kirchgemeinden der
Amtsbezirke Burgdorf, Fraubrunnen (ohne Münchenbuchsee),

Signau und vom Amtsbezirk Trachselwald die

Kirchgemeinden Lützelflüh.Trachselwald.Rüegsau, Affoltern,
Sumiswald und Waseu;

Bezirk Langenthal, umfassend die Kirchgemeinden der

Amtsbezirke Aarwangen und Wangen und vom Amtsbezirk
Trachselwald die Kirchgemeinden Huttwyl, Eriswyl,
Dürrenroth und Walterswhl;

Bezirk Jura, umfassend die sämmtlichen reformirten
Kirchgemeinden der jurassischen Amtsbezirke, sowie die
französische Pfarrei Viel.

s 2.

Durch diese neue Eintheilung der Helfereibezirke
werden die Rechte und Pflichten der Helfer bezüglich
ihrer Funktionen, ihrer Besoldung und Honorirung für
einzelne kirchliche Funktionen in keiner Weise berührt oder

abgeändert.

s 3.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und ist in die

Gesetzsammlung aufzunehmen. Alle mit demselben im
Widerspruch stehende gesetzliche Vorschriften sind aufgehoben.

Bern, den 9. März 1880.

Im Kamen des Regierungsraths

der Präsident
Scheurer,

der Rathsschreiber
L. Kurz.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1880.
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HuÄKVt 188V

- Ftraßenbautkn.
eoii«triietivu« lie route«.

Kredittableau.

?r.

Vorardeiteri, L^ug-uksiedè u. 8. v. ^
14 000

s ^e^K^Kêoii'ôs, sîveÂêKtteô, eto. ^

Korrektionen von Straßen des Staates.

Lîorrsotious âe routes oautoualss.

2. drim8el-8trg,88e, illuere ^arveiä-Kuttallllöll 25,000
3. Not-Kaclmön-Zti'assö, Uiikleàl-Hopklauelieii » 10,000
4. ^«eilûtuvllînen-krinllelwalll, RuAli8tàIâell-8tesmatt 10,000
5. IZweiIut8eIiilloii-r,auterdrullueii, Ltemdoekstà 4,700
6. Aaemükle-?weilüt8oliinen, 3g.xetellI>g.ek-8äAe8edopk 8,000
7. ^rutigen-KanlIsr8teg.8tra88e, ?ürtken-NitIioI^ 8,000
8. ?rutiZen-^,sìeIdo<Ieii-8tra88e, 8pitg.Ibrüetce-8teg (II. 8.) 20,000
9. ?rutiZeii-^,<1eIdoiIen-8tra88e, ?rutiZeii-H.eksrIi (V. 8.) 10,000

10. K8taä-l.auenen-8tea88e 10,000
11. 8immenikal-8tra88ö lìiuAolâillsell 14,000
12. 8tekIÌ8durZ-8ek^ar^elieZA-8trg.88e, 8eklierdaek8tut^ 16,000
13. Vie88daeli-lvilläk!ll-8ti'g.88ö, ^e8ed1ell-Lg.reiekti 11,000

Iledertrag — ^ reporter 146,700



«

?r.
IlekertraZ — Report 146,700

14. NuIIigen-Nutt«>I.8ti'S88e, 8ekvur^eudued8tà 7,000
15. I)ietvz?I-RoIirdg.eIi-8trg,88ö 6,300
16. Leru-Ro1IiAeu-8tru88e, ^e^mûdìestà 10,000
17. 3edvur?eu1iurA-(1uA8i8derZ-8trk>.88ö 25,000
18. 3Ì8e1eu-^iIiI1)rûeIî-8tru88e, Rûsekàrà 1,000
19. ^««ânes-Fâàz/ (Route de) uu-de880U8 à Ruet 25,000
20. (Route de) 10,000
21. IVIontigne^-Krandgourt (Route de) 12,500

N. Staatsbeiträge an neue Straßen des Staates.

Ludsiâes âe l'Ltat pour nouvelles routes oantonales.

22. Reissiseu-RruttiFöu-^eseki-Ltrusse
23. (Foutou-NerliZöll-Ltrasse durek's Dork Nerligeu
24. RAZiv7l-LctiuuZuuu-8tru88e
25. (?rg.beu-dg.iudg.ek-8tru88e
26. Rg.gueck-Iu8-8trg,88e
27. Vînel^-Nagneoli.Ztrasse
28. ITicgAss-termes (Route de)
29. 6reIIlllAeu-8eevveu-8trg.88ö

S. Breiwillige Staatsbeiträge an Straßen IV. Maße.

îSudsicles volontaires âe 1'Htat pour routes âe IV. àsse.
30. ^delbodeu-Riledkukreudrüeke 1,500
31. ANoItöi'n-VVe^ei'-8trg88e 6,700
32. Neklenberg-àtr^e, 08à^vulld-8tuutkeudued 7,200
33. ?dulgrubeu-8tru88e 10,000
34. IoIIiItofen-Nad8teNen-8tra88e 10,000
35. lîiggi8berg.kîûNi-8tra88e 15,000
36. RrieuÌ8kerA-^iegeIried-8tru88e 7,000
37. àcIi-Liderell-8tra88e 6,000
38. (Route d') 2,500
39. ^K/errî'èrô-^ss (Route de) 27,000
40. ^)es Fois-^ss (Route de) 20,000
41. ^es rKe/îeries-êes (Route de) 2,500
42. Kenevei-Ie Lernil (Route de) 5,000
43. lZorveII08»^la/ (Route de) 5,000

lotsl 500,000

4,000
20,000
22,600
25,000
18,500
10,000
10,000

7,000



«

Wortrag an den Wegierungsraty.

Die Baudirektion legt Ihnen hiemit das dießjährige
Kredittableau für Straßenbauten vor, mit der Bemerkung,

daß die in Fettschrift gedruckten Straßen noch nicht zu

denjenigen gehören, deren Projekte vom Großen Rathe

genehmigt und für welche Kredite oder Beiträge bewilligt
sind.

Mit Rücksicht auf die nun günstige Jahreszeit und

die noch immer herrschende Nothlage werden Sie hiemit
ersucht, beim Großen Rathe dahin zu wirken, daß er

diesem Tableau die Genehmigung ertheile, mit Vorbehalt
der noch nachzuholenden Genehmigungen und Bewilligungen

für die in Fettschrift gedruckten Straßenprojekte
und daß er die Ermächtigung ertheile, die Ausführung
der Bauten innert einer Gesammtsumme von Fr. 350,«00

anzuordnen, bis zum Inkrafttreten des Büdget.

Direktion der öffentlichen Bauten.

lînpMt an kttnnM exàM.

Mus avons I'bonneur de vous soumettra ci-eontre
le projet cke repartition cku credit ckes nouvelles routes

pour 1860, en vous kaisant remarguer gue les projets
designes en lettres grasses n'ont pas eneore ete soumis
à l'approbation cku (Iranck-Donseil.

bin consideration ckes circonstances actuelles et
cke la crise persistante cku trävail, nous vous prions
cke bien vouloir reeommaucker au ttranck-Douseil
1° l'approdation cke ce tableau, sous réserve ckes

decisions à prendre guant aux subsides à accorder

aux routes ckout les projets sont designes en lettres
grasses, et 2° l'autorisation d'ordonner l'exeeution ckes

travaux jusgu'à concurrence d'une somme de 350,000
kranes, en attendant le vote cku budget.

llireetion des travaux publies.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung

an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 13. März 1880.

Im Namen des Regierungsraths
der Präsident

Scheurer,

der Rathsschreiber
L. Kurz.

Approuve par le LonseiDexecutik et transmis au
Dranck-Lonseil avec recommandation.

13 mars 1880.

à nom à DonssiDenêonki/'
De président

8obeurer,

Do Leerêtaire ck'Dtat
Uur?.



Nr. 7.

Wortrag
der

Direktion des Innern
an

lim KegieruMmtä All àlllim cik8 Tit. Großen Katkk8 âe8 Klinton8 âern

Über

die Petition der Herren C. Inter. Uenhaus-Ducart. Luginbühl,
Prof. Vogt und Genossen

für

die Aushebung des Impfzwanges.

(Mai 1880.)

Herr Präsident,
Meine Herren!

Unter den Auspizien des bernischen Vereins gegen den Impfzwang
ist seit einigen Jahren eine intensive Agitation gegen das in Kraft stehende

Jmpfgesetz vom 7. November 1849, speziell gegen die Bestimmung des

Impfzwangs für jedes schulpflichtige Kind in unserm Kanton inscenirt
worden. In Versammlungen und Vorträgen, durch Zeitungen und
Broschüren wurde die Berechtigung nicht nur des Impfzwanges, sondern
der Impfung selbst verneint oder wenigstens sehr angezweifelt, und die

Impfung geradezu als ein der Gesundheit manchmal gefährlicher Eingriff
in die persönliche Freiheit dargestellt. Viele wurden, wenn nicht ganz
von der Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit der Impfung überzeugt, so doch

wenigstens in Zweifel versetzt, ob wirklich diese Bewegung gegen das

Impfen nicht ihre Berechtigung besitze.

Unter solchen Umständen konnten die unter'm 31. Oktober 1879
eingelangten 2 Petitionen an den Großen Rath gegen den Impfzwang nur will-

' kommen sein. Willkommen sind diese Petitionen, weil sie durch die

Untersuchung der von den Petenten angeführten Motive gerade eine günstige
Gelegenheit bieten, den Großen Nath über den wahren Stand dieser

hochwichtigen Frage zu orientiren und überhaupt auch einem weitern Publikum

einige Klarheit über dieselbe zu verschaffen.

Die erste Petition rührt von einer Versammlung vom 3. Februar
1879 in Bern her und datirt vom 1. März 1879, langte jedoch erst am
31. Oktober resp. 1. November ein und trägt die Unterschrift des damaligen

Tagespräsidenten der Versammlung, Herrn C. Sutcr in Bern.
Die zweite Petition rührt direkt vom Vorstande des bernischen Vereins

gegen den Impfzwang her, ist von den Herren Neuhaus-Ducart, als

Präsident, und Luginbühl, als Aktuar, unterschrieben und von 3191 im

ganzen Kanton gesammelten Unterschriften begleitet.
Die letztere, welche jedoch in erster Linie zur Sprache zu kommen

verdient, stellt an die Behörden ein zweifaches Gesuch:

Erstens wird verlangt: daß in die Jmpflisten der Aerzte
auch die jeweiligen Jmpfschädigungen eingetragen werden.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Raths. 1880.
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Dieses Gesuch wird damit begründet, daß es höchst wünschenswerth wäre,
wenn eine über die allfällig vorkommenden Jmpfschädigungen auf längere
Zeit sich erstreckende Kontrolle der Impflinge geführt würde, nm über
die Gefahren der Impfung sich gehörige Rechenschaft verschaffen zu können.

Hier muß vor allem ausdrücklich bemerkt werden, daß die Petenten
durchaus im Irrthum sich befinden, wenp sie behaupten, eine solche

Kontrolle hätte bis jetzt vollständig gefehlt. Denn laut Instruktion für
die Jmpfärzte sind diese gehalten, bei der jährlichen Einsendung der

Jmpfbücher an die Direktion des Innern einen Bericht mitfolgen zu
lassen, über die von ihnen während ihrer Jmpfthätigkeit wahrgenommenen
besondern Vorkommnisse.

Es ist nun klar, daß in einem Jahresbericht über die Thätigkeit
eines Jmpfarztes gerade die allfällig vorkommenden Jmpfschädigungen
in erster Linie aufzunehmen sind, wenn es auch nicht ausdrücklich
vorgeschrieben ist.

Daß es dennoch vortheilhafter für die ganze Sache wäre, wenn all-
fällige Jmpfschädigungen nicht in solchen losen und leicht zu verlegenden

Berichten, sondern eher in einem geeigneten Platz der Jmpfbücher
verzeichnet würden, das glaubt die unterzeichnete Direktion auch, und sie

kann sich insofern mit ^ dem bezüglichen Gesuche der Petenten ohne
Bedenken befreunden; es werden auch ohne weitere Beschlüsse des Großen
Rathes oder des Regierungsrathes die nöthigen Verfügungen getroffen
werden, um die Maßregel durchzuführen.

Dagegen muß bemerkt werden, daß die von den Petenten in ihren
Motiven angeregte auf längere Zeit ausgedehnte Kontrolle der Impflinge
eine kaum durchzuführende Maßregel ist. Wie viele Jmpfärzte klagen
in ihren jährlichen Jmpfberichten seit Jahren darüber, daß es so häufig
unmöglich sei, die Eltern zum Vorzeigen der Impflinge nach acht Tagen
behufs einfacher Konstatirung, ob das Impfen gelungen sei, zu veranlassen

Wollte man aber gar die Eltern durch gesetzliche Bestimmungen
anhalten, ihre Kinder jährlich zwei- oder dreimal während vier oder fünf
Jahren dem Jmpfarzt vorzuzeigen — es wäre dieß nämlich Wohl das

einzige Mittel, um dem Wunsche der Petenten nachzukommen, — wie
würde man dann nicht erst recht, und nicht ohne Grund, über die Jmpf-
plackerei klagen. Viel einfacher ist es, zu verfügen, daß sämmtliche
dem Jmpfärzte zur Kenntniß kommenden Jmpfschädigungen in die dafür
eingerichtete spezielle Rubrik des Jmpfbuches eingetragen werden sollen.
Man kann damit eine im Augenblick der Impfung zu machende
Einladung an die Eltern verbinden, die später bei ihren Kindern vermeintlich
als Folge der Impfung auftretenden Krankheiten beim betreffenden Jmpfarzt

behufs genauerer Untersuchung der Angelegenheit anzuzeigen.

In dieser Weise glaubt die unterzeichnete Direktion mit Bestimmtheit,

daß dem ersten Gesuche der Petenten genug Rechnung getragen wird.

Das zweite und wichtigere Gesuch, welches von den Petenten an den

Großen Rath gestellt wird, geht dahin, daß der Große Rath die
-Abschaffung des Impfzwanges beschließen möge.

Es ist nun klar, daß ein derartiges Verlangen auf Abschaffung einer
bestehenden Gesetzesbestimmung nicht ohne Weiteres oder auf Grund
einiger mehr oder weniger wirkungsvollen Redensarten, wie dieselben in
Zeitungen genug zu lesen sind, gestellt werden kann. Das hat auch der
bernische Verein gegen den Impfzwang in anerkennenswerter Weise nicht
gethan, sondern als Motivirung zu seiner Petition hat er derselben zwei
Schriften beigelegt, wovon er selbst sagt, daß das obige Gesuch durch
dieselben in „einläßlicher und erschöpfender" Weise begründet
werde.



Z

Die Aufgabe der Direktion des Innern war daher, die beiden

Schriften einläßlich zu prüfen und zu sehen, in wiefern die Behanptnng
der Petenten begründet sei, daß die UnHaltbarkeit des Impfzwanges durch
diese Schriften in einer so schlagenden Weife bewiesen werde.

Die erste dieser Schriften ist eine Abhandlung des Herrn Professor
Hr. Vogt, dem ersten Unterzeichner der Petition, mit folgendem Titel:

„Für und Wider die Kuhblatternimpfung und den Impfzwang, oder

„Polemische, kritische und statistische Beiträge zur Blattern- und Jmpf-
„frage, mit zahlreichen, statistischen Tabellen." Bern, 1879.

Sie bespricht, wie der Titel angibt, die Impf- und Jmpfzwangsfrage
vom medizinischen Standpunkte aus.

Die zweite Schrift rührt von einem gewissen Hugo Martini, Rechtsanwalt

in Leipzig, und führt den Titel:

„Der Impfzwang in seiner moralischen und wissenschaftlichen,
insbesondere juristischen UnHaltbarkeit. Ein ernstes Wort in ernster

„Zeit." Leipzig, 1879.

In letzterem Werk sucht der Verfasser, wie der Titel angibt, unter
anderm ganz speziell die juristische UnHaltbarkeit des Impfzwanges
darzulegen.

Wir wollen uns zuerst mit diesem beschäftigen. In juristischer
Beziehung hat man sehr einfach eine einzige Frage zu untersuchen, die

nämlich, ob der Impfzwang auch dann juristisch unhaltbar sei, wenn
die Impfung gegen die Blatternkrankheit wirklich den Schutz und den

allgemeinen Nutzen darbietet, welche ihr von den Jmpffreunden und

speziell von den Autoren unseres Jmpfgesetzes vom 7. November 1849

zugeschrieben werden.

Diese Frage stellen, heißt sie lösen. Denn wenn es wirklich sich

herausstellen sollte, daß die Kinder durch die Impfung gegen die Blattern
geschützt werden, und wenn, vorausgesetzt, daß keine Wiederimpfung den

Schutz erneuerte, der mit den Jahren abgeschwächte Schutz gegenüber
einer intensiven Ansteckung die Erkrankung zwar nicht mehr abhalten
kann, so doch wenigstens die Sterblichkeit unter den Erkrankten bedeutend

verringert, dann hat der Staat die Berechtigung, den Impfzwang zu

beschließen, und dieser Eingriff in die persönliche Freiheit ist mindestens
ebenso gerechtfertigt als etwa der Schulzwang.

So löst sich die juristische Frage nach Erledigung der medizinischen

Frage ganz von selbst. Herr Rechtsanwalt Hugo Martini mag darüber
die Meinung haben, die er will: wir vermuthen, daß die Gesetzgeber von
1849 über die Kompetenzen des Staates gegenüber der persönlichen

Freiheit des Bürgers wohl eine genügend klare und richtige Anschauung
besessen haben.

Man sehe auch nach England, demjenigen, wenn auch monarchischen

Lande auf der Erde, wo die persönliche Freiheit des Bürgers vielleicht
am eifersüchtigsten geschützt wird; dort wird der Impfzwang, wie Herr
Professor Dr. Vogt sich ausdrückt, mit drakonischer Strenge gehandhabt.

In Deutschland, der Heimath des Herrn Martini, ist der Impfzwang
durch das deutsche Reichsgesetz ebenfalls durchgeführt worden.

Nachdem wir gezeigt haben, daß die einzige Frage, welche einer

genauern und eingehender»! Betrachtung in diesem Bericht bedarf, die

medizinische Frage ist, indem jedes juristische Bedenken von vornherein
fällt, wenn der Gemeinnützen der Impfung nachgewiesen wird, so haben

wir uns nun mit der medizinischen Begründung des Gesuches um
Abschaffung des Impfzwangs zu beschäftigen.

Diese „einläßliche und erschöpfende" Begründung soll sich

im beigelegten und oben erwähnten Werke des Herrn Prof. Dr. Vogt
befinden. Wir sind deshalb genöthigt, uns hierseits mit ihm, als der von
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den Petenten angerufenen Autorität, auseinanderzusetzen, ohne daß wir
jedoch mit der Kritik des von ihm vertretenen Standpunktes irgendwie
seiner Persönlichkeit und seinem Eifer um die sanitarischen Interessen
des Volkes zu nahe treten möchten.

In wie weit ist nun die Begründung des Gesuchs um Aufhebung
des Impfzwanges in der Schrift des Herrn Prof. Vogt wirklich
vorhanden

Die Fragen, welche bezüglich des Werthes der Impfung sich erheben,

sind folgende:

1. Bietet die Impfung einen Schutz gegen Blatternerkrankung?

2. Falls dieser Schutz kein absoluter wäre, bietet die Impfung
wenigstens einen Schutz gegen den Blatterntod? In andern Worten:
wenn der Schutz gegen die Erkrankung mit der Zeit geschwunden,
abgeschwächt oder allfällig gegenüber einer intensiven Infektionsquelle sich

als ungenügend zeigen sollte, und somit ein Geimpfter an den Blattern
erkrankt ist, gewährt denn die Impfung wenigstens den Vortheil einer

leichtern Erkrankung, resp, verhindert sie erheblich die Gefahr eines

tödlichen Ausganges der Krankheit?
3. Bietet die Impfung nicht Gefahren (Jmpfschädigungen) für die

Gesundheit der Impflinge, welche in einem derartigen Verhältnisse zum
Nutzen der Impfung stehen, daß die Berechtigung des Impfzwanges
fiele oder wenigstens mit Recht angezweifelt werden könnte?

Wir wollen untersuchen, in wie weit die impfzwanggegnerische Schrift
des Herrn Prof. Dr. Vogt eine Antwort auf die obigen Fragen gibt.

Frage 1, ob die Impfung wirklich einen Schutz gegen
Blatternerkrankung gewähre, können wir Herrn Prof. Dr. Vogt reden lassen:

Er sagt selbst (Seite 114): „Die Erfahrung von der verhältnißmäßig

„ großen Seltenheit eines wiederholten Befallenwerdens durch die Blattern,
„trotz vorhandener Ansteckungsgelegenheit, sowie der Erkrankung
„eines vor nicht langer Zeit vaccinirten ist zu erdrückend
„groß, als daß man an einem solchen schützenden Einfluß
„zweifeln könnte, wenn man eine größere Wahrscheinlichkeit

höher zu schätzen weiß, als eine geringere."
Und weiter (Seite 242): „Aus den in diesem Schriftchen

niedergelegten Akten resultirt indessen auch eine auffallende Schutzkraft
„der Vaccine gegen Blattern, welche sich aber nur während einer

„verhältnißmäßig kurzen Zeit bemerkbar macht, deren Dauer erst noch

„ durch genauere statistische Untersuchungen bestimmt werden muß. Da die

„ große Mehrzahl der Menschen theils aus Unwissenheit, theils aus über-
„liefertem Vorurtheil, theils gezwungen durch ungünstige Umstände und
„Verhältnisse, jene natürlichen Bedingungen zur Erhaltung der Gesundheit

und Widerständsfähigkeit gegen Schädlichkeiten noch nicht erfüllen
„kann, so wird er sich einstweilen der Impfung zu seinem persönlichen
„Schutze bedienen müssen, wenn er sich in Blattern-Epidemien sicher

„ stellen Will "

Wie man sieht, ist also Herr Prof. Dr. Vogt von der Schutzkraft
der Impfung gegen Blatternerkrankung genugsam überzeugt, und somit
wird schon vom Jmpfzwangsgegner die Frage 1 bejaht. Nur darin ist

er mit den Jmpffreunden nicht einverstanden, daß diese Schutzkraft eine

langjährige sei. Er glaubt, daß dieselbe nur kurze Zeit andaure, etwa
1 Jahr. Leider ist Herr Prof. Dr. Vogt den Beweis hiefür schuldig
geblieben; die wenigen statistischen Rechnungen, womit er versuchte diesen
Beweis zu liefern, entbehren durchaus jeder Beweiskraft. Er fühlte
dieses so gut, daß er nachträglich, wie oben erwähnt, meinte, daß die
Dauer der Schutzkraft erst durch genauere statistische Untersuchungen



bestimmt werden müsse. Wie konnte er sich denn über diese kurze Dauer
der Schutzkraft der Impfung vorhin in dieser bestimmten Weise äußern?

Nun finden wir aber gerade in dem Werke des Herrn Vogt selbst

folgendes Material, um die Dauer der Schutzkraft der Impfung gegen
den Blatterntod zu erkennen (Seite 210 und 211):

Es wird von ihm erwähnt, mit welcher äußersten Strenge der

Impfzwang in England durchgeführt wird. Da dieses Gesetz 5 Jahre
vor dem Jahre 1872 in Kraft getreten war, so ist die Bevölkerung der

Jahre 1872, 1873 und 1874 in ihren S ersten Jahresklassen, d. h. bis
zum 5. Altersjahr so vollständig durchgeimpft, als dieses überhaupt
durchführbar ist. Es bleibt daher, wie Herr Prof. Vogt es sebst gesteht, nur
ein verschwindend kleiner Prozentsatz Ungeimpfter in dieser

Bevölkerung. Wie groß mag dieser verschwindend kleine Prozentsatz sein?

Für Schottland (viäo p. 196 der Vogt'schen Arbeit) finden sich

nach Vogt's Angabe im impfpflichtigen Alter von 6 Monaten
durchschnittlich für die 10 Jahre 1864 bis und mit 1873, 0,78 also nicht
einmal 1 V» Ungeimpfte und 2,46 "/<, Zweifelhafte. Unter diesen Zweifelhaften

befinden sich nach Vogt diejenigen, welche mit Erfolg vaccinirt
waren, ohne es durch Bescheinigung oder charakteristische Narben
unzweifelhaft beweisen zu können und deßhalb in die Rubrik der zweifelhaften

eingereiht wurden. Unter die zweifelhaften seien ferner noch eine

Anzahl Kinder gestellt, welche vor der Vaccination den Bezirk verließen
und in anderen Jmpfbezirken nur theilweise vaccinirt und registrirt
wurden.

Man darf also Wohl annehmen, daß von diesen 2,46 °/v zweifelhaften,
abgesehen derjenigen, welche später z. B. im folgenden Altersjahr geimpft
wurden, Wohl die Hälfte schließlich zu den Geimpften gehören; so hätte
man in Schottland bei den Kindern im Alter von 6 Monaten 2 Prozent
ungeimpfte und 98 "/« geimpfte.

Nun wissen wir, daß das Jmpfzwangsgesetz in England mit einer

unerhörten Strenge gehandhabt wird.

Gefängnißstrafen werden gegen Renitente verhängt, Bußen von
vielen Hunderten von Franken hatten diese Renitenten oftmals
zu bezahlen. Prof. Vogt führt ja viele derartige Beispiele an. Ferner
müssen in England die Kinder bereits bis zur Vollendung des 3., und

nicht erst bis zum 6. Monate, wie in Schottland, geimpft werden. Man
hat somit alles Recht anzunehmen, daß in England unter den Kindern
zwischen 3 Monaten bis 1 Jahr weniger als 2 °/g Ungeimpfte vorkommen,
jedenfalls wird diese Anzahl bei 1—5jährigen durch die Einwirkung der

Zwangsbestimmungen noch erheblich abgenommen haben. Man sieht also,
daß Herr Vogt sich trefflich ausdrückt, wenn er sagt, daß die Ungeimpften
in England einen verschwindend kleinen Prozentsatz der Bevölkerung im
Alter von 1—5 Jahren für die 3 Jahre 1872, 1873 und 1874 bilden.

Um jeden VorWurf der Parteilichkeit zu vermeiden, wollen wir aber

dennoch diesen „verschwindend kleinen Prozentsatz" in der Klasse von
1—5 Jahren für England wie für Schottland auf 2 "/« festsetzen, eine

wie bereits ausdrücklich erwähnt, sicher zu hohe Zahl. Für die Jahre
1872, 73 und 74 und in der Bevölkerung zwischen 1—5 Jahren bildeten
die Ungeimpften daher einen an der Zahl mindestens 50 mal geringeren
Bruchtheil der Bevölkerung als die Geimpften.

Wie steht es denn mit der Anzahl der Blatterntodesfälle, welche in
den genannten Kalenderjahren bei Geimpften und Ungeimpften im Alter
von 1—5 Jahren vorkamen?

Herr Vogt entnimmt aus dem englischen Blaubuch folgende Zahlen:

In England starben an den Blattern während der drei Jahre 1872,

73, 74:
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Absolute Zahlen
Alter Geimpfte Nnpeimpfte

1—2 Jahre 65 318

2—3 „ 69 261

3-4 „ 86 226

4-5 „ 113 124

Herr Prof. Vogt bedient sich dieser Zahlen, um aus ihnen durch
eine statistische Berechnung den Nachweis abzuleiten, daß die Einwirkung
der Impfung nur von kurzer Dauer sei. Sind aber diese Zahlen wirklich

richtig und vollständig, so daß sie einer statistischen Berechnung als
Basis dienen dürfen, so können wir daraus folgende Schlüsse ziehen.

Da die Ungeimpften der Jahre 1872, 73 und 74 mehr als 50

mal weniger Köpfe zählen, als die Geimpften, so kann man berechnen,
wie viele Blatterntodte sie geliefert hätten im Verhältniß zu deren eben

angegebenen Blatternsterblichkeit, wenn sie ebenso zahlreich gewesen wären
wie die Geimpften.

England, Jahre 1 872, 1 873, 1 874.

Absolute Blatternsterblichkeit Blatternflerblichkeit der
Alter der Geimpften Ungeimpften, für gleiche

Kopfstärke wie die

Geimpften berechnet

1—2 65 15900
2—3 69 13050

3—4 86 11300

4—5 113 12050

Oder, berechnet man das Verhältniß zu l Blatterntodesfall bei

Geimpften, so erhält man folgendes Ergebniß:

Während unter den Geimpften in den verschiedenen
Altersklassen von 1—5 Jahren je nur 1 Todesfall vorkam,
fanden sich bei den Ungeimpften

zwischen 1—2 245'Todesfälle!
2—3 189

3—4 131

4—5 107

So sieht man, daß noch circa 4 und Jahre nach der
Impfung, die Geimpften noch über 100 mal weniger
Gefahr liefen an den Blattern zu sterben, als die Un ge-
impftcn.

Damit wäre dargelegt:

1. die außerordentliche Schußkraft der Impfung gegen den

Blatterntod;
2. der Nachweis, daß die Dauer der Schutzkraft der Impfung

nicht schon nach Ablauf eines Jahres verschwunden ist,
wie Herr Vogt es ohne Beweise ausspricht, sondern, wenn
auch jährlich schwächer werdend, so doch 4'Z Jahre nach
der Impfung so wenig erloschen ist, daß der Geimpfte
nvch über 100 mal weniger der Blatterntodgefahr ausgesetzt

ist, als der Un geimpfte.
Dieser Schutz gegen Erkrankung, welcher selbst von Herrn Prof. Vogt

als ein „auffallender" bezeichnet wird, hat leider die Eigenthümlichkeit,
daß er nicht für das ganze Leben andauert. Die ersten Zeiten nach der

Impfung ist er ein außerordentlich sicherer; er fängt aber an, wie man
gesehen hat, allmälig geringer zu werden.

Die Dauer des Schutzes ist übrigens eine individuell verschiedene und
wird im Durchschnitt nach den Erfahrungen der Aerzte auf etwa 7 Jahre



bestimmt, nach welchen die Revaccination, besonders falls eine Blatternepidemie

wieder auftritt, dringend zu empfehlen ist.

Aber gesetzt auch, daß Jedermann eine nur kurze Dauer der Schutzkraft

der Impfung zugäbe, so resultirt aus den eigenen eben erwähnten
Aeußerungen des Herrn Vogt, daß der Impfzwang wenigstens bei Blatternepidemien

behalten werden sollte. Er rathet selbst an, sich in Seuchezeiten

impfen zu lassen; er wird darum diese Wohlthat für die Kinder, welche

ohne Impfung gerade die auserkorenen Opfer der Blattern sind, wie er's
ebenfalls zugibt, doch nicht der Gleichgültigkeit der Eltern preisgeben.

Es bliebe hiemit, bei logischer Betrachtung der Behauptungen des

Herrn Vogt, der angefochtene Grundsatz des Impfzwanges stehen, nur
wäre er einzig in Seuchezeiten anzuwenden! Ob und in wiefern eine

solche Maßregel, nämlich Impfzwang, nur bei Blatternepidemien durchge-

geführt werden könnte, davon weiter unten.

Wir haben gesehen wie die Frage 1 auch von den Gesuchstellern

bejaht wurde und nur in Betreff der Dauer der Schutzkraft der Impfung
ein unbegründeter Zweifel angebracht worden ist. So haben wir nun
die Frage 2 zu prüfen.

Gewährt denn die Impfung, wenn nicht immer einen
absoluten Schutz gegen Blatternerkrankung, so doch gegen
Blatterntod durch Milderung der Krankheit resp.
Verminderung der Todesgefahr?

Hier lassen wir mit Vergnügen wieder den Petenten resp, dem Herrn
Prof. Vogt das Wort:

„(Seite 116) Daß der vor nicht zu langer Zeit Vaccinirte, wenn

„ er bei Einwirkung von intensivem Blatterngift, dennoch von der Krankheit

ergriffen wird, ein verhältnißmäßig leichteres und ungefährlicheres
„Exanthem durchmacht als vor langer Zeit Geimpfte oder gar nicht
„Vaccinirte von gleichem Lebensalter, leugnet Niemand weniger
„als ich."

Man sieht schon daraus, daß Herr Vogt auch betreffs des Schutzes

gegen den Blatterntod gezwungen ist, den Werth der Impfung anzuerkennen.

Er sucht aber diesen Werth abzuschwächen, indem er den Schutz

gegen Blatterntod nur bei kurzer Zeit vorher Vaccinirten annimmt und

er stellt die seit langer Zeit Geimpften den llngeimpften zur Seite.

Was versteht er aber unter kurzer Zeit und langer Zeit?
Nach Vogt schützt die Impfung nur ein Jahr gegen die Erkrankung;

wie lang nun nach ihm die Impfung, wenn nicht mehr gegen die

Blatternerkrankung, doch gegen den Blatterntod schützt, darüber haben wir aus
der Arbeit des Herrn Vogt die von ihm nicht verwertheten Angaben aus

England erwähnt, welche das Verhältniß zur Gewißheit erhoben haben.

Es ist hier der Ort, über den eigentlichen Werth dieser Arbeit einiges

zu erwähnen.

Selten oder vielleicht nie ist eine statistische Arbeit erschienen, welche

eine größere Anzahl von statistischen Fehlern, von Irrthümern und von

Irreführungen enthält, als diejenige des Herrn Prof. Dr. Vogt. Ja,
damit der Werth dieser Schrift gehörig gewürdigt werde, müssen wir
leider mittheilen, daß die von Herrn Prof. Dr. Vogt berechneten statistischen

Tabellen zahlreiche, grobe Rechnungsfehler enthalten. (Siehe Seiten 96,

110, 111, 168, 189, 190.) Die Vogt'sche Arbeit wurde nämlich auch im
kantonalen statistischen Büreau dießbezüglich untersucht. Es würde aber

zu weit führen, alle diese Irrthümer und Widersprüche hier aufzuzählen
und nachzuweisen.

Für uns Berner bietet immerhin die Art und Weise, mit welcher

er die Frage untersucht, ob die Impfung nach Abschwächung ihrer Schutzkraft

gegen Blatternerkrankung doch einen Schutz gegen den Blatterntod
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durch Verminderung der Heftigkeit der Krankheit und somit der Todesgefahr

gewähre, ein ganz besonderes Interesse.

Diese Frage kann beantwortet werden durch Zusammenstellung der

Blatternfälle einer Epidemie und durch Unterscheidung der Sterblichkeit
unter den Erkrankten, erstens bei den Geblätterten und Geimpften gegenüber

den Ungeimpften; zweitens beiden verschiedenen Altersklassen, indem

das Alter begreiflicherweise auch einen Einfluß ans die Schwere der Krankheit

ausübt.

Nun ist es uns nicht nur aus statistischen Angaben anderer Länder,
die wir weniger gut kontrolliren können, sondern gerade aus hier im
Kanton Berü existirendem Material möglich, diese Frage zu beantworten.

Während des Jahres 1871 und 1872 grassirte im Kanton Bern
eine heftige Blatternepidemie, während welcher 2637 Blatternfälle vorkamen.
Ueber diese Blatternfälle langten die periodischen Wochenberichte der

Jmpfärzte ein, und auf Grund dieser Berichte, welche Alter, Namen, Beruf,
Wohnung, Jmpfzustand der Erkrankten, sowie Schwere und Ausgang der

Krankheit enthalten, ist es möglich gewesen, den Einfluß der Impfung
auf die Blattern in schlagender Weise darzustellen.

Herr Rellstab, Arzt, früher in Brienz, nun in Riggisberg, hatte die

Ausarbeitung dieses werthvollen Materials übernommen, wobei, wie
erwähnt, der Trennung der Erkrankten nach dem Alter speziell Rücksicht

getragen wurde.

Diese Arbeit ist ein Hauptstück des gegenwärtigen Berichtes. Wir
dürfen nämlich behaupten, daß die einheimischen Erfahrungen in aller
erster Linie berücksichtigt werden sollen, ganz besonders, weil das Material,
welches der Rellstab'schen Arbeit zu Grunde liegt, noch immer vorhanden
und folglich noch immer verificirbar ist, falls es Jemanden einfallen sollte
diese Arbeit zu verdächtigen.

Hören wir setzt Herrn Prof. Vogt über die Statistiken betreffend
Blatternsterblichleit bei Geimpften und Ungeimpften.

In sehr drastischer Weise drückt er sich folgendermaßen aus:
Schon die Aufnahmen, welche nur unter den Todesfällen, wenigstens

„die Altersklassen unterscheiden, müssen uns wie höchst seltene Perlen in
„einem Meere von Streusand erscheinen. Ich habe sie wenigstens wie

„ die Astronomen die Haarsterne, mit dem Komctensucher aufsuchen müssen,

„trotz allem dem namhaften Material aus andern Ländern, welches für
„den Werth der Impfung spricht, um mir aus den Quellen über diesen

„Werth eine Ansicht bilden zu können."

Nun gerade unter diesen „seltenen" Blatternstatistiken, wo die
Krankheitsfälle nach Altersklassen getrennt sind, um die jeder Altersklasse eigene

Sterblichkeit übersehen zu können, befindet sich die verdienstvolle, auf
2637 Fälle gestützte statistische Arbeit des Hrn. Dr. Rellstab. Er weist
nach, wie in dieser Epidemie, der größten, welche während des

Jahrhunderts den Kt. Bern heimsuchte, von den geimpften Blatternkranken
unter 10 Jahren nur ca. 12—13°/^ starben, während von ungeimpften
Blatternkranken unter 10 Jahren 52"/g starben. Noch mehr. Unter dieser

gleichen Altersklasse erkrankten 202 Ungeimpfte und nur 118 Geimpfte,
während die ungeimpften Kinder unter 10 Jahren jedenfalls einen kleinen

Bruchtheil der Bevölkerung dieses Alters bilden, — ein neuer in unserem
Kanton mit absoluter Sicherheit gefundener Beweis der übrigens von

Hrn. Vogt nicht geleugneten Schutzkraft der Impfung gegen Blattern.
Von den in der gleichen Epidemie ungeimpften Blatternkranken zwischen

11 und 20 Jahren starben über 41°/„, während von den Geimpften nur
4°///g starben; in der Altersklasse 21—30 starben ebenfalls über 38°/„
Ungeimpfte gegenüber 10°/g Geimpfter. In der Altersklasse von 31—40

Jahren 62°/« Ungeimpfte gegenüber 15°/„ Geimpfter; zwischen 41—50 Jahren
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77°/„ gegenüber ca. 14°/^; zwischen 51—60 Jahren 71°/„ gegenüber 25°,^;
zwischen 61—75 Jahren 60°/, gegenüber 24°/,. Man sieht mit Sicherheit

hieraus, daß die Impfung im Kt. Bern gegen den Blatterntod in
eklatanter Weise geschützt hat, und zwar blieb der Schutz gegen Tod nicht
nur eine kurze Zeit bestehend, wie Hr. Prof. Vogt es ganz ohne jeden
Beweis behauptet, sondern selbst bei Kranken zwischen 41 und 50 Jahren,
welche jedenfalls vor langen Jahren geimpft waren, war die Sterblichkeit
nur ungefähr 14°/„ während die ungeimpften Blatternkranken im gleichen
Alter eine Sterblichkeit von 77°/, aufweisen. Das sind die Erfahrungen,
welche im Kanton Bern bezüglich des Einflusses der Impfung an Blattern
gemacht wurden.

Es ist uns deßhalb unbegreiflich, wie Herr Professor Vogt die

bernische Blatternstatistik des Herrn vr. Rellstab fast ganz ignoriren
kann, ja wie sie für ihn hinsichtlich der Unterscheidung der Blatternfälle
nach Altersklassen gar nicht zu existiren scheint, während er es doch beklagt,
daß derartige statistische Angaben „höchst seltene Perlen in einem Meere
von Streusand sind", und er sie „wie ein Astronom die Haarsterne mit
dem Kometensucher aufsuchen mußte". Es will uns dünken, bei so eifrigem
Suchen hätte man die Nächstliegende bernische Arbeit weder ganz noch

theilweise übersehen sollen. Dafür erhalten wir von Herrn Vogt eine

Besprechung oder eine Kritik der galizischen, schottischen und dergleichen

fremden Blatternstatistiken. Wirft dieses Verfahren nicht ein eigenthümliches

Licht auf die ganze Vogt'sche Schrift?
Eine Erwähnung hat freilich die Arbeit von l)r. Rellstab im Werke

von Prof. Vogt gefunden, aber nur in einer Beziehung.

Die Blatternepidemie der Jahre 1871—72 hat im Kanton Bern sehr

verschieden in den verschiedenen Amtsbezirken grassirt. In denjenigen
mit vielem Verkehr, mit großen oder durch die Eisenbahn den Einschleppungen

besonders ausgesetzten Ortschaften, fand sich eine viel größere

Anzahl von Blatternfällen, als in den abgelegenen Bezirken. Auch gab
es Amtsbezirke, wo die Durchführung der polizeilichen Maßregeln, nämlich
Jsolirung von Blatternkranken, Vermeidung von Besuchen zu denselben
und dergleichen viel laxer von den Ortspolizeibehörden durchgeführt
wurden. So hatten die Amtsbezirke Bern, Burgdorf, Aarwangen, Neuenstadt,

Signau bedeutend mehr Blatternkranke im Verhältniß zur
Bevölkerung, als die Amtsbezirke Freibergen, Obersimmenthal, Saanen,
Büren.

Für jeden Unbefangenen nun, welcher den Einfluß des Verkehrs, der

Dichtigkeit der Bevölkerung, der Sorglosigkeit der Leute, mit einem Wort
der verschiedenen, die Anstecknngsgelegenheiten begünstigenden Umstände

zu würdigen weiß, ist es klar, daß aus einem solchen Unterschiede ein

Beweis gegen den Werth der Impfung durchaus nicht zu entnehmen ist.

Prof. Vogt urtheilt aber anders; er frägt, wie die Impfung einen Einfluß

haben könne, wenn, trotz den im ganzen Kanton gleichmäßig
vorhandenen Jmpfverhältnissen, die Blatternfälle in den Amtsbezirken in so

verschiedener Weise vertheilt sein konnten. Jedermann kann es ihm
sagen: Weil einfach nicht nur die Impfung von Einfluß auf die

Weiterverbreitung der Blattern ist, sondern noch andere Umstände. Gerade

deßwegen begnügt sich auch unser Jmpfgesetz nicht damit, bei

Blatternepidemien Impfungen vorzuschreiben, sondern es werden eine Reihe von

Maßregeln betreffend Jsolirung, Desinfektion und Transport von Blatternkranken

angeordnet.

Herr Prof. Vogt benützt nun von der Arbeit des Herrn Dr. Rellstab

einzig und allein die oben erwähnte Zusammenstellung über die

Verschiedenheit der Verbreitung der Blattern im Kanton Bern, weil er daraus
eine Waffe, aber wie man sieht eine schlechte Waffe gegen den Impfzwang
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zu schmieden dachte. Vom übrigen Theile der Rellstab'schen Arbeit, wo
der Einfluß der Impfung auf die Blatternsterblichkeit in einer so eklatanten

Weise dargestellt wird, verlautet aber in der ganzen Schrift von Prof. Vogt
keine Silbe, trotzdem sie die von ihm überall und so sehr emsig gesuchte

Unterscheidung der Blatternkranken in Altersklassen enthält.

Dieses wirklich bedauernswerthe Verschweigen erscheint noch sonderbarer,

wenn man aus dem eigenen Munde des Herrn Vogt folgendes

Citat Wuttke's entnimmt (Seite 157):

„ Durch das Verschweigen des Widersprechenden werden der Leserwelt

„Einbildungen beigebracht, welche sich dermaßen festsetzen, daß sie vor

„ Augen liegendes nicht mehr richtig sieht und aus ihnen, gleich wie aus
„sicheren Unterlagen, die nothwendig sich ergebenden Folgerungen zieht."
Wollten wir übrigens noch deutlicher zeigen, daß unsere bernischen

Verhältnisse von Herrn Vogt nicht mit der gebührenden Genauigkeit behandelt
worden, so brauchten wir nur beizufügen, daß in dieser Tabelle über die

Vertheilung der Blatternfälle ick Kanton Bern während der Jahre 1871

und 1872, welche Herr Prof. Vogt der Rellstab'schen Arbeit einzig
entnahm, bei seiner Reduktion der Anzahl der Fälle auf 100,000 Seelen

Bevölkerung, grobe Rechnungsfehler untergelaufen sind. Diese ganze
Tabelle Vogt's, wie übrigens noch manche andere in seinem Werke, ist
falsch. Er hat hier nämlich bei 29 Aemtern jeweilen blos 10 Mal zu
geringe Zahlen herausgefunden so gibt er z. B. an, daß im Verhältniß
zu 100,000 Einwohnern in den Amtsbezirken Obersimmenthal, Freibergen,
Burgdorf, Viel je 7,57, 11,98, 148,12, 162,21 Blatternkranke vorkamen,

Während es 75,7, 119,8, 1481,2, 1622,1 heißen soll.

Dieses kann nicht als ein bloßer Druckfehler, durch falsche Stellung
der Komma, dem Setzer zugeschrieben werden; denn beim Amte Laupen
hat Herr Vogt die Zahl nicht nur 10 Mal, sondern 100 Mal zu gering
angegeben und, diesem andern Rechnungsfehler entsprechend, jenes Amt
als das zweite, statt als das 27. in seiner Tabelle eingereiht.

Kehren wir aber zur Frage zurück.

Nach den obigen Auseinandersetzungen ergibt es sich, wie man sieht,

zum Theil aus dem eigenen Geständniß des Herrn Vogt, zum Theil aus
den zahlreichen Erfahrungen, die im Kanton Bern gesammelt wurden,
daß auch bei verminderter Schutzkraft gegen die Erkrankung dennoch die
Schutzkraft derJmpfung gegen den Blatterntod immerhin
eine eminente ist, und so wird die an uns gestellte 2. Frage bejaht.

Wie steht es aber mit der Frage 3: „Ob die durch die Impfung
„möglicherweise entstehenden vorübergehenden oder bleibenden

Schädigungen der Gesundheit der Impflinge nicht in
„einem derartigen Verhältniß zum Nutzen der Impfung
„stehen, daß wenigstens derJmpfzwaug nicht mehr berechtigt

sei"? Man liest in Zeitungen sehr viel von Jmpfschädigungen.
Wenn man aber solche Nachrichten näher prüft, so ergibt sich meistens,
daß dieselben aus Ostpreußen, Böhmen und ähnlichen recht entfernten
Ländern herrühren; und obgleich die Presse nicht nur im Kanton Bern,
sondern in der ganzen Schweiz an Expectorationen der Jmpffeinde reich

ist, obgleich die Bewegung gegen das Jmpfwesen so sehr überhandgenommen

hat, so hat doch die unterzeichnete Direktion niemals weder

durch die Berichte der Jmpfärzte, noch durch Zeitungen je einen

bestimmten Fall von Jmpfschädigung vernommen, der im Kanton Bern
und unsers Wissens in der Schweiz vorgekommen wäre. Man muß also
annehmen, daß kein Fall sicher konstatirt worden ist, sonst hätten ihn
die Jmpfgegner nur mit zu großer Freude publizirt und verwerthet.

Wenn man ferner im Publikum nicht selten Eltern davon reden

hört, daß ihre Kinder seit dem Impfen scrofulös geworden seien, oder
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an dieser oder jener Krankheit gelitten haben, so dürfte es sich in Manchen

Fällen um ungesunde Eltern handeln, welche gegenüber andern Leuten
nicht gerne gestehen, daß sie eine ungesunde scrofulöse Nachkommenschaft
erzeugt haben und sehr froh sind, jene Krankheiten der Impfung als
Sündenbock zuzuschieben. Wir können diese Gerüchte von Jmpfschädigungen
in unserm Kanton durch folgende Erfahrung treffend illustriren. Während
des Monates Juni 1878 erfuhr die unterzeichnete Direktion durch eine

Privatmittheilung, es sei ein Fall von schwerer Jmpfschädigung in der
Gemeinde Stettlen vorgekommen. Das betreffende einjährige Kind sei

in Folge der Impfung an einer Blutzersetzung erkrankt und habe in
einem verzweifelten Zustande in den Berner Kinderspital transportât
werden müssen, worauf es nach 11 Tagen Krankheit starb. In der
Umgegend sprach man nur von diesem Vorfall ,und jede Mutter eines

geimpften Kindes mußte selbstverständlich diese Nachricht mit Schrecken

vernehmen.

Die Direktion des Innern ordnete sofort eine Untersuchung an und
es stellte sich heraus, daß das erwähnte, nicht lange vorher geimpfte
Kind allerdings schwerkrank in den Jennerspital aufgenommen worden
ei; aber diese Erkrankung hatte mit der stattgehabten Impfung nicht
den geringsten Zusammenhang; vielmehr hatte der Knabe 3 Wochen nach
der Impfung nämlich am 9. Juni 1878 durch einen Fall eine schwere

Quetschung des linken Oberschenkels erlitten und wurde, am folgenden
Tage in Heu Kinderspital aufgenommen. Leider trat in Folge der

Quetschung, welche wichtige Theile zermalmt hatte, Brand des Fußes
ein, worauf der Knabe nach wenigen Tagen an Blutzersetzung starb.
Der Ursprung der Krankheit war aber ein Fall, und es konnte die Impfung
nicht in der geringsten Weise als Ursache des Todes bezeichnet werden.

Wir wollen hiemit die Möglichkeit nicht leugnen, daß auch gefährliche
Folgen der Impfung vorkommen; dieselben sind aber unserer Erfahrung
nach — wir kennen ja keinen Fall im Kanton — so äußerst selten, daß
sie ebenso wenig vom Impfzwang zurückhalten können, als die jedenfalls
siel häufigeren Schädigungen der Gesundheit der Kinder in den Schulen
vom Schulzwang.

Wir können" also gegenüber der Vogt'schen Schrift damit schließen,

daß die Aufrechterhaltung des Impfzwanges durch die Schutzkraft der

Impfung erstens gegen Blatternerkrankungen, zweitens gegen Blatterntod,

trotz den zwar denkbaren, aber äußerst seltenen Jmpfschädigungen
in sehr bestimmter Weise begründet erscheint.

Der von den Jmpfschädigungen hergenommene Einwand verliert aber

vollends den Boden durch die nunmehr im Kanton einzuführenden Impfungen

mit Kälbern resp. Farrenlymphe, worüber an anderer Stelle berichtet
werden soll.

Nachdem durch die obigen Erörterungen genügend klargestellt worden,
daß der Impfzwang eine der berechtigsten Maßregeln der öffentlichen
Gesundheitspflege ist, brauchen wir zur Bekräftigung dieser Aeußerung
kaum noch auf die Nachbarländer zu weisen. Der Impfzwang besteht

in Deutschland und England, denjenigen Ländern, wo die öffentliche

Hygiene am besten gepflegt wird, seit Jahren und ist in England gerade

in Folge der gemachten Erfahrungen mehr und mehr verschärft worden.

In Frankreich wird die Einführung desselben ebenfalls lebhaft angeregt,
und es ist sehr wahrscheinlich, daß in diesem Lande, wo bis jetzt auch

der Schulzwang nicht besteht, Impf- und Schulzwang zusammen eingeführt

werden.

Wie wir aber weiter oben erwähnten, könnte man sich fragen, ob

es nicht besser wäre den Impfzwang blos bei Seuchezeiten anzuwenden,
d. h. erst wenn die Blatterngefahr droht. Die Direktion des Innern
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muß mit aller Bestimmtheit vor dieser scheinbar nicht ungerechtfertigten
Forderung warnen. Wird der Impfzwang bei seuchefreien Zeiten
aufgehoben, so kann man mit Sicherheit darauf rechneu, daß nur eine kleine

Minderzahl von Kindern, welche ja für die Blattern am empfänglichsten

sind, jährlich geimpft würden. Wird nun ein Blatternfall in den Kauton
eingeschleppt, wie es seit 1876 jedes Jahr der Fall war, so fällt er wie

ein Funken in ein Pulverfaß. Bevor eine allgemeine Impfung hat
vorgenommen werden können, werden nämlich eine Blasse von Ungeimpften
von den Blattern ergriffen und mit der raschen Verbreitung der Seuche

wird auch erfahrungsgemäß ihre Bösartigkeit wachsen. Die Ansteckung

Wird ferner auf diesem höchst günstigen Boden in einer Weise um sich

greifen, daß zahlreiche Opfer der Krankheit erliegen werden, bevor es

gelingt, die Impfungen allgemein durchzuführen. Man soll sich hierüber
nur keine Illusionen machen. Die Herbeischaffung von Impfstoff in
großen Mengen ist durchaus nicht leicht durchführbar; selbst mit Hülfe
einer Jmpfanstalt für Kälber- oder Farrenlymphe kann man beim besten

Willen einen ganzen Kanton von der Größe des Kantons Bern innerhalb

einer, zweier, oder selbst dreier Wochen schwerlich genügend mit
Lymphe versehen. Aber > innerhalb jener Frist kann die Krankheit auf
dem äußerst günstigen Boden einer zum großen Theil ungeimpften
Bevölkerung mit einer Raschhett um sich greifen, daß man mit dem Impfen
für zahlreiche Menschenleben zu spät kommt.

In Seuchezeiten würde man auch jedenfalls, um rasch zahlreiche

Impfungen vorzunehmen, sehr viel von Arm zu Arm vacciniren; aber

bei solchen Massenimpfungen wird es dann im Gedränge sehr schwierig
sein, die Gesundheit der Impflinge, welche Lymphe liefern sollen,
genügend zu kontrolliren, und so wäre der Möglichkeit von Jmpfschädi-

gungen geradezu Vorschub geleistet. Aus diesen Gründen haben auch

unsere Gesehgeber vom Jahr 1819 selbst gefunden, es sei viel vernünftiger,

die Impfungen jährlich und in aller Ruhe vorzunehmen. Der
dadurch erlangte Schutz gegen Blatternerkrankung dauert eine Anzahl von

Jahren und wird gerade dem für Blatternansteckung empfindlichsten
Theile der Bevölkerung zu Theil.

Kommen nun die Blattern in unser Land, so finden sie vom Anfang
an eine weit schwierigere Verbreitung in der durchwegs geimpften
Bevölkerung, als im entgegengesetzten Falle, und in der Regel werden nur
die seit vielen Jahren nicht mehr Geimpften, welche es versäumt haben,
sich wieder impfen zu lassen, von der Krankheit ergriffen werden.

Ein eklatanter Beweis von der Richtigkeit des eben Gesagten wurde
ja durch die letztes Jahr in Bern aus Frankreich eingeschleppte Blatternepidemie

geliefert.

Ein reisender Handwerksbursche, welcher zu Anfang des Jahres 1879
aus Frankreich nach der Schweiz zurückkehrte, erkrankte bei seinem Durchpaß

in Bern an den Blattern und wurde leider erst dann als blatternkrank

erkannt und in das Gemeindelazareth der Stadt Bern gebracht,
als er sich trotz ausgebrochener Krankheit bereits mehrere Tage in der
Stadt herumgetrieben hatte. Nun zeigten sich in der Stadt eine Anzahl
Blatternfälle, welche zu einer kleinen, erst Ende Juni erlöschenden
Epidemie sich gestalteten. Außer dem Erstgenannten, welcher im
Außerkrankenhaus starb, wurden 54 Fälle im Gemeindelazareth auf dem Stei-
gerhubel und drei in ihrer Wohnung behandelt. Drei dieser Fälle wurden
aus andern Gemeinden sBümplitz zwei, Pruntrut einer) zugetragen.

Außerdem verdient Erwähnung der Fäll eines 5^ Jahre alten
Knaben, bei welchem die Diagnose auf Varizellen wahrscheinlich war
und der nur aus größerer Vorsicht wie ein Blatternkranker in seiner
Wohnung isolirt wurde.
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Wenn wir nun die 58 Fälle dieser Epidemie in Bern betrachten, so

fällt uns in erster Linie auf (siehe Tabelle), daß unter der geimpften
Bevölkerung kein einziger Fall von Blattern bei Kindern unter 10 Jahren
(eigentlich genau unter 14 Jahren) vorkam, während im Gegentheil zwölf
Fälle, also beinahe 20 "/» sämmtlicher in Betracht kommenden Blatternfälle

bei ungeimpften Kindern unter 10 Jahren vorkommen; wenn man
ferner bedenkt, daß die Ungeimpften eine kleine Minderheit der Bevölkerung

der entsprechenden Altersklasse bilden, so wird hierdurch in eklatanter
Weise der Schutz der Impfung und zwar für eine mehrjährige Dauer
dargelegt. Bezüglich der Mortalität sehen wir, daß die 43 Fälle bei den

Geimpften nur zwei Todesfälle, bei einem fünfundvierzigjährigen Mann
und bei einer fünfundsechszigjährigen Frau aufzuweisen haben.

Beim ersten war die Gefährlichkeit der Krankheit durch eine

hinzugetretene besondere Komplikation bedeutend erhöht worden.

Die Ungeimpften in höhern Altersklassen lieferten zwei Fälle, wovon
ein Todesfall. Diese geringe Zahl ist leicht dadurch zu erklären, daß die

Ungeimpften Erwachsenen eine verschwindend kleine Minderzahl der

Bevölkerung bilden. Will man den ursprünglichen Blatternkranken, welcher
die Krankheit nach Bern einschleppte und starb, auch zu den Geimpften
zählen, damit jeder Verdacht auf vorsätzliche Ausmerzung mißbeliebiger
Fälle vermieden werde, so hätte man in der Altersklasse 20—30 Jahren
bei den Geimpften 13 Fälle, wovon ein Todesfall.

Endlich ist auch hinsichtlich eines Blatternfalls bei einem eilfmonat-
lichen Kinde zu bemerken, daß dasselbe während des Jnkubationsstadiums
der Blattern geimpft wurde, so daß, wie es mitunter vorkömmt, Jmpf-
pusteln neben den eigentlichen Blatternpusteln ausbrachen. Dieser Fall
verlief auch auffallend leicht. Bei einem andern einjährigen Kinde,
welches nach Ausbruch der Blattern im Hause geimpft wurde, hatte die

Impfung keinen Erfolg und das Kind erkrankte an den Blattern; der

Fall verlief übrigens günstig.

Blatternepidemie in Bern während der ersten Hälfte 1879.

Alter
der

Kranken.

Vaccinirt. Nicht vaccinirt. Zweifelhafter
Jmpfzustand.

Erkrankungen. Todesfälle. Erkrankungen. Todesfälle. Erkrankungen. Todesfall.

0—1 3 1

1 — 2 — — 2 1 — —
2 — 5 — — 5 3 — —
5 — 10 — — 2 1 —

10(14)-20 8 — — — —
20 — 30 12 — —. — 1

30 — 40 7 — 1 — — —
40-50 10 1* — — — —
50—60 2 — — — — —
60 — 70 4 1 1 1 — —

Summa: 43 2 14 7 1 1

* Mit Oktiriurn iraniens komplizirt.

Sollten wir nun vielleicht wegen dieser auch in unserm Kanton
gemachten günstigen Erfahrungen behaupten, daß der Impfzwang eine auf
alle Ewigkeit nothwendige Maßregel bleiben solle? Nein, wir haben

dießbezüglich folgende Bemerkung ausdrücklich beizufügen.
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Es ist leicht möglich, daß die Wissenschaft mit der Zeit ein

Behandlungsverfahren findet, welches die Blattern zu einer verhältnißmäßig
ungefährlichen und leichten Krankheit machen wird.

Dann wird der Impfzwang keine Berechtigung mehr besitzen, und

die Abschaffung desselben wird von allen Seiten mit Freude begrüßt
werden; bis dahin aber bleibt der Impfzwang bei uns, wie in allen

besser gebildeten Ländern, eine Vorsichtsmaßregel, deren
Beseitigung sich sehr bald bitter rächen würde. Die unterzeichnete

Direktion muß in der allerdringendsten Weise den Großen Rath auf
d.ie schweren Folgen eines solchen Beschlusses aufmerksam machen, welcher

mit Sicherheit den größten Theil unserer Kinderbevölkerung einem schrecklichen

Tode, oder einer gräßlichen Verstümmelung preisgeben würde.

Man muß eben nicht vergessen, daß die schweren Formen von Blattern,
wenn sie nicht tödtlich verlaufen, häufig Blindheit durch Vereiterung der

Augen oder schreckliche narbige Entstellungen des Gesichtes zurück lassen

können.

Hier drängt sich der unterzeichneten Direktion auch noch eine Pflicht
gegenüber unserem ärztlichen Stande auf.

Sehr häufig, in Zeitungen, Broschüren und Versammlungen, hat
man die nahezu vollständige, und sicherlich höchst bedeutsame Einstimmigkeit

der Aerzte für Beibehaltung des Impfzwanges zum Theil damit zu
erklären gesucht, daß die Aerzte hauptsächlich wegen des ihnen von den

Impfungen zufallenden finanziellen Vortheils, so eifrige Verfechter der

Beibehaltung des Impfzwanges seien. Diese Meinung wird auch von
nicht wenigen Personen vertreten.

Die Aerzte unseres Kantons bedürfen jedoch kaum der Hülfe der

Direktion des Innern, um solche niedere Verdächtigungen in gebührender
Weise zurückzuweisen. Unser ärztlicher Stand steht auch zu hoch über

derartigen Angriffen, um dieselben einer Erwiderung zu würdigen.

Das kann hingegen von der Direktion des Innern bezeugt werden,
daß die meisten jährlichen Berichte der Jmpfärzte hauptsächlich Mittheilungen

über die manchmal unsäglichen Mühen und Verdrießlichkeiten,
die Feindseligkeit der Eltern, der Impflinge, der Gemeindebehörden und

vor Allem über die Schwierigkeiten enthalten, welchen sie in der

Verrichtung ihres Amtes als Jmpfärzte jederzeit begegnen. Mehr als ein

junger Jmpfarzt hat sich durch Verdruß aller Art entmuthigen lassen und
seine Entlassung verlangt. Von denjenigen, welche ausgeharrt haben, kann

man sagen, daß nur das tiefe Gefühl von der Wichtigkeit und der
Nützlichkeit ihres Amtes sie bewegen konnte, eine auch in finanzieller Beziehung
undankbare und jeder Zeit verdächtigte Stellung fernerhin inne zu
behalten. Die Direktion des Innern glaubt sich deßhalb verpflichtet, den

Jmpfärzten, welche trotz allen Mühen und Schwierigkeiten auf ihrem
Posten ausharren, ihren Dank für ihre gemeinnützige Gesinnung hier
auszusprechen.

Nachdem die Untersuchung der Motive zur Petition des bernischeu
Vereins gegen den Impfzwang, d. h. die Untersuchung der Schrift des

Herrn Prof. Vogt gezeigt, daß der Gemeinnutzen der Impfung, zum
großen Theil gestandenermaßen, nicht bestritten werden kann; daß wenn
auch die absolute Schutzkraft gegen die Blatternerkrankung sich mit der

Zeit abschwächt, wenigstens eine eminente Schutzkraft gegen den Blatterntod

zurückbleibt; nachdem also die Berechtigung des Impfzwanges auch

trotz der von den Jmpfgegnern in tendenziöser Weise übertriebenen
Gefahren der Impfung, gegenüber den juridischen Bedenken siegreich hervorgeht,

haben wir noch die andere Petition zu besprechen, nämlich diejenige
einer am 3. Februar 1879 in Bern abgehaltenen Versammlung von
Bürgern und von Herrn C. Suter als Tagespräsidenten unterschrieben.
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Diese zweite Petition enthält Argumente, welche sämmtlich bereits
in der Vogt'schen Schrift sich befanden.

Darunter aber soll das eine hier näher beleuchtet werden, welches
wir absichtlich in der Vogt'schen Schrift nicht hervorhoben, um es an
dieser Stelle zu thun.

Die Petenten sagen: Wenn Ihr Geimpfte euch durch die Impfung
gegen die Blattern geschützt glaubet, warum wollt Ihr die Anderen

zwingen sich auch impfen zu lassen, und zwar unter dem sonderbaren
Vorwand, die nicht Geimpften bilden eine fortwährende Ansteckungsquelle

für die Geimpften, welche ja als Geschützte gar Nichts zu fürchten haben
sollten?

Dieser scheinbar sehr begründete Einwand hat aber bei näherer
Betrachtung nicht die geringste Stichhaltigkeit.

Erstens, wenn auch die Geimpften sämmtlich und absolut gegen die

Blatternerkrankung geschützt wären, so daß sie wirklich von der Ansteckung
durch Nichtgeimpfte gar nichts zu fürchten hätten, so kann und muß der

Staat dafür sorgen, dzß den Kindern der bethörten Jmpfgegner der

Schutz gegen die Blattern verschafft werde, in identischer Weise wie der

Staat jeden nicht notharmen Familienvater zwingen kann, seinen Kindern
die nöthige Bekleidung zum Schutze gegen andere Erkrankungen zu
verschaffen oder wie er jeden Bürger verpflichtet, seinen Kindern die nöthige
Instruktion zu geben, resp, dieselben in die Schule zu schicken, mag der

Familienvater vom Werthe der Schulbildung eine Meinung haben, welche

er will.
Aber leider sind, wie wir gesehen, die Geimpften nicht die ganze

Zeit absolut geschützt gegen Blattern. Wenn eine längere Zeit seit der

Impfung verflossen, so können sie durch Aussetzung an eine intensivere
Ansteckungsquelle erkranken.

Was sind aber die Ungeimpften? Nichts anders als Züchtungsstätten
für das Blatterngift im wahrhaften Sinne des Wortes. Der Staat hat
aber gerade dafür zu sorgen, daß solche intensive Ansteckungsquellen
möglichst verhindert werden. Prof. Vogt muß ja selber in seiner Schrift
konstatiren, daß wenn eine Blatternepidemie an Verbreitung gewinnt,
sie auch stets im gleichen Verhältniß an Bösartigkeit zunimmt. Ist in
diesem Geständniß des Herrn Vogt nicht geradezu die Anerkennung des

Impfzwangs wiederum enthalten, in ähnlicher Weise wie er ihn schon

implicite wenigsten bei Blatternepidemien-Zeiten anerkannt hat?
Wir gehen schließlich noch zu einer andern Anregung der Petition

der Berner Versammlung über. Sie verlangt, daß bei Jmpfschädigung
der Arzt zur Verantwortung gezogen werde.

Das ist aber selbstverständlich; kommt eine Jmpfschädigung durch

Verschulden eines Arztes vor, so soll er dafür verantwortlich sein. Aber
dafür ist ein neues Gesetz durchaus unnöthig. Schon jetzt ist der Arzt
für alle durch sein Verschulden in der Ausübung seines Berufes
vorkommenden Schädigungen verantwortlich. Die Eltern, welche an ihren
geimpften Kindern Jmpfschädigungen bemerkt zu haben glauben, haben

ganz einfach Anzeige an die Direktion des Innern zu richten und eine

Schadenersatzklage gegen den betreffenden Arzt einzureichen. Solche Eltern
können versichert sein, bei der Direktion des Innern alle Unterstützung

zu finden. In allen solchen Fällen wird sie das Möglichste leisten, um
allfällig vorkommende Jmpfschädigungen gehörig zu konstatiren, gerade

weil es ihr sehr daran liegt, solche üble Zufälle nach der Impfung, von
denen so viel die Rede, doch endlich einmal selber kennen zu lernen. Bis
jetzt aber hat sie nichts derartiges gemacht, weil wie oben erwähnt, weder

durch amtliche oder nicht amtliche Anzeigen noch durch die Presse, niemals
kein Fall von Jmpfschädigung im Kanton Bern ihr zur Kenntniß
gekommen ist.
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Aus allen diesen Gründen und nach einläßlicher Prüfung der Motive,
welche von den Petenten nicht nur gegen den Impfzwang, sondern auch

zum Theil gegen die Impfung selbst angebracht worden sind, beehrt sich

die unterzeichnete Direktion, an den Regierungsrath zu Handen des Großen
Raths zu stellen den dringenden

Antrag:
Es möchte der Große Rath,

in Erwägung,

1. daß die von den Petenten zur Abschaffung des Impfzwanges ange¬

führten Gründe sich nicht als stichhältig erweisen;

2. daß vielmehr die speziell im Kanton Bern gemachten Erfahrungen
und statistischen Erhebungen für Festhaltnng des Impfzwanges sprechen

3. daß eine Aufhebung desselben zur Zeit noch eine voreilige und

gefährliche Maßregel wäre;
4. daß der Staat statt dessen die Sorge für Herstellung und Verbreitung

eines reinen Impfstoffes übernimmt;
5. daß überhaupt allfälligen Mängeln in der Handhabung des

Impfzwanges an der Hand des bestehenden Jmpfgesetzes und, wenn nöthig,
durch Revision desselben abgeholfen werden kann,

beschließen:

die Petition der Herren Neuhaus-Ducart, Luginbühl, Ad. Vogt und
Konsorten, sowie diejenige des Herrn C. Suter im Namen einer Bürger-
Versammlung, sei abzuweisen.

Bern, den 11. Mai 1880.

Der Direktor des Innern:
Steiger.

Vom Regierungsrath genehmigt und mit Empfehlung an den Großen
Rath gewiesen.

Bern, den 19. Mai 1880.

Äm Namen des Negierungsraths

der Vicepräsident
Steiger,

der Kanzleisubstitut
W. Giroud.



EiltWrf-NchichilWdàt
zum

Gesetze über die Stemtzelabgabe
vom 2. Mai 1880.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung des Z 1 des Gesetzes über die Stempelabgabe

vom 2. Mai 1880,

verordnet:

s 1-

Es sollen folgende Stempelformen zur Anwendung
kommen:

1. die Stempelmarken bei allen der Stempel¬
abgabe unterworfenen Akten, mit Ausnahme der
Kartenspiele und der Banknoten;

2. das Stempelpapier bei den dem Formatstempel
unterworfenen Akten 3. III des Gesetzes), wenn
es die Aussteller nicht vorziehen, Marken anzuwenden ;

3. der nasse Stempel bei Kartenspielen und
Banknoten.

s 2.

Die Marken sind in der obern rechten Ecke des Schriftstückes

oder am Ende desselben anzubringen und durch
Ueberschreiben mit Text oder Datum oder Unterschrift
oder durch Bedrucken mit farbigem Geschäfts- oder
Amtsstempel, in letzterm Falle jedoch unter Beifügung des

Datums, deutlrch zu kassiren. Die zur Kassirung
verwendeten Schriftzüge oder Stempel müssen theils auf die
Marke, theils auf das Papier zu stehen kommen. Nicht
gehörig und deutlich kassirte Marken gelten als nicht
verwendet.

§ 3.

Beim Stempelpapier kommt der Trockenstempel zur
Anwendung in der Weise, daß ganze Bogen in zwei
Halftà getheilt wieder als halbe Bogen verwendet werden
können.

Die Größe des Papierformats wird im Maximum
festgesetzt wie folgt:

u) für Groß-Folio (halbe Bogen) 1000 s^j-Centimeter,
b) „ Quart 620 ^-Centimeter,
e) „ Octav 310 ^-Centimeter.

Für größere Formate ist die doppelte Stempelgebühr
zu bezahlen.

§ 4.

Das Stempelvisum findet Anwendung:
in den in Z 1 litt, u, o und p des Gesetzes genannten

Fällen und ferner bei Bevogtungs- und Entvogtungs-
prozeduren. An diesen Fällen sind die Akten bei Schluß
derselben vom Amts- oder Gerichtsschreiber für den
dem verwendeten Papier entsprechenden Betrag an
Stempelstatt zu Visiren, und es ist der Betrag in die
Kostenrechnung aufzunehmen. Bei Eingang der Kosten
sind die dem Stempelbetrage entsprechenden Marken
beim Visirungsverbale aufzukleben und zu kassiren.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1880.

W «

s S.

Die Verwaltung sorgt für Anfertigung der Stempelmarken,

in den nöthigen verschied men Formen, des Stempelpapiers

und der Kartenspiele und hat solche stets in
genügendem Vorrath zu halten. Die Stempelung der
Banknoten geschieht in der Weise, daß dieselben von den
betreffenden Bankinstituten der Verwaltung eingeliefert
und von dieser abgestempelt werden.

s 6.
Zum Zwecke des Detailverkaufs hat die Verwaltung

an Jedermann Stempelmarken, Stempelpapier und
gestempelte Kartenspiele gegen baare Bezahlung, jedoch nicht
unter einem von ihr zu bestimmenden Quantum, abzugeben.
Die den Detailverkäufern zukommende Verkaufsprovision
wird ebenfalls von der Verwaltung bestimmt.

Nöthigenfalls können auch Staatsbeamte mit dem
Stempelverkauf beauftragt werden.

s 7-

In Fällen, wo der Extrastempel zur Anwendung
kommt, geschieht das durch besonders zu diesem Zwecke
anzufertigende Marken, die am betreffenden Schriftstück
aufzukleben und zu kassiren sind. Die verwirkten Bußen
dagegen sind bei dem nach den bestehenden Gesetzen mit
dem Bußenbezug beauftragten Beamten zu bezahlen und
auf dre gesetzlich vorgeschriebene Weise zu vertheilen und

zu verrechnen. Von diesem Beamten ist auf dem
betreffenden Schriftstücke die Bezahlung anzumerken.

8 8.
Die Regierungsstatthalter sollen keine Anzeige wegen

WiderHandlung gegen das Stempelgesetz dem Richter
überweisen, bevor sie sich überzeugt haben, daß der
Beklagte auf die Vergünstigung des Z 8 des Gesetzes bereits
aufmerksam gemacht worden, oder bis sie diese Maßregel
ohne Erfolg nachgeholt haben.

s 9.
Für solche Akten, welche dem Werthstempel

unterworfen sind, kann auch Stempelpapier verwendet werden.
Uebersteigt die Stempelgebühr den für das betreffende
Format geltenden Betrag, so kann solcher durch Marken
ergänzt werden.

Das bisherige Stempelpapier kann auch nach dem
1. Heumonat nächstkünftig zur Verwendung kommen,
sofern, die ungenügende Stempelgebühr durch die
erforderlichen Stempelmarken ergänzt wird.

In Fällen ungenügender Stemplung von Aktenstücken

soll überhaupt der bereits verwendete Stempelbetrag

in Rechnung gebracht werden.

s 10.
Die Finanzdirektion wird die für die Vollziehung

des Gesetzes über die Stempelabgabe und Banknotensteuer
weiter nöthigen Instruktionen und Weisungen erlassen.

8 ii.
Dieses Dekret tritt mit dem 1. Heumonat

nächstkünftig in Kraft.

Bern, den 24. Mai 1880.

Im Uameu des Kegierungsraths

der Präsident
Scheurer,

der Rathsschreiber
L. Kurz.
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Voranschlag
über

den Staatshaushalt des Kantons Bern
für das Jahr 1880.

Vorschlag des Wegierungsrathes, vom 17. Wai 1880.

Rechnung

für 1879.
Laufende Verwaltung.

Re

Einnahmen. Ausgaben.

517,158 I. Allgemeine Verwaltung 531,200
613,761 II. Gerichtsverwaltung — 639,800
824,938 III. Justiz und Polizei — 913,800
193,456 IV. Militär — 376,200
981,179 V. Kirchenwesen — 1,020,600

1,814,681 VI. Erziehung — 1,875,100
6,066 VII. Gemeindewesen — 6,700

145,308 VIII/ Armenwesen -des ganzen Kantons — 148,300
543,561 VIII." Armenwesen des alten Kantons — 552,500
354,170 IX. Volkswirthschaft und Gesundheitswesen — 360,200

1,206,576 X. Bauwesen — 1,548,500
144,669 XI. Eisenbahnwesen 392,800
103,585 XII. Finanzwesen — 115,000
342,759 XIII. Vermessungswesen und Entsumpfungen —- 371,800
82,168 XIV. Forstwesen — 87,900

395,417 XV. Staatswaldungen 398,500 —
798,543 XVI. Domänen 661,800 —

52,995 XVII. Eiscnbahnkapitalien 56,300 —^

1,905,470 XVIII. Eisenbahnanlcihen — 2,134,900
446,697 XIX Hypothekarkasse 400,000 —
301,500 XX. Kantonalbank 377,500 —
241,581 XXI. Staatskasse — 315,000

23,669 XXII. Bußen und Konfiskationen 25,000 —
31,134 XXIII. Jagd, Fischerei und Bergbau 32,000 —

995,618 XXIV. Salzhandlung 1,000,000 —
242,908 XXV. Stempelgebühr 465,000 —
795,133 XXVI. Gebühren der Amtsschreiber und Gerichtsschreiber und Ein-

registrirungsgebühren 755,500 —
281,011 XXVII. Erbschafts- und Schenkungsabgabe 250,000 —
854,006 XXVIII. Wirthschaftspatentgebühren und Branntweinfabrikations- und

Verkauss-Gebühren 961,000
1,409,699 XXIX. Ohmgeld 1,400,000 —

110,912 XXX. Militärsteuer 120,000 —
2,689,248 XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton 2,670,800 —

618,738 XXXII. Direkte Steuern im Jura 623,400 —
48 XXXIII. Unvorhergesehenes — —

50,000 XXXIV. Bundessitzleistungen — 50,000
— XXXV. Ohmgeldersatzfonds — —

Einnahmen 10,196,800
Ausgaben 11,440,300
Ueberschuß der Ausgaben. 1,243,500
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Abänderungen

gegenüber dem vom Großen Rathe am 4. März 1879 angenommenen Voranschläge.

Rechnung

für 1879. Laufende Verwaltung.
Voranschlag

u. 4. März 1879

Voranschlag

für 1880.

517,158

10,000
22,600
24,777
34,868

2,841
IS,683

613,761

329
16,S51
6,100

43,279

824,938

1,566
923

9,033
996

41,907
18,S96

8,635
6,250

85,234
6,825

135,953

23,372
216

1,531

193,456

12,000
7,091
4,950
6,000

16,217
2,278

I. Allgemeine Verwaltung.
O, Rathskredit
X, 2, Besoldungen der Angestellten der Staatskanzlei
X, 4, Druckkosten der Staatskanzlei

fund d), Amtsblatt, Tagblatt und Gesetzsammlung:
1. Pachtzins des deutschen Amtsblattes
2. Pachtzins des französischen Amtsblattes
3. Abonnementsgebühren der Wirthe

H, Papierhandlung
X, 3, Miethzinse für Kanzleilokale der Amtsschreiber

Mehreinnahmen und Minderausgaben Fr. 44,59»
Mehrausgaben und Mindereinnahmen „ 9,990

Reine Minderausgaben Fr. 34,699

II. Gerichtsverwaltung.
X, 7, Außerordentliche Gerichtsbeamte
I), 3, Methzinse für Kanzleilokale der Gerichtsschreiber
X, 5, Miethzinse für Assisenlokale
(1, 2, Gebühren in Strafsachen

Mehreinnahmen Fr. 33,509
Mehrausgaben „ 3,600

X, 5,
X, 6,

v, 4,
v, 5,
v, 8,
X, 1,
X, 1,
X, 1,
X, 2,
X, 2,
X, 1,

d, 4,
H, 3,

H, 4,
-l, 2,

Reine Minderausgaben Fr. 29,999

ill. Justiz und Polizei.*)
Paß- und Fremdenpolizei
Markt- und Hausirpolizei
Bekleidung der Landjäger
Bewaffnung derselben
Miethzinse
a, Nahrung der Gefangenen
b, Verschiedene Verpflegungskosten

Miethzinse "«

a, Nahrung der Gefangenen
b, Verschiedene Verpflegungskosten
Strafanstalt Bern
Beiträge an Löschanstalten
n, Gebühren für Wirthschafts- und Tanzbewilligungen
Bezugskosten

Jnspektionskosten
Mehrausgaben .-Fr- 99,309
Minderausgaben und Mehreinnahmen „ 16,599

Reine Mehrausgaben Fr. 73,890

IV. Militär.
X, 2, Besoldungen der Angestellten
X, 3, Büreaukosten der Direktion
X, 3, Büreaukosten des Kantons-Kriegskommissärs
L, 4, Miethzinse
X, 2, Besoldung der Angestellten
X, 3, Büreaukosten der Zeughausverwaltung

565,800 531,200

15,000 12,000
22,700 26,000
34,000 30,000

31,500
22,500 8,500

20,000
3,200 800

10,800 15,000

669,700 639,800

2,000
15,300 16,500

5,700 6,100
1,500 35,000

840,000 913,800

1,300 1,500
800 1,000

9,600 19,800
9,000 9,000

40,900 42,000
18,000 20,000
8,000 9,000
5,200 6,300

71,500 85,000
5,000 7,000

104,200 150,000
5,000 5,000

12,000 15,000
—- 200
2,500 2,000

407,000 376,200

12,200 12,000
8,000 7,000
6,000 5,000
6,000 6,000

16,800 14,600
3,500 3,000

*) Maß- und Gewicht (bish. III. <1, 5—8) ist an die Direktion des Innern
übergegangen (IX. X, 1—4).
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Rechnung

für 1879.
Laufende Verwaltung.

Voranschlag

u.4.Miirz1879

Voranschlag

für 1880.

6,000
7,768

67,206
14,822

74,259
80,900
41,120

29,139

1,449
34,750

1,845
510

177,622
210,832

364,112
6,600
2,631

25,800
13,272
2,590

981,179
573,192

1,945
1,575

1,814,681
900

7,071
213,358

11,100
9,459

19,117
26,200
63,248
9,687

105,644
10,400

3,100
2,294
6,397

13,100
1,063

12,663
1,440

55
1,211

IV. Militär (Fortsetzung).
(st 4, Miethzinse
I), Zeughaus-Werkstätten:

1. Arbeitslöhne Fr. 70,000
2. Werkzeuge und Fabrikationsmaterial.... „ 14,000
3. Zins des Betriebskapitals „ 4,500
4. Miethzins „ 2,000
5. Lieferungen der Werkstätten ^Fr! 90,500

Ist 6, Miethzinse der Kaserne
Ist 7, Vergütung der Eidgenossenschaft
ist 1, u, Besoldungen der Kreiskommandanten
Ist 1, b. Reiseentschädigungen und Taggelder derselben
Ist 2, Büreaukosten derselben
ist 3, Besoldungen der Sektionschefs
ist 4, Rekrutenaushebung
d, 1, Waffenchefs
U, Bekleidung und Ausrüstung: ^

1. Anschaffungen Fr. 400,000
2. Zins des Betriebskapitals „ 36,000
3. Miethzinse „ 1,000
4. Lieferungen Fr. 437,000

4, 1, Bekleidung und persönliche Ausrüstung
4, 4, Munition
4, 7, Miethzinse
Ist 1, Schützenwesen
X, 2, Musik

Minderausgaben Fr. 20,000
Mehreinnahmen „ 10,800

Reine Minderausgaben Fr. 30,800

V. Kirchenwesen.
Ist 1, Besoldungen der protestantischen Geistlichen
0, 3, Leibgedinge für katholische Geistliche
st 5, Wohnungsentschädigungen für katholische Geistliche
st 7, Theologische Prüfungskommission

Mehransgaben Fr. 10,300
Minderausgaben „ 800

Reine Mehrausgaben Fr. 9,500

VI. Erziehung.
4, Miethzinse
5, Prüfungskosten, Experte, Reisekosten

L, 1, Besoldungen der Professoren und Dozenten
ist 3, Besoldungen der Assistenten
1st 4, Besoldungen der Angestellten
1st 5, Verwaltungskosten
Ist 6, Miethzinse
st 7 (und 12), Subsidiaranstalten, Lehrmittel
st 8, Stipendien
st 1, Besoldungen der Vorsteher und Lehrer
(st 2, Pensionen
(st 3, Kommissionen und Verwaltungspersonal
(st 4, Besoldungen der Angestellten
(st 5, Verschiedene Verwaltunaskosten
(st 6, Miethzinse
(st 7, Lehrmittel <

(st 8, Schulgelder
(st 9, Beitrag des Mushafenfonds
tst 10, Beiträge für das Schülercorps
(st 11, Beiträge für Turn- und Badanstalten

6,000

72,695
13,905

86,600
80,900
29,200

36,000

4,000
41,500

3,000
2,000

520,000

520,000
9,000
3,000

28,900

2,200

1,011,100
573,000

1,000

1,400

1,836,100
800

5,000
222,600

12,300
9,300

19,000
24,300
58,900
11,000

104,000
12,100

3,100
2,400
7,000

13,100
1,300

15,000
1,400

200
1,400

6,000

72,500
40,000
24,000

6,000
2,000

35,000
2,000
1,000

7,000
5,000

25,900
15,000

1,020,600
580,000

2,500
1,800

600

1,875,100
900

6,000
230,100

13,300
10,900
20,000
26,200
58,300
5,800

26,500
16,900

800
600

3,500
3,300

300
3,000

300

300
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Rechnung

fur 1879.
Laufende Verwaltung.

Voranschlag

v.4.Miirz1879

Voranschlag

für 1880.

"VI. Erziehung (Fortsetzung).
62,585 D, 1, Staatsbeiträge an Gymnasien und Proghmnasien 62,600 112,000

192,296 o, 2, Staatsbeiträge an Sekundärschulen 192,000 229,000
312 o, 4, Pensionen für Sekundarlehrer 3,000 5,500

— v, 5, Stipendien — 6,800
614,685 lü, 1, Staatszulagen an Primarlehrerbesoldungen 612,000 625,000
40,000 15. 6, Beiträge an Schulhausbauten 40,000 40,000

1,000 15. 8, Turnunterricht 2,000 2,500
36,798 1'. 2, Seminar Pruntrut 42,800 40,000

Mehrausgaben Fr. 130,800
Mindereinnahmen „ 14,400

Fr. 14ö,200
Minderansgaben „ 106,200
Reine Mehrausgaben Fr. 39,000

6,066 vii. Gemeindewesen. 6,300 6,700
4,000 1, Besoldung des Sekretärs 4,000 4,200

1 766^ 2, Besoldungen der Angestellten 2 000 ^
1,200

3, Büreaukosten 1,000
Mehrausgaben Fr. 400

145,308 VIII Armenwesen des ganzen Kantons. 134,000 148.300

14,164 L. 1, Rettungsanstalt Landorf 13,000 14,000
14,217 L. 2, Rettungsanstalt Aarwangen 13,000 16,800
17,260 n, 3, Rettungsanstalt Erlach 15,000 16,000
37,785 v, 2, Spenden an Irre und Gebrechliche 30,000 38,000

3,424 v. 3, Spenden an Unheilbare 2,500 3,000
Mehrausgaben Fr. 14,300

543,561 VIII b. Armenwesen des alten Kantons. 542,500 552,500

417,753 1, Beiträge an die Gemeinden 420,000 425,000
74,976 2, Auswärtige Notharme 75,000 78,000
18,220 L, 1, Verpflegungsanstalt Bärau 15,000 16,000
14,805 L. 3, Bezirksverpflegungsanstalten 14,000 15,000

Mehrausgaben Fr. 10,000

354,170 IX. Volkswirthschast und Gesundheitswesen. 366,000 360,200

2,100 1, Miethzinse 1,900 2,100
193 L. 2, Büreaukosten 1,000 1,500

15,000 v. 4, Beitrag aus der Viehentschädigungskasse 15,000 30,000
20,144 15. Ackerbauschule 18,000 20,000
66,865 (1. 1, Beitrag des Staates an die Nothfallanstalten 67,000 70,000

5,746 L. 1, Konzessionsgebühren 8,000 5,000
541 K. 2, Bau- und Einrichtungsbewilligungen 1,000 500

Mehrausgaben Fr. S,700
Mehreinnahmen „ 11,500

Reine Minderausgaben Fr. 5,800

1,206,576 X. Bauwesen. 1,544,500 1,548.500

64,985 o. 1, Unterhalt der Amtsgebände 60,000 65,000
284,110 1, Wegmeisterbesoldnngen 291,000 290,000
240,326 n. Außerordentliche Bauten (fällt dahin) — —

Mehrausgaben Fr. 4,000

144,669 XI. Eisenbahnwesen. 195,800 392,800
643 2, Büreaukosten " 2,000 1,000

1,065 L. 1, Aufsichtskosten 4,000 4,000
140,460 L, 2, Beitrag an den Gotthardbahnban 187,000 385,000

Mehrausgaben Fr. 197,000

*) Maß und Gewicht (bish. Ill, U, 5—8) ist an die Direktior des Innern
übergegangen (IX, X, 1—4). Ansätze unverändert.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Raths 1880.
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Rechnung

für 1879.
Laufende Verwaltung.

Voranschlag

». 4. März 1819

Voranschlag

für 1880.

103,585 XII. Finanzwesen. 114,100 115,000

1,227 á,, 3, Bureau- und Reisekosten 3,000 4,000
78 O, 1, Salzauswägerpatente

Fr. 900
— 100

Mehrausgaben

342,75» XIII. Entsumpsungen. 328,800 371,800

22,552 0, 3, Beitrag an die Gürbekorrektion 7,000 50,000
Mehrausgaben Fr. 43,000

82,108 XIV Forstwesen. 85,900 87,900

20,448 2, Besoldungen der Angestellten 19,000 20,000

4,832 L, 2, Frevelbuszen 6,000 5,000
Die Rubrik XIV, L, 3. soll lauten : Verbauung von Wildbächen und forstpolizeilichen

Aufforstungen.
Miuderausgaben Fr. 2,000

395,417 XV. Staatswaldungen. 395,000 398,500

748,265 1, Brennholz und Bauholz 725,000 750,000
— L, 1, Lohrinde 1,000 500

2,471 L, 2, Stocklosungen 3,000 2,000
1,494 L, 3, Grubenlosungen, Torf 5,000 1,500

20,240 L, 4, Weid- und Lehenzinse 25,000 20,000
143,882 v, 4, Rüstlöhne („Stocklöhne" ist zu streichen und bei L, 1, beizufügen.) 140,000 140,000

— v, 9, Rechtskosten — 1,500

30,214 L, 2, Staatssteuern 25,000 30,000
43,158 L, 3, Gemeindesteuern 38,000 43,000

Die Rubrik XV. 0, 2, soll lauten: Büreaukosten derselben.
Mehreinnahmen Fr. 15,000
Mehrausgaben „ 11,500

Reine Mehreinnahmen Fr. 3,500

798,543 XVI. Domänen. 763,800 661,800
54,483 â., I, Pachtzinse von Pfrunddomänen 55,000 50,000

— L, 2, Verschiedene Einnahmen 200 100

107,627 1, Mehrerlös von Domänen 100,000 —
5,195 v, 1, Kulturarbeiten, Verbesserungen 12,000 10,000
4,410 v, 4, Kaufs- und Verpachtungskosten 4,000 8,000
3,238 v, 6, Steigerunqsvorbehälte 1,800 2,000

74 v, 7, Verspätungszinse 200 100

10,491 1, Staatssteuern 20,000 15,000
Mindereinnahmen Fr. 105,200
Mehreinnahmen „ 200

Fr. 105,000
Mehrausgaben Fr. 4,000
Minderansgaben. „ 7,000

„ 3,000
Reine Mindereinnahmen Fr. 102,000

52,995 XVII. Eisenbahnkapital. 50,500 56,300
52,895 V, 1, Ertrag der Bern-Luzern-Bahn 50,000 56,000

100 L, 2, Centralbahnaktien. 500 —
— L, 3, Jurabahn-Obligationen

Fr. 6,300
— 300

Mehreinnahmen
Mindereinnahmen „ 500

Reine Mehreinnahmen Fr. 5,800

1,905,470 XVIII. Eisenbahnanleihen. 1,989,400 2,134,900
160,000 Amortisation 239,500 392,000
150,400 L, 1, Anleihen von 1861, 4 "/„, Zins 150,400 148,800
486,000 L, 2, Anleihen von 1861, 4'/s V", Zins 486,000 480,600

Mehrausgaben Fr. 152,500
Minderausgaben 7,000
Reine Mehrausgaben Fr. 145,500



^-9-6

Rechnung

für 1879.
Laufende Verwaltung

Voranschlag

v.4.Wrz1879

Voranschlag

für 1880.

446,697 Hhpothekarkafie. 400,000 400,000
2,943,954 1, Zinse von Darlehn 2,208,000 2,252,000

— 10, Verlustabschreibungen ^ — 40,000
2,739 n. Zinsrodel 4,000 —

Mehreinnahmen Fr. 44,000
Mehrausgaben und Mindereinnahmen „ 44,000

301,500 Kantonalbank. 377,500 377,500
Unverändert.

241,581 WS. Staatskasse, Zinse. 315,000 315,000
Unverändert.

23,669 Bußen und Konfiskationen. 25,000 25,000
Unverändert.

31,134 Jagd, Fischerei und Bergban. 38,000 32,000

27,951 1, Jagdpatentgebühren 36,000 36,000
— 2, Antheil der Gemeinden — 7,000
3,981 3, Aufsichts- und Bezugskosten

Fr. 7,000
6,000 5,000

Mehrausgaben
Minderausgaben „ 1,000

Reine Mindereinnahmen Fr. 6,000

995,618 w>5 Salzhandlung. 991,100 1,000,000

471,457 2, Ankauf von Kochsalz 455,500 446,600
Minderausgaben Fr. 8,900

242,908 ìXî Stempelgebühr. 220,000 465,000

199,446 1, Stempelpapier 180,000 190,000
56,750 2, Stempelmarken ic. (Ziff. 2, 4 und 5) 50,000 220,000
— L. Banknotensteuer

Fr, 245,000
— 65,000

Mehreinnahmen

795,133 VVBI Gebühren der Amts- und Gerichtsschreibereien 767,500 755,500
und Einregistrirnngsgebühren.

90,858 1, Fixe Gebühren der Amtsschreiber 200,000 85 000
158,815 2, Fixe Gebühren der Gerichtsschreiber 200,000 140,000

61 3, Bezugskosten 1,000 500

450,043 ö, 1, Prozentgebühren der Amtsschreiber 3311NN1/ "5,000
88,440 2, Prozentgebühren der Gerichtsschreiber 80,000

396 3, Bezugskosten — 500

83,226 1, Einregistrirnngsgebühren 101,000 83,000
65,286 0. 2, Antheil der Gemeinden 52,000 65,000

Mindereinnahmen Fr. 12,000

281,011 VXNI« Erbschasts- und Schenkungsabgaben. 193,500 250,000

287,069 1, Ordentliche Abgaben 200,000 257,000
5,904 L. 1, Bezugsprovisionen

Fr. 56,600
4,000 4,500

Mehreinnahmen

854,066 XXVIII. WirthschaftSpatentgebühren und Branntwein- 565,000 961,000
sabrikations- und Berkaussgebuhren.

777,323 1, Wirthschaftspatentgebühren 502,000 1,000,000

— 2, Antheil der Gemeinden 100,000

— 4, Ausmittlung der Konzessions-Entschädigung
23,000

6,000

30,480 L, 2, Branntweinverkaufsbewilligungen 25,000
4,478 L. 3, Emoluments und Formulare 2,000 4,000

Mehreinnahmen Fr. 502,000
Mehrausgaben „ 106,000

Reine Mehreinnahmen Fr. 396,000
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Rechnung

für 1879.
Laufende Verwaltung.

Voranschlag

v.4.Miirz18?S

Voranschlag

für 1880.

1,409,699 XXIX. Ohmgeld. 1,504,000 1,400,000

220,134 L, 1, Ertrag von schweiz. Wein 365,000 261,000
Mindereinnahmen....... Fr. 104,000

110,912 XXX. Militärsteuer. 142,000 120,000

286,734 1, Bezugsfumme der Haupttaxation 285,000 236,000
153,400 3, Antheil der Eidgenossenschaft 155,000 128,000

Mindereinnahmen Fr. 22,000

2,689,248 XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton. 2,670,800 2,670,800
Unverändert.

618,738 XXXII. Direkte Steuer im Jura. 765,000 623,400

479,111 1, Grundsteuer (Fr. 283,033,819, lVl° °/°") 558,400 481,000
159,968 L, 1, Einkommenssteuer I. Klasse 223,500 159,700

2,097 lch 1, Einkommenssteuer II. Klasse 2,300 2,100
20,697 v, 1, Einkommenssteuer III. Klasse 25,000 20,000
14,373 L, 1, Bezugsp^ovision der Grundsteuer 16,700 14,400
6,389 L, 2, Bezugsprovision der Einkommenssteuern 7,500 5,500
1,717 L, 3, Bezirkskommissionen ic 2,500 2,000

Mindereinnahmen Fr. 146,400
Minderausgaden „ 4,800
Reine Mindereinnahmen „ 141,600

48 XXXIII. Unvorhergesehenes. 100,000 —
Weniger Ausgaben Fr. 100,000

50,000 XXXIV. Bundessihleistungen. 50,000 50,000
Unverändert.

Mit Empfehlung an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 17. Mai 1880.

Im Uameu des iîegierungsratlM,

der Präsident
Scheurer,

derKanzleisubstitut
V. Giroud.
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?0IIL I/.V^X.à 1880.

l'KVI'08!VI0i>8 vil 00>8LI1-LX^IIIir
(17 NXI 1880).

Lompte

à 1879. ^.àmiulLtratioii courants.
lîeeettes Dépenses

nettes.

517,158
613,761
824,938
193,456
981,179

1,814,681
6,066

145,308
543,561
354,170

1,206,576
144,669
103,585
342,759
82,168

395,417
798,543

52,995
1,905,470

446,697
301,500
241,581

23,669
31,134

995,618
242,908
795,133

281,011
854,006

1,409,699
110,912

2,689,248
618,738

48
50,000

I. Administration genèrale
II. /^ministration judiciaire

III. lustios et police
IV. Affaires militaires
V. Luîtes

VI. Instruction publique
VII. Affaires communales

VIII.2 8evours publics pour tout le canton
^

VIII.ì 8ecours publics pour l'anvienne partie du canton
IX. économie publique et service sanitaire
X. travaux publics

XI. Lkemins de fer
XII. finances

XIII. travaux topograpbiques et dessevkements
XIV. économie forestière
XV. forêts domaniales

XVI. Domaines de l'ftat
XVII. Lapitaux places dans les cbemins de fer

XVIII. Dette des cbemins de ker
XIX. Laisse k/potbevsire
XX. Danque cantonale

XXI. Laisse de l'ftat
XXII. Amendes et confiscations

XXIII. lîegales de Is vbasse, de la pecks et des mines
XXIV. lîegales des sels
XXV. timbre

XXVI. émoluments des secretariats de prefecture et des greffes
des tribunaux et droits d'enregistrement

XXVII. taxe sur les successions et les donations
XXVIII. Droits de patentes d'auberge et de permis de fabrication et

de vente des spiritueux
XXIX. Dbmgeld
XXX. taxe militaire

XXXI. Impôts directs dans l'aneienne partie du canton
XXXII. Impôts directs dans le lura

XXXIII. Dépenses et recettes imprévues
XXXIV. falais federal, subvention
XXXV. fonds de compensation de l'Dbmgeld

Recettes
Dépenses
Lxeeànt des dépenses

398,500
661,800

56,300

400,000
377,500

25,000
32,000

1,000,000
465,000

755,500
250,000

961,000
1,400,000

120,000
2,670,800

623,400

531,200
639,800
913,800
376,200

1,020,600
1,875,100

6,700
148,300
552,500
360,200

1,548,500
392,800
115,000
371,800
87,900

2,134,900

315,000

10,196,800

1,243,500

50,000

11,440,300

»
Annexe» sn bulletin àn t1râl-l1on8ôil 1880.
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lVI0M5I0/VI!0I>l8
ÄM0i't668 au duà^et à 1879 adopte pai' Is (tiÄikd O0D86ÌI Is 4 mai 8 1679.

vompte

de 1879. Administration oourante.
kudget

à 1 M!>n IM.

kudget
de 1880.

517,158 I. Administration gênerais. 565,800 531,200

10,000
22,000
24,777
34,868

2,841
15,683

d, drèdit à donseil-exècutik
U, 2, traitements des emploies de la dkaucellerie d'dtat
D, 4, drais d'impression
d (et d), deuille oklicielle, bulletin à drand don seil, à,

1° dermage de l'èdition allemande
2° dermage de l'èdition kran^aise
3° Abonnements des aubergistes

L, dommsrce de papier
N, 3, Loyers de bureaux

Augmentation des reveries. kr. 44,566
Augmentation des dépenses » 9,966

Diminution nette des dépenses kr. 34,606

15,000
22,700
34,000

^ 22,500

3,200
10,800

12,000
26,000
30,000

31,500
8,500

20,000
800

15,000

613,761 II. Administration judiciaire. 669,700 639,800

329
16,551
6,100

43,279

d, 7, donctionnaires extraordinaires
v, 3, dozers de bureaux
d, 5, dozers de salles d'audience
d, 2, dmoluments en matière pénale

Augmentation des recettes. kr. 33,566
Augmentation des dépenses » 3,666
Diminution nette des dépenses kr. 29,966

15,30»
5,700
1,500

2,000
16,500
6,100

35,000

824,938 III. justice et police.*) 840,000 913,800

1,566
923

9,033
996

41,907
18,596
8,635
6,250

85,234
6,825

135,953

23,372
216

1,531

d, 5, dolice des passe-ports et des étrangers
d, 6, dolice des koires et du colportage
v, 4, Habillement des gendarmes
d, 5, dguipement et armement des gendarmes
d, 8, dozers
L, 1, a, Nourriture des prisonniers (dans la capitale)
L, 1, b, drais divers d'entretien
d, 1, c, dozers de prisons
d, 2, a, Nourriture des prisonniers (dans les districts)
d, 2, b, drais divers d'entretien
d, 1, saison de korce de Lerne
d, 4, subsides pour l'acbat de pompes à incendie
d, 3, a, Lermis d'auberge et de danse
d, 4, drais de perception
-l, 2, drais d'inspection

Augmentation des dépenses kr. 96,366
Diminution des dépenses st augmentation des recettes » 16,566

Augmentation nette des dépenses kr. 73,866

1,300
800

9,600
9,000

40,900
18,000
8,000
5,200

71,500
5,000

104,200
5,000

12,000

2,500

1,500
1,000

19,800
9,000

42,000
20,000

9,000
6,300

85,000
7,000

150,000
5,000

15,000
200

2,000

193,456 IV. Militaire. 407,000 376,200
12,000

7,091
4,950
6,000

16,217
2,278

2, traitements des emploies
L,, 3, drais de bureau de la direction
L, 3, drais de bureau du commissariat des guerres
L, 4, Loyers
L, 2, traitements des emploies de l'arsenal
d, 3, drais de bureau

12,200
8,000
6,000
6,000

16,800
3,500

12,000
7,000
5,000
6,000

14,600
3,000

*) doids et mesures (auparavant III, D, 5—8). dette rubrique kait maintenant

partis de l'administration de la Direction de l'Intêrieur (IX, X, 1—4).
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Lompîe

do 1879. ^âmiiûLìrstiori oourarits.
öuägei

â» 1 mers lN

Budget

de 1880.

6,000
7,768

67,206
14,822

74,259
80,900
41,120

29,139 j

1,449
34,750

1,845
510

177,622
210,832

364,112
6,600
2,631

25,800
13,272
2,590

981,179
573,192

1,945
1,575

1,814,681
900

7,071

213,358
11,100
9,459

19,117
26,200
63,248

9,687
105,644

10,400
3,100
2,294
6,397

13,100
1,063

12,663
1,440

55
1,211

IV. Militaire
d, 4, Rotors
v, Atelier de l'arsenal:

1° Salaires, main-d'oeuvro kr. 70,000
2° Outils et materiel de kabrication » 14,000
3° Intérêt äu konds d'exploitation. » 4,500
4° Rogers » 2,000

1-

2,
3,

5° Rroduits des ateliers kr. 90,500
6, Rotors des casernes

V, 7, Remboursement de krais par la Oovkederation
R, 1, a, traitements des commandants d'arrondissement.

b, Vacations et Irais de voyage de ces konctiovnairos.
Vrais de bureau des mêmes
traitements des cbeks de section

V, 4, Recrutement
0, 1, Obek d'armes

Oonkection d'objets d'kabillement et d'équipement:
1° Vcbats kr. 400,000
2° Intérêt de l'invontaire » 36,000
3° Rogers » 1,000

4° Rroduit kr. 437,000
Habillement et équipement personnel
Munitions

R

I'¬

ll,

4,
4,
4,
R,

Rogers
VxercicoS de tir

R, 2, Musique
Diminution àss dépenses
Augmentation des recettes

tr. 20,000
» 10,800

Diminution nette des dépenses tr. 30,800

V. Luîtes.
L, 1, traitement du clerge rêkormê
0, 3, tensions
0, 5, Indemnités de logement
0, 7, Oommission des examens en ideologic

Vuginsntation des dépenses. tr. 10,300
Diminution des recettes » 800

Augmentation nette des dépenses tr. 9,600

L-
L,
L>

L-
L-
L,
L,
L,

e,
L-
e-
<4,

e,
e.
e,
o,

VI. Instruction publique.
Boxers -

Vacations dos commissions d'examen et des experts et krais
de voyage
traitements des xrokessours et dos agrèges
traitements des assistants
traitements dos employés
Vrais d'aministration
Rogers
(et 12), Institutions spéciales, matériel d'enseignement
Bourses
traitements des proviseurs et des maîtres
Rensions
Oommission et personnel d'administration
traitements des emploies
Vrais d'administration
Rotors
Matériel d'enseignement
Rétributions scolaires
Subside du konds, dit Musbaken

6,000

72,695
13,905

10, Oontributions en kaveur do l'ocole des cadets

11, Oontributions en kaveur d'etablissoments âv Ummstipo et àv eàtioii

86,600
80,900
29,200

36,000

4,000
41,500

3,000
2,000

520,000

520,000
9,000
3,000

28,900

2,200

1,011,100
573,000

1,000

1,400

1,836,100
800

5,000
222,600

12,300
9,300

19,000
24,300
58,900
11,000

104,000
12,100
3,100
2,400
7,000

13,100
1,300

15,000
1,400

200
1,400

6,000

72,500
40,000
24,000

6,000
2,000

35,000
2,000
1,000

7,000
5,000

25,900
15,000

1,020,600
580,000

2,500
1,800

600

1,875,100
900

6,000
230,100

13,300
10,900
20,000
26,200
58,300

5,800
26,500
16,900

800
600

3,500
3,300

300
3,000

300

300
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Lompte

àe 1879.
<zouraià.

kuàget
lin 1 Milrs M.

kuàgoi

àe 1880.

VI. Instruction publique (Sîà).
62,585 D, 1, subventions àe l'ttat aux gymnases ct aux prog^mnases 62,600 112,000

192,296 v. 2. Subventions àe l'ttat aux écoles seeonàaires et roules 192,000 229,000
312 v. 4, tensions pour maîtres cl'êcoles seeonàaires 3,000 5,500

— v. 5, Bourses — 6,800
614,685 D. 1, Supplements aux traitements àes maîtres à'ôcoles primaires 612,000 625,000
40,000 n. 6, subsiàes pour la construction <le maisons à'ecole 40,000 40,000

1,000 n, 8. d^mnastique - 2,000 2,500
36,798 t, 2, tcole normale à torrontru^ 42,800 40,000

Augmentation des dépenses tr. 130,800
Diminution des recettes .- » 14,400

tr. 145,200
Diminution des dépenses » 106,200

Augmentation nette des dépenses tr. 39,000

6,066 VII. Affaires communales. 6,300 6,700
4,000 1, traitement àu secretaire 4,000 4,200

2, traitements àes emploies t) ^ 1,200
r, < vo^ 3, trais àe bureau 1,000

Augmentation des dépenses tr. 400

145,308 VIlt. 8evours publics pour tout le canton. 134,000 148,300
14,164 B. 1, Raison àe refuge àe tanàork 13,000 14,000
14,217 B, 2, Raison àe refuge à'^arvangen 13,000 16,800
17,260 L, 3, Raison àe refuge àe Lerlier 15,000 16,000
37,785 v. 2, trebenàss à àes aliénés et infirmes 30,000 38,000

3,424 v. 3, trebenàes à àes incurables 2,500 3,000
Augmentation des dépenses tr. 14,300

543,561 VIII". 8ecours publivsspour l'anoienne partie àu canton. 542,500 552,500
417,753 1, Assistance communale àes inàigents, subsiàes àe l'ttat 420,000 425,000

74,976 L.. 2, Assistance externe 75,000 78,000
18,220 B. 1, Hospice à'invaliàes àe la Bserau 15,000 16,000
14,805 L. 3, Hospices à'invaliàes àe àistricts 14,000 15,000

Augmentation des dépenses tr. 10,000

354,170 IX. économie publique et service sanitaire.^) 366,000 360,200
2,100 1. Boxers 1,900 2,100

193 L, 2, trais às bureau .1,000 1,500
15,000 O, 4, Contribution àe là caisse à'inàemnites pour les pertes àe bétail 15,000 30,000
20,144 t. tcole à'agriculture 18,000 20,000
66,865 d. 1, subvention àe l'ttat aux salles à'urgence 67,000 70,000

5,746 1, Droits àe concessions 8,000 5,000
541 X, 2, termis à construction et à'appropriation 1,000 500

Augmentation des dépenses tr. 5,700
Augmentation des recettes » 11,500
Diminution nette des dépenses » 5,800

1,206,576 X. travaux publics. 1,544,500 1,548.500
64,985 e. 1, tntrotien àes bâtiments servant à l'aàministration.... 60,000 65,000

284,110 t. 1, traitements àes cantonniers 291,000 290,000
240,326 Lonstructions extraoràinairos (cotte rubrique est supprimée) —

Augmentation des dépenses tr. 4,000

1â669 XI. Lbemins àe for. 195,800 392,800
643 71. 2, trais àe bureau 2,000 1,000

1,065 L, 1, trais àe surveillance 4,000 4,000
140,460 B, 2, Subvention pour lu construction à cbemin àe kor du dotbarà 187,000 385,000

Augmentation des dépenses. tr. 197,000

D Doids et mesures (auparavant III, D, 5—8). dette rubrique tait mainte-
nant partis de l'administratiou de la. Dirsetion de i'Intêrisur (IX, X, 1—4) ;

les crédits us subissent pas às cbangsinont.
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^ Lompte

de 187!). Administration courants.
Sudget

à î w»rs lNS.

kudget

de 1880-

103,585 XII. k^inanoes. 114,100 115,000
1,227 3, Vrais de bureau et, de voyage 3,000 4,000

78 v. 1, Latentes ties débitants de sel 100
Vugmsntation des dépenses tr. 900

342,750 XIII. Iravaux topograpkiques et dessèvliements. 328,800 371,800
22,552 e> 3, subside à la eorreelieu de la Ourbe 7,000 50,000

àgmsntation des dépenses tr. 43,000

82,168 XIV. économie forestière. 85,000 87,000
20,448 2, Vraitements des employes 19,000 20,000
4,832 o, 2, Vinendes peur délits korestiers 6,000 5,000

Diminution àk8 dépenses tr. 2,000

395,417 XV. ssorêts domaniales. 395,000 398,500

748,265 4. 1, Lois de ekaulkage et bois de service 725,000 750,000
— L, 1, Vente d'êcorce 1,000 500
2,471 L. 2, Veuts de bois de soueks 3,000 2,000
1,494 L. 3, Vente de tourbe 5,000 1,500

20,240 L, 4, Droits de parcours et de fermages 25,000 20,000
143,882 D. 4, Vrais de talonnage 140,000 140,000

— v. 9, Vrais de justice — 1,500
30,214 D. 2, Oontributions publiques 25,000 30,000
43,158 N, 3, Oontributions communales 38,000 43,000

Vugwsntation des rsostts8 tr. 15,000
Vuginsntation des dépenses » 11,500

Vugmsntation nette île8 recettes kr. 3,500

708,543 XVI. vomaines de l'Ltat. 763,800 661,800
54,483 V. 1, Vermages de domaines et bâtiments euriaux 55,000 50,000
— L. 2, Recettes divàses 200 100

107,627 o. 1, Lenêbee provenant de la vente de domaines. 100,000 —
5,195 v. 1, Vrais de culture et d'amélioration 12,000 10,000
4,410 i), 4, Vrais d'aebats et d'enckères 4,000 8,000
3,238 v. 6, Droits d'adjudication 1,800 2,000

74 v. 7, Intérêts arriéres 200 100

10,491 n, 1, Oontributions publiques 20,000 15,000
Diminution des rsesttö8 tr. 105,200
Vngmsntation des reeettS8 v 200

tr. 105,000
Vugmsntation des dépenses tr. 4,000
Diminution des dépenses » 7,000

» 3,000
Diminution nette àô8 recettes tr. 102,000

52,095 XVII. Capitaux plaoès dans les obemins de fer. 50,500 56,300
52,895 v. 1, Vroduit du ebemin de 1er de l'Vtat iligne Lerne-Ducerne) 50,000 56,000

100 L. 2, Vêtions du ebemin de ter Ventral suisse 500 —
— L. 3, Obligations du ebemin de 1er du dura bernois — 300

Augmentation des recettes kr. 6,300
Diminution àss recettes » 500

Vngmsntation nette des recettes tr. 5,800

1,005,470 XVIII. vettes des okömins de fer. 1,980,400 2,134,000
160,000 V. Vinortissement 239,500 392,000
150,400 L. 1, Vmprunt de 1861, 4 °/o, 150,400 148,800
486,000 L. 2. Vmprunt de 1861, 4V? °/»> 486,000 480,600

Vngmsntation àss dépenses. tr. 152,500
Diminution àss dépenses » 7,000

Diminution nette des dépenses tr. 145,500

Vnnexes au bulletin à Drand-Doussil 1380.
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Lonipte

à 1879.

Ludget

à 1 mors!8?S.

Ludget

6e 1880.

446,697 XIX. Laisse Ii^potkêcaire. 400,000 400,000

2,343,954 1, Intérêts 6 e prêts 2,208,000 2,252,000
—> 19, Dompensation à pertes — 40,000
2,739 L, Rentier 6e l'Rtat 4,000 —

Augmentation des recettes tr. 44,000
Augmentation des dépenses st diminution des recettes » 44,000

301,500 XX. Lanque osntonale. 377,500 377,500
pas de ckangsmsnt.

241,581 XXI. Intérêts 6e la Laisse 6e l'^tat. 315,000 315,000
pas de cicangement.

23,669 XXII. Amendes et vontiseations. 25,000 25,000 j

pas de àangsmsnt.

31,134 XXIII. fîegales 6e la cbasse, 6e la pêcbe et lies mines. 38,000 32,000

27,951 1, patentes 6e cbasse 36,000 36,000
— 2, (juote-part des communes — 7,000
3,981 3, Rrais 6e surveillance et 6e perception 6,000 5,000

Augmentation des dépenses t'r. 7,000
Diminution des dépenses ...» 1,000

Diminution nette des recettes. t'r. 0,000

995,618 XXIV. lîêgale lies sels. 991,100 1,000,000

471,457 2, àliat 6e sel cle cuisine 455,500 446,600
Diminution des dépenses tr. 8,900

242,908 XXV. limkre. 220,000 465,000
199,446 1, Rapier timbre 180,000 190.000
56,759 2. Estampilles etc. <cbillre 2, 4 et 5) 50,000 220,000
— Impôt sur les billets 6e banque — 65,000

Augmentation des recettes. tr. 245,000

795,133 XXVI. émoluments lies secrétariats lie préfecture et lies greffes et 767,500 755,500
liroits d'enregistrement.

99,858 1, Rmoluments bxes 6es secrétariats 6e prélecture 200,000 85 000
158,815 2, émoluments bxes 6es grelles 6es tribunaux 200,000 140,000

61 3, Rrais 6e perception 1,000 500
459,043 L, 1, émoluments proportionnels 6es secrétaires 6es prélectures 331 00(D 445,000

88,449 e, 2, émoluments proportionnels cles grelles 6es tribunaux 80,000
396 L. 3, Rrais cle perception — 500

83,226 e, 1, Droits d'enregistrement 101,000 83,000
65,286 2, Huote-part 6es communes 52,000 65,000

Diminution des recettes tr. 12,000

281,011 XXVII. laxe sur les suooessilms et les donations. 193,500 250,000
287,069 1, perception orclinaire 200,000 257,000

5,904 i;. 1, provisions 6e perception 4,000 4,500
Augmentation des recettes tr. 50,500

854,066 XXVIII. llroits 6e patentes 6'auberge et lie permis lie fabrication et 6e 565,000 961,000
vente 6es spiritueux.

777,323 1, Droits 6e patentes 6'auberge 502,000 1,000,000
— 2, (juote-part (les communes — 100,000
— 4, Rrais 6e lixation cles indemnités pour les concessions abolies — 6,000
30,480 L, 2, permis 6e vente. 23,000 25,000
4,478 L- 3, émoluments et lormules 2,000 4,000

Augmentation des recettes tr. 509,000
Augmentation des dépenses 106,000

Augmentation nette des recettes tr. 390,000
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Lompte

à 1879. ^âmiulstration oouraute.
kudget

à l m»r» M.
kudget

de 1880.

1,409,6»!) XXIX. vkmgeld. 1,504,000 1,400,000

220,134 L, 1, UlimZeld sur les vins suisses 365,000 261,000
Diminution des recette« tr. 104,000

110,912 XXX. laxe militaire. 142,000 120,000

286,734 iV, 1, paxes ordinaires 285,000 236,000
153,400 3, (juote-part (le la Lonkedêration 155,000 128,000

Diminution àe« recettes tr. 92,000

2,689,248 XXXI. Impôts directs clans l'anoienne partie clu canton. 2,670,800 2,670,800
Das 4s cimnAsmeut.

618,738 XXXII. Impôts llireots clans le lura. 765,000 623,400

479,111 1, Impôt foncier (kr. 283,033,819, 1^/in °/on) 558,400 481,000
159,968 L, 1, Impôt clu roveuu de p" classe 223,500 159,700

2,097 II, 1, Impôt du revenu de II" classe 2,300 2,100
20,697 D, 1, Impôt du revenu de III" classe 25,000 20,000
14,373 4l, 1, prais de perception de l'impôt foncier 16,700 14,400
6,389 L, 2, provisions de perception de l'impôt du revenu 7,500 5,500
1,717 L, 3, (lommissions de district, etc 2,500 2,000

Diminution des recettes tr. 146,400
Diminution des defenses...» 4,800

Diminution nette des recettes tr. 141.600

48 XXXIIII. IZêpenses et recettes imprévues. 100,000 —
Diminution des dépenses. kr. 100,000

50,000 XXXIV. palais federal. 50,000 50,000
Das de ckanZement.

transmis au Urand Lonseil avec recommandation.

üiZMN, le 17 mai 1880.

à uorn clu Loussil-sxseuiik I

Tie

V. Kiroud.
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Vortrag
der

Direktion des Gemeindewesens
an

den Wegierungsrath z« Kanden des Kroßen Waths,

betreffend

die Fostrennung der Eimchnergemeiilde Kremgarten-Älidtgericht von der Kirchgemeinde Sremgarten

vnd Uereinignng derselben mit der Kirch- nud Cinmohnergemeinde Kirchlindach.

Herr Präsident,
Herren Regierungsräthe!

Die Direktion des Gemeindewesens sieht sich

veranlaßt, Ihnen zu Handen des Großen Raths einen
Dekret-Entwurf über die Lostrennung der Einwohnergemeinde

Bremgarten-Stadtgericht von der Kirchgemeinde
Bremgarten und Vereinigung derselben mit der Kirch-
und Einwohnergemeinde Kirchlindach zur Prüfung und
eventuellen Genehmigung vorzulegen. Gleichzeitig sieht
sie sich in der Lage, diesen Entwurf mit nachstehenden
Erläuterungen zu begleiten.

Schon seit dem Ende des 17. Jahrhunderts sind
einige Theile der Einwohnergemeinde Bremgarten-Stadtgericht

zu der auf der Nordwestseite angrenzenden Kirch-
und Einwohnergemeinde Kirchlindach in Bezug auf einige
Kultusangelegenheiten (Kirchgangs- und Beerdignngsrecht)
in Vertragsbeziehungen gestanden. Aus verschiedenen
Gründen, namentlich aber weil im Verlaufe der Zeit
eine ganz merkwürdige Vermengung von Güterkomplexen
beider Gemeinden unter einander entstanden ist, haben
sich die Beziehungen der Einwohnergemeinde Bremgarten-
Stadtgericht seit dem Anfang dieses Jahrhunderts auch
in andern Richtungen immer mehr der Gemeinde
Kirchlindach zugewendet und im gleichen Maße den geschlichen
Verband mit der Kirchgemeinde Bremgarten gelockert.
So haben sich beide Einwohnergemeinden durch Vertrag
vom 27. August 1860 (staatlich genehmigt am 23. Januar
1861) zu einer Schulgemeinde vereinigt, und im Jahre
1873 durch Aufstellung eines gemeinsamen
Straßenreglements zu einer Weggemeinde. Diese Schritte sind
freilich nicht leichthin, sondern erst nach längern
Verhandlungen, bei denen es an widerstrebenden
Kundgebungen nicht gefehlt hat, gethan worden. Es war

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. ànsxs8 an bm

lediglich die Erkenntniß des Vortheils, welche die
Verschmelzung zu Stande brachte. Durch die Vereinigung
des Schulwesens ist die kleine Stadtgerichtgemeinde dem
Bau eines neuen Schulhauses ausgewichen und hat der
Gemeinde Kirchlindach neben einem nicht bedeutenden
Zuwachs an Schülern einen nicht unwillkommenen
Mitträger der Schullasten gebracht, und durch das Zusammenspannen

im Straßenwesen ist eine leichtere und allseitig
bessere Unterhaltung der Wege erzielt worden: alles
Vortheile, welche keine der Gemeinden mehr preisgeben
möchte.

Noch mehr Schwierigkeiten als diese
Vereinigungsverhandlungen hat jedoch den beiden Gemeinden seit einer
Reihe von Jahren das schon oben angedeutete
Durcheinander der beidseitigen Güterkomplexe bereitet und
mehrmals zu Administrativstreitigkeiten Anlaß gegeben.
Ein derartiger Streit führte im Jahre 18S0 zu einem
Entscheid der Regierung, wonach eine Marchbereinigung
zwischen den beiden Gemeinden sollte vorgenommen
werden. Vielerlei streitige Fragen, theils öffentlicher,
theils privatrechtlicher Natur, deren Lösung sich der
Ausführung jenes Beschlusses entgegenstellte, sowie der Widerwillen

einiger Gemeindegenossen, die bei einer zweckmäßigen,
den geographischen. Verhältnissen entsprechenden Äus-
marchung von einer Gemeinde in die andere
hinübergeschoben würden, ließen jedoch jenen Regierungsentscheid
nicht zum Vollzug gelangen. Hingegen führten die
Verhandlungen im Jahre 1856 zu der kompromißweisen
Übereinkunft beider Gemeinden, daß, falls eine den

beidseitigen Interessen zusagende Ausmarchung nicht
erzielt werden könnte, bei den Staatsbehörden die nöthigen
Schritte zur Anbahnung einer Vereinigung zu einer
Gemeinde zu thun seien. Gleichzeitig wurde der Regierungsrath

um Vornahme der Marchbereinigung angegangen,
chill à Kro-llà-Oonssit 1880.
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Die Regierung kam diesem Ansinnen entgegen. Es
wurden zwei Abgeordnetenversammlungen mit Augenschein
unter der Leitung des Regierungsstatthalters abgehalten,
jedoch so fruchtlos, daß die Experten dahin übereinkamen,

ihr über den Augenschein aufgenommenes Verbal den

Gemeinderäthen von Kirchlindach und Bremgarten-Stadt-
gericht und der Dorfgemeinde Herrenschwanden mitzutheilen,
um darauf gestützt die Verhandlungen für die Vereinigung

der erstern beiden Gemeinden wieder aufzunehmen.
Die Angelegenheit blieb aber infolge von Oppositionen,
die von verschiedenen Seiten erhoben wurden, trotz Mahnung

der Regierungsbehörden liegen, bis das Dekret des

Großen Rathes über die Parzellarvermessungen im alten
Kantonstheil (vom 1. Dezember 1874) die Vornahme
der Marchbereinigung zwischen Kirchlindach und
Bremgarten-Stadtgericht für diese Gemeinden zu einer kategorischen

Frage gestaltete.

Als dann hiezu noch die Anregungen kamen, welche
seitens der unterzeichneten Direktion auf das am 30.
November 1874 vom Großen Rathe angenommene Postulat
(betreffend die Verschmelzung kleinerer Einwohnergemeinden)
bei den vier Gemeinden Kirchlindach, Bremgarten-Stadt-
gericht, Bremgarten - Herrschaft und Zollikofen zu dem

Behufe gemacht wurden, um sie zu einer einzigen
Kirchgemeinde zu verschmelzen, da gelangte endlich das
Vereinigungsprojekt in den beiden Erstern zum entschiedenen
Durchbruch. Durch Gemeindeversammlungsbeschlüsse
(Kirchlindach) vom 25. November 1876 und (Bremgarten-
Stadtgericht) vom 5. Mai 1877 wurde gegenseitig die

Bereitwilligkeit und der Wunsch ausgesprochen, zu einer
einzigen Kirch- und Einwohnergemeinde vereinigt zu werden.

Durch Vorstellung vom 20. Februar dieses Jahres
wurde der Inhalt jener Beschlüsse seitens der beiden
Einwohnergemeinden den Staatsbehörden zur Kenntniß
gebracht und das Gesuch daran geknüpft, es möchte ein

Großrathsbeschluß in diesem Sinne ausgewirkt werden.

Die Direktion des Gemeindewesens, diesem Gesuche

entgegenkommend und gleichzeitig auch den Forderungen
des obenangedeuteten Postulates vom 30. November 1874
Rechnung tragend, arbeitete einen Dekret-Entwurf aus,
der einerseits die Vereinigung der Einwohnergemeinde
Bremgarten-Stadtgericht mit der Kirch- und Einwohnergemeinde

Kirchlindach und anderseits die Verschmelzung
der beiden noch bei der Kirchgemeinde Bremgarten
verbleibenden Einwohnergemeinden Bremgarten-Herrschaft
und Zollikofen zu einer einzigen Einwohnergemeinde im
Auge hatte. Dieser Dekretsentwurf wurde sämmtlichen
betheiligten Gemeinden zur Vernehmlassung mitgetheilt.

Vorerst zeigte sich nun bei den Gemeinden Brem-
garten-Herrschast und Zollikofen eine so heftige Abneigung
gegen eine Vereinigung ihrer zu einer Einwohnergemeinde,
daß die unterzeichnete Direktion sich veranlaßt sah, sogleich
von dieser Seite des Projekts zu abstrahiren und den

Inhalt der definitiven Dekretvorlage auf die Vereinigung
von Bremgarten-Stadtgericht mit Kirchlindach zu
beschränken.

Indessen erheben die beiden Gemeinden Zollikofen
und Bremgarten-Herrschaft als Träger der Kirchgemeinde
Bremgarten auch entschiedene Opposition gegen die durch
das vorliegende Vereinigungsprojekt bedingte Lostrennung
der Gemeinde Bremgarten-Stadtgericht von dem
Kirchspielsverband Bremgarten, indem sie im Verein mit der
Kirchgemeindeversammlung geltend machen, die Stadt¬

gerichtgemeinde habe seit undenklichen Zeiten ein Glied
des Kirchspiels Bremgarten gebildet. Durch Lostrennung
derselben werden die Interessen beider im Kirchspielsverbande

verbleibenden Einwohnergemeinden auf empfindliche

Weise geschädigt, da jene bis jetzt an die kirchlichen
Ausgaben der Kirchgemeinde ^/s und an die örtlichen Vrs,
d. h. zusammen im Jahre durchschnittlich Fr. 100 bezahlte.
Nach dem neu aufgestellten Kirchgemeindereglement und
dem Kirchengesetze von 1874 werden die der Stadtgerichtgemeinde

auffallenden Kirchensteuern weit mehr betragen
als nach der bisherigen Skala, indem das Steuerkapital
von Bremgarten-Stadtgericht im Vergleich zu demjenigen
der zwei übrigen Gemeinden sehr bedeutend sei.

Sodann sei nicht außer Acht zu lassen, daß durch
die Verkleinerung des Kirchspielgebiets und die hiedurch
bedingte Schmälerung der Hülfsmittel der Kirchgemeinde
das Wohl und Gedeihen dieser selbst und des kirchlichen
Lebens in ihr in hohem Grade geschädigt werde. Endlich
sei es unbillig, daß die Vereinigung einzelner kleiner
Gemeinden auf Unkosten kleiner Nachbargemeinden
ausgeführt werden solle und, da das vorliegende Vereinigungsprojekt

seinen Grund und seine dringendste Veranlassung
in der seit Jahren herumgeschleppten Marchbereinigung
habe, welche durch die Verschmelzung umgangen werden
solle, obschon sie wiederholt durch die Regierung sei

anbefohlen worden, so sei es eine übelangebrachte
Willfährigkeit der Staatsbehörden, dem Bestreben der beiden
Gemeinden Kirchlindach und Bremgarten-Stadtgericht mit
Hintansetzung der wiederholten regierungsräthlichen
Mahnungen zu Vornahme der Marchbereinigung Vorschub zu
leisten. Es wäre daher rationeller, d. h. den allseitigen
Interessen entsprechender, jene beiden Gemeinden zu
Vornahme der Ausmarchung zu zwingen und alsdann die
Gemeindeverbände im bisherigen Zustande zu lassen. —

Für die hierseitige Würdigung des Vereinigungsprojektes

müssen indessen folgende, zum Theil schon von
den Behörden der Gemeinden Kirchlindach und
Bremgarten-Stadtgericht geltend gemachten Gesichtspunkte
maßgebend sein.

Ein großer Theil der Einwohnergemeinde
Bremgarten-Stadtgericht ist schon seiner örtlichen Lage nach
auf Kirchlindach hingewiesen. Beide Gemeinden sind
zudem schon seit langer Zeit in einigen wichtigen
kirchlichen Angelegenheiten und municipalen Verwaltungszweigen

— Kirchgangs- und Beerdigungsrecht, Schulwesen

und Straßenpolizei — mit einander vereinigt.
Ein Auseinauderreißen dieser Beziehungen würde mindestens

ebensoviel^ Unzufriedenheiten hervorrufen, wie dies
jetzt die projektirte gänzliche Vereinigung auf Seite der
beim Kirchspiel Bremgarten verbleibenden zwei Gemeinden

thut. Nicht zu leugnen ist, daß die Schwierigkeiten der
drohenden Marchbereinigung und die Verwicklung der
dabei betheiligten Privatinteressen für Kirchlindach und
Bremgarten-Stadtgericht die dringendste Veranlassung zum
endlichen Durchbruch der Vereinigungsbestrebungen gewesen
ist. Allein die Schwierigkeiten der Vermarkung sind
allerdings derart, daß, wie bereits oben angeführt wurde,
schon zwei durch den Regierungsstatthalter geleitete
Expertenversammlungen an deren Lösung verzweifelt sind
und sich in der Lage gesehen haben, in der Unterstützung
des Vereinigungsprojekts den Ausweg zu suchen. Für die
Unterstützung dieses Projekts sprechen aber insbesondere
noch folgende Gründe:



Bremgarten-Stadtgericht ist der Bevölkerung nach
eine sehr kleine Einwohnergemeinde. Unter ihrer Bevölkerung

von 284 Seelen sind bloß soviel Stimmberechtigte,
daß sie Mühe hat, alle Gemeindebeamtungen zu besetzen

und deßwegen jeden stimmberechtigten Bürger von daher
stetsfort stark in Anspruch nehmen muß.

Kirchlindach ist eine der kleinsten Kirchgemeinden.
Sie hat nur 813 Einwohner. Der Zuwachs der Gemeinde

Bremgarten-Stadtgericht würde die Gesammtbevölkerung
auf circa 1100 Seelen bringen und für beide Gemeinden
nebst den schon oben hervorgehobenen Vortheilen eine
bedeutende Erleichterung in den Auslagen für die

Gemeindeadministration zur Folge haben.

Anderseits hat die Lostrennung der Stadtgerichtgemeinde

von der Kirchgemeinde Bremgarten für die bei

dieser zurückbleibenden zwei Gemeinden keine eigentlichen
Nachtheile. Der Steuerverlust den diese durch die Rea-
lisirung des Lostrennungsprojekts erleidet, ist
unbedeutend; er beträgt nach einer Durchschnittsberechnung
der letzten 2S Jahre jährlich bloß ungefähr Fr. 70, nicht
Fr. 100, wie die Kirchgemeinde Bremgarten behauptet.
Zudem wird sie auch für den beklagten Steuerverlust vermittelst
einer Aversalsumme in billiger Weise entschädigt. Bremgarten

- Herrschaft mit 804 und Zollikofen mit 1181

Einwohnern machen immerhin noch eine Kirchgemeinde
von circa 2000 Seelen aus.

Die Lostrennung der Einwohnergemeinde
Bremgarten-Stadtgericht von der Kirchgemeinde Bremgarten
hat sogar für diese weitere reale Vortheile. Aus den

beiliegenden Akten ergibt sich nämlich, daß wegen der in
den letzten Jahren stattgefundenen Bevölkerungszunahme
in dieser Kirchgemeinde auf eine Erweiterung des Gottesackers

hatte Bedacht genommen werden müssen. Diese
kostspielige Neuerung, sowie eine allfällige Erweiterung
der Kirche wird infolge des Wegfalls eines Theils der

bisherigen Kirchgenossen für längere Zeit können
verschoben werden.

Fassen wir das Angebrachte zusammen, so müssen

wir sagen: Die von den Einwohnergemeinden Bremgarten-
Stadtgericht und Kirchlindach gewünschte und nachgesuchte

Vereinigung zu einer Kirch-, Einwohner- und
Burgergemeinde entspricht dem Postulat vom 30. November
1874. Es sind in Bezug auf sie und in der Vorbereitung
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der hierseitigen Vorlage alle Erfordernisse und Förmlichkeiten

erfüllt, welche ver H 66 der Staatsverfassung für
Veränderungen in der gegenwärtigen Eintheilung des

Staatsgebietes voraussetzt. Auch in Bezug aus die
Ausführung des Vereinignngsdekrets werden sich keine erheblichen

Schwierigkeiten ergeben, indem sich beide Gemeinden
über die Bedingungen der Vereinigung in ökonomischer
Beziehung geeinigt und ihre Zustimmung zum vorliegenden
Dekretsentwurf erklärt haben. Die von den Gemeinden
Zollikofen und Bremgarten-Herrschaft erhobene Opposition
endlich ist weder stichhaltig noch rechtlich begründet.
Demgemäß stellen wir Ihnen den

Antrag:

Es sei der nachstehende Dekretsentwurf in seinem

ganzen Inhalte dem Großen Rathe zur Annahme zu
empfehlen.

Mit Hochachtung!

Bern, den IS. Mai 1880.

Der Direktor des Gemeindewcseus

RSz.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit
Empfehlung an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 22. Mai 1880.

Im Name« des Regieruugsraths

der Präsident
Tchcurer,

der Rathsschreiber
L. Kurz.
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Dekretsenttvmf
betreffend

Aenderungen in der Oeöietseintheitung der

Kirchspiele Wremgarten nnd Kirchlindach
und

Nereiiiigung der Gemeinden Kirchlindach nnd Kremgarteu-
Stadtgericht zn einer einheitlichen Gemeinde.

(Mai 1880.)

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Anwendung des Z 66, Lemma 2 der Staats-

verfaffung, der M 4 und 64 des Gemeindegesetzes vom
6. Dezember 18S2 und des 8 6 des Kirchengesetzes vom
18. Januar 1874,

nach Anhörung der betheiligten Gemeinden, auf den

Antrag des Regierungsraths,

beschließt:
8 1-

Die Einwohnergemeinde Bremgarten - Stadtgericht
wird von der Kirchgemeinde Bremgarten losgetrennt und
mit der Kirchgemeinde Kirchlindach vereinigt.

8 2.
Die Einwohnergemeinde Kirchlindach und Brem-

garten-Stadtgericht werden zu einer einheitlichen
Einwohnergemeinde Kirchlindach im Sinne des Gemeindegesetzes

vereinigt. Infolge dessen gehen sämmtliche mit
der Staatsverwaltung zusammenhängende und den
Gemeinden obliegende Verwaltungszweige an die Organe
der neugebildeten Einwohnergemeinde über.

8 3.

An den bürgerlichen Verhältnissen wird durch dieses
Dekret nichts geändert. Die Besorgung der bürgerlichen
Geschäfte geschieht durch die Organe der neugebildeten
Emwohnergemeinde (G. G. H 74).

8 4.
Das Vermögen der durch dieses Dekret vereinigten

Einwohnergemeinden wird zu einem einheitlichen Ganzen
verschmolzen und der Verwaltung der Organe der
neugebildeten Einwohnergemeinde unterstellt, welche dasselbe
semer Zweckbestimmung gemäß zu verwenden haben. Zum
Zweck der Festsetzung des Betrages dieses Vermögens ist
binnen Jahresfrist ein Inventar über dasselbe durch die
neuen Gemeindebehörden aufzustellen.

Das sogenannte Kirchengut der bisherigen
Stadtgerichtgemeinde fällt an die Kirchgemeinde Kirchlindach,
dagegen hat letztere der nunmehrigen Kirchgemeinde
Bremgarten eine Aversalsumme von Fr. 1500 als
Entschädigung auszurichten.

8 5.
Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und ist in die

Gesetzsammlung einzurücken. Der Regierungsrath ist mit
der Vollziehung desselben beauftragt.

Streitigkeiten nicht rein privatrechtlicher Natur,
welche aus dessen Vollziehung entstehn, sind durch die
Administrativbehörden nach Anleitung der ZZ 56 u. ff.
des Gemeindegesetzes vom 6. Dezember 1852 zu entscheiden.

k^ojet cie cleenet
mockiüant

là ckivkion territoriale cie« paroàe« «le kremxarte»
et âe kireliliàed et ràiàant le« eoinimine«
lie liiredliiàed et <le llremssarten-Mrickietioa àe

la ville en nue seule eominnne.

(Nui 1880.)

I.S kranck konseil llu Lîmton äe kerne,

en application ckc l'art. 66, 2"° alinéa àe la
constitution cantonale, ckes art. 4 et 64 cke la loi à
6 ckècembre 1852 sur l'organisation communale et cke

l'art. 6 cke la loi cku 18zauvier 1874 sur l'organisation
ckes cultes; sur l'avis ckes communes intéressées et la
proposition cku Lonseil-executik,

àrèke.'
àt. 1°'.

Ba commune municipals cke Lremgarten-zurickietion
cke la ville est séparée cke la paroisse cke Bremgarten
et reunie à la paroisse cke Xircblinckacb. '

àt. 2.
Ims communes municipales cke Xircblinckack et

cke Bremgarten-zurickiction cke la ville sont réunies,
conformément à la loi communale, en une seule commune
municipale, la commune municipale cke Xireblinckack.
Ln conseguenee, toutes les branebes ck'ackministration
communale gui se rattacbsnt à l'administration pu-
bligue sont dévolues aux représentants cke la nouvelle
commune municipale.

à 3.
Im présent décret n'apporte aucun cdangement

aux atkaires cke bourgeoisie, (les atkaires seront gérées
par les représentants cke la nouvelle commune municipale
(art. 74 cke la loi comm.).

àt. 4.
Ims biens ckes communes municipales réunies par

ce ckecret ne kormeront plus gu'une fortune unigue,
soumise à l'ackministration cke la nouvelle commune
municipale, gui cksvra l'emplozmr conformément à sa
destination. Im montant en sera tìxe ckans l'annee par
un inventaire gui sera dresse par les nouvelles autorités
municipales.

Im fonds ck'èglise cke l'ancienne communs cke Brem-
garten-surickictiou cke la ville êcboit à la paroisse cke

Xircblinckaeb; eu revanebe, cette dernière paiera à
la paroisse actuelle cke Bremgarten une indemnité
ckèllnitive cke kr. 1500.

àt. 5.
Im present décret, gui entre incontinent en vigueur,

sera insère au Bulletin des lois. Be Eonseil-exècutik
est cbargè cke son exécution.

Ims contestations se rattacdant à cette execution,
gui ne seraient pas cke nature purement civile, seront
vidées par les autorités administratives à teneur ckes

art. 56 et suivants cke la loi communale cku 6 décembre
1852.
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6er Direktion äer Lntsumplungen
an àen

jUUìt«»«t
xu Ilanclen

àss SroLLSn RatksL âss Cantons
betrekkenà

Iliiiliealiaii i»«I tuii^Iillifiiii« àr Xeliulll ài Hààl-kàninpûiiiK.
(22. lierbstmonai 1880.)

Msàs /

Scbon seit längerer ?eit war àie unter^eiebnete Direktion bemübt àie enàliebs Di^uiàation
ties Dnternebmens àer Dasletbal-Dntsumpkung kerbei^ukübren unà eine Oonsoliàirung àer Sebulà àer

betbeiligten vier Demeinàen krien?, Krien2«/Ier, liokstetten unà IVleîringen ^u bewerkstelligen, sowie
àie lìàkôablung àieser Sebulà kür àie betrekkenàen Sebulàner ^u erleiektern unà àie lìegelmâssigkeit
àer kbokêiablungen sieker?u stellen.

Durek àie beutige Vorlage soll enàlieb àieser ^week erreiebt unà kür sämmtliebe in àieser
Dinan^augelegenbeit Inìeressirte ein annebmbares Abkommen mittelst Dekret àes Drossen ltatbes
getrotken weràen.

Lekanutlieb bilàete àas Dekret vom I. Dornung 1866 àie Drunàlage kür àie àskûbrung àieses

Dnternebmens unà es lautete àasselke in seinen Artikeln 14 unà 15 kolgeûàermassen:

„Die erkoràerlieben Laarauslagen kür àie Arbeiten können auk àen V^unseb àer betbeiligten
Oemeinàen àureû Vuknakme eines àleibens bestritten weràen.

Dieses àleiken wirà nötüigen Vails auk àen Mmen àes Staates aukgenommen unà gegen
Obligationen àer detlieiligten Oemoinàen auk àas Dnternebmen vervenàet.

Die Oemeiuàen daden àem Staate ausser àen allkälligen Vnleidenskostvn àen vämlieken ^ins
xu vergüten, àen er kür àas aukgenommene Delà ^u besiablen dat.

Die ^bbe^aklung àes Vnleibens von Leite àer Demsinàen gssebiebt in längstens ^wansiig Mkr-
lieken Ltössen.

àèào Demeinàe kann ^'eàoeb aueb vorder àas Oan^e oàer Ddeile von wenigstens einer àabres-

Gablung an àas Dnternekmen abtragen.
.leàv Oemeinàe daktet nur kür idr Xostendetrekkniss.

Die blin/iebung àer Xostenbeiträge, nebst verkältnissmässigem ^ius, von àen einzelnen Drunà-
eigentbümsrn ist Vukgabe àer Demkillàen. Den bügentbümern kommt àie ^Vobltbat àer Vbde^ablung
in ^wan^ig Mkrlieben Stössen ebenkalls ^u statten; aueb sie können ^eàocb àas Oan/e oàer à'keile

von wenigstens einer àadres^ablung krüber abtragen-

Beilagen i?um ?agblatt «les Llrossen Batdes. Annexes au bulletin âu dranà vonssil. 1880. 10

VoNrag

Lorn,
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vis Rostensbeiträge àsr einzelnen Vrunàstûeke weràen auk àieseìben unterpkânàlieh versickert,

wobei à ill § 53 àes Vesàes vom 3. ^pril 1857 über àen Unterhalt unà àie Xorrektion àer

Vewässer vorgesehene Verfahren Regel mackt."
^m 26. Reumonat >1866 fasste cier drosse Ratk kolgenàen Zusatz 2U àt. 14 àes velcrets

vom 1. Reumonat 1866:
«Wenn àis demeinàen auk ikren eigenen Flamen eiu Anleihen aufnehmen, 80 übernimmt àer

Staat àis darantie às88sldsll. Rr bat aber auch àas Rassa- ullà Recknungswesen às8 Unternehmens
auk Rosten àk88slbsll 2U besorgen. »

dsstàt auk àie8s vehretsbeschlüsse wuràe àsr vau begonnen ullà im Rerbstmonat 1866 kam

àsr erste ^nleikensvertrag (siebe Beilage) mit àsr Riàgen. Bank 2U Ltanàe, wonach àis8klds àsv

genannten vier dsmeinàen unter soliàariscker Raktbarheit ems Lumme voll Rr. 800,000 lieferte, welche

2U 5 °/o ver^insbar war ullà àeren Rückzahlung in 2wan2ig gleichen àahres^ahlungen, àis erste auk

31. dkristmonat 1870 mit Br. 40,000, erkolgen 8olits. Ill Vrtikel 2 àis8S8 Vuleikensvertrages wuràe

festgestellt: «ver Ranton vsrll garantirt àis richtige Verzinsung unà Rückzahlung às8 àleikens auk

àis festgesetzten Verfalltags ullà wirà àis Zahlungsleistungen nötkigenkalls jeweilen von sieb au8 besorgen,
okne àa88 àis dbligationsinbaber vorerst àis demeinàen 2U belangen haben, unà S8 wirà àisae daravtie
mit Unterschrift unà Liegel àer Rinan^àirektion às8 Ran tons vsrll jeàer Obligation beigesetzt.»

Ill Rolge rascken Vorrückens àsr àbeiten, gan2 bsaollàsra aber 2um Zwecke àsr Rortset/ung
àsr àrkorrektion weiter kinauk à ursprünglich vorgesehen war, trat sckon im -labre 1870 àis
Rotkwenàigkeit ein, ein Zweites Anleihen im Betrags von Rr. 300,000 aufzunehmen. vis Rorrektions-
bautkll an àsr Vare waren llämlielr nur aut' eins Vällge von 29,000 vaukkuss projektirt woràen, in
àsr Neinung, es weràe möglieb sein, am Rnàe àes neuen Varkanals mit àen Rorrektionsbauten
einkack an àis alten Rkerversicherungen ansekliessen 2u können. visser àsckluss erzeigte sieb

aber als unmöglich, inàem àis Loble àes neuen àrkanals sieh so sedr vertiefte ullà àie Wirkungen
àsr stärkern Ltrömung sick üussaukwärts so gewaltig geltenà machten, àass àie alten Schwellen
hock ohell an àen liiern sied bekànàen unà einzustürzen àrohtsn. Rbenso gefâdràst waren àis
Wiàerlager unà Bkeiler àer Varbrückev unterkalh Neiringen. vis Rortset/ung àsr ^.arkorrektion
his all àie sogen. Vamm oàer «finstere àscblucbt » um 13,500 Vaukkuss, sowie àer Rmbau àer
Lalmbrücke war somit ^ur unabweisliehen Hothwellàiglceit geworàen. vie vevislrostell àes Vesammt»
werlres wuràen uunmehr auf vr. 1,560,000 festgesetzt (s. Vrossratdsverdallàlullgsll vou 1870, xag. 284).

Lsi àisser saedlags versammelten sieh am 18. Närs 1870 àis gesetzlichen Vertreter àsr
detheiligten Vsmsinàell unà Vrullàeigslltkûmer in Vleiringen uvà fassten naed grûnàlieder unà ein-
lässlieksr Leratkullg killstimmig folgenàe vesehlüsse:

1. vie korrektioll àsr ^.ars ist llach disderigsm L^stsm mit allmäliger veàulctioll àer Hinter-
àamme koàusàkn his all àis Vamm;

2. vs sei bei àell vtaatshehôràell àas Vesueh /u stellen, àie àrdrûeke ullterhald Neiriogeo
umzubauen;

3. ver Reieköllbaed ist bis sum untersten Wasserkali 2u korrigiren; àie üostell sillà ullter àer
vudrih « àrhorrektioll » üu verrechnev ;

4. ver ^.ussehuss wirà ermächtigt, Mmens àer Vrullàeigellthûmer unà ullter Garantie àes
Ltaates hei àer Il^pothekarkasse ein Vnleidsll von vr. 300,000 llaàusuekell uuà ab^usedliessen.

5. Im àà 1870 ist mit àem Lesug àer vlltsumxfullgshkiträge ziu begirmen, mit siver Rate
voll ?r. 50,000.

Nittelst vàret vom 25. veumouat 1870 genehmigte àer Vrosse Rath àie Rortset/ullg àer
àrlîorrelîtiollsarheitôll unà am 24. Willtermouat àes nämlichen àahres ham àer heiliegenàe ^llleikslls-
vertrag mit àer R^pothekarkasse àes Rantoas Vera mit Venehmigung àes Regierungsratdes unà
unter àer àurclr Vrossrattzsbesekluss vom 26. àuli 1866 ausgesxroehellsll Varaotie àes Ltaates 2U
Ltallàe. vie sckulàllerischell vier Vemeillàen verpllicdtstell sied soliàarisck von àiesem ^llleihen
Mhrlick auk àell 27. àuli, erstmals im àalir 1871, siehen vom Vuvàert su de^adlell, wovon àsr ?ins
àer jeweiligen Raxitalrestav^ ^u vier ullà ein halbes vom Vullàert abgerechnet unà àas Vebrige au
àie lilgullg àes Rapitals vsrwellàet weràkll solle. Reroer versprachen àie sebulàneriseben Vemeinàen
alle nickt rechtzeitig geleisteten Zahlungen vom Verfalltage an 2U klink vom Runàert 2U verzinsen
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unà räumten àer Dläubigerin äas Reckt ein, àie ^eveilige Rapitalrestanz auk einMkrige Voranzeige
km einzukoràern, vis sis siek selbst àas Reckt vorbekalte, ^'eàerzeit auk seeksmonatlieke Voranzeige
kin, Rückzaklungen zu leisten, i^lles ksi soliàariseker Versekreibung àer Babe unà Büter äsr
sckulàneriscken vier Bemeinàen.

80 vucks àie Bausekulà auk àie 8umms von 1 Nillion unà 100,000 Dravken au, àeren Ver-
zinsung unà Amortisation scdon m àen ersten àakren sivs 8umme erkoràerte, velcke àis knanziellen
Rräkte àer betkeiligten Brunàeigentkûmer überstieg, nämlick:
1870 Dr. 80,150 an àis D

1871 » 78,145 »

1872 » 76,140 »

1873 » 74,135 »

1874 » 72,130 »

Dr. 80,150
» 99,145
» 97,140
» 95,135
» 93,130

kümer voll àer Regierung

g. Bavk

„ Dr. 21,000 au àis Bz^potkekarkasse
» » 21,000 » »

» » 21,000 » »

» » 21,000 » »

Dataler ^Veise vuràen auk àen ^Vuusck àsr Vertreter àsr Brunàeigen
keine ^lloràmmgen getrokken zum Bezug àsr àakresbeitrâge ill àen àakren 1870 uvà 1871, vakr-
sedeinlick àer àamaligen Rriegsereigoisse unà àsr àamit vsrkuuàsllsn Belàkrisis vegen, so àass àis
betrekkenàen 8ekuiàsummsll an àis Diàg. Bank uvà àis Bxpotkekarkasse vom 8taate als Bürge àsr
bezüglicken ^nleiken bezaklt veràen musstell. Nit Dnàe 1871 varen àader àis Belàmittel zum
^Veiterbau sekon vieàerum erseköxkt, vou einem àritten ^nleiken sollte ^eàock einstveilen abstrakirt
veràen, illàem es als klüger sraektet vurâe si» veiteres àleiken als letzte Reserve aukzusparen
dis zu àsm Augenblick, àa àis Baurecknung abgescklossen unà ein auk bestimmte Radien gestützter
^mortisationsplan kür àis Brunàeigentkûmer aukgestellt veràen könne. Demgemäss kassts àsr (Grosse

Ratk unterm 2. Bornung 1872 kolgenàen Lssekluss:
« Bnter àer Beàingung, àass àis betkeiligten Brunàeigentkûmer im Rauke àss àakres 1872

smell Betrag vou Dr. 110,000 einzaklen, virà àsr Regierungsratk ermäcktigt àem Dnternedmen àer

Basletkal-Dntsumxkung iu Donto-Lorrent Vorseküsss zu maeksu bis àie Arbeiten vollsllàst sinà uuà
àie Baurecknung abgesedlossen veràen kann. Rack ^.bsckluss àer Baurecknung soll àurek àk-
Stellung eillss slltsprseksllàsll ^mortisationsplanes sine rascks Deckung àiessr Vorseküsss gesickert
veràen. »

^uk àisse ^Veise kam àer 8taat immer tieker kinein; er vuràe Gläubiger àes Boternedmens
kür seine Vorseküsss uuà blieb als Bürge 8ekulàuer àer Diàg. Bank uuà àer BWotkekarkasse kür

àie beiàeu vou àeo 4 betkeiligten Demeinàen aukgenommenen àleiken.
Dreiliek vuràe uuu mit allem Drnste au àie Dintreibung àer àadresbeitrâge àer betkeiligten

Drunàeigentkûmor gesekritten, alleiu viàer alles Drvarten mit sckleektem Drkolg; àie Dinzaklungen
gingen spärlick vor sick, tkeils aus Naugel au Kluergie àer àortigeu k.okalbekôràeu, tkeils iu ?olge
gevisseulos gesekürteu ^Viàerstauàes eiu^eluer (Fruuàôigeutkûmer.

^àuk Luàe 1874 erzeigte àader àer 8tauà àer Iteeduullg kolgeuàes ersckrsekeuàe Resultat:

a) Rosten àes Lau-lÜouto Rr. 1,680,708. 04

Anse uuà àleikeuskosteu » 362,167. 59

Rr. 2,042,875. 63

Nittlerveile vareu àie vom 8taate uaek Z 4 àes Dekretes vom 1. Rebruar 1866 geleisteten
Beiträge auk àie Zumme von Dr. 400,000, àie Beiträge àer Druuàeigeutkûmer auk Dr. 205,769. 48

angestiegen, zusammen auk Dr. 605,769. 48; gleiekvokl ergab siek auk Dnàe 1874 ein Kekrausgeben

von nickt veniger als Dr. 1,437,106. 15, von veleker 8umme àie Rantonskasse Dr. 569,192. 50 zu

gut katte, unà àader àer 8taat Leàenken trug veitere Vorscküsse zu leisten.

àetzt vanàten siek àie Basletkaler mit àem kesuvk an clis Sunllosversammlung: «Ds möcdte

àer Lunà àas Dnternekmen àer Varkorrsktian unà Verdauung àer ^Vilàbâcks im Haslitkal mit einem

angemessenen Leitrag unterstützen, in gleiekem Nasse, vie er äknlieke Duternebmungen (Bkein unà

lìkons) unterstützt kabe. »

^nkänglick veigerte sick àer Lunàesratd in àieses Desuck einzutreten, inàem er geltenà

macdte, àass àer Lunà àerartige Dlltkrnekmullgen, venn sis, okns àen Lunà vorder zu begrüssen,

auk eigene >Vag unà Dekakr begounen, nickt unterstützen könne, veil àarin àie grosse Dekakr kür
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ikn liegen würde, ?u Dnterstüt?uvgen von Dnternebmen beige?ogeb ?u werden, deren Rläne und

kostenvoransebläge er niebt geprüft, ?u denen er überbaupt niât mitgewirkt und deren ^uskübrung
er niebt überwaebt bätte. Dagegen maebte die Regierung m ibrem Lubventionsgesueb vom 4. Mär? 1876

darauf aufmerksam, dass sie ?war weit davon entkernt sei, àiese an uricl kür sied begründete Vorbedingung
?ur Verabkolgung eidgenössisebsr subsidien als unricbtig oder unbillig darstellen ?u vollen; allein
im vorliegenden Rallê dürfe niebt überseken werden, àass die Korrektion der Rasli-Vare scbon im
dabr 1866 begonnen wurde, wäbrend der Lesebluss lies Lundesratbes, diese Vorbedingung betrelkend,
erst am 21. Deumonat 1871 gefasst worden sei. kerner wurde betont, dass die betbeiligten Drund-
besit?er ankänglieb glaubten, «las Dnternebmen naeb dem ursprünglicben Devis mit einer angemessenen
kantonalen Ltaatssubvention aus eigenen Mitteln bestreiken ?u können, obne um Rundesbülke naeksucken

?u müssen, äass es «laker nur lobenswertb sei, Zuerst den Versucb ?u maeben, sieb selber ?u delken,

bevor an die Opkerwilligkeit des Rundes axpellirt werde. Deidvr erzeigte es sieb, dass die im
Devis vorgegebenen Arbeiten ?ur Vuskübrung einer rationellen korrektionsanlage niebt genügten
und trot? des sorgsamen Dausbaltes bei der Vuskübrung die kosten weit übersekreiten würden.
Lobald die betdeiligten Drundbesit?er ?u dieser kinsiekt gelangten, entseblossen sie sieb ?ur Din-
gäbe eines Fubventionsgesucbes an den Rund; nur wollten sie bie?u die àvabme der neuen Rundes-

Verfassung von 1872 abwarten, in der Meinung, dieselbe werde kür die Unterstützung derartiger
"Werke besonders günstige Restimmungen aufstellen, kaeb Verwertung dieses Verkassungsentwurkes
und in der Voraussiebt, dass derselbe sokort wieder aufgenommen werde, wurde die kragliebe Din-
gäbe verscboben; dann aber naeb Vnnabme der ^et?igen Bundesverfassung von 1874 und, im Hinblick
auf àt. 23 und 24 derselben, sebon im Vugust des nämlieden dabres mit einem einlässlieben
Rericbte nebst Rlänen und Reebnuvgsvorlagen eingereiebt, niebt abnend, dass wegen dieser
Verzögerung das Desucb aus formellen Drüvclen abgewiesen werden könnte.

Was nun die Mitwirkung und die Dberauksiebt des Rundes anbelangt, so kavd allerdings eine

solebe okü?ikll niebt statt; allein die àskûkrung gesebab aueb niebt so gan? im Ltillen nur unter
Deitung eines kantonalen Ingenieurs; es wurden vislmebr wäkrend der gan?en Rau?eit die ersten
scbwei/eriseben Autoritäten im Wasserbaukaeke ?u Ratbe gezogen.

Lekon bei kestset?ung des ursprünglieken Rlanes wurden sämmtliebe Vorlagen einer teebniseben

Expertise unterworfen, bestellend aus den Ingenieuren Da kieea, Lridel und àbi, deren Dutacbten
bereits im Lesit?e des Rundes war und das wir dem Desueb neuerdings beilegten. Vueb der eidg.
Obsrbauinspektor, Derr v. Kalis, ging uns in der verdankenswertbesten Weise wäbrevd des Laues
mit Ratb und Dbat an die Hand. Die Ratbsebläge dieser keedniker wurden stets getreulieb befolgt.

Kndlieb wurde beim Vbscbluss der Korrektionsarbeiten das gan?e Werk einer einlässlieben
Dntersuedung dureb die bei der duragewässerkorrektion kunktionirendell eidgenössiseben kxperten,
die Herren Ingenieure Da kieea und kraisse, unter Rei?iebung des Herrn Ingenieur Rridel, unter-
worken, wobei wir namentlieb ?u erkabren wünsebten, ob und welebe weiterv Arbeiten allfällig noeb

notbwendig seien, um das Dnternebmen als ein vollständig gelungenes absebliessen ?u können. Das

Dutaebten dieser kxperten lautete überaus günstig, sowodl in Le?ug auk cl-Ie Vnlage als den krkolg
des korrektionswerkes; sie ke?eiebnen dasselbe gerade?» al? ein mustergültiges Werk kür die
scbwei?erisebs D^droteebnik.

Vueb ermangelten wir niebt, die dabrssberiebte der kntsumpkungsdirektion übet' den kortgang
der Arbeiten und den ünav?ielleu stand des Dntervebmens jeweilen dem Lundesratbe ?ur Kenntnis«

M bringen.
In Würdigung aller dieser Dründe liess nun der Lundesratb das korrektionswerk dureb die

Kxperten Donin und Dadame, Dberingenieure der Kantone Waadt und keuenburg, untersuekev und
begutaebten. Der Kebluss des daberigen Dutaebtens gebt dabin:

1. die Varkorrektion von der Damm bis ?uw Rriev?ersee ist ein naeb den Regeln der Kunst
ausgekükrtes Musterwerk;

2. dasselbe bat unbestreitbar den Kbarakter eines Ilnternebmevs von allgemeinem ölkentliebem
kut?en;

3. die kosten sind an und kür sieb niebt übertrieben, wenn man dieselben mit äbnlieben Werken
verglsiebt, allein die Ausgabe vertbeilt sieb auf ein ?u besekränktes Rerimetergebiet s3133 Vs duà);
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4. äer Linavsplan äes Bllternedmens sollte in äer V?eise reviäirt weräen, äass ausser äen von
äen betdeiligten Drunämgentdümern su leistenäen Beiträgen aued eine Lunäessubvention,
sowie eine Lrködung äes kantonalen Beitrages unä à Lrkebung einer Beisteuer äer vier
betdeiligten Demeinäen in ^ussiedt genommen würäe.

^nclliod am IK. August 1878 fasste äie kunilesversammlung kolgenilen kesodluss:
1. ver Legierung äes Lavtons Lern wirä su Banäen äer Bnternekmung äer ^arkorrektion im

Basletkale ein Lunäesbeitrag von einem Drittel äer ausgewiesenen Losten äieser Lorrektion,
aber dis döedstens sum Betrage von Lr. 400,000 (odne ^Vilädaed-Verbauung) unter äer Leäingung
bewilligt, äass äer Lavton Bern seinen Beitrag an äiese Lorrektionskosten von einem Drittel
auk äie Bälkte äerselben erdöde.

Die àsbesadlung äieses Bunäesdeitrages erkolgt in sekn gleieden äadresraten unä

beginnt mit äem äakre 1881.
2. Der Lanton Lern daktet gegenüber äem Lunäe kür äie projektgemässe Vollenäung unä äen

regelmässigen Bnterkalt äieses Lorrektionswerkes.
8vdon am 29. November lies nämlivden ladres besodloss sociann äer Kresse kstk:

1. Der § 4 äes Dekrets über äie Lntsumpkung äes Basletkales vom 1. Lebruar 1866 wirä äakin
abgeänäert, äass äie Losten äer ^arkorrektion sur einen Bälkte vom staate unä sur anäern
Bälkte von äen betdeiligten Demeinäen im Verdältniss äes ermittelten Nedrwertdes von Drunä
unä Loäen (§12 unä 16 äes Dekrets) getragen weräen.

2. Der Begierungsratk ist beauftragt, äem Drossen Batde bis su seiner näcdsten Litsung einen

^mortisationsplan kür äieses Bnternedmen vorzulegen, laut weledem äie weiter» Büeksadlungen
odne fernere Belastung äes Staates georänet weräen.

Inswiscken wuräe äer Bau vollenäet, äie Diguiäation' äes Boternedmens an äie Banä genommen
unä äie nötdigen Ledwellenreglemente entworfen.

Ls mag wodl am Llatse sein dier einsusedalten, äass wir uns in äiesem Leriedte niedt mit
äem tecdniseden Ideils äes Boternedmens su befassen daben; wir verweisen in äieser Begebung
auk äie beiliegsnäsn Lxpertenberiedte unä äie Lotsedakt äes Lunäesratdss unä fügen bloss bei, äass

aued unter äer Bevölkerung äes Basletkales nur eine Stimme über äen guten unä naeddaltigen
Lrkolg äes Lorrektionswsrkes derrscdt.

Inäessen äürkten äoed einige ^aklenangaben niedt unwillkommen sein unä sur Vollstänäigkeit
äes Lericdtes beitragen.

Das kür äie ^arkorrektion angewanäte LausMem bestanä nämlied äarin, äass' äie ^are bei

ikrer àsmûnàuvg in äen Lriensersee bei relativ sekwackem DeMIe eine verdältnissmässig geringe
Sodlevbreite erdielt, weeke stromaufwärts unä bei sunedmenäem Dekälle entsxreekenä verbreitert
wuräe, so äass äer LIuss auk seiner gansen Lorrektionslänge äie genügenäe Sekiebkrakt sur Bort-
sodaikuvg äer Desediebe unä sur Linsekneiäung seiner Lokle erkalten sollte, ^ls Bkerseduts wuräe
äas System äer Barallelwudre mit Steinwurkäeekung angewenäet. Demgemäss erdielt äie Llusssodle
in äsn untersten Loosen, bei swei pro mille Dekali, eine Breite von blos 60 Luss mit 1 Vâssigen
Lösedungen, Vorlänäern unä Binteräämmen (Doppelproül), wädrenä weiter oben bei einem Dekälle

von 3,70 per mille äie Sodle auk 95 Luss sied erweiterte, Vorlänäer unä Binteräämme immer kleinere
Dimensionen erkielten. Die ^Vassermasse, weleke äas bis an äie Lrove äer Binteräämme angefüllte
^arkanalxroül absukükren vermag, wuräe su 18,000 Lubikkuss per Sekunäe bereoknet, wädrenä äie

^are bei ikren döeksten àsekwellungen nur 13,000 bis 14,000 Lubikkuss Nasser per Sekunäe

liefert. Dieses ^bklussproül bewädrt sied aued in ^Virkliedkeit vollkommen.
Die Länge äes neuen àrkanals misst 42,500 Luss oäer 12,750 Neter, äie Bödenälkkerens oäer

äer Lall swiseken äen beiäen Lnäpunkten beträgt 142,7 Luss oäer 42,81 Neter. Die Breite äes

^dalboäevs variirt swiseken 800 unä 1500 Nöter.
Die Lntsumpkung äes Berimetergebietes gesedad namentlied äured äie Anlage eines grossen äer

Ddallinie kolgenäen Bauptkanals, in weleden äie vielen sur ^bsaxkung äes Drunäwassers nötdigen

Lebenkanäle, sowie äie von äen steilen Lludwänäen derabstürseväen ^Viläwasser einmünäen unä

unabdangig von äem Lorrektionss^stem äer ^are in äen Lriensersee abgeküdrt weräea. ^uk äör

reedten Bkerseite äer ^are leistet äer Durgenkaval äie nämlieden Dienste in gleieder N^eise wie äer

Beilagen suin lagdlatt àes Brosssn Bàss. Annexes au dullslin àu t-ranà Oonseil. 1880. 11
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Dauptkanal auk dem linken àruker. Direkt in den Varkanal lnünäen der Dausenbaek beim Bürglen-
Rollen, sowie der VIpback und der Reickenback bei Neiringen. Die Rotallävgo sämmtlicher
Rntsuwpkungskanäle beträgt 70,400 Russ oder 21,120 Meter. Vucli kür die Verbauung und
Aufforstung der ^Vildbäeke im Dasleberg wurde gesorgt, es bilden aber diese Arbeiten eine mebr oder

weniger selbständige Dvtornekmung. Der Rrkolg derselben ist unbestritten ein vortrelklieder.
In Völl^iekung des ^rt. 17 des.^uskükrungsdekretes wurde das Rntsumpkungsgebiet in eine

entsprechende àn^akl von Rluren eingetheilt und ausser der Anlage einer gav^ neuen Dauptstrasse
längs des Varkanals Zwischen )V^Ierbrüeke und Balmbrüeke auk eine Ränge von 22,000 Russ oder
6600 Neter eine Menge Rlur- oder Feldwege mit einer Desammtlänge von 68,800 Raukkuss oder

20,640 Meter ausgekübrt.
Mit der Verlängerung des Varkanals und mit der Vertiefung seiner Solde vermehrten sieh auek

die Baukosten; dieselben waren ursprünglich von den Dorren Lridel und ^ebi auk Rr. 660,000
devisirt, okno Strassenvorlegung, Bauleitung, ^inse und àleidenskosten und ohne die kür die Kieker-

Icgung des Lrienziersee's dem Dasletkal-Duternehmon Zugetheilte ^aklungsquoto von Rr. 69,600,
während die Desammtkosten nur kür die àrkorrektion ^et^t auk Rr. 1,300,000 sick belaufen. Vuck
an Ranälen und >Vegen musste ein Mehrere« ausgeführt werden, als ursprünglich vorgesehen war.

Das missliche ünansielle Resultat dieser sonst so gelungenen Unternehmung rükrt Hedoek 2um
geringern Rkeile von den eigentlichen Rosten der Lau-àskûkrung her, es liegt vielmehr in der
ungesunden Rinav/anlage des Unternehmens, in der Rontrakirung theurer Anleihen und in der äusserst
mangelhakten Rin^aldung der Beiträge der Drundeigentkümer. Anse und àloihenskosten allein
belaukon sick mit Rnde 1879 aukRr. 763,949 und mit Bude dieses dakres auk circa Rr. 850,000,
eine Summe, welche mit Din^ukügung des Lundesbeitrages von Rr. 400,000 genügt hätte sur
vollständigen àskûkrung des ganzen ^arkanals vom Lriensersee bis bivauk ^ur ünstern àr-8ekluekt.

So linden wir nun auk 31. (lkristmonat 1879 einen höchst bedenklichen Stand der Rechnung,
nämlich:

1. Lau-Lonto
2. Anse und àleikenskoston

Rr. 2,017,803. 94
» 763,949. 96

Rr. 2,781,753. 90

1. Staat Lern
2. "Drundeigentkümer

Rr. 650,000. —
» 382,946. —

» 1,032,946. —

Mehrausgabe Rr. 1,748,807. 90

R'asswsn:
1. Ridgenössisclie Bank
2. Dxpotdskarkasse
3. Rantonskasse

Rr. 400,000. —
» 217,998. 76

» 1,130,809. 14

Rr. 1,748,807. 90

Die Rosten des vertheilen sied wie kolgt:
Rr. 182,604. 19

„ 91,765. 11

Bandolltsehädiguvgen Rr. 108,081. 04
Rrdarboiten » 397,652. 27

Versicherungen.... » 727,927. 29

Brücken und Dolden » 12,872. 77

^Vege » 44,062. 74

- Rr. 1,290,596. 11

Debertrag Rr. 1,564,965. 41
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Debertrag Dr. 1,564,965. 41

Dandentsebädigungen
Drdarbeiten
Versieberungen.
Brücken und Doblen

iVegö

Dr. 58,045. 60

« 158,963. 75

» 163,926. 70

» 35,677. 96

» 36,224. 52

» 452,838. 53

Summa Lau-Donto wie oben Dr. 2,017,803. 94

Allerdings ist voll dieser Summe der Lundesbeitrag sowie ein weiterer Beitrag des Staates

voll Dr. 150,000 all die Rosten der Bauleitung laut Z 6 des Dekrets vom 1. Debruar 1866 ill
^breebnung /u bringen; immerbin verbleibt den Drundeigentbümern eiue enorme Lebuldenlast, deren
Dilgung bei den boben àleibenszinsfin (naeb § 14 âes erwäbnten Dekretes ill zwanzig dabresraten)
bei den Vermögensverbältnisseu äer betbeiligten Drundbesitzer eine absolute Dnmögliebkeit ist,
was sebou iu àem Besuebe äer Basletkaler au àie Bundesversammlung zur Denüge naebgewieseu
wurde. —

Der Dlacben-Inkalt des betbeiligten Brundeigentkums beträgt uaeb <ler ueuen Ratastervermessung
3133^/s ducbarten, die zu li^uidirende Sebuldsumme uoeb ca. Dr. 1,202,000, die ducbarte wird mitbiu
mit àrebsebllittlieb Dr. 384 belastet öder mit Dinzurecbnung àer bis 31. December 1880 erfolgten
Diuzablungen äer Drundeigolltbümer im (llanzen auf ruaä Dr. 500.

Ds muss also kille neue Dinanz-Drundlage gesebalken uuä ein Vmortisationsplan aufgestellt
weräen, welober einerseits äem Staate die Rüekzabluug seiner sebr beäeuteuäeu Vorsebüsse siebert;
auäererseits aber àie Brundbesitzer uiebt über Debübr belastet. Ds wäre wobl eiue gall? verkebrte
natiollalökollomisobe Nanixulation, wenu äer Staat, naebäem er einer Dalläesgegenä die iVodltbat
einer Dlusskorrektion uuä äer Dntsumptüng äes Dkalbodens zu Dbeil bat werden lassen und äer
armeu Lsvölkerung zur àkllabme des uötbigen Beides für die öauauskükrung verbolkeu uuä.aus
seinen eigenen Nitteln nocb eine beträobtliebs Summe vorgesebossen bat, nun aut einmal bei äer
Rückforderung seiner Vorsebüsse den Dinzelnen so bart drücken würde, dass er kaum seinen à-
tbeil an die Rorrektionskosten, gescbweige denn das nötbige Beld kür die Rultivirung seiner Grundstücke

auktreiben könnte, kolglicb auf seinem nunmebr entsumxften und an und kür sieb sebr
kruebtbaren Loden zu Brunde geben müsste.

Diese Letraektungen kübrten die Direktion der Dutsumpfungen zu dem Bedanken, mit den

Vertretern der vier betbeiligten Bemeinden Zusammen zu treten und diese àgelegendeit einlässlicb

zu besxroebön, namentlieb aber um die Lobe der möglieben Belastung der betbeiligten Digentbümer
festzustellen, da dieser Daktor den Brundstein eines durebkübrbaren L-inortisationsplanes bildet.

Das Resultat dieser Ronkerenzen, von denen die eine in Lern unter Leizisbung des Herrn
Rantonsbuebbalters Ilügli, die andere in Interlaken unter Beiziebung des Herrn Regierungsstattbalters
Btt von Bberbasle stattfand, ist im Brossen und Banzen in dem beiliegenden gemeinsamen Lesuvk
äor vier betbeiligten Kemeincien an den Kressen kiatb niedergelegt und scbliesst dabin:

1. Ds möcbte zum Zwecke der Drleicbterung der von den genannten vier Bemeinden bekuks

àskûdrung der Dasletkalentsumpkuvg solidarisek aufgenommenen àleiken bei der Didgen.
Rank und bei der B^potbekarkasse, sowie der vom Staate geleisteten Vorsebüsse naeb ábzug
des Staatsbeitrages von Dr. 800,000, nämlicb Dr. 650,000 Beitrag an die àskûbrungskosten
und Dr. 150,000 an die Rosten der Bauleitung, sowie naeb Vbzug des Lundesbeitrages von
Dr. 400,000 eins Umwandlung der verbleibenden Besammtsebuld in dem Sinne stattünden,
dass die ganze Dorderung, diejenige der Didgen. Bank und der Staatskasse inbegrilken, von
der Bxxotbokarkasse übernommen wird und an diese zum Dinskuss von 4 °/o in Annuitäten

von 5 "/« (resp, wäbrend 42 dabren) zu verzinsen und zurückzuzahlen ist.

Du dem Dude wird gewünsebt, dass die Vbreebnung des Sebuldbetrelknisses kür ^eden

einzelnen Brundeigeutbümer naeb Nitgabe des zu ermittelnden Uedrwertbes auk Dnde dieses

dabres dureb den Regierungsratb angeordnet werde und so die Besammtsebuld des Buter-
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uebmeus in varlebu àer kl^potkekarkasse a» àie eiu/elueu Vrullàeigeutkûmer uuter geset/lieber
Varaotie àer Vemeiuàeu umgewauàelt weràe. (§15 àes vekrets vom 1. Lebruar 1866.)

2. Im Leroer» wirà uaekgesuebt, es möebte sieb àer Staat bei àem vuterbalt àes ueueu ^areu-
Kanals ill gleieber ^Veise betbeiligeu, vie all àer LIussstrecke oberbalb àer Lorrektiou bei

luuertkirebell, uämlieb mit V» âer Mbrliebe» vllterbaltuugskostell.
^Virà eiue Ilotal-Levisioll àer gesammte» Nebrwertbsebat/ullgeu gewüusebt, iuàem àieselbell

80 aukkalleuà uugleieb aukgestellt siuà, àass àie euàgûltige Leststelluug obue uugereedt /u
sei» kaum möglieb wirà.

à.à. 1. ^Vas /uuäebst à Veràsullg uuà ^.mortisatiou àer bestebeuàôll Vesammtsebulà /u
5 "/« aubetriKt, 80 mu88 bier àes Lestimmtesteu erklärt weràeu, àass àiese veistuug à Maximum

ist, was àeu betbeiligteu Vruuàbesit/eru verllüuktigerweise /ugemutbet weràeu kauu uuà àemuaeb

aueb erdältliek i8t. vie Lelastuug àes Vruuàeigelltbums wirà biebei uoek erbeblieb geuug 8eiv,

aameutlieb wellu mau iu Lrwäguog /iekt, àass dei 4 "/„ Livs uvcl emer àuuitât voll 5 °/» kür Nus
ullà ^.mortisatioa àie Oauer àer Lüek/abluug voile 42 àabre wäbrt uaà Mkrlieb auuâkerllà Lr. 62,000

betragen wirà.
Lerusr Ì8t /u bemerke», àass àer Lioskuss àer Lz^otbekarkasse ^et/t 5 °/o ullà vom 1. àauuar

1881 au 4^/4 "/» beträgt; e8 Ì8t also eille Lerabset/uug àe8 Liuskusses auk 4 "/» àureb àell Vrosseu

Latb aus/uprsebeu oàer aber àie ^iusàilkerell/ 80 lauge auk à laukellàe Luàget aïs Staatsbeitrag

/u aedmeu, als àer Aiuskuss àer L^potbekarkasse böber bleibt à 4 "/».

Vàell gestauàsll will e8 àer unter/eiebllôteu virektiou sebeiuell, àer Staat 8olle krob 8«ill,

weuu er 8eill ausgelegtes Vorsebusskapital uugescbmälert /urüek erkält ullà ibm ûberàik88 àie

jeweilige Sebulàrestau/ uoeb /u 4 °/o verxmset wirà, bat er M 8elb8t kür sew ill jüngster Leit
aukgeuommeues Fro88e8 ^nleidell lliedt medr à 4 °/o xu dexadlev. Loààllll kommt àer Staat au8

àieaem Köed8t kàlell Lürg8eliakt8verliältlli88 Kerau8 uvà e8 trete» àie vier ketlieiliZtell Vemeillàell
al8 Varalltell àer eill^elveu Lelmlàller eill.

^à. 2. vas /weite Legelirell, àeu künktiZell vuterkalt à«8 veuell ^arkauale8 betreàà, àark

wokl al8 eill 8klir 8elb8tver8tâllàlielie8 be/eiekllet veràeu. ver Staat bötkeiliZt 8iek IäuZ8 àer Mv/e»
àre, 8vweit 8ie àeu Lallto» Leim àureli/iekt, all àem Sekwellelluuteàlt kalà meìir rmà dalà

welliger; kier i8t e8 aber gau/ Ke80llàer8 votbweuàig uvà im I»tere88e àk8 I^orrektiov8werke8, àamit
àer Ltaat àie ueuell koataxieligell ^.lllageu uvter permavellte ^àiebt atellell ullà )eweile» àie

uotbwellàigeu >Verke 8okort auMbre» Ia88e» kan», ver Leitrag voll (z? a» àie Vllterbaltullg8ko8tell
i8t im Vergleiek mit àell übrige» Vlu888treekell àer ^are verkâltlli88mâ88ig germg uvà wir wûràeu

vor/iekeu, àell8klbkll ill àell eretell àadreu bi8 àer Lebarrullg8/»8tallà im Vlu88bette eillgetretell Ì8t,
auk àie Välkte à 8et/ell, 8päter aber vielleicbt auk ^ ^u ermä88igeu.

La àark llämlieb llickt überaekell weràeu, àaaa avkavga aìeta aoob Lrgäll/ullgaarbeitöll /u maebeu

aillà, 80 /. L. eius Verlällgerullg àer Sseààmme, aueb aillà ill àell ^Villkelmatteu uvà im aebtell
^arlooa oberbalb àer >Villigollbrüeke àie vkerveraieberullgell lloeb uugellûgeuà; alleiu ea iat bei àem

bier allgewallàtell Lorrektio»88^8tem (Larallelwubr aua Steillwürkeo) scbwierig, àeu geuaueu Strieb

/u /iebell, wo àer Lau aukkört uuà wauu àie vuterkaltuug begivut.
La àûrktv 8icb àaber empkebleu, àie geuaullte» ürbeitev lloeb auk Xo8te» ào8 Veaammt-

ullteruedmell8 au8/uküdrou uuà àa8 Naaa àe8 Leitrage.8 au àeu vuterbalt voll vorvedereill àebllitiv
/u üxirell.

^Vir erillllerll bier àarau, àaaa àie à8ât/e 8ämmtlieber Llltaumpkuugakalläle, alao àie àa-
kübruug àer gall/ev LillllSllkorrektioll vollatâllàig àeu Vrullàeigelltbûmeru obue Verabkolguug eiuea

Ltaatabeitrages ûberbuoàkll wuràe uuà aueb àie vllterbaltuug àieser 8ebr beàeuteuàe» 'Uerke aua-
8eblie88lieb àeu Lebwellellgellvaaeuaebaktell verbleibt.

^.à. 3. Luàlieb verlaugkll àie Vemeillàsll eille Reviaio» àer uacb § 11 àea Vekret8 vom
1. Lebruar 1866 àureb àeu Legierungsratb augeoràuetell uuà aueb àurebgekûbrtkll Lebat/ullgeu.
vieaea ?v8tulat kallll ^eàoeb àem Vro88öll Latbe keiuea ^llla88 /u eiuer Le8eklu88ka88Ullg gebeu,
àa e8 uaeb àea §§12 uuà 13 àv8 erwälmten Vekrete8 vollatâllàig iu àer Lauà àer Vemeillàeu uuà
ibrer Lommiaaioueu liegt, sieb über àas Verbâltàs àer Sedat/ullgeu /u verstàllàige». Lommt keiue
Verstâllàiguug /» Ltauàe, 80 elltsekeiàet àer Legieruugsratb iu letzter lustau/ über àeu Losteu-
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avtbeil secier einzelnen Gemeinde und Mdes einzelnen Detbeiligten. vis Demeinden baben sieb also
über die vorliegende Sebàuvg einkaeb aus^usxreeben, vas denselben bereits mitgetbeilt worden
ist, und naebber wird der Regisrungsratb sntsebeiden, womit alsdann äie Drundlage ^ur Dereebnung
des Rostenbetreffnisses Mdes Din^elnen gegeben ist.

Ds mag bier noeb die Demerkung Dlà ffnden, dass àie seit 1872 erfolgten Div^ablungen der
einzelnen Drundbesit^or denselben mit einer Zinsvergütung von 4 "/«, bei àer ^breebnung ^u gut
gesebrieben werden, so dass sie gegenüber denMnigen, welebe bis Mt^t ungenügend oder Mr keine
Gablungen leisteten, niobt etwa in I^aebtbeil kommen, be/iebungsweise die Renitenten keinen Dewinn
nus ibrer Renitenz sieben.

In Zusammenfassung alles ^llgebraebten beebrt sieb die Ullterseiebnete Direktion Ibnen, Herr
Dräsident, meine Derren, den naebfolgenden Dekrstsentwurk ^ur Denebmigung vorzulegen:

vàt'Sts-Lntwur'f.

?>«! lîitllr àss IV :»11 t <>ru!>; 15«V II,
in Detraebt, dass das Ilnternebmen der Dasletbal-Dntsumxfung, so weit es die àarkorrektion nnd
die Dntsumpfung betrifft, vollendet ist,

in der Absiebt, die Seknld des Dnternebmens der Dasletbal-Rntsumpfung in der ^Veise ^u
ordnen, dass den betkeiligten Demeinden und Drundeigentbümern die Abtragung derselben mögliebst
eideiebtert wird,

auk den Antrag des Regierungsratbes,

besebliesst:

àt. 1.

Die Daureebnuug der Ilaslotbal-Dntsumpfung ist, so weit es die àarkorrektian und die

Dntsumpkung betrifft, ant den 31. Lbristmonat 1880 absusedliessen.

àt. 2.

^.uf Grundlage der deffnitiven Nebrwertbsebat^ungen vom dabre 1870 ist mit den einzelnen

(lrundeigentbümern auk 31. Lbristmonat 1380 àureebnen, und die Lebuld Mdes derselben auk

diesen Zeitpunkt kestünstsllen.

àt. 3.

Dei dieser ^.breebnung sind die Drundeigsntbümer kiir ibren Rostenantbsil naeb dem Dekrete

vom 1. Debruar 1866 und naeb dem ^bänderungsdekrete vom 30. November 1879, naeb ^b?.ug der

Deiträge des Staates und des Dnndes, sammt Zinsen, im Verbältniss der Nebrwertbsebàungen ^u

belasten; dagegen sind denselben die von ibnen geleisteten Dinsablungen, sammt Zinsen ?n 4 °/o

ê^u gut ^u scbreiben.

àt. 4.

Die naeb ZZ 11 und 12 des Dekrets vom 1. Debruar 1866 festgestellte Rostenvertbeilung mit
^.breebnung naeb àt. 2 gilt als Dorderungstitsl des Staates. Die Dinsebreibung der Dkandreebte

gesebiebt naeb den Vorsebrikten in § 15 des Dekrets vom 1. Debruar 1866.

àt. 5.

Der Ans der biemit koustituirten Dorderung des Staates wird auk 4 °/o Mbrlieb festgesetzt.
Die RUekxablung ffndet in der ^Veise statt, dass die betreffenden Sebuldner Mbrlieb Mweilen auk

Lsbagö» ?um La.KdIg.tt des (Irossku Ratdss. àuexe» au dubstiu du Liraud Lîouseiì. 1880. 12
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1. Okwdsr, und erstenmals auk 1. Oktober 1881 küuk vom Bundert der Oesammtscbuld einzahlen,

aus dieser Din^ablung ist Zunächst der jeweilige dabres^ins ^u deekeu uud das Debrige deu Schuldnern
aïs ^.b^ablung au der Schuld ^u Zut nu sebreibeu. dede Din^ahlung, die mebr aïs 14 läge verspätet
geleistet wird, ist vom Verfalltage au nu S °/o nu verzinsen.

Vrt. 14 des Dekretes vom V Debruar 1866 wird iu diesem Linus abgeändert.

Vrt. 6.

Dagegen übernimmt der Ltaat die liquidation der bisberigen Lebuld des Dnternsbmens, resp,
die Rückzahlung der Vnleiben der Oemeinden des Dasletdales bei der Didgenössischen Dank und
bei der Bz^potkekarkasse, sowie die Deckung der von der Staatskasse den genannten Oemeinden

geleisteten Vorschüsse, alles vom 1. danuar 1881 an.

Vrt. 7.

Der Ltaat leistet, über sein bereits eingezahltes Letrekkniss von Dr. 650,000 hinaus noch einen

weitern Beitrag von Dr. 150,000 an das Unternehmen, nalilbar mit je Dr. 50,000 auk 1. Ohristmonat
1880, 1881 und 1882. Dieser neue Ltaatsbeitrag ist den Orundeigenthümern bei der Abrechnung
nu gut nu schreiben.

Vrt. 8.

Die nach 4,rt. 4 konstituirten Dorderungen des Staates an den Pflichtigen Orundeigenthümern
werden mit den dakür bestehenden Real- und Dersonalsiederheiteu der B^potliekarkasse abgetreten
und öwar mit Oarantieverspreebung von Leite des Staates, so dass allkällig eintretende Verluste nicht
der B^potliekarkasse ?u last kallen.

Vrt. 0.

Der Dorderungstitel, resp, das nach àt. 2 und 4 erstellte Vorseielmiss der einzelnen Schuldner
ist der D^potliekarkasse einzuhändigen.

^rt. 10.

Die D^pothekarkasse ist dem Staate gegenüber von allen rechtlichen Vorkehren, wie Oollokatious-
abtretung etc., welche im einzelnen Dalle demselben als Oewährptlicbtigen gegenüber su besorgen
wären, enthoben.

Vrt. 11.

à die, den beteiligten Oemeinden und Orundeigenthümern obliegende, Unterhaltung und
àksicht der Varkorrektion leistet der Staat einen jährlichen Beitrag von V»tl der wirklichen Dosten.

àt. 16. des Dekrets vom 1. Debruar 1866 wird in diesem Sinne abgeändert.

Vrt. 12.

Dieses Dekret tritt sokort in Drakt und ist in die Oesàsammlung auk/unebinen.

den 22. September 1880.

Der Direktor der Dntsumpkullgen:
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IVIitl'Äppo^t cler virsktîon clsk- ^inan?6n.

Äs»'»' D^cksiciêttè /
il/eàs De^e»»/

vie Bilanz: des Dnternebmens der Baslethal-Rntsumpkullg auk 30. duni 1880 Zîeigt kolgenden
Stand der Rechnung dieses Dllternekmens auk den genannten Zeitpunkt:

/ì'os/!ô>î «Mci Zeèá'Ae.'
Lau-konto Dr. 2,032,049. 19

Zinse uuä Vuleikenskosten » 763,949. 96

jì 2,795,999. 15

Leitrag des Bundes » — —
Leitrag des Staates » 650,000. —
Beiträge dar Krundeigentdümer » 392,721. —

» 1,042,721. —

Schuld dus Unternehmens am 30. duni 1880 Dr. 1,753,278. 15

Diese lAeàêcê /möen Sît o»'<7e»m :

vie eidgenössische Bank iu Lern Dr. 400,000. —
via D^potliekarkasse in Bern ^ » 217,998. 76

vie berniscke Staatskasse » 1,135,279. 39

Schuld des Dnternekmevs, wie oben, Dr. 1,753,278. 15

via Schuld an die Ridgenössiscde Bank hat ursprünglich Dr. 800,000, die.jevig^ an die Hypothekar-
Kasse Dr. 300,000 betragen. Inkolge der bezüglichen Vertragsbestimmungen, die von den kompetenten
Staatsbehörden genehmigt worden sind, ist die Staatskasse in den Ball gekommen, die kàlligen Anse
und Rückzahlungen an die Eidgenössische Lank und an die Bl^potkekarkasse /u leisten. Lie/u
kamen die Vorschüsse kür Laukosten, welche nach dem Beschluss des Kressen Rathes vom 2. Rebruar
1872 aus der Staatskasse geleistet worden sind, und die Zinse der Vorschüsse der Staatskasse.
Die Bin^ahlungeu der krundeigentkümer, welche kreiliclr nickt regelmässig stattgekunden haben,
und die Beiträge des Staates im Betrage von Dr. 650,000, blieben weit hinter diesen Vorschüssen
Zurück, und so ist es gekommen, dass die Vorschüsse der Staatskasse an das Unternehmen der
Idasletdalentsumpkuvg auk die oben angegebene Summe von Rr. 1,135,279. 39 angewachsen sind.

Die Schuld des Unternehmens wird sich bis num 31. December 1880 noch um die Bauausgaben
im Zweiten Balb^jabr und um die lautenden Zinse vermehren, welche Vermehrung jedoch durch die
bis 31. December eingehenden Rinsablungen der Kruudeigentbümer redu^irt werden wird. Vagegen
hat das Unternehmen noch einen Leitrag des Staates von Dr. 150,000 und einen Leitrag des Bundes

von Dr. 400,000 2U gut. ver letztere wird jedoch erst in den dakren 1881 bis 1890 in Mkrlicden
Raten von Dr. 40,000 källig, wesskalb der gegenwärtige ^Vertk desselben um die entsprechenden
Zinse geringer ist.

Durch den von der Direktion der Rntsumptung vorgelegten Vekrets-Lntwurk soll die Schuld
des Unternehmens der Basletkal-Rntsumpkung in eine einheitliche Schuld umgewandelt und die

Rückzahlung desselben auk eine Reide von 42 dakren verlegt, und damit einerseits den betbeiligten
krundeigentkümern die Vbnaklung ihrer Schuld erleichtert, andererseits der regelmässige Lingang
dieser Abzahlungen gesickert werden.

Dabei muss jedoch die Rechnung über die Verbauung und Vukkorstung der V^ildbäcke aus der

allgemeinen Rechnung der Basletkal - Bntsumpkung ausgeschieden werden, weil die betretenden
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Arbeiten noek niât vollenàet sinà, unà àie kecknung kierüber noek niekt abgeseklossen veràen

kann. ks ist àiess w ^ r t. 1 àes Dekrets-kntvurkes vorgeseken unà àie krage, vie àie Diquiàation
àieser Deeknung später stattûnàen soli, oiken gelassen. ^uk àen 30. -luni 1880 betragen ciie kosten

àer Verbauung unà ^.ukkorstung cier IVilàbâoke kr. 101,787. 41. kaek ^ 3 àes Dekretes vom

1. kebruar 1866 soilev àiese kosten 2iu V» vom Sraate, ^u V» von àem Dnternekmen àer Tlar-

Korrektion unà ?u //» von àen Demeinàen, in àsren Debiet àie Dauten uuà ^ukkorstungen ausgekükrt

veràen, getragen veràen. kaekàem àie Deeknung àer àrekorrektion abgeseklossen sein virà, kann

àiese niekt mekr kür einen Deitrag an àie kosten àer Verdauung unà ^ukkorstung àer IVilàbâcke

in àspruek genommen veràen, unà es virà später eine entspreekenàe Vbavàeruug àer Vertkeilung
àieser kosten stattûnàen müssen. Debrigens virà voraussiektliek àer Duvà auek an àiese kosten
einen Deitrag leisten, inàem àisss in àer Dotsekakt àes Dunàesratkes ^um Dunàssbesekluss vom
16. àgust 1878 vorgeseken ist, unà àiese kosten bei keststellung àes Duuàesbeitrages un àie

^.arekorrektion niekt berüeksiektigt voràen sinà.

kaek ^ussekeiàung àer kosten kür Verdauung unà àkkorstung àer IVilàbâeke beträgt àie

Sekulà àes Dnternekmens auk 30. àuni 1880 (kr. 1,753,278. 15 — 101,787. 41) kr. 1,651,490. 74

Dàu kommen', ausser àen laukenàen Daukosten, àie jeàoek niekt keàeutenà sinà,
àie laukenàen ^inse:

kiàgenôssiseke Dunk kr. 15,000. —
L^potkekarkasse - » 12,870. 88

Staatskasse, ungekäkr » 35,000. —
« 62,870. 88

unà àie Sekulà àes Dnternekmens virà am kuàe àes àakres, auk àen im Dekrets-
kntvurk vorgesekenen Zeitpunkt àer ^.breeknung, ungekäkr kr. 1,714,361. 62

betragen.

Davon geben ^eàoek ab:

Deitrag àes Dunàes, kr. 400,000, IVertk auk 31. December 1880 ^u 4 "/o

bereeknet, kr. 337,413. —
Deitrag àes Staates, kr. 150,000, IVertk auk 31. December 1880

2U 4 °/o » 144,304. —
Deiträge àer Drunàeigentkûmer cirea » 30,000. —

Zusammen ungekäkr » 511,717. —

ks verkleikt somit auk 31. December 1880 eine àurek àie Deiträge àer Drunà-
eigentkümer 2U àeekenàe Sekulà von ungekäkr » 1,202,644. 62

Diese Summe ist kreiliek nur eine annâkernàe, àas àeûnitive krgebniss v'irà ^joàoek von àer-
seiden niekt vesentliek abveicken.

Dm àiese Summe sum ^inskuss von 4 "/o mittelst einer Annuität von 5 àsrselden abzutragen
unà ^u verzinsen, ist ein Mkrlieker àkvanà von ungekäkr kr. 60,132 erkoràerliek, unà àie kilgung
àer Sekulà vUràe innerkalk eines Zeitraumes von 42 àakrsu stattûnàen. Da àas Debiet àes keri-
meters ungekäkr 3000 àkarten umkasst, so vûràe àer Mkrlieke â^ukvanà per àuekarte àurekseknitt-
lied kr. 20 betragen, àe naek àer Nekrvertksekät^ung unà naek àen bereits geleisteten kin^akluvgen
virà àieser ^ukvanà kür àie einzelnen Drunàstûeke grösser oàer geringer sein. Im Allgemeinen
bevegt sieb àerselbe innerkalb àer Drsn^en, veleke in àer konksrens àer ^bgeoràneten àes

Degierungsratkes unà àer Dasletkal-Kntsumpkung vom 1. Uà 1880 kür àen möglieken Vukvanà
beiieieknet voràen sinà.

Durek àie Destimmungen, àass àer Anskuss 4 ^/o unà àie Annuität 5 °/a betragen solle, ist
àer Vmortisationsplan genau bestimmt, unà àie kilgung àer Sekulà knàst kiebei, vie bereits angekükrt,
innerkalb eines Zeitraumes von 42 àakren statt. Die specielle Dereeknung àes ^mortisationsplanes
kür ^eàes einzelne àakr kann aber erst àann stattûnàen, venu àie in àen L S àes Dekrets-
kntvurks vorgesekenen ^.brseknungen stattgekunàen baden veràen.
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Diese L Z, so vie 4, entkalten keine neuen Vorsckrikten, sondern sind Wieder-
kolungen von Vorsckrikten des Dekrets vom 1. Kebruar 1866, die kier des ^usammenkangs vegen
nickt veggàssev verden konnten.

Dagegen ist die Vorsckrikt in 6, durek velcke der Kinskuss der auk 31. December 1880

kostgestellten Lckuld des Duternokmens äse Lasletkal-Kntsumpkung auk 4 °/y kestgesetzt vird, neu.
Die Direktion der Kntsumpkungen seklägt diesen ^inskuss vor, veil sie glaubt, dass dureb einen
Imkern ^inskuss die Drundeigentkümer über ikre Kräkte belastet vürden. Da die Forderung des

Ltaates der L^potkekarkasse abgetreten verden soll, so müsste entvedor diese siek mit einem
Zins von 4 "/» begnügen, oder der Ltaat müsste derselben dieMkrlicke Kinsdiikerenz Mveilen ersetzen

(eine Komplikation, die, venn irgendvie mögliek, vermieden verden sollte), oder ondlick die

Forderung könnte der DypotkskaiKasse nickt zum Kominalvertke, sondern nur zu einem entspreckend
niedrigeren Kreis abgetreten verden. Lei einer àortisationspsriode von 42 dakron bedingt die
Reduktion des Kinskusses von 4Vs °/o auk 4 "/» eine von 7,2 °/° und der
dos Kapitals sinkt auk 9L,s °/n. Kür Kr. 1,200,000 beträgt die

Kursdiikeronz Kr. 86,400
der Lealvertk » 1,113,600

Kominalvertk Kr. 1,200,000

'Ks sollte desskalb der Anskuss, venn es irgendvie tkunlick ist, auk 4^/s °/o bestimmt verden. In
diesem Kalle könnte die Kl^potkekarkasse die Korderung okne irgend sine Diklerenzvergütung zum
Kominalvertke übernekmen. Kür die Drundeigentkümor im Debiet der Lasletkal-Kntsumpkung kätte
dioss die Kolge, dass entvedor die Mkrlicke Leistung auk 5V<i V« oàer ungekäkr KV. 6ZSSS, resp.
KV. L4 (statt 6 °/o oder ungekäkr KV. 6S,SSS, resp. KV. W erkökt, oder
aber dei Lückzaklungskrist von 4L auk dakre verlängert vürde.

^4^. Z bestimmt auck die Verzinsungs- und Rückzaklungsveiso, und ordnet diese nack dem

^nnuitäten-L^stem. Ks vird damit die Verzinsung und Lückzaklung, resp, der ^ukvand kür dieselbe,
nickt nur auk eine längere Leike von dakren, sondern auck auk die einzelnen dakre gleiekmässig
vertkeilt.

Wird der Avskuss statt auk 4 °/o auk äd/2 °/o kestgesetzt, so muss entweder der Mkrlicke àk-
vand auk 5^"/« âer Lekuldsumme erkökt und die Lückzaklungskrist auk 45 dakre bestimmt, oder
die letztere bei einem Mkrlieken ^.ukvand von 5 °/o auk 53 dakre kestgesetzt verden.

vcn?. KV.
4äbrlloksr iVulvauä. 71us 4 °/^. 7iu» 4^/^ 71»s 4^ g °/^.

5 °/o oder Kr. 60,000 Letzte Vbzaklung im 42. dakre 46. dakre 53. dakre
5,2s°/o » » 63,000 » » 38. » 40. » 45. »

ö,5°/o » » 66,000 » » » 34. » 36. » 39. »

Kack 4 vird das Luternekinen kür seine ganze Lckuld Lekuldner des Ltaates, dagegen
übernimmt der Ltaat nack ^4»4. 6 die Vbzaklung der Lckuld des Llnternekmens bei der kidgenössisckcn
Lank und bei der D^potkekarkasse. Damit ist die Lckuld dos Lnternekmens unikzirt. Durck die

Vorsckrikten in 5 vird dieselbe eonsolidirt.

7 siekt die Leistung eines ksrnern Leitrages von Kr. 150,000 an die Kosten dos Unter-
nekmens vor. Ks ist dioss keine neue Bestimmung; denn diese Summe bat der Ltaat nack den

Vorsckrikten der Dekrete vom 1. Kebruar 1866 und 30. Kovember 1878 noek beizutragen, und sie

ist oben bei der Lerecknung der Lckuld des Dnternekmens auk 31. Dezember 18H0 kievon in ^.brecknung
gebraekt vordem Der Ltaat bat die Lälkto der Kosten der Varekorrektion und die Kosten der

Dberauksickt und toekniscken Leitung des Lnternokmens (Administration und Allgemeines) zu tragen.
Die Kosten der ^.arekorrektion betragen auk 30. duni 1880 Kr. 1,288,173. 36; der Ltaatsantkeil
derselben beträgt somit Kr. 644,086. 68

Die Koston der Lauleitung, soveit sie dem Staate zur Last kalten, betragen
ungekäkr » 150,000. —

Zusammen Kr. 794,086. 68

ösllagou zum lagblatt äes (Il'usssu Latbss. ^.IMSXS« au bulletin äu (Irauä tloussil. 1880. 13



14 — L° t t

ver Leitrag äes Ltaates beträgt somit ungekäbr kr. 800,000; äaran bat äerselbe bis Mst
kr. 650,000 be^ablt, unä os bleiben noek kr. 150,000 ?u besiablen.

In ^.rt. 6 wirä äer Drunäsat^ ausgesproeken, äass äie koräeruvg äes Ltaates, vie sie naeb

^4r^. L, S 4 konstituirt wirà, an à Dxpotbekarkasse abgetreten weràen solle. Diese Vorsebrikt
entbält äie krmäebtigung kür äie D^potbekarkasse, äiese koräerung su übernebmen. Die näkern

Bedingungen àer Abtretung sinà äurek einen Vertrag' mit äer D^poìbekarkasse festzustellen. ks ist
scbon aufmerksam gemaebt worclen, äass äarauk Leäaekt genommen weräen sollte, äass äie D^po-
tbekarkasse àie koräerung ^um vollen V^ertb übernebmen kann. Lollte eine krböbung äes ?ins-
kusses von 4 °/o auk 4^ "/»> cxler äie krmäebtigung an äie D^potbekarkasso äie koräerung ^u4°o
iznm komivalwertbe ^u übernebmen, niekt belieben, so müsste äer letütern äie ^VertbäiKerev^ äes,

Capitals äureb entspreebeuäo krböbung äes Ltaatsbeitrages an äas Dnternebmen vergütet weräen.

^.r^. 9 49 entbalten ^wei mebr oäer weniger selbstverstänälieke näbere Böäingungen äer

Abtretung.
^4r^. 44 verpüiebtet äen Ltaat ?su einem Leitrag an äie Ilnterbaltungskosten äer Varekorrektiou

unä bestimmt Denselben auk V» dieser kosten. Im Interesse einer guten Ilnterbaltung äes kor-
rektionswerkes mag äiese ^usioberung eines Beitrages an äie Dnterbaltungskosten Zugegeben weräen;
äoeb sollte äiese Deistung ausärüoklieb als eine kreiwillige, äer sieb äer Ltaat vieäer ent^ieben
kann, unä niebt als eins bleibonäe Verpüicbtung äesselben kingestellt veräen.

ks sinä in äer Lespreobung ^wiseben äen Vbgeorävetev äes Begierungsratbes unä äes Unter-
nebmens äer Dasletbal-Kntsumpkung vom 1. Nà 1880 vorsebieäeve Verkabren äiskutirt voräev,
um äie kinaimverbältnisse äes knternebmers sovobl kür äie betbeiligten Demeiväev unä Drunä-
eigentbümor, als kür äie DIäubiger äes Ilnternebmons in bekrieäigenäer IVeise ?u oränon, unä es ist
äas in äem vorliegenäen Dekretsentwurk vorgesebene Verkabren niebt nur als äas beste, sonäorn
mebr oäer weniger als äas einzige, äas eine naeb allen Leiten bekrieäigenäe Dösung ermögliekt,
angeseben voräen.

Die Direktion äer kinansen empüeblt Ibnen, Herr Bräsiäent, Derren Begisrungsrätke, äen von
äer Direktion äer kntsumpkungen vorgelegten Dekretsentvurk ?ur Devebmiguug unä Befürwortung
beim Dressen Batks, mit kolgenäen Ausàen unä Vbänäerungen:

1. ^usà 2U ^Irê. 4.

De/ter à KlostenrsrâeànA fà 4?s Ierda?«a??F Dît//orsà?îA tier ?okrÄ cker

Drosse 4êoâ ??ac?/? ko??e?»à?îA àse?be»î Zesc/àss fasse??.

2. In Drt. Z ist äer ^inskuss auk 4Vs âie Büek^ablungskrist auk 45 -labre unä äorMkrliebe
Vukvanä auk 5^/4 °/o äer Lcdulclsumme ksst^usotîiell, oäer in ^Irê. S äie D^potbekarkasse ?:u

ermäebtigen à DorÄeranA /5às ro>? 4 "/o ^A??? ^o?nà5«4î0êrê/î6 sa übernehme??ereàeêê
äer ^usat^ beizufügen: Diese koräerungen sinä äer D^potbekarkasse ^um virklicben V^ertbe
eines su 4 "/» ver^inslieben Kapitals abzutreten unä äie kursäiiksrev? ist als weiterer
Beitrag an äas Ilnternobmen ?u bebanäöln.

3. In ^4?4. 4 sinä naeb äen dorten: «leistet äer Ltaat», äie Vierte eàusebalten: «so àAe
àr Drosse 4icâ às àf/tore?» âeser Deksà??A dese/iêkesst».

Nit Doebaektung!

4ler??, 28. Leptember 1880.

ver ^inanzcäii'ektoi':
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c>en l^aslStkal-LàumpfunA
g.uk 30. àlli 1880.

Liii1t«8umwvii 8aW

80II Uaben 8o» Uaden

?r. kx. ?r. Rx. ?r. »x. ?r.

I. Ilnteiilvlimkii.
I

A. Kosten.

I

i

Lau-Lioiito (s. unten) 2,186,927 97 154,878 78 2,032,049 19 — —

Anse unti ^uleikens-Xosten 826,831 09 62,881 13 763,949 96 — —

3,613,759 06 217,759 91 2,795,999 15 —

k.' Keiti'Ägö.

LeitraZ «les Lunàes

LeitrnZ äes Ltnutes — — 650,000 — — — I 650,000 —

LeitrnF 4er drunäuiZentkümer — — 392,721 — — — 392,721 —

— — 1,042,721 — — — 1,042,721 —

A. Kosten 3,013,759 06 217,739 91 2,795,999 15

8. Seitràge — — 1,042,721 — — 1,042,721 —

8otmlä lies Untei nelimens 3,013,759 06 1,260,480 91 1,753,278 15 — —

II. kiMoivit uiitl Iletiitoie«.

/tnleiken — — 400,000 — — — 400,000 —

tt^potkeilarllassö — — 217,998 76 — — 217,998 76

Ztaatskasse — — 1,135,279 39 — — 1,135,279 39

Zvkulli lies Unternehmens, à à, — — 1,753.278 15 — — 1,753,278 15
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kilan? cler- ^iasleîliai-^ntsumpfunA
auk 30. àlli 1880.

viulo Summen sailli

8o» Haben 8o»
î

Haben

?r. ltp. ?r. «x. ?r. kp. ?r. Rx.

vêlai! à vau-k«»!«.

I. Aàmisti'alion un« Allgemeines 185,838 85 2,419 91 183,418 94 — —

II. Wilcibävbe 101,787 41 — — 101,787 41 — —

III. Aai'ökoi-i'öldion (s. unten) 1,427,221 85 139,048 49 1,288,173 36 — —

IV. ^nìsumpiung (s. unten) 472,079 86 13,410 38 458,669 48 — —

8umma Kau-Lonto, vie oben, 2,186,927 97 154,878 78 2,032,049 19 — —

III. Aarelcorrelction.

n. I^unclentLebäcli^ung 134,750 77 29,308 18 105,448 59 — — ^

d. Lràrbeiten 397,652 27 — — 397,652 27 — —

j c. VersieberunZen 729,231 14 1,094 15 728,136 99 — — >

cl. Lliieken unà voklen 121,102 77 108,290 — 12,872 77 — —

IVe^e 44,418 90 356 16 44,062 74 — —

8umma Aarelcori elction, «!v à, 1,427,221 85 139,048 49 1,288,173 36 — —

IV. Lnisumpfung.

u. I^nnàentsetiûcliFunA 70,108 68 12,972 78 57,135 90 — —

k. Lràrbeiten 159,254 25 154 85 159,099 40 — ' —

e. Versieberungen 170,705 25 173 55 170,531 70 — —

à. Lrûà'n unà Dnblen 35,787 16 109 20 35,677 96 — —

e. IVe^e 36,224 52 — — 36,224 52 — —

8umma Lnisumpfung, vie oden, 472,079 86 13,410 38 458,669 48 —

«en 30. luni 18^50.

llei' liantonsbuvbbaltei'

/
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Xaà ^liIàmiA äki' VoàÂZs äsi' Du^^tioiisu àsi- LiitsiiiiiptuiiAsii unà àer
uuu >/(.!>> iibsi'vvàt àsi' >i0^ii;l'>i!lA8llit!> âis ^iiA6l6MiiIi6Ît àiil Lri'0886ii lî-ás

>>iu! ^iiipiislilt âsitt^ôldtZit <l0>> ng-Llistölisiiäsii I)8ì<i'vt^ei>tvv>ii't' /u>' ^.imîàms:

vàrStssut^vurk
ketreikenä

lnilimlitt» mill lìllilMlillil»»» ilri .^clmlll «ier kàlliàlMiWiiZ.

ver (Grosse Ratà âss ILantoits Lsru,
ill Oetrueilt, äuss tlas Ollterneümöll äer Ousletiiui-Olltsumpkullg, 80 weit es äie ^.arkorrektioll Ullà
«lie Outsumpkullg detriikt, volieuàet ist,

iv äer ^dsiât, äie Seiiulä äes Outerueiimeus äer Ousietüul-Olltsumxkuvg iu äer 'iVeise xu
oräneu, äuss äen detdeiligten Oemeilläeu uuä Orulläeigelltkümerll äie ^.btruguug äerselbeu möglickst
erleioktert wirä,

uuk <ien Antrug cles kegierungsratiies,

beseIiIkes st:

àt. 1.

Oie kuureeimung äer Ousietliul-Olltsumpkullg ist, so weit es äie ^urekorràtioll unà äie

Olltsumpkuug eetriikt, uuk àeu 31. Okristmouut 1880 ukxuseüliessell.
Oeder äie kostenvertlieilullg kür äie Verduuuug uuä àkkorstuug äer >ViIäbüeke wirä äer Orosse

kutü llaek Volienäullg äerseiben Leseüiuss kusseu.

àt. 2. «

àk Oruuäiuge äer äsküllitiven Nekrwertksesiiutxullgell vom äuüre 1876 ist mit äeu eiuxelllell
Oruuäeigelltkümeru uuk 31. Oüristmouut 1880 udxnreeülleu, unä äie Lekulä ^eäes äerselbell ii.uk

äieseu Zeitpunkt kestxusteileu.

àt. 3.

Lsi>àieser à,krseimullA sillä äie Orunäsigelltdümer kür iüreu I^osteuuutìieil uueü äem vekrete
vom 1. Oedruur 1866 uuä uucü äem ^.bülläerullgsäekröte vom 30. November 1879, uucü ^.bxug äer

Leitrüge äes Ltuutes uuä äes Lulläes, summt Amsen, im Verüültuiss äer Nellrwertüseüutxullgell xu

keiustell; äugegen sillä äeuselden äie von iüaell geleisteteu Oiuxulilungeu, summt Zinsen xu 4 »/^

xu gut xu sc.i>rsiükll.

Heilsten xum ^ugblutt àes tlrusssn Râtkes. Annexes un bulletin ilu (Iranà Ooneeil. 1880. 14
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Vrt. 4

vie naeb KH 11 unà 12 ties verreis vom 1. vebruar 1866 kestgesteiite Xostsnvertbeilung mit
Vbreebnuvg naeb Vrt. 2 gilt ais voràerungstitei àes Staates, vie vinsebreibung àer Lkanàreeiite

gesebiebt naeb tien Vorsebrikten ill Z 15 ties Dekrets vom 1. vebruar 1866.

Vrt. 5.

ver Aus tier iiieinit konstituirten Lorcierung ties Staates wirà auk 4 "/o Mbriieb kestgesetüt.

tiie Lüek/abiung iinàet iu àer >Veise statt, àass tüe betrekkenàen Sebuiàner Mbriieb Mweiien auk

1. Oktober, unà ersteumais auk 1. Oktober 1881 küuk vom vunàert lier Oesammtsebuià ein^abien,

aus àioser vin^abiung ist mmäcbst tier .jeweilige àabres^ins ?u «iecke» unà cias vebrige àen Sebuitilleru
ais ^b^abiung au àie Sebuià üu Zut ?iu sebreibeu. àeàe vin^abiung, tüe mebr ais 14 vage verspätt
geleistet wirà, im vom Verkalitage au ?u 5 "/» ^u verzinsen.

Vrt. 14 ties Dekretes vom 1. vekruar 1866 wirà iu tiiesem Sinue abgeanàert.

Vrt. 6.

vagegell übernimmt tier Staat àie VMuiàation tier bisberigeu Sebuià àes vuteruebmeus, resp,
àie vûàadiung àer àleiben àer Oemeillàeu àes Llasletbaies bei àer viàgeuôssiseben vauk uuà
bei àer vxpotbekarkasse, sowie àie veekuug àer von àer Staatskasse àen genannten Oemeinàell

geieisteteu Vorsebüsse, aües vom 1. Oktober 1880 all.

Vrt. 7.

ver Staat leistet, über seill bereits einge^akltes Letreikoiss von vr. 650,000 binaus noeb einen

weitern Beitrag von vr. 150,000 au àas vnternölimen, üabibar mit M vr. 50,000 auk I. Oktober
1880, 1881 unà 1882. Dieser ueue Staatsbeitrag ist àen Orunàeigentbûmerll bei àer Vbreeknung
2U gut gu sebreiben.

Vrt. 8.

vie uaeb Vrt. 4 konstituirten Boràerungen àes Staates au àeu plliebtigen Orullàeigelltbûmeru
weràen mit àen àakûr bestebeuàen Beai- unà Bersouaisicberbeiten àer vypotkekarkasse abgetreten
unà ^war mit Oarantieverspreebung von Seite àes Staates, so àas aükäliig eintretenàe Verluste niebt
àer ÜWOtbekarkasse ^ur Vast kalien.

Diese Boràerungen siuà àer B^-potbekarkasse isum wirkiieben >Vertbe eines üu 4 "/<> verzins-
iicbeu Bapitais abzutreten uuà àie Lursàiikeren? ist ais weiterer Beitrag an àas vllteruekinell 2u
bekanàeill.

à 9.

ver Boràerungstitei, resp, àas naeb ^.rt. 2 unà 4 erstellte Ver-ieiebniss àer einzelnen Sekuiàner
ist àer v^potbekarkasse ein^ubânàigen.

O

Vrt. 10.

vie Bypotbekarkasse ist àem Staate gegenüber von alien reebtiicben Vorkebren, wie Ooliokations-
abtretung ete., weiebe im einzelnen Balle àemseiben ais Oewäbrpüiebtigen gegenüber ^u besorgen
wären, entkobeu.

Vrt. II.
V.n àie, àen betbeiiigten Oemeinàen unà Orunàeigentbûmern obiiegenàe vnterbaitung unà

^uksiebt àer Varkorrektion leistet àer Staat, so lange àer Orosse Batb àas àkkëren àieser veistung
nicbì besebiiesst, einen Mbrlieben Leitrag von V» tel àer wirkiieben liosten.

Vrt. 16 àes Dekrets vom I. Bebruar 1866 wirà in àiesem Sinne abgeânàert.
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àt. 12.

Die von dem Dllternekmen der Dasletkal-Lntsumpkuvg ervorbenen Bandabsebvitte, mit àsnabme
des dem Staate verbleibenden Drundstüeks blo. 632 des neuen Blanes, verden dem Lebvellenfonds
Zugewiesen. Das Mkere bat der Regieruvgsratk durcb Reglement festzusetzen.

àt. 13

Dieses Dekret tritt sofort in Rrat't und ist in die Desàsammlung aàunekmen.

Der»î, den 30. September 1880.

Im iVkimeu tlv8 kvAiei'iiiixsi'alllvs

Lsilaxsn.
1. Dekret vom 1. Bebruar 1863.

2. Drganisations-Reglement vom 18. Braebmonat 1866.

3. àleikensvertrag mit der Bidg. Bank (Dopie) vom 22. September 1866.

4. Obligation der B^potbekarkasse (Doxie) vom 24. November 1870.

5. Vorstellung der Ilasletbaler betreffend Dundessubvention vom 1. duvi 1874.

6. Darstellung der Verhältnisse des Basletbales v. D. 1873.

7. Subventionsgesucb des Regierungsratbes an die Bundesversammlung vom 4. När? 1876.

8. Dutacbten der Ingenieure Da blieea, Braisse und Lridel vom duni 1876.

9. Rapport au Depart kêd. des Bravaux publies par Donin ck Dadame, 4. December 1876.

10. Lotsebalt des Rundesratbes an die Bundesversammlung vom 3. duni 1878.

11. Lundesbesekluss betreffend Lundesbeitrag an die ^arekorrektion vom 16. àgust 1878.

12. dabresberiebt der Bntsumpfungsdirektion pro 1879.

13. Desueb der vier Demeinden des Blasletbales, betreffend Conversion der ^nleiben, vom
7. September 1880.
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?rc>jst às ààorst!
concernant

l unification st la eonZoliciation cis >a cistts poui- is
clesseckement cls la vallée cls l^lasle.

I^e Kmnll V«n8vîl àu Kanton à koine.

(lonsiàêrant que I'entreprise à àessècbsment àe la vallée àe Hssle est terminée, cn ce qui
concerne la correction àe l'^ar et le àessècbemevt àes marais;

Voulant régulariser la àette contractée par i'entreprise <Iu àessèckement àe la vallée cle Hasle,
àe manière à alléger autant que possible la ckarge clés communes et clés propriétaires intéresses

à cette entreprise;
8ur la proposition à Lonseil-exêeutik,

cûsorèêe

Article premier.
b>e compte àes travaux pour le àessècbemevt àe la vallée cle Hasle, en ce qui concerne la

correction cle l'Var et le àessèckement àes marais, sera clos au 81 àêcemdre 1880.

b,e' dranà Conseil se prononcera sur la répartition àes trais à'enàiguement àes torrents et àe

reboisement, quanà ces travaux seront acbevês.

àt. 2.

On tera le àêeompte avec cbaeun àes propriétaires au 31 àêcemdre 1880, sur la base àes

plus-values àêtinitives àe l'annêe 1876, et le àêbit àe cbaeun à'eux sera arrêtê à cette àate.

Vrt. 3.
»

?our établir ce àêeompte, on mettra à la cbarge àes propriétaires, à teneur àu àêcret àu
1--r têvrier 1866 et àu àêcret moàibeatik àu 30 novembre 1879, leur quote-part àes trais, après
àêàuction àes subsiàes àe l'bltat et àe la (lonkêàêration, ^ compris les intérêts, et cela au prorata
àes plus-values constatées; à'autre part, ils seront crêàitês àe leurs versements avec les intérêts
au 4 °/° bau.

^rt. 4.

répartition àes trais taite à teneur àes art. 11 et 12 àu àêcret àu 1°" kêvrier 1866, avec
le àêcompte établi contormêment à l'art. 2 ei-àessus, servira àe titre àe créance entre les mains
àe l'Ltat. ^'inscription b^potkêcaire aura lieu en eontormitê àes prescriptions àe l'art. 15 àu
àêcret àu 1°" têvrier 1866.

àt. 5.

I/intêrêt àe la créance ainsi constituée en laveur àe l'Ltat est tixê au 4 Vo l'an. Vtin à'opêrer
ì'amortissement, les àêbiteurs paieront ckaque annêe au 1°" octobre, et pour la première kois au
1°^ octobre 1881, le 5 "/» àe leur àette totale. On àêàuira avant tout àe ce paiement les intérêts
àe l'annêe, et le reste sera porté à l'actik àu àêbiteur pour l'extinetion àe sa àette. II sera réclamé
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UN intérêt àe 5 °/o l'an, à àater à Hour àe l'êcbêance, pour tout versement on retard àe plus àe
14 Hours.

O'art. 14 àu décret àu 1°^ têvrier 1866 ost moàitiê àans ce sens.

^rt. 6.

Lu revavcbe, l'Otat so cbarge àe lu liquidation àe lu dette actuelle ào l'entreprise, c'est-à-àire
<1u remboursement des emprunts contractes pur les communes <le lu vullêe àe Basle auprès cle lu
Banque kêàêrale et àe lu Ouïsse b^potbêcaire, uinsi que îles uvunces taites aux elites communes pur
lu Ouïsse cle l'Otat, Is tout àès le 1°" octobre 1880.

à.rt. 7.

On outre 6e su quote-part cle tr. 650,000, àsHa pu^êe, l'Otat accorde à l'entreprise une
nouvelle allocution cle kr. 150,000, payable pur kr. 50,000 uu 1°" octobre àe ckucune clos unnêes 1880,
1881 et 1882. Os nouveau subsiàe seru porte à l'actit àos propriétaires fonciers lors àu décompte.

àt. 8.

Oes créances que possèàe l'Otat sur les propriétaires intéresses, à teneur àe l'urt. 4 ci-clossus,

seront codées à lu Ouïsse b^potbêcuire avec leurs garanties immobilières st personnelles et avec lu
garantie ào l'Otat, àe telle sorte qu'en cas àe pertes, celles-ci ne seront pus supportées pur lu
Ouïsse bz?potkêcuire.

Oes créances seront cêàsss à lu Ouïsss k^potkêcuire uu cours réel à'un capital place à 4

d'intérêts, et lu différence àu cours constitue un nouveau subsiàe à l'entreprise.

à.rt. 0.

Oe titre àe créance, c'est-à-àire le décompte ào cbaque débiteur, êtubli à'uprès les dispositions
cles art. 2 et 4, seru remis à lu Ouisse bxpotbêcaire.

à 10.

Ou Ouisse liWotbêcaire est dispensée àe toute àêwurcko Huriàique, telle qu'offre àe collocation,
etc., àont elle aurait à se cburgor vis-à-vis àe l'Otat comme garant, dans cbaque cas particulier.

àt. II.
O'Otat contribuera cbaque annse pour un tiers aux trais effectiks d'entretien et ào surveillance

àe la correction àe l'^ar, qui incombent aux communes et aux propriétaires intéressés, et cela
aussi longtemps que le Oranà Oonsoil n'aura pas decide àe supprimer cette contribution.

O'art. 16 àu décret àu 1" kêvrier 1866 est moàibè àans ce sens.

à.rt. 12.

Oes parcelles àe terrain acbetêes par l'entreprise àu àessècbement des marais àe Basle, à

l'exception àe la parcelle 652 àu nouveau plan, qui reste à l'Otat, sont attribuées au tonds àos

digues. Oe Oonseil-exêcutik tlxera àans un règlement les dispositions de detail à cet êgarà.

àt. 13.

Oe présent décret entre àe suite en vigueur et sera insère au Bulletin des lois,

le 30 septembre 1880.

ì» im» à ìdiiMil-vxàM:

I Krcrx.
Osilagsu HUM OuAvIatt «1s« ciro««eu Báeti. Annexe« au tullsà «lu ciruiul Cvuseil. 1880. 15
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Bericht der Direktion des Innern
an

deil h. Regiermlgsrath zu Handen des Großen Käthes

über

die Erweiterung der Kranken- und Jrrenpflege.
(1. Oktober 1880.)

Herr Präsident,
Meine Herren!

Nachdem schon seit einer Reihe von Jahren sowohl
die Frage eines größern Neubaues des Jnselspitals als
auch die Erweiterung der Irrenanstalt Waldau in den

Behörden und in weiten Kreisen der Bevölkerung immer
ernstlicher besprochen worden und nur durch die mißliche
Finanzlage des Kantons eine Zeit lang wieder in den

Hintergrund gedrängt worden sind, sehen wir uns durch
eingetretene Umstände neuerdings vor diese Fragen gestellt
und zu einer baldigen Lösung derselben genöthigt. Da
nämlich die Eidgenossenschaft den Behörden der Jnsel-
und Außerkrankenhaus-Korporation für das Gebäude des

Jnselspitals ein Angebot von Fr. 750,000 gemacht hat,
um dasselbe für die schweizerische Bundesverwaltnng
einzurichten, so haben die Jnselbehörden geglaubt, diese

Gelegenheit der Veräußerung des Spitalgebäudes ergreifen
und das Angebot annnehmen zu sollen, vorbehältlich der
nach 50, ä des Organisationsreglements für die Jnsel-
und Außerkrankenhaus-Korporation vom 31. Juli 1843
erforderlichen Genehmigung des Verkaufs durch den

Regierungsrath. Zur Ectheilung dieser letztem hat der h.

Bundesrath eine Frist bis zum 30. November 1880
gesetzt. Nun ist einleuchtend, daß der Regierungsrath
den Verkauf des Juselgebändes nicht genehmigen darf,
ohne daß zugleich die für einen Neubau erforderlichen
Mittel gesichert erscheinen; und da hiebei eine finanzielle
Betheiligung des Staates unvermeidlich ist, so wird dieser
bis zu dem genannten Termin sich darüber aussprechen
müssen, ob er an einen Insel-Neubau einen Beitrag

leisten wolle, und, wenn ja, in welcher
Höhe?

Wir halten aber dafür, daß die Frage eines Insel-
Neubaues nicht für sich allein, sondern nur in Verbindung
mit der gesammten staatlichen Kranken- und Jrrenpflege
entschieden werden dürfe. Denn einerseits hat das
Bedürfniß nach Bezirkskrankenanstalten seit dem Gesetz
über die Armenanstalten vom 8. September 1848 in
einem Maße zugenommen, daß die in § 15 dieses Gesetzes

festgesetzte Zahl von 100 Staatsbetten bereits überschritten
worden ist und in den nächsten Jahren noch mehr erhöht
werden muß; anderseits ist die Waldau seit Jahren

absolut nicht mehr im Stande, den Bedürfnissen des

Kantons hinsichtlich der Jrrenpflege auch nur annähernd
zu genügen, so daß aus dem Schooße des Volkes selbst
immer lauter der Ruf nach Erweiterung der Waldau
ergeht und die Lösung dieser Frage zum mindesten ebenso

dringend, wenn nicht dringender geworden ist, als ein

Insel-Neubau. Wir hielten es deshalb für ebenso unrecht
wie unklug, wenn die Regierung dem Volke die Sub-
ventionirung des letztern zumuthen wollte, ohne zugleich
seinen Wünschen hinsichtlich der Bezirkskrankenanstalten
und der Waldau entgegenzukommen.

Mit Gegenwärtigem beehren wir uns nun, Ihnen zu
Handen des Großen Rathes eine Vorlage zu machen,
welche alle drei genannte Gegenstände umfaßt und bezügliche

Anträge enthält.
Dabei verweisen wir ausdrücklich auf den „Bericht

über die Erweiterung der Krankenpflege", welchen
die Direktion des Innern im November 1876 an. den

Regierungsrath erstattet hat, und wir verzichten darauf,
das in ihm enthaltene, für die Beurtheilung der ganzen
Angelegenheit wichtige Material neuerdings in unsern
Bericht aufzunehmen.

Wir beschränken uns vielmehr, gestützt auf jenes
Material, auf eine kurze Darlegung und Begründung
unserer nunmehrigen Anträge, welche von den im erwähnten
Bericht enthaltenen nur wenig abweichen.

I. Der Fnselspital.

Die frühern Anträge der Direktion des Innern
hinsichtlich des Jnselneubaues lauteten:

1. Innerhalb der nächsten zehn Jahre nach Erlaß des

Gesetzes werden die Jnselbehörden einen Neubau
erstellen.

2. Der Staat leistet an diesen Neubau einen Beitrag
von 1 Million Franken, zahlbar in zehn jährlichen
Raten von Fr. 100,000.

Außerdem wurde zur Förderung der klinischen Zwecke
ein regelmäßiger Jahresbeitrag an die laufende Verwaltung

des Jnselspitals beantragt.
Infolge der im Jahre 1877 eingetretenen finanziellen

Nothlage unsers Kantons wurde diesen Anträgen von



den Staatsbehörden keine Folge gegeben. Aber um so

ernstlicher befaßten sich die Jnselbehörden mit der

Angelegenheit. Am 26. Juni 1877 wurde in der Plenar-
versammlung der Jnseldirektion und des Jnselkollegiums
ein Programm für den Insel-Neubau festgestellt, welches

auf 400 Betten, also nahezu auf eine Verdoppelung der

gegenwärtigen durchschnittlich besetzteil Betteuzahl (210)
berechnet war. Die Herren Prof. vr. Kocher und Architekt
Fr. Schneider besuchten einige Spitäler Deutschlands
und, gestützt auf die gemachten Erhebungen, arbeitete

Herr Schneider Pläne für einen Insel-Neubau auf der
der Insel-Korporation angehörenden Kreuzmatte aus,
welche aber wegen der zu hohen Bausumme von 3'/--
Millionen als zu weitgehend erachtet werden mußten.
Das Projekt wurde deshalb auf 320 Betten mit einem

vorläufigen Voranschlag von Fr. 2,100,000 reduzirt, wobei

das reine Pavillon-System verlassen wurde. Bereits
hatte auch das wohlthätige Publikum sich der Sache
angenommen. Ein Jnselbaufonds war entstanden,, welcher
durch den im Jahre 1877 abgehaltenen Jnselbazar, durch
Geschenke und Legate von Gemeinden und Privaten und
durch die sogenannte Hallerstiftung gegenwärtig auf über
Fr. 250,000 angewachsen ist. Man darf also wohl
annehmen, daß das Projekt des Insel-Neubaues sich bereits
die Zustimmung Vieler zu Stadt und Land erworben
habe, und daß die Ausführung desselben nur eine Frage
der Zeit sei. Nur war es dem Staate noch nicht möglich,
dem Unternehmen seine finanzielle Hülfe zuzuwenden.

Da erfolgten zu Ende des Jahres 1879 die
Verhandlungen der eidgenössischen Räthe über den Ankauf
des Jnselspitals. Hierdurch genöthigt, Wohl oder übel,
binnen Kurzem in der Sache sich zu entscheiden, setzten
der Regierungsrath und die Jnseldirektion eine Kommission
von Aerzten, Architekten, Staats- und Finanzmännern
aus verschiedenen Kantonstheilen, nebst einer engern Bau-
und einer Finanzkommission nieder. Diese Kommissionen
haben das Projekt eines Jnsel-Neübaus hinsichtlich seiner
Nothwendigkeit, seines Umfangs und seiner finanziellen
Ausführbarkeit allseitig geprüft, und unsere gegenwärtige
Vorlage ist wesentlich als Resultat dieser Untersuchungen
zu betrachten.

1. Die Nothwendigkeit eines Insel-Neubaus
wurde sehr bald von sämmtlichen, auch den bedächtigsten
Mitgliedern der Kommission anerkannt. Man überzeugte
sich, daß die Räume des gegenwärtigen Spitals schon bis
zur äußersten Grenze des für die Kranken Zuläßigen in
Anspruch genommen seien; daß die Begehren um
Aufnahme in die Insel trotz den gegründeten Bezirksspitälern
so zahlreich sind, daß z. B. im Jahre 1879 von 2152
vor Schausaal Angemeldeten 1,081 oder 50 Prozent
abgewiesen werden mußten; daß also die bestehenden 240
Betten bei weitem nicht mehr genügen; daß endlich das
gegenwärtige Jnselgebäude einer rationellen baulichen
Vergrößerung nicht fähig, daß vielmehr ein Neubau mit
vermehrter Zahl der Krankenbetten geboten sei.

2. Ebenso bald war man aber auch darüber einig,
daß man den Umsaug des Neubaus vorläufig auf
das nothwendigste Maß, nämlich auf 300—320 Betten
zu beschränken, und daß aller unnöthige Luxus zu
beschränken, wohl aber den wirklichen sanitarischen
Forderungen und den niit der Insel verbundenen medizinischen
Lehrzwecken gebührende Rücksicht zu tragen sei. Die
blühende, in steter Zunahme begriffene medizinische Fakultät
unserer Hochschule erfordert, um mit andern Hochschulen
Schritt halten zu können, außer den im Spital abzu-
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haltenden Krankenkliniken die Errichtung eines
pathologischen Instituts mit den nöhigen Lehr- und Arbeitsräumen.

Es ist zwar auch schon die Ansicht geltend gemacht
worden, der Staat solle lieber, als zu einem Neubau der

Insel mitzuwirken, für seine Hochschulzwecke einen besondern
Spital bauen, nach dem Vorbild einiger deutschen
Universitäten, welche ihre eigenen Universitätsspitäler haben.
In diesem Falle bedürfte alleKnngs die' Insel keines
Neubaus. Der Staat aber müßte, um dem Bedürfniß
der Kliniken zu genügen, einen Spital mit etwa 180
Krankenbetten errichten und betreiben. Ob dieses aber
von finanziellem Vortheil für den Staat wäre? Wir
zweifeln sehr. Auch würde die Errichtung eines besondern
Hochschulspitals vielen Kranken eher Mißtrauen und
Abneigung gegen denselben einflößen und der fatalen
Meinung wieder mehr Vorschub leisten, als ob der in
die Klinik aufgenommene Kranke hauptsächlich um der
Professoren und Studenten willen da sei. Eine Verbindung
der Kliniken mit dem Jnselspital scheint uns darum auch

für die Zukunft das einzige Richtige zu sein.
Das Banprogramm vom 26. Juni 1877 hatte

vorgesehen, daß mit dem neuen Jnselspital auch das
Außerkrankenhaus zu vereinigen und hiefür mindestens 100
fernere Betten zu errichten seien. Eine solche Vereinigung
wäre ohne Zweifel vernünftig und wird vielleicht später
einmal eintreten; einstweilen können wir sie aber aus
Gründen der Sparsamkeit nicht beantragen. Würde
doch dadurch die erforderliche Bausumme um mindestens
Fr. 500,000 erhöht, ohne baß das alte Außerkrankenhaus,
wenn etwa für die Waldau verwendet, nur von ferne
diesen Werth repräsentiren könnte. Immerhin wird die
neue Insel so gebarck werden müssen, daß das
Außerkrankenhaus seiner Zeit mit derselben vereinigt werden
kann.

3. Es bleibt uns noch die schwierigste Frage zu
beantworten übrig: Wie hoch werden sich die Kosten
eines für 320 Betten berechneten Jnsel-Neubaus belaufen
und wie können dieselben bestritten werden?

Die bezüglichen Pläne und Voranschläge können noch
nicht als definitive angesehen werden. Denn einerseits
ist Herr Architekt Schneider noch mit der Revision
derselben im Sinne größerer Einfachheit und Sparsamkeit
beschäftigt; anderseits wird, Angesichts der Wahrscheinlichkeit

einer Brückenverbindung der Stadt mit dem Kirchenfeld,

die Frage, ob die Insel auf der Kreuzmatte oder
auf dem Kirchenfelde gebaut werden solle, noch ernstlich
geprüft werden müssen; wir halten dafür, daß ein Bau
ans dem Kirchenfelde sich nicht blos wegen der Nähe per
mittlern Stadt empfehlen, sonderll wahrscheinlich auch
erhebliche Ersparnisse gegenüber dem Kreuzmatte-Projekt
bieten würde. Immerhin wird sich nach den gemachten
Berechnungen die Bausumme auf mindestens 2 Millionen
Franken belaufen.

An diese Baukosten hatte die Jnselkorporation aus
eigenen Mitteln zu leisten in Aussicht genommen:

1. den Erlös aus dem alten Jnselgebäude Fr. 750,000
2. den Jnselbaufonds „ 250,000
3. den Mehrerlös aus der Jnselscheuer-

matte über die Grundsteuerschatzung „ 500,000
in Summa Fr. 1,500,000

so daß noch auf andere Weise zu decken blieben Fr. 500,000.
Nun hat aber die Finanzkommission nicht mit Unrecht

gefunden, es solle der in Aussicht genommene Mehrerlös
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aus der Inselscheuermatte, im Betrage von Fr. 500,000,
weil vor der Hand noch unsicher, nicht für den Neuban
in Anschlag gebracht, sondern eintretenden Falls zum
Kapitalvermögen geschlagen werden. Es ist nämlich nicht
zu vergessen, das; der Betrieb der neuen Insel mit 320
Betten bedeutend mehr kosten wird, als der Betrieb des

jetzigen Spitals, für welchen die Mittel der Jnselkorpo-
'ration bereits kaum hinreichen. Ihr Kapitalvermögen
darf also nicht nur durch den Neubau nicht geschwächt,
sondern es sollte noch Angesichts des Betriebs desselben

möglichst geäufnet werden. Werden aber aus den eigenen
Mitteln der Insel nur der Erlös ans dem alten Jnsel-
gebäude und der Jnselbaufonds mit zusammen 1 Million
Franken für den Neubau in Anschlag gebracht, so bleiben

noch zu decken mindestens l Million Franken.
Die finanzielle Möglichkeit des Inselneubaus hängt

demnach ganz von dem Beitrage des Staates an denselben

ab; denn ohne schwere Gefährdung ihres künftigen
Betriebs kann sich die Insel nicht mit einer großen Bau-
schuld belasten. Wohl kann sie auch in Zukunft auf das

wohlthätige Publikum zählen; Geschenke und Legate werden

nicht zufließen aufhören: aber die Insel wird ihrer
auch dann bedürfen, wenn sie nicht mit einer allzu großeu
Bauschuld belastet sein wird: es ist genug, wenn sie eine

solche von einigen hunderttausend Franken riskirt.
Wir beantragen deshalb: „Daß der Staat an

den Neubau der Insel einen Beitrag von
700,000 Franken leiste."

Dieser Beitrag erscheint gerechtfertigt sowohl durch
die schon oben besprochenen Interessen der Hochschule,
als durch die Thatsache, daß die Insel eben doch ein

Kantonsspital ist, hinsichtlich dessen der § 7 des Gesetzes

über die Armenanstalten vom 8. September 1848 in
Anwendung kommt, „daß auf Kosten des Staates für
„heilbare Kranke nach Bedürfniß theils neue Kantonal-
„anstalten errichtet, theils die bestehenden erweitert werden
„sollen." — Der Charakter eines Kantonsspitals ist ja
der Insel in Folge der Vermehrung der Bezirksspitäler
nicht abhanden gekommen.

Nach der Krankentabelle von 1879 vertheilen sich die
Kranken nach ihren Wohnorten auf die Amtsbezirke, wie
folgt :

1. Aarberg 81
2. Aarwangen 45

„ ». / Stadt 552"'à" j ànd 237
4. Viel 19
5. Büren 36
6. Burgdorf 117
7. Couctelary 52
8. Delsberg -. 9

9. Erlach 7

10. Fraubrunnen 84
11. Frutigen 14
12. Freibergen 12
13. Jnterlaken 45
14. Konolfingen 53
15. Laupen 37
16. Laufen 1

17. Münster 16
18. Neuenstadt 11

19. Nidau 21
20. Oberhasli !»

Uebertrag 1458

Uebertrag 1458
21. Pruntrut 12
22. Saanen 1

23. Ober-Simmenthal 2

24. Nieder-Simmenthal 13
25. Seftigen 81
26. Signau 60
27. Schwarzenburg 30
28. Thun 47
29. Trachselwald 32
30. Wangen 28

In andern Kantonen wohnhaft 194

Im Auslande wohnhaft —
Durchreisende ohne Wohnort 87

Total^2045
Wir finden also sämmtliche Amtsbezirke vertreten,

uud mehr als die Hälfte aller verpflegten Kranken kamen

aus Amtsbezirken außerhalb des Mittellandes. Es wäre
demnach irrig, wenn man sagen wollte, die Insel diene

nur der Stadt Bern und den andern mittelländischen
Gemeinden.

Ein Verlangen aber ist allerdings sehr begründet,
daß den entfernter liegenden Gemeinden, welche doch in
geringerm Maße, als die nahe liegenden, die Wohlthat
der Insel genießen können, in den Bezirkskrankenanstalten
einiger Ersatz dafür geboten werde; daß der Staat
dieselben kräftigst unterstütze und auch ihre Entwicklung
fördere.

Wir kommen hiemit auf den zweiten Gegenstand
unsers Berichts zu sprechen.

II. Die Bezirkskrankenanstalten.

Das Gesetz über die Armenanstalten vom 8. September
1848 bestimmt in Z 15: „Die Bezirkskrankenanstalten
sind auf Kosten des Staates nach Bedürfniß bis auf
einhundert Betten zu vermehren;" und in Z 17: „Der
Staat entrichtet für die Unterhaltung eines Bettes jährlich
bis dreihundertfünfundsechzig Franken." Die Zahl von
hundert Betten wurde nach und nach bis 1876 erreicht.
Seither sind aber neue Bezirks- und Gemeinde-Spitäler
in Aarberg, Viel, Burgdorf. Münsingen und Höchstetten
entstanden, bei welchen allen der Staat billigerweise seine

Betheiligung ebenfalls eintreten lassen mußte, so daß die

Zahl der Staatsbetten 1879 bereits 123 betrug und auf
1. Januar 1881 sich auf 126 belaufen wird. Dieser
größeren Bettenznhl entsprechend ist auch der jährliche
Staatsbeitrag von Fr. 55,000 im Jahre 1875 auf
Fr. 67,000 im Jähre 1879 gestiegen, bei einem täglichen
Pflegegeld von Fr. 1. 50. Die Gesammtverpflegungskosten
der 23 bestehenden Bezirksspitäler betrugen 1879 circa
Fr. 230,000, woran der Staat circa 34 Prozent beitrug.
(Von Viel und Pruntrut fehlen uns genaue Angaben.)
Wir sehen hieraus, daß der Staat die Bezirkskrankenanstalten

keineswegs stiefmütterlich behandelt hat; aber
der Sinn für dieselbett hat in unserer ländlichen
Bevölkerung ebenfalls sehr zugenommen; außer den 123
Staatsbetten bestanden letztes Jahr 313 Gemeindebetten;
zudem werden einzelne Anstalten erweitert und Neubauten
vorgenommen, so daß höhere Anforderungen an den Staat
unvermeidlich sind. Wir müssen deshalb heute bereits
weiter gehen, als die Direktion des Innern im November
1876 mit ihrem Antrage auf 120 Betten ging, und wir
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beantragen,. in Uebereinstimmung mit den Anträgen der
medizinisch-chirurgischen Gesellschaft vom 15. März 1873:
daß die Zahl der Staatsbetten bis auf 150
erhöht werde. Sodann wird auch der den heutigen
Kosten des Lebensunterhalts und der Verpflegung keineswegs

mehr entsprechende Staatsbeitrag erhöht werden
müssen. Ein tägliches Pflegegeld von Fr. I. 50 hat
heute lange nicht den Werth, den 1 Franken altze Währung
im Jahre 1848 hatte. In der That sind im Jahre
1879 einzig in Saignelegier die Kosten per Pflegetag
unter Fr. 1. 50 geblieben, in allen übrigen Anstalten
kamen sie höher, wie folgende Statistik nachweist:

' Bezirkskrankenanstalten.
Kosten per Pflegetag

Rp.

Meiringen 1714/s
Jnterlaken 158 ohne Miethzins
Frutigen 181V?
Erlenbach 223 ha

Zweisimmen..... 226
Saanen 172
Thun 212
Münsingen 516
Höchstetten 262

Schwarzenburg.... 172
Laügnau 188
Sumiswald 177
Langenthal 155

Herzoqenbuchsee.... 267
Burgdorf 18«)

Aarberg 278
Viel —
St. Immer 176
Münster 263
Delsberg 170
Laufen 321
Saignelegier 145
Pruntrut. —"
Totaldurchschnitt zirka Fr. 2. 20

Ein tägliches Pflegegeld von Fr. 2, wie solches die
Direktion des Innern schon früher beantragte, ist
demnach nicht übertrieben'. Für den Staat würde sich

hieraus bei der Annahme von 150 Betten eine Ausgabe
von Fr. 109,500 ergeben, gegenüber dem Büdgetansatz
von 1880 eine Mehrausgabe von Fr. 39,500. Jedoch wird
die Zahl von 150 Betten erst allmälig im Verlaufe
einiger Jahre erreicht werden.

Gerne hätten wir auch dem Begehren, öaß der Staat
sich bei der Erstellung neuer Spitalgebäude für die

Bezirksanstalten betheiligen solle, Rechnung getragen.
Doch haben wir nach näherer Prüfung hievon Umgang
genommen, da es unbillig erschien, blos künftige
Neubauten zu unterstützen, während solche, die in den letzten

Jahren entstanden, leer ausgingen, eine Ausdehnung des

Staatsbeitrages aber auf alle früher erbauten Spitäler
doch zu weit geführt hatte. Die Erhöhung des Pflegegeldes

bietet übrigens den Bezirksspitälern eine
wirksamere Hülfe, als ein einmaliger Beitrag an Neubauten.

III. Die Waldau.

Die Verhältnisse der Jrrenpflege des Kantons Bern
sind seit dem Bericht der Direktion des Innern vom

November 1876 nicht besser, fondern nur immer schlimmer

geworden. Es hieße Wasser ins Meer tragen, wenn
wir an dieser Stelle wieder einmal nachweisen sollten,
daß die Unzulänglichkeit der Waldau eine eigentliche
sanitarische und soziale Kalamität geworden
ist, und es widerstrebt uns, alle Klagen und Begehren
zu wiederholen, welche seit 15 Jahren von
Amtsarmenversammlungen Regierungsstatthaltern, Vereinen und
Privaten und mehrmals auch im Großen Rathe laut
geworden sind. Wir können nur sagen, daß wir uns
für den Kanton Bern aufs tiefste schämen müßten, wenn
nicht bald durch die Einsicht der Behörden und die
Opferwilligkeit des Volkes eine namhafte Erweiterung unserer
Irrenanstalt ermöglicht werden sollte. Aargau mit 200,000
Einwohnern versorgt in Königsfelden 300 Geisteskranke,
Zürich mit 284,000 Einwohnern im Burghölzli und in
Rheinau 1000 Geisteskranke und Idioten, und Bern,
das eine Bevölkerung von mehr als 500,000 Seelen
hat, verpflegt in der mit ihren Nebengebäuden bis in
den letzten Winkel vollgestopften Waldau 350, während
es deren erwiesener Maßen über 1200 besitzt! Im Laufe
des Jahres 1879 haben 101 bei der Waldau Angemeldete
abgewiesen werden müssen. In andern Irrenanstalten
sind verpflegt:

Von Staat und
Gemeinden Verpflegte. Selbstzahlende.

1. St. Urban 80 à Fr. 2. — 33
2. Marsens 22 à „ 1. 75
3. Münchenbuchsee 24 à „ 1. 75 27
4. Vermeyres (Genf) 1 à „ 1. 50
5. Göppingen 1 à „ 1. 50

Zusammen 128

Blos für die 128 vermögenslosen Geisteskranken
gehen also vom Staat und den Gemeinden, die
Kleidungskosten nicht gerechnet, dieses Jahr Fr. 72,087. 50
außer Landes. Auch aus finanziellem Interesse sollte
man darum die für die Jrrenpflege nothwendigen Bauten
nicht mehr in unbestimmte Zeit hinausschieben.

Der Jahresbericht der Waldau pro 1877 spricht sich

folgendermaßen aus:
„Die überaus mangelhafte Organisation unserer Jrrenpflege

ist noch immer der wundeste Punkt auf dem sani-
tarischen Gebiete unseres Staatswesens und wird es

bleiben, bis einmal die Zahl der zu verpflegenden Irren
in's richtige Verhältniß mit der ganzen Einwohnerzahl
unseres Kantons gebracht sein wird, d. h. bis auf je
500 Einwohner ein Platz' für Einen zu verpflegenden
Geisteskranken geschaffen sein wird. Wir fügen zur
Bekräftigung dieser Behauptung ^roch bei, daß die Jahresberichte

aus andern Kantonen, in welchen die Irren-
Pflege nach diesem Grundsatz reglirt ist, bezeugen, daß
dort gar keine Kantonsangehörigen wegen Mangel an
Platz abgewiesen werden müssen. Bei uns ist es aber
das Gegentheil. Die Waldau mit ihrer Filiale des

Neuhausgutes und dem alten Irrenhause ist nicht nur
angefüllt, sondern zählt 50 Kranke mehr, als die Normalzahl

der Aufzunehmenden es mit sich bringt. Daß dabei
das alte, kerkerartige Irrenhaus nur ein trauriger,
vorübergehender Nothbehelf für 50 unheilbare Patienten ist,
wird gewiß von Niemanden bestritten werden.

Die Folgen dieses Platzmangels und dieser Ueber-

süllung muß man selbst täglich mit ansehen, um sich

einen Begriff davon machen zu können. Wenn auch die

Kantone Luzern und Freiburg, sowie die Privatirren-
Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes, àuexss au bulletin à Srauà voussil. 1S80. 16
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anstalt der Frau Dr. Sträub in Münchenbuchsee die in
der Waldau abgewiesenen armen Patienten in Folge eines

Vertrages mit dem Staate Bern bei sich aufnehmen, so

entsteht doch jedesmal bei den Gemeinden, welche
genöthigt sind, ihre Angehörigen in eines dieser kostspieligern
Verpflegungsorte unterzubringen, ein großer Unwille und
manche Gemeinden Petitioniren später bei hiesiger Stelle,
damit ihr Patient von St. Urban, wo es am Theuersten
ist, nach der Waldau transloeirt werde. Ein neuer
Abschlag erzeugt dann auch wieder neues Mißbehagen. Dazu
werden noch diejenigen Gemeinden, welche ihre Irren in
der Wohlseilern Waldau versorgt haben, von den andern,
welche ihre Zuflucht zu den außerkantonalen Anstalten
.nehmen müssen, beneidet.

Die Summe, welche zu diesem Zwecke jährlich aus
dem Kanton geht, beträgt (wenn wir sowohl die unver-
möglichen, als die vermöglicheo Geisteskranken, welche

wegen Mangel an Platz in ihrer bernischen Heimath nicht
Aufnahme finden können, in Rechnung ziehen), jedenfalls
mehr als Fr. 100,000, ohne daß der Staat für seinen

Antheil an dieser Auslage auch nur den geringsten Dank
erntet.

Die finanzielle Seite und die direkte Noth der
Unterbringung der Kranken im eigenen Land sind aber nicht
die einzigen Faktoren, welche uns bei der jetzigen Lage
der Dinge empfindlich treffen. Es kömmt noch, wie dies
bereits öfters ausgesprochen wurde, in Betracht, daß die

frischen Nothfälle, welche gewöhnlich heilbare Patienten
betreffen, nach St. Urban verlegt werden, weil dort die

Aufnahme ohne Zögern bewerkstelligt werden kann, was
die fernere Folge hat, daß die Anstauung der Waldau
mit alten, abgelaufenen und unheilbaren Fällen im steten

Zunehmen ist und daß dadurch die Leistungskraft für die

Landwirthschaft und die Bedeutung für die klinische

Stellung der Anstalt sehr erheblich herabgemindert wird.
Bereits gegenwärtig besteht ganz gewiß keine staatliche
Heil- und Pflegeanstalt, worin die Unheilbaren ein

solches numerisches Uebergewicht über die Heilbaren
erhalten hätten. Wir wiederholen deshalb, ohne uns
einer Uebertreibung schuldig zu machen, den früher
gethanen Ausspruch, daß die Waldau cke kueto zur Pflegeanstalt

von St. Urban herabsinkt, wenn nicht schon

herabgesunken ist."
Unter sothanen Umständen kann es sich nicht darum

handeln, nur etwa durch Umbau des alten Tollhauses
oder des Außerkrankenhauses, welches die Waldau von
der Jnselkorporation erwerben könnte, für 100 oder 150

Irre Platz zu schaffen; denn abgesehen von der
wahrscheinlichen UnbrauchbarkHt dieser Gebäude und den sehr
hohen Kosten, welche bekanntermaßen der Umbau alter
Gebäude verursacht, wäre damit nicht einmal dem dringendsten

Bedürfnisse abgeholfen. Dieses verlangt vielmehr
eine Vermehrung von mindestens 250 Plätzen; und da
die Waldau selbst um 50 Pfleglinge überfüllt ist, so

werden die Neubauten für 300 Irre berechnet sein müssen,
damit der Kanton Bern nur erst 600 dieser Unglücklichen
unterzubringen vermöge.

Es entsteht hier deshalb die Frage: Kann die
Erweiterung der Waldau um 300 Plätze bei den
gegenwärtigen Anstaltsgebäuden geschehen oder
soll eine Filiale derselben anderswo, z.' B. auf
dem vom Staate zu diesem Zwecke erworbenen
Schloßgut Münsingen vorgenommen werden?

Um diese Frage ihrer Lösung näher zu bringen, haben

aus Auftrag des Regierungsrathes die Herren Dr. Schaufelbühl

in Königsfelden, Professor Kramer in Marburg und
Oberst Wolf, Architekt in Zürich, am 18. und 19. August
abhin eine Expertise in der Waldau und in
Münsingen vorgenommen, welcher außer der Jnseldirektion
mehrere Mitglieder der Regierung und der
Staatswirthschaftskommission beiwohnten. Wir bemerken hiebei speziell,
daß Herr Dr. Schaufelbühl sich nicht nur durch die

Leitung des Baues, sondern ebenso sehr durch die ökonomische /
Verwaltung der aargauischen Anstalt Königsfelden
ausgezeichnet hat und sich noch auszeichnet, so daß ein hie
und da gehörter Vorwurf, als ob das Urtheil von
medizinischen Fachmännern für die finanzielle Seite von
Anstaltsbauten nicht zu beachten sei, hier jedenfalls nicht
zutrifft.

Das schriftliche Gutachten der genannten drei Experten
ist nun zur Stunde noch nicht in unsern Händen. Wir
können nur von ihrem mündlich abgegebenen Urtheil
Vormerkung nehmen, daß sowohl vom sanitari-
schen, als vom ökonomischen Gesichtspunkte
aus der Bau einer Filiale der Waldau iu
Münsingen einem solchen bei der Waldau
selbst entschieden vorzuziehen sei. Immerhin
ist diese Frage für die Staatsbehörden noch eine offene
und erfordert weitere eingehende Untersuchungen. Wir
möchten aber doch schon jetzt, bei Anlaß der Frage des

Jnselbaues, den Großen Rath und das Volk veranlassen,
sich über die Erweiterung der Irrenanstalt grundsätzlich
auszusprechen. Dieses kann ebenso gut geschehen, als auch
durch das Dekret vom 9. Februar 1850 die Errichtung
der Waldau beschlossen wurde, ohne daß über Plan und
Voranschlag derselben noch irgend etwas Genaues
entschieden worden wäre. Die Sachlage ist heute keine
andere, als damals. Ohne darum schon heute die Summe
genau feststellen zu können, welche eine dem Bedürfniß
des Landes entsprechende Erweiterung der Jrrenpflege
kosten wird, beantragen wir doch, daß für dieselbe der

zehnjährige Ertrag einer bestimmten Steuerquote, ein

Zehntel vom Tausend, nach Abzug des Beitrages an den

Insel-Neubau, bestimmt werde.

Wir sind auch überzeugt, daß das Volk nach allen
Kundgebungen, welche seit Jahren aus seinem Schooße
hervorgegangen sind, ein solches Vorgehen freudig begrüßen
und die nöthigen Opfer freudig bewilligen werde, sobald
ihm nachgewiesen werden kann, daß solches ohne Gefährdung

des Gleichgewichts in der Staatsverwaltung und
ohne lleberspannung der Steuerkraft geschehen können.

Diesen Nachweis glauben wir aber am Schlüsse
unseres Berichts leisten zu können. — Zudem würde die

Ausführung des Volksbeschlusses einem Dekrete des Großen
Rathes vorbehalten, welcher sicher dafür sorgen würde,
daß wir uns nicht wieder durch zu kostspielige
Bauunternehmungen in verderbliche Defizits stürzen.

Ebenso hätte dann der Große Rath die andere Frage
zu lösen: Soll die Waldau von der Insel- und
Außerkrankenhaus-Korporation abgelöst, und
wenn ja, soll sie in eine eigene Korporation oder
in eine reine Staatsanstalt umgewandelt werden?

Diese schon vor 10 Jahren aufgeworfene Frage muß
bei Anlaß der Erweiterung der Waldau entschieden
werden; und da wir zu wissen glauben, daß die Jnsel-
behörden selbst einer solchen Ablösung nicht ungünstig
gestimmt sind, so würden die bezüglichen Unterhandlungen
wohl bald zu einem glücklichen Ziele führen.



IV Die finanzielle Ausführung.
Nach unsern Anträgen hätte der Staat zu leisten:

1. an den Jnselneubau einen Gesammt-
beitrag von Fr. 700,000
Hiezu käme voraussichtlich nach der
Vollendung des Insel-Neubaues ein
erhöhter Jahresbeitrag an den Betrieb
desselben;

2. an die Bezirkskrankenanstalten jährlich
vorläufig eine Mehrausgabe von ca. „ 25,000

und endlich wären
3. für die Erweiterung der Jrrenpflege

die erforderlichen, jedenfalls nicht
unbedeutenden Mittel zu beschaffen.

Wir dürfen nun zuversichtlich hoffen, daß die Wirkung
der neuen, zum Zwecke der Mehrung der Staats-Ein-
nahmen und der Vereinfachung des Staatshaushalts
erlassenen Gesetze es möglich machen werde, die erhöhten
Jahresbeiträge an die Bezirkskrankenanstalten, und später
an die Insel ohne Störung des Gleichgewichts in das
ordentliche jährliche Büdget zu nehmen. Anders verhält
e^ sich mit den Geldmitteln, welche wir für die Insel
und die Erweiterung der Jrrenpflege beanspruchen. Mit
dieser 'Ausgabe darf das Büdget nicht belastet werden,
ohne daß auch zugleich für die Deckung derselben gesorgt
würde. Und wenn, wie wir glauben annehmen zu sollen,
das Volk selbst ein dringendes Bedürfniß nach vermehrter
Staatshülfe hinsichtlich der Insel und der Waldau empfindet,
so wird ihm auch zugemuthet werden können, daß es diesen
Willen durch Uebernahme eines entsprechenden Opfers
bethätige. Dieses würde auf wenig empfindliche Weise
folgendermaßen geschehen.

Auf Grund des Verhältnisses, welches durch das Gesetz
über die Steuerabrechnung zwischen dem alten und neuen
Kantonstheil vom 10. Dezember 1865 bestimmt worden
ist, wird für die allgemeine Staatsverwaltung im ganzen
Kanton eine direkte Steuer von 1'/><> vom Tausend
bezogen. Außerdem bezahlte bisher der alte Kantonstheil
zur Bestreitung seines Armenwesens eine Steuer von
vom Tausend, im Ganzen also 2 vom Tausend. Nun
hat dieser im alten Kantonstheil bezogene Zuschlag von
6/lv vom Tausend seit einer Reihe von Jahren mehr
abgeworfen, als der alte Kanton für sein besonderes Armen-
Wesen zu leisten schuldig war, und der Ueberschuß floß
in die allgemeine Staatsverwaltung. Dieser Ueberschuß
beträgt gegenwärtig ca. 1,173,000 Franken, d. h. es hat
der alte Kantonstheil diese Summe an der allgemeinen
Staatsverwaltung zu fordern. Der entsprechende Antheil
des Jura an dieser Schuld der allgemeinen Verwaltung
würde Fr. 250M0 betragen. Eine Ausgleichung dieser
Rechnung könnte stattfinden, wenn entweder der Jura seine
Fr. 250,000 an den alten Kanton bezahlte oder aber
der alte Kanton seine besondern Kosten für's Armenwesen

eine Zeit lang aus dem Ueberschuß von Fr. 1,173,000
bestreiten und seinen Steuerzuschlag theilweise oder ganz
einstellen würde. Letzteres hätte jedoch die Folge, daß
dadurch für die Staatskasse während mehrerer Jahre ein
gegenwärtig nicht zu ertragender Ausfall entstehen würde.
Aber auch die Nachzahlung der Fr. 250,000 von Seiten
des Jura an den alten Kanton würde im gegenwärtigen
Moment auf große Schwierigkeiten stoßen. Die
Ausgleichung der bereits vorhandenen Schuld des Jura ist
deshalb vorläufig.noch zu verschieben.

Hingegen darf dieses Mißverhältniß in den gegen-
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wältigen Steuerverhältniffen nicht stetig, wie bisher,
zunehmen. Vielmehr kann der alte Kantonstheil mit Recht
verlangen, daß sein Steuerzuschlag von ^/:o vom Tausend
für sein besonderes Armenwesen auf das für die jährliche

Verwaltung nothwendige Maß ermäßigt werde.

Im Jahre 1879 kostete die Armenpflege des alten
Kantons Fr. 543,000
Hievon wurden gedeckt durch urbarisirte
Einkünfte (Ertrag von Domänen u. dgl.,
gemäß Gesetz vom 19. Dezember 1865) „ 316,000
bleiben zu decken Fr. 227,000
Statt dessen hat der alte Kanton durch
Steuerzuschlag bezogen ^/co vom Tausend — „ 403,000
hat also zu viel bezahlt Fr. 176,000
nämlich V-o vom Tausend — „ 135,000
nebst ferneren überschüssigen Fr. 41,000
oder zusammen circa 0,13 vom Tausend.

Bei einer Herabsetzung der direkten Steuer des alten
Kantons um Vio vom Tausend würde er demnach jährlich

immer noch circa Fr. 40,000 zu viel bezahlen, so

daß eine solche Herabsetzung als das Bescheidenste
erscheint, was der alte Kanton verlangen kann.

Dadurch würde es aber möglich während einiger Jahre
vom ganzen Kanton eine außerordentliche Steuer von /> a

vom Tausend für die Zwecke der Kranken- und Jrrenpflege

zu beziehen, ohne daß der alte Kanton mehr als
bisher belastet würde; dieser würde fortfahren 2 vom
Tausend zu bezahlen, nämlich iVco ordentliche Staatssteuer,

2/10 für das Armenwesen und sll» für den Insel-
Neubau und die Jrrenpflege, der Jura hingegen würde
1"/lo anstatt der bisherigen 1 Vin bezahlen, was im
Verhältniß zum alten Kanton noch immer nicht unbillig
erscheinen wird. Der Ertrag dieser außerordentlichen
Steuer würde, auf Grund der Staatsrechnung von 1879
berechnet, jährlich ergeben im alten Kanton Fr. 135,000
im Jura 35,000

zusammen Fr. 1-70,000
und in 10 Jahren Fr. 1,700,000.

Diese Summe würde durch dach in Aussicht genommene

neue Steuergesetz ohne Erhöhung des Steuerfußes
voraussichtlich noch gesteigert, und das für die Erweiterung

der Jrrenpflege etwa noch Fehlende könnte schließlich

bei günstigerer Finanzlage des Kafltons auf anderem
Wege bestritten werden.

Wenn Sie diesen Antrag annehmen, sei es, daß Sie
die Erhebung einer besondern direkten Steuer von hl"
vom Tausend und die gleichzeitige Herabsetzung der Steuer
des alten Kantons für sein Armenwesen, um denselben
Betrag in einen und denselben Beschluß zusammenfassen,
oder aber zwei von einander unabhängige Beschlüsse
daraus zu machen, so wird die finanzielle Ausführung
der für die Kranken- und Jrrenpflege gewünschten
Maßnahmen ermöglicht, ohne daß wir schon wieder den Weg
eines Anleihens betreten und das Büdget mit neuen
großen Ausgaben ohne sichere Deckung belasten würden.
Zugleich würde dadurch das Mißverhältniß zwischen den
Steuern des alten Kantons und denjenigen des Jura,
wenn auch nicht gehoben werden, so doch nicht mehr so

arg zunehmen, wie in den letzten Jahren.
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Gestützt auf das Angebrachte beehre« wir uns, an
Sie, Herr Präsident, meine Herren, zu Handen des

Großen Rathes zu stellen

den Antrag:

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betracht,

t. daß der Jnselspital seinem Zwecke als Kantonsspital

wegen seiner zu beschränkten Räumlichkeiten nicht
mehr genügt, daß vielmehr schon seit Jahren das Bedürfniß
nach einem Neubau mit vermehrter Zahl der Krankenbetten

sich immer dringender geltend gemacht hat;
daß die Jnselkorporation Gelegenheit hat, das

Jnselgebäude um die Summe von Fr. 750,000 an die
Eidgenossenschaft zu veräußern;

daß sie jedoch nicht im Stande ist, einzig aus
eigenen Mitteln einen den wirklichen Bedürfnissen
entsprechenden Neubau auszuführen;

daß der Staat die Pflicht hat, sowohl im Interesse
der Krankenpflege als um der medizinischen Lehrzwecke
seiner Hochschule willen, sich an dem Neubau des Jnsel-
spitals zu betheiligen;

2» daß eine erhöhte Unterstützung der Bezirks-
krankenanstalten durch den Staat nicht minder
geboten erscheint, indem die bezüglichen Bestimmungen des

Gesetzes über die Armenanstalten vom 8. September 1848
den heutigen Verhältnissen nicht mehr entsprechen;

3» daß auch die Heil- und Pfleganstalt Waldau
schon längst den Bedürfnissen des Kantons hinsichtlich
der Jrrenpflege nicht mehr zu genügen im Stande ist,

in Ausführrung des H 7 und theilweiser Abänderung
der W 6, 15 und 17 des Gesetzes über die
Armenanstalten vom 8. September 1848,

wolle beschließen:

Art. 1.

Der Staat leistet der Jnselkorporation an einen für
320 Krankenbetten^berechneten Insel-Neubau, dessen Plan
vom Regierungsrathe zu genehmigen ist, einen Beitrag in
der Höhe von einem Drittel der wirklichen Baukosten,
aber nicht über Fr. 700,000.

Art. 2.

Die Zahl der sogen. Staatsbetten in den
Bezirkskrankenanstalten ist auf 150 zu erhöhen; das vom Staate
zu bezahlende tägliche Kostgeld wird auf Fr. 2 per Bett
bestimmt.

Art. 3.

Die Erweiterung der Jrrenpflege soll von den
Behörden mit Beförderung an die Hand genommen werden.

Art. 4.

Für Bestreitung des Beitrages an den Jnselneubau
und die Kosten der Erweiterung der Jrrenpflege ist während

den Jahren 1881 bis und mit 1890 eine besondere
direkte Staatssteuer von V>« vom Tausend zu beziehen.

Art. 5.

Der Große Rath wird sowohl über die Ablösung
der Waldau von der Insel- und Außerkrankenhaus-
Korporation und die neue Organisation derselben, als
über die Art und Weise der Erweiterung der Jrrenpflege
und über die Verwendung der zu diesem Zwecke in Z 4
zur Verfügung gestellten Mittel die nothwendigen
Beschlüsse fassen und Dekrete erlassen.

Mit Hochachtung!

Bern, im September 1880.

Der Direktor des Innern

Steiger.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung
an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 1. Oktober 1880.

Im Damen des Kegiernngsraths

der Präsident
Steiger,

der Rathsschreiber
L. Kurz.
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lîiiMi t «le k llireàii à l'lntàr
au ^onseit-kxeeutik

pour ôtro souruis au Vrauâ vousoil

sur

l'sxtSusîon c>68 K08PI068 cis malaci68 et c!'aliên68.

> (D'' octobre 1880.)

Ms»î«is«r îs DVssiämt,

Msssie^s ?es Ooiîsei^ers,

Depuis quelques années, les autorités et le publie
se préoccupent toujours davantage cie la nécessité àe
reconstruire et à'agranàir l'bôpital àe ì'Ilè, st àe
donner plus d'extension à l'bospiee à'aliênês âe la
IValàau. Reléguée uu inoiueut à l'arrière-plan par
l'êtat iles Avances cantonales, eette question est entree
aujourà'bui àans une nouvelle xbase et appelle une
prompts solution, ensuite àe l'olkre laite par la Lon-
kêàêration à la Oorporation âe l'IIe à'acbeter, au prix
àe kr. 750,000, les bâtiments àe l'bôpital àe l'Ile pour
servir à l'aàministration lêàêrale. Des autorites às
l'Ile ont cru àevoir proAter àe l'oeeasion et aeeepter
eette olkre, en réservant la ratiticatiou àu Oonseil-
Dxêcutik, conlormêment à l'art. 53, à, àu règlement
àu 31 iuillet 1843 sur l'organisation àe la Oorporation
àe l'Ile et àe l'bôpital extérieur. Im délai àe ratik-
eation a êtê Lxê par le Oonseil kêàêral au 30 novembre
1880. Or, il est évident <iue le Oonseil-Dxêcutil ne
peut pas ratiAsr la vente àes bâtiments aetuels avant
àe s'être assuré qu'il existe àes ressourees sulâsantes

pour en construire àe nouveaux. Oes ressourees ne
pourront être réunies qu'avec la participation Avanciere
àe l'Dtat; il est àone inàispensable àe savoir, avant
l'expiration àu terme Axe,
««« à Äs

et, à»»s t'«/^rMKàe, qitôê sw ser« te
IVous estimons eepenàant que la question àe la

reconstruction àe l'bôpital àe l'Ile ne àoit pas être
résolue isolement, mais qu'elle est en connexion
intime avec celle àe la participation àe l'Dtat au
service àes bôpitaux st àes bospices à'aliênês. D'une
part, en elket, le nombre àes bôpitaux àe àistrict
s'est accru, àexuis la promulgation àe la loi àu
8 septembre 1848 sur les bospices, au point que le
cbitkre àe cent lits entretenus par l'Dtat, comme le
prévoyait l'art. 15 àe cette loi, est àHà dépassé et
le sera toujours davantage à l'avenir. D'un autre
côte, on a reconnu àepuis longtemps que l'bospiee

Beilagen zum Tagblatte des Großen Rathes, ànsxss au

à'aliênês àe la Vsalàau n'est plus en état àe rê-
ponàre aux besoins constatés àans le Oanton, àe sorte
que c'est àans le sein àe la population même que
s'est proàuit le mouvement en laveur àe ì'agranàisse-
ment àe la'IValàau.

Da solution àe cette question est au moins aussi
urgente, sinon plus urgente, que celle àe la
reconstruction àe l'Ile. lVous croyons àone que le
Oouvernemeut agirait à'une kaqon aussi injuste qu'im-
pruàente, en àemanàant au peuple une subvention
pour le nouvel bôpital, sans tenir compte en même
temps àes voeux exprimés en laveur àes bôpitaux àe
àistrict et àe la IValàau,

Xous avons l'konneur àe vous soumettre avec le
présent rapport àes propositions relatives- à ces trois
ob)ets, en vous priant àe vouloir bien les recoin-
manàer au Oranà Oonseiì.

Xous attirons en même temps votre attention
sur le ZkMiorl s«r c^ss sseoîs âosLiàûîôrs,
que la Direction àe l'Intêrieur a aàressê au Oonseil-
Dxêcutik au mois às novembre 1876; nous croyons
pouvoir nous dispenser àe reproduire ici les matériaux
importants que ce rapport a rassembles sur toute cette
âlkaire, et qui nous serviront à exposer et àMStiAer
brièvement nos propositions actuelles, lesquelles àiikè-
rent peu àe celles qui vous avaient êtê soumises
à eette époque.

I. I/IiWtitI à IM.
Des premières propositions àe la Direction àe

l'Intêrieur étaient ainsi conques:
1. De Oonseil à'aàministration àe l'Ile kera cons-

truire un nouvel bôpital àans le délai àe dix
ans à partir àe la promulgation àe la loi.

2. D'Dtat alloue à cette entreprise une subvention
d'un million, payable en dix annuités àe lr. 100,000.

Un crédit annuel êtait en outre alloué à l'aà-
ministration courante àe l'bôpital àe l'Ile en laveur
àes cliniques,
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Da crise âvancière survenue eu 1877 eut peur
conséquence lu mise à l'ècart àe ce projet, mais
l'aàministration àe l'Ile s'occupa d'autant plus se-
rieusement àe le lueuer à bonne liu. Dn programme
àe reconstruction tut arrêts le 26 juin 1877, àans
la seance plènière àe la Direction et àu Donseil àe
l'Ile. De nouvel kôpital àevait contenir 400 lits, soit
environ le double àe la moyenne actuelle (210).
NN. le D' Docker, professeur, et Dr. kekneiàsr,
arckitecte, turent délégués pour visiter un certain
noinbre à'kôxitaux en Allemagne; et en se basant
sur leurs communes observations, U. Lckneiàer élabora
les plans à'un nouvel kêpital à construire sur le
terrain àe la appartenant à la corporation.
De clevis, qui s'élevait à 3^2 millions, tut jugé in-
acceptable et le projet réduit en conséquence à 320
lits, avec un àevis provisoire àe tr. 2,100,000, et en
renonçant à l'application absolue àu système des pa-
villons. Da bienfaisance publique ne restait à'ailleurs
pas inactive. Drâce au öcär àeétabli en 1877,
aux àonations et legs àes communes et àes parti-
culiers, ainsi qu'à la tonàation Daller, on constitua
un tonds àe construction, qui s'élève aujourà'kui à

plus àe tr. 250,000. Il est clone permis à'aàmettre
que l'opinion publique est tavorable à la construction
àu nouvel Kapital, et que l'exècution n'est plus qu'une
question àe temps. Feulement il n'a pas encore ètè
possible à l'Dtat àe prêter son appui financier à
l'entreprise.

^ la Kn àe l'annêe 1879 survinrent les décisions
àes Dkambres fédérales sur l'acquisition àe l'kôpital
àe l'Ile, qui oblitèrent le Gouvernement et la àirsc-
tion àe l'Ile à prenàre, bon grè mal grè, une àe-
termination définitive àans un bret délai. Ou institua
une commission composée àe mêàeeins, à'arckitectes,
à'kommes politiques et àe financiers appartenant aux
àiverses parties àu Danton, ainsi qu'un comité àe
construction et une commission àes finances. Des
commissions ont étudié à konà les questions qui se
rattackent au projet, l'urgence à'7 àônner suite, les
proportions àu kutur établissement et les moyens
d'exécution. Des propositions que nous vous soumettons
aujourà'kui àoivent être considérées comme ètant
essentiellement le résultat àe cette enquête.

1. D'nrAsnce àe construire un nouvel kêpital tut
promptement reconnue par tous les membres àe la
commission, même par les plus circonspects. Dn
put se convaincre que l'espace àisponible àe l'kôpital
actuel est occupe jusqu'à ses plus extrêmes limites;
que, maigre la tonàation àe nouveaux kôpitaux àe

àistrict, les àemanàes à'aàmission à l'Ile sont si
nombreuses, qu'en 1879, p. ex., àe 2152 malades
inscrits à l'inspeetion, 1081, soit 50 °/n, ont àû être
retuses; qu'ainsi les 240 lits existants sont loin àe
sutkre aux besoins reconnus; enkn qu'il est imxos-
sible d'agrandir le bâtiment actuel suivant un plan
rationnel et qu'une nouvelle construction s'impose en
même temps que l'augmentation àu nombre àes lits.

2. Dn tut également bientôt unanime à reconnaître
la nécessite àe réduire àmensm»« à nouve?
/mpà? au strict nécessaire, soit à 300 ou 320 lits,
en proscrivant tout luxe inutile, mais en tenant sut-
üsainment compte àes conditions sanitaires st des
exigences àes cours àe médecine. Indépendamment
àes cliniques organisées àans l'kôpital, il est nécessaire

àe crêer un institut patkologique, pourvu àe salles àe

cours et àe travail convenables, pour permettre à

notre Dacultè àe médecine, aujourà'kui florissante et
qui se développe toujours davantage, àe continuer à
soutenir la comparaison avec les autres Universités.

D'opinion a àêjà ètè émise, il est vrai, que l'Dtat,
au lieu àe participer aux trais àe reconstruction àe

l'kôpital àe l'Ile, terait mieux àe construire un kô-
pital spécial pour le service àe son Université, sur
le modèle àe quelques Universités allemandes, qui
possèdent leurs propres kôpitaux. II est incontestable
que àans ce cas il ne serait pas nécessaire àe re-
construire l'Ile; seulement, pour subvenir aux besoins
àes cliniques, l'Dtat devrait construire et entretenir
un kôpital contenant environ 180 lits. D'Dtat retirerait-
il un avantage financier àe cette combinaison? —
Mus en doutons, àoivt que l'ètablissement d'un
kôpital ^universitaire n'inspirerait à beaucoup àe ma-
laàes qiie des sentiments àe mèkance et àe répulsion,
et ne terait qu'accréditer la déplorable opinion que
le malade admis à la clinique est là principalement
pour les prokesseurs et les étudiants. Mus estimons
done qu'il taut continuer à réunir les cliniques à

l'kôpital àe l'Ile.
De programme àu 26 àuin 1877 prévoyait la tusion

àe l'kôpital extérieur à l'kôpital àe l'Ile, et comme
conséquence, l'ètablissement d'au moins 100 nouveaux
lits. Dette tusion, à'ailleurs rationnelle, se kera peut-être
un jour; mais en ce moment des mvtits d'économie
ne nous permettent pas àe la proposer. De devis àe
construction s'en trouverait en elket augmenté d'au
moins 500,000 tr., sans que l'kôpital extérieur, àans
le cas oû il serait utilise comme annexe àe la Walàau,
puisse représenter une valeur à peu près équivalente.
Doutekois le nouvel kôpital àe l'Ile àsvra être cons-
truit àe telle sorte qu'il soit possible plus tard àe
le fusionner avec l'kôpital extérieur.

3. II nous reste à répondre à la question la pbls
difficile, savoir à combien se monteront de
construction à'un nouvel kôpital àe l'Ile pouvant con-
tenir 320 lits, — et comment pourra-t-on couvrir
les dépenses?

Des plans st devis élabores ne peuvent pas encore
être considères comme définitifs. Dar, .outre que l'ar-
ckitecte, N. Lckneiàer, s'occupe encore à les réduire
et à cksrcker de nouvelles économies, il z? aura aussi
lieu à'sxaminsr sérieusement si l'kôpital devra être
construit à la ou au /rèâem/eU, àans
Is cas assöö probable àe Rétablissement d'un pont
reliant la ville avec les terrains àu LVrâsn/'eU. Mus
estimons que l'emplaeeinent àu /Dèâew/'eêà se re-
commanderait non-soulement à cause de sa proximité
àu centre de la ville, mais aussi à cause àe l'èconomie
considérable qu'il permettrait probablement àe réaliser
sur le projet àe la Xrsnââô. Manmoins, d'après
les évaluations taitss, les trais àe construction ne
pourraient en aucun cas être intérieurs à deux millions.

Da corporation de l'Ile avait admis qu'elle pouvait
contribuer à ces trais pour uns somme àe 1,500,000 tr.,
savoir:

1) Vente de l'ancien bâtiment àe l'Ile 750,000 tr.
2) Donàs àe construction 250,000 »

3) ?lus-value àu terrain appelé Imssî-
500,000 »

Dotal 1,500,000 tr.
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de sorte qu'il restait à couvrir uue somme de 500,000 kr.
Doutekois le comité bnancisr a trouve avec raison que
la plus-value île 500,000 kr. prévue sur la veute de
ì'àsôêsâeAep-MKtts, mais dont la realisation n'est pas
encore certaine, ne devait pas être portée en ligne
de compte pour la construction, et qu'il êtait prê-
kêrable, le cas êcbêant, de la capitaliser. II ne kaut
pas oudlier, en elket, que l'entretien du nouvel bôpital,
avec ses 320 lits, coûtera sensiklement plus que celui
de l'kôpitaì actuel, pour lequel les ressources de la
corporation ne sont dêM presque plus sukbsantes. Doin
de pouvoir diminuer le capital de ì'Ile pour aider à
la construction, on devrait au contraire cbercber à

l'augmsnter pour parer aux krais d'entretien. Nn con-
séquence, si les ressources propres de l'IIe vs peu-
vent kournir pour la reconstruction qu'un million, pro-
venant de la vents de l'ancien bâtiment et du konds
de construction, iê à cü'urt

Mvàs.
Da possibilité de reconstruire l'IIe dépend donc

entièrement de la subvention de l'Dtat; car l'IIe ne
peut pas contracter une telle dette sans nuire à l'ad-
ministration kuture de l'ètablissement. Vils peut bien
compter pour l'avsnir sur la bienkaisance publique;
les donations et leM ne cesseront sans doute pas
d'akllusr; mais il ne kaut pas oublier que l'Ile en
aura besoin alors mème qu'elle ne se ckargera pas
d'une dette/par trop lourde: elle sera dè,jà plus que
sukbsamment grevée par une Kvpotbèque de plusieurs
centaines de mille krancs.

Nous proposons, en conséquence, Me ê'Aàê âoîtô
à êa à»» »7« ?'77s «ns sîtd-

à 766,666 />.
(lette subvention se ^ustibe autant par les intérêts

de l'Dniversitê, dont nous avons dch'à parle, que par
le kait que l'Ile n'est pas autre cbose qu'un bôpital
cantonal, auquel est applicable l'art. 7 de la loi du
8 Leptembre 1848 sur les bospices. Let article porte
en eklet: « Vour les malades susceptibles de guérison,
il sera, selon le besoin, crêê de nouveaux kôpitaux
cantonaux, et ceux qui existent dêM seront agrandis. »

— D'augmentation du nombre des bôpitaux de district
n'a évidemment pas enlevé à l'Ile son caractère d'bôpital
cantonal.

D'état de 1879 repartit les malades comme suit,
d'après leur domicile, entre les dilkêrents districts:

1. áarberg 81
2. L.arvangen 45

3. / Ville 552
l Dampagne 237

4. Vienne 19
5. Luren 36
6. Vertboud 117
7. Dourtelar)' 52
8. Delêmont...... 9

9. Derber 7

10. Draubrunnsll 84
11. Nrutigen 14
12 Vranckes-Routagnes 12
13. Interlaben 45
14. Nvvolkngell' 53
15. Daupen 3?
16. Daukon 1

^ reporter 1401

Report 1401
17. Routier 16
18. Neuveville 11

19. Nidau 21
20. Dberkasle 9

21. Rorrentruz' 12
22. Dessenaz? 1

23 Vaut-8imipentbal 2

24. ^as-8immentbal 13
25. Zeitigen 81
26. Lignau........ 60
27. Lcbwarsenbourg 30
28. Iboune 47
29. Dracbsslvald 32
30. Vkangsn 28

Domicilies dans d'autres cantons 194
Domicilies à l'êtranger -
Cassants, sans domicile... 87

lotal 2045
Dous les districts ilgurent donc dans ce tableau,

et plus de la moitié des malades soignes proviennent
des districts en debors du Rittelland. Dn commet-
trait donc une erreur en disant que l'IIe ne sert qu'à
la ville de Verne et aux autres communes du
Rittelland.

On a toutekois raison de demander que les com-
munes éloignées, qui ne peuvent pas probter des

avantages de l'IIe dans la même proportion que les
communes avoisivantes, trouvent une certaine cvm-
pensation dans les bôpitaux de district; c'est un
devoir pour l'Dtat de soutenir énergiquement ces
établissements et de leur aider à se développer.

Nous arrivons ainsi au second ob^et de notre
rapport.

II. 1^8 IwMaux à àtriet.
Des art. 15 et 17 de la loi du 8 Leptembre 1848

sur les établissements de cbaritê renkerment les dis-
positions suivantes:

76 : « D'Dtat se cbarge de porter, au besoin^
jusqu'à cent, le nombre des lits des
bôpitaux de district. »

77: « D'Ltat paie jusqu'à kr. 365 par an pour
l'entretien d'un lit. »

De de cent lits a êtê atteint en 1876;
mais depuis lors on a crêê de nouveaux bôpitaux
de district ou inbrmeries locales à àrberg, Vienne,
Lertboud, Runsingen et Mckststten; l'Vtat ne pou-
vait êquitablement pas leur rekuser son concours,
de sorte que le nombre des lits entretenus par l'Vtat
êtait de 123 en 1879, st atteindra le cbikkre de 126
au 1°" -lanvier 1881. De sîàids amnîtsî ds
s'est êlevê proportionnellement de kr. 55,000 en 1875,
à kr. 67,000 en 1879, le ^our d'entretien êtant compté
à kr. 1. 50. De total des krais d'entretien des 23

bôpitaux de districts «'êtant êlevê en 1879 à environ
230,000 kr., la part de l'Vtat a êtê d'environ 34 "/».
(Des données exactes nous manquent pour Vienne
et Vorrentru^.) Dn voit par là que les bôpitaux de
district n'ont pas à se plaindre de l'Vtat; il est vrai
de dire que la population des campagnes attacks
toujours plus d'intérêt à ces établissements. Outre
les 123 lits de l'Dtat, il existait l'aunêe dernière 313
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là entretenus par ìes communes; quelques-uns àe

ces bôpitaux seront en outre proebainement agrandis
et reconstruits, àe sorte que l'augmentation àe la
subvention àe l'Ltat est inevitable. Lette situation
nous oblige àès aujourà'bui à aller plus loin que ne
le proposait la Direction àe l'Intêrieur en Novembre
1876; au lieu àes 120 lits qu'elle demandait alors,
nous proposons, à'accorà avec la motion formules le

In Nars 1873 par la société àe médecins et àe

ebirurgie: à Màr à sombre <7es êà emààîts
^,«7- Lu même temps il sera nécessaire à'èlsvsr
aussi le subsiàe àe l'Ltat, qui .n'est plus en rapport
avec les dépenses actuelles à'entretien. Da

Â'eàâ'en àe kr. 1. 30 est loin à'avvir aujourà'bui la
valeur à'un franc suisse en 1848. Ln réalité, les
frais à'entretien ne sont restes au-àessous àe fr. 1. 50

en 1879 qu' à Laignelègier, tanàis qu'ils ont dépassé
ce cbiffre àans tous les autres établissements, comme
le prouve le tableau suivant:

Hôpitaux de district.
?rs,Ì8 par Hour à'sairstlea

(intimes
Neiringen 171^2
Interlaben slower non compris) 158

Drutigen 181^2
Lrlenbacb 223^2
^veisimmen 226
Lessenax 172
Dkoune 212
Uunsingsn 516
Löebstetten 262
Sekvarsenbourg 172
Dangnau 188
Lumisvalà 177

Dangsntbal 155
Lerxogenbuebses 267
Lertbouà 180

llarberg 278
Vienne —
8t-Imier 176
Uoutier 263
Delèmont 170
Daukon '. 321

Laignelègier 145

Lorrentru^ —
No^enne gènèrale, environ Dr. 2. 20

Un subsiàe àe kr. 2 par jour, comme l'a àèjà pro-
pose la Direction àe l'Intêrieur, n'est àonc pas exa-
gèrè. Ln aàmettant 150 lits, ce serait pour l'Ltat
une dépense àe fr. 109,500, soit un excédant àe
kr. 39,500 sur le budget àe 1880. Doutekois le ebilkre
àe 150 lits ne serait atteint que peu à peu àans le
cours àes xroekaines années.

Mus aurions aussi volontiers tenu compte àu
voeu que l'Ltat participe aux frais Rétablissement
àes nouveaux kôxitaux àe district; mais, après rè-
âexion, nous avons cru àevoir z? renoncer, parce
qu'il nous a semble qu'il ^ aurait une injustice à
subventionner seulement les entreprises futures, tanàis
que celles qui àatent àes dernières années ne reee-
vraient rien. Huant à subventionner tous les bôpitaux
àèjà construits, cela conduirait trop loin. Du viendra
à'ailleurs en aide d'une manière beaucoup plus ekâeace

aux bôpitaux àe district en, élevant le subsiàe annuel

qu'en leur allouant une subvention unique pour leurs
dépenses d'établissement.

III. W Aàii.
D'organisation àes secours aux aliènes, loin àe

s'être améliorés depuis la publication, en novembre
1876, àu rapport àe la Direction àe l'Intêrieur, est
pire aujourà'bui qu'à cette époque. Le serait porter
àe l'eau à la mer, que àe prouver ici encore une
fois que l'illsukbsanee àe la VValàau est devenue «we
eoàmifs eö Lockte, et il nous répugnerait àe

reproduire toutes les plaintes et tous les voeux ex-
primes depuis quinte ans par les assemblées d'assis-
tance, les préfets, les sociétés et les particuliers, et
plusieurs kois même au soin àu Lranà Lonseil. Mus
ne pouvons ajouter qu'une ebose : c'est que ce serait
une bonté pour le canton de Lerne, si l'on ne pouvait
pas compter sur la vigilance àes autorités et l'esprit
de sacribes àu peuple pour agrandir bientôt
considérablement notre bospice à'aliènès. De canton à'àgovie,
qui compte 200,000 babitants, soigne 300 aliènes à

Xoenigskelàen; ^uricb, avec 284,000 babitants, a 1000
aliénés et idiots àans ses bospiees de Lurgbölxli et
àe Lbeinau; tanàis que Lerne, avec sa population àe
plus àe 500,000 âmes, et .ou l'on compte plus de
1200 aliénés, n'en soigne que 350 à la àlàau, qui
est remplie jusqu'aux combles ainsi que ses annexes!
Da Walàau a àû refuser 101 malades inscrits en 1879.
Ln a placè àans d'autres bospices le nombre suivant
à'aliènès:

LoÎKnês g-ux krà às LoÍKitês
l'Màt st às8 vorailluass. à leurs trsls.

1. Lt-Dlrbain 80 à kr. 2. — 33
2. ^ Narsens 22 » » 1. 75
3. à. Nunebenbuebsee 24 » » 1. 75 27
4. â. Vermehre» (Lenève) 1 » » 1. 50
5. L. Löppingen 1 » » 1. 50

Dotal 128
D'Ltat et les communes enverront ainsi cette

annse bors àu pa^s, pour ces 128 aliénés indigents
seulement, une somme àe kr. 72,087. 50. Ln voit
done que, même au point àe vue financier, il ^ aurait
intérêt à ne pas ajourner indsüniment la construction
des bâtiments nécessaires pour le traitement des
aliènes.

De rapport àe la IValàau pour 1877 s'exprime
comme suit:

« D'organisation absolument défectueuse àes secours
aux aliénés est encore toujours le eâìè le plus triste
àe notre situation sanitaire, et il en sera ainsi jusqu'à
es que le nombre àes aliénés à soigner àans les
bospices soit en proportion àu ckiikre de la population
àu Lanton, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'Ltat dispose
de la place nécessaire pour soigner un aliéné sur 500
babitants. l'appui àe cette opinion, nous ajouterons
que les rapports àes Lantons ou ce principe est
applique établissent que ces Lantons ne se voient
jamais àans le cas àe renvoyer, kaute àe place, un
àe leurs ressortissants. L'est le contraire àe ce qui
se passé cbex nous. Da IValàau, ainsi que la suc-
eursale àe la propriété Mubaus et le vieil bospice,
sont non-seulement remplis, mais comptent même 50
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malades de plus que us Is comports Is cbilkre vor-
mal des aàissious. ^foutons, os que psrsouus us sou-
testera, que s'est simplement somme pis-aller qu'on
a pu alkecter Is vieil bospice, qui rssssmbls à uus
prison, au traitsmeut äs 50 incurables.

« II laut voir äs près cbaqus four Iss conséquences
äs est état äs sboses, pour s'en taire uus idès. Dors
même que les bospices cantonaux äs Ducerne st às
Lribourg, aiusi que l'kospiss prive äs Nadame Ltraub
à Nunobenbuebsee, acceptent, eusuits d'un contrat
passe avsc l'Dtat äs Lerne, Iss malaäss indigents
non aämis à la N'aldau, es n'sst qu' avsc répugnance
qus Iss communes ss décident à placer leurs rsssor-
tissants äans ess établissements coûteux, st plus ä'uns
commune, après avoir place ses malaäss à Lt-Drbain,
oû I'sntrstisn est Is plus ebsr, pétitionné pour qu'ils
soient transportes à la^Valäau. Muveau relus, nouveau
mécontentement, aggrave encore par les sentiments
äs jalousie qus nourrissent ces communes envers celles
qui peuvent placer leurs malaäss à meilleur compte
à la VValdau.

« Ln calculant le nombre äe malaäss bernois,
tant aises qu'indigents, qus le manque äe place ne
nous permet pas d'admettre äans notre établissement,
nous trouvons qu'il sort ainsi cbaque annèe äu Lan-
ton une somme äs plus äe lr. 100,000, sans que
personne croie clevoir la moindre reconnaissance à
l'Dtat pour Iss sacriliees qu'il lait à cet égard.

« D'autres kaeteurs encore que le côte ûnaneier
et le besoin généralement ressenti äe soigner les
malaäes äans le paz^s, nous lont paraître intolerable
l'êtat äe cboses actuel. Mus avons eu souvent dèfà
l'occasion äe kaire remarquer que c'est à Lt-Drbain
qu'ou s'aäresse äans Iss cas ä'urgence, qui concer-
nent, àans la règle, des malades curables, parce que
leur admission n'^ soulkre généralement aucun retard.
Il en résulte que la N^aldau est äs plus en plus en-
combrèe de malades atteints d'alksctions invétérées
et incurables, au grand détriment äs l'exploitation
agricole et de l'importanes des cliniques de l'bospiee.
II n'existe assurément nulle part un établissement
dependant de l'Dtat, dans lequel le nombre des
incurables dépasse dans une telle proportion celui des
malades susceptibles de guérison. Mus pouvons donc
rèpèter, sans crainte d'être taxe d'exagération, qus
la ^Valdau sera bientôt réduite en lait, si elle ne
l'est dèfà, au rôle de succursale de l'bospice de
Lt-Drbain. »

Dans ces circonstances, il ne peut pas être ques-
tion de se borner à crèsr 100 ou 150 nouvelles
places, en transformant le vieil bospice ou l'bôpital
extérieur, que la ^Valdau pourrait acbeter à la Lor-
poration de l'Ile. Lar, sans parler de l'impossibilitè
probable d'utiliser ces bâtiments et des Irais enormes
qu'entraîne toujours la transformation d'anciennes
constructions, cet expedient ne suktirait même pas à
remédier aux besoins les plus pressants. Le qu'il
faut, c'est plutôt une augmentation d'au moins 250
places, et comme la Nàldau a elle-même 50 pen-
sionnaires de trop, les nouvelles constructions doivent
être calculées pour 900 aliénés, auquel cas le Lan-
ton de Lerne ne pourra encore assurer un asile qu'à
600 de ces malkeureux.

Da question se pose donc ainsi:
DeitMn erêer Z00 Fàees nvîâ//es cri aAranâs-

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes, ànsxes un lr

san/i /es dà'men/s ac/ne/s à la lla/i/«a, or« /au/-//
è/aô/ìr ans saccarsa/e ai//eurs, ^o. sa?, sur /s i/oma/ne
cke M/«sà//en, acquis ^?ar /'D'à/! pour ê/rs a//ec/ê à
es//e c/es/ina/ion.^

Lour avancer la solution de cette question, le
Lonseil-Lxècutik a cbarge UN. le LL Lcbaukelbubl,
de Mnigskelden, Xramer, professeur à Narbourg et le
colonel 'Uolk, arckitecte à Auricb, de kaire une en-
Fcr/î'se à /a IDa/c/aa s/ à rl/uusiuAeu. Lette expsr-
tise a eu lieu les 18 et 19 août, en présence de la
Direction de l'Ile et de plusieurs membres du Lon-
seil-Dxècutik et de la Lommission d'économie publique.
Mus devons kaire remarquer à ce surjet que N. Is
D" Lcbaukelbubl est avantageusement connu pour
avoir dirige non-seulement la construction, mais aussi
l'admillistration de l'bospiee argovien de Königskelden,
dont il est encore directeur, de sorte qu'on ne peut
pas lui appliquer le reproebe qu'on adresse quelque-
kois aux médecins aliènistes, de ne pas être' compè-
tents dans les questions financières qui se rattaebent
à la création d'établissements de ce genre.

De rapport des trois experts ne nous est pas
encore parvenu. Mus ne pouvons que reproduire
l'opinion qu'ils ont exprimée verbalement, qu'à Mà/
c/e îme sani/ai/'ö aass/ bien c/e vae écu-

neun/^ae, // va««/ m/eas? ê/a/>/«> ane saeeansa/e Äs /a
LDa/c/aa à Ilkans/nAen qa'à /a IDa/c/aa niàe. l^ux
zmux des autorités de l'Dtat, cette question reste ce-
pendant ouverte et exige une enquête plus appro-
kondie. Manmoins, en soumettant au Lrand Lonseil
et au peuple la question de la reconstruction de l'Ile,
nous croyons devoir leur fournir en même temps
l'occasion de se prononcer aussi en principe sur
l'extension de l'bospiee des aliènes. Le mode de fairs
n'a évidemment rien d'inadmissible, puisque le Lrand
Lonseil a également décrété l'ètablissemsnt de la
Uàldau, le 9 lévrier 1850, sans avoir en mains les
plans et devis, ni aucune indication précise. Da si-
tuation est aufourd'bui la même qu'alors. L'est pour-
quoi, bien que nous ne puissions pas encore déterminer
exactement la somme que coûtera l'extension de

l'bospice, telle que l'exigsnt les besoins du pa^s, nous
n'bèsitous pas à proposer d'alkecter à cette destination

le produit d'un impôt spécial de ""«> établi
pour dix ans, et sur lequel on prélèvera aussi la
subvention du nouvel kôpital de l'Ile.

Mus sommes convaincu qu'après toutes les
manifestations qui se sont produites depuis plusieurs
années, le peuple accueillera favorablement cette
proposition et qu'il supportera volontiers les sacri-
Aces nécessaires, des qu'il lui sera prouve qu'il est
possible de réaliser ce profet sans détruire l'èquilibre
du budget et sans grever outre mesure les contri-
buables.

Mus croyons pouvoir kaire cette preuve dans le
dernier cbapitre de notre rapport. — D'exécution de

cette décision devrait d'ailleurs être réglée par un
décret du Lrand Lonseil, qui ne voudra certainement
pas rouvrir l'ère des déficits par des entreprises trop
coûteuses.

Da solution d'une autre question devrait aussi
être réservée au Lrand Lonseil: Da LLa/àa cko//-

o//e às séparés c/e /a L'orpora/ien /'//s, et, àns
/'«//?rmaà've, c/o//-e//e àe èr/qèe en carper«//en par/i-
cu/Zère oa c/èpenàe âree/emen/ c/e /'D/a/?
istiu àu 0ran<I Oonssîl. 1880. 18

c
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Letts question, qui a ètè soulevée il y a dèjà dix

aus, doit être résolue à l'oceasion de l'extension (le

la >Valdau; et comme vous croyons savoir que les
autorités (le l'IIe us seraieut pas elles-mêmes dè-
lavorables à cette disjonction, il serait probablement
possible d'arriver à un bon résultat saus de fougues
négociations.

IV. Ii«8 e«U8e'que»ee8 lî»iì»eièit'8.

D'après uos propositious, l'Dtat s'imposerait les
cbarges suivantes:

1° Due subveutiou pour la construction à nouvel
bôpital, <lu montant de Ir. 700,000
à quoi il laudrait sans (loute ajouter,
après l'ackèvement de l'kôpital, un
subside annuel plus èlevè pour l'ad-
ministration de l'ètablissement;

2° Dn excédant de dépenses en laveur
des bôpitaux de district; pour le
moment cet excédant serait annuelle-
ment d'environ » 25,000

3° Des dépenses, assurément considè-
râbles, qu'entraînera l'extension de

l'bosxiee des aliénés.
Mus croyons pouvoir espérer que les lois rècem-

meut votées dans le but d'augmenter les recettes de

l'Dtat et de simpliller l'admillistration, auront pour
elket de permettre d'acquitter sur les ressources
ordinaires et sans détruire l'vquilibre du budget,
l'augmentation des subsides annuels aux bôpitaux de
district et plus tard à l'bôpital de l'Ils. II n'en est
pas de même pour les sommes qu'exigent la subven-
tion de l'IIe et l'extension des secours aux aliènes.
On ne peut pas grever le budget de ces dépenses,
sans prévoir en même temps le moyen de les couvrir.
Dt si, comme nous croyons être en droit de l'admettre,
le peuple lui-même ressent le besoiu urgent d'aug-
menter les subsides accordés par l'Dtat à l'Ile et à
la IValdau, il est à présumer aussi qu'il ne reculera
pas devant les cbarges qui en résulteront, et dont
on pourrait réduire le poids de la manière suivante:

Da loi du 19 décembre 1865 a règle le rapport
des impôts entre l'aveienne et la nouvelle partie du
canton. 8ur les bases de cet arrangement, il est peryu
aujourd'bui dans tout le canton un impôt direct de

V«» pour los besoins de l'admillistration gènèrale.
D'ancienne partie du Danton a payè en outre jusqu'ici,
pour subvenir aux Irais de l'assistance de ses in-
digents, un impôt spécial de ^/>o °/oa, soit en tout
2 ",00, Dr, ce supplément de 'Vin perqu dans
l'aneien Danton a produit depuis quelques années une
somme plus considérable que celle qui ètait due par
1'aneieone partie du Danton pour l'entretien de ses

pauvres, et l'excèdant a ètè versé à l'admillistration
courante. Det excédant comporte aujourd'bui environ
1,173,000 Irancs; en d'autres termes, l'admillistration
de l'Dtat est débitrice de cette somme envers l'ancien
Danton. Da part du dura à cette dette de l'adminis-
tration gènèrale serait de Ir. 250,000. On pourrait
balancer ce compte, soit en taisant payer par le dura
kr. 250,000 à l'aneien Danton, soit en prélevant
pendant quelque temps sur l'excèdant de Ir. 1,173,000
les dépenses spéciales de l'assistance dans l'aneien

Danton, et en exonérant celui-ci, en tout ou en partie,
de son supplément d'impôts. De dernier moyen aurait
pour conséquence de laire subir au trésor pendant
plusieurs années une perte qu'il n'est pas en état de

supporter. II y aurait aussi au moment actuel trop
de dilbcultès à laire payer Ir. 250,000 par le dura à

l'aneien Danton. De règlement de compte doit donc
être provisoirement encore ajourné.

Dentelois, il n'est pas possible de laisser s'aggraver
encore continuellement cette disproportion dans les
impôts. D'ancien Danton aurait plutôt le droit d'exiger
que le supplément de °/oo, qu'il paie pour l'assis-
tance de ses indigents, soit réduit dans la mesure
des besoins annuels de ce service.

D'assistance des pauvres de l'aneien Danton a
eoûtè en 1879 Ir. 543,000
De cette sommeillant déduire les revenus
bxes (produit des domaines, etc.), arrêtes
par la loi du 19 Décembre 1865 « 316,000
Reste à couvrir Ir. 227,000
Dandis que le supplément de °/oo <le

l'aucien Danton a produit « 403,000
D'ancien canton a donc payè de trop Ir. 176,000
soit Vio Voo? oe qui produirait la somme de » 135,000
et il resterait encore Ir. 41,000
D'est donc environ 0,13 °/oo Yve l'aneien canton a payè
de trop en 1879.

Dn diminuant de Vi» V«« l'impôt direct de l'aneien
Danton, il paierait ainsi annuellement encore environ
Ir. 40,000 de trop; cette diminution semble donc être
le moins que l'ancien Danton puisse demander.

Dette combinaison permettrait de percevoir dans
le Danton entier pendant quelques années un impôt
extraordinaire de V>o "/<x> qui serait allectè aux bôpitaux
et bospices d'aiièuès, sans que les cbarges de l'ancien
Danton en lussent augmentées. II continuerait à payer
2 °/«o, soit d'impôt ordinaire, ^/in pcmr l'assistance
et Vl° pour l'Ils et l'bospics des aliénés. Huant au
dura, il aurait à payer ^/>o, au lieu de "/i»> ce qui
paraît encore toujours raisonnable en proportion de
ce que paie l'aneien Danton. Du prenant pour bass
le compte d'Dtat de 1879, cet impôt extraordinaire
produirait annuellement dans l'aucien Danton

Ir. 135,000
et dans le dura » 35,000

ensemble Ir. 170,000
soit en dix ans Ir. 1,700,000.

D'application de la nouvelle loi projetée sur l'impôt
aurait probablement pour conséquence d'augmenter
encore cette somme, sans augmentation du taux de

l'impôt, et il ne serait sans doute pas dilbcile, une
lois les bnavces publiques en meilleur état, de couvrir
d'une autre manière le surplus de dépenses que pour-
rait occasionner l'extension de l'bospice des aliènes.

Dn acceptant cette proposition, — soit que vous
dècidiex par un seul et unique décret la perception
d'un impôt direct extraordinaire de V(« V»» ot la
réduction correspondante de l'impôt spécial que l'ancien
Danton paie pour l'assistance publique, soit que vous
votier ces deux décisions séparément, — vous assurerez
les ressources lînaneièrss indispensables pour l'ex-
tension des secours bospitaliers, sans avoir besoin de
recourir dèjà à un nouvel emprunt et sans décréter
des dépenses qui ne seraient pas balancées par des



t2 — 7

^ recettes tout-à-kait sûres. Lette décision aurg.it eu
outre pour conséquence, siuou de taire disparaître la
disproportion qui existe eutre les impôts de l'aueieu
Oanton et ceux du dura, <lu moius à'empêcber qu'elle
ue coutiuue à s'augmenter dans la môme mesure que
ces dernières années.

Momstemr êe Drsstctsm^ eê Messieurs /

Lu uous basant sur les considérations qui
précédent, nous avons l'lmnueur de vous soumettre, en
vous priant de le recommander au Orand Oonssil,

i!e cke Décret Sîàant

Le (Zrsnd (Zonsoil du (Zsnton 6e Lerne,

OomsÄeramö

1° (^ue l'espace restreint dont dispose t'ûopàt cie

ö'De n'est plus en rapport avec son caractère d'bôpital
cantonal, et que depuis longtemps Is besoin se tait
toujours plus sentir de construire un nouvel èta-
blissemevt et d'augmenter le nombre des lits;

que la Oorporation de l'Ile a l'oecasion de céder
le bâtiment actuel à la Oontèdèration pour la somme
de tr. 750,000 ;

que toutetois elle n'est pas en situation de cons-
truire avec ses seules ressources -un nouvel bôpital
approprie aux besoins actuels;

qu'il ost du devoir de l'Ltat, autant dans l'intèrèt
des malades qu'en considération des cours de médecine
de l'Ilniversite, de subventionner la construction d'un
nouvel bôpital de l'Ile;

Hu'il est également nécessaire d'élever les
subsides de l'Ltat en laveur dos /mpàmn cks âstricô-
les dispositions de la loi du 8 Septembre 1848 sur
los établissements de cbaritè ne répondant plus aux
exigences actuelles;

3° Hue depuis longtemps ?'/î,osM'ee dl'aDèmes cke

n'est plus en état de satistaire aux besoins
du Oanton;

Ln execution de l'art. 7 et en modibeation partielle
des art. 6, 15 et 17 de la loi du 8 Septembre 1848
sur les établissements de cbarite,

etêerète.'

Article premier.

L'Ltat alloue à la corporation de l'Ile, pour la
construction d'un nouvel bôpital dont les plans, calcules

pour 320 lits, devront être soumis à l'approbation
du Oonseil-Lxècutit, une subvention du tiers des dépenses
ettectives, sans touìekois que cette subvention puisse
excéder kr. 700,000.

àt. 2.

Le nombre des lits entretenus par l'Ltat dans les
bâpitaux de district sera porte à 150 ; l'Ltat allouera
à ces établissements un subside de kr. 2 par ^our et
par lit.

àt. 3.

Les autorites devront s'occuper activement de
l'extension des secours kospitaliers pour les aliènes.

^ àt. 4.

Les dépenses occasionnées par la subvention accordée
à l'dôpital de l'Ile et par l'extension de l'bospice des
aliènes seront couvertes par un impôt direct spécial de
Vio"/oo, qui sera perhu pendant les années 1881 MS-
qu'à 1890 inclusivement.

àt. 5.

La séparation de la ^Valdau d'avec la corporation
de l'Ile et son organisation ultérieure, ainsi que le
mode d'extension de l'bospice des aliénés et l'emploi
des ressources crèèes par l'art. 4 du présent décret,
keront l'obîjet d'arrêtés et de décrets spéciaux du Orand
Oonseil.

Derme, en septembre 1880.

De Directeur cte ê'D^êrtemr

Approuvé par le Oonseil-Lxècutik et transmis au
Orand Oonseil avec recommandation.

Derme, le 1^ Octobre 1880.

à mom à Oemseil-D-rèemêt/'.-

Le président

Steiger.

Le secrétaire d'Ltat
t.. Xui--.
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Aviinderungsantriige
der

Staatswirthfchaftskommission
zu den

Anträgen des Regierungsraths

betreffend

Hoàstiaii8 prvpvà
pur

la LîominiLLiort â'sczonomls
un

profet äe (leeret à t'onLsil-exeeutit

eouesruaut

die Erweiterung der Kranken- und Irrenpstege. I'sxtsnsion des dospioes de malades st d'aliénés.

Zu Art. 1.

Am Schlüsse sind noch die Worte beizufügen : „zahlbar
in Jahresraten von Fr. 100,000 von 1881 an".

A partiels prsmisr.

Afoutsr à la tin äs partiels lss mots: «payables
par 100,000 kr. ebagus anuse à partir äs 1881.»

Zu Art. 2.

Die Worte „ist auf ISO zu erhöhen" sind zu ersehen

durch: „ist nach Bedürfniß auf 175 zu erhöhen"; das

tägliche Kostgeld ist, statt auf Fr. 2, nur auf Fr. 1. 80

per Bett zu bestimmen.

A I'art. 2.

Itsmplaesr Iss mots «sera ports à 150» par
esux-ei: «ssra ports, seloa Iss bssoius, à 173».

bis tixer 1s subsiäs äs l'bltat gu'à kr. 1. 80 par
four st par lit, au lisu äs 2 kr.

Zu Art. 4.

Am Schluß ist folgender Zusatz aufzunehmen:
„Dagegen wird für diesen Zeitraum die direkte Staats-
„steuer für das Armenwesen im alten Kantonstheil um
„Vio vom Tausend herabgefetzt."

A I'art. 4.

Douter à la üll äs partiels es gui suit:
« Lu rsvauelis, psuàaut Is mêms laps äs tsinps,

« l'impôt äireet pour l'assistaues äaus l'aueisuns partis
«äu eautoll ssra rsäuit äs sin "/nn. »

Bern, den 8. Oktober 1880. Is 8 oetodrs 1880.

Im llame» der Staatgwirtlffchastgkominisßon

der Vizepräsident

Keröer.

Au U0M sie êu dommissiom Fitötchue:
De Vies-?rssiäsllt
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Dekretsentwurf
betreffend

die Entschädigung der Mlitiirkreisverwultung

Der Große Ruth des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

Art. 1.

Die Kreiskommandanten, sowie die Sektionschefs,
beziehen vom Staate eine jährliche Entschädigung.
Dieselbe ist für den einzelnen Fall vom Regierungsrathe
festzusetzen, darf jedoch insgesammt die im jährlichen
Voranschlag auszusetzende Kreditsumme nicht überschreiten.

Art. 2.

Außerdem beziehen:
a. die Kreiskommandanten für die Beiwohnung bei

Musterungen und Inspektionen eine Entschädigung von
Fr. 10 per Tag und eine Vergütung für die Hin- wie
für die Rückreise von 10 Rp. per Kilometer, wo Eisenbahn

und Dampfschiff benutzt werden können, und von
20 Rp. Per Kilometer, wo dieß nicht der Fall ist;

b. die Sektionschefs für das Beiwohnen bei Musterungen
und Inspektionen eine Entschädigung von Fr. 4 per Tag.

Art. 3.

Der Bezug der Militärpflichtersatzsteuer wird der

Militärverwaltung, beziehungsweise den Kreiskommandanten

und Sektionschefs übertragen.
Dieselben erhalten als Entschädigung für ihre da-

herigen Verrichtungen einen vom Regierungsrathe
festzusetzenden Antheil der von ihnen abgelieferten Militär-
pslichtersatzsteuern.

Art. 4.

Dieses Dekret tritt auf 1. Januar 1881 in Kraft
und ist in die Gesetzsammlung aufzunehmen.

Der Regierungsrath wird beauftragt, die nöthigen
Vollziehungsverordnungen zu erlassen.

Bern, den 19. November 1880.

Im Uamen des Uegiernugsraths

der Präsident
Steiger,

der Rathsschreiber
L. Kurz.

Beilagen .zum Tagblatt des Großen Rathes. 1880,

Gesetzesentwurf
betreffend

Außerkraftsetzung des Konkordats vom 37. Juni 1853
über Bestimmung und Gewähr

der

Biehhauptmängel.

Wehrheitsantrag der Kommisston.

Der Große Ruth des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsraths,

in Erwägung:
1. daß das Konkordat über Bestimmung und Gewähr

^

der Viehhauptmängel vom 27. Juni 1853 seinem
Zwecke nicht mehr entspricht und im Verkehr
ungerechte Schädigungen begünstigt,

2. daß seine Beseitigung allgemein verlangt wird,

beschließt:
s 1-

Der Kanton Bern tritt vom Konkardat über
Bestimmung und Gewähr der ViehhauptmängA vom 27.
Juni 1853 zurück. Die Bestimmungen desselben treten
für das Gebiet des Kantons Bern außer Geltung.

s 2.

Beim Handel mit Thieren aus dem Pferdegeschlecht
und mit Rindvieh findet eine Gewährleistung nur insoweit
statt, als solche zwischen den Parteien schriftlich vereinbart
worden ist. Eine solche Vereinbarung kann auf dem
Gesundheitsschein des betreffenden Thieres angemerkt
werden.

8 3.

Der Regierungsrath wird beauftragt, nach der Annahme
dieses Gesetzes durch das Volk den Zeitpunkt festzusetzen,

auf welchen es in Kraft treten soll.

Windersteitsantrag der Kommisston.
Es sei der vorliegende Gesetzesentwurf an die

vorberathenden Behörden zurückzuweisen mit der Einladung,
beförderlich einen neuen Gesetzesentwurf einzubringen in
dem Sinne, daß der Rücktritt vom Konkordat erklärt,
die Gewähr eingeschränkt und das Verfahren vereinfacht
wird.

Der Regierungsrath
schließt sich dem Mehrheitsantrage der Kommission
an, vorbehältlich der Streichung des Satzes: „Eine solche

Vereinbarung kann auf dem Gesundheitsschein des

betreffenden Thieres angemerkt werden."

Bern, den 19. November 1880.

IS
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Anträge der Staatswirthsckaftskommisfion

zum

MàttmltWgbkricht mì> zur Ämtsttchmug pra 1879.

Direktion der öffentlichen Bauten.
Der Regierungsrath wird eingeladen, Weisung zu

ertheilen, daß dem Art. 4 des Straßenbaupolizeigesetzes
vom 21. März 1834 in der Weise Folge gegeben werde,
daß die Führung neuer oder die Erneuerung alter hölzerner
Wasserleitungen durch die Staatsstraßen oder längs
derselben nicht mehr gestattet, sondern die Einlegung von
thönernen, eisernen oder Steingutröhren verlangt werde.

Direktion der Entsumpfungen und des
Vermeffungswescns.

Der Regierungsrath wird eingeladen, Bericht und
Antrag vorzulegen über die endliche Liquidation der
Verpflichtungen des Staates bei der Juragewässerkorrektion
und die Einzahlung der Entsumpfungsbeiträge seitens der

betheiligten Grundeigenthümer.

Direktion der Justiz und Polizei.
Der Regierungsrath wird eingeladen, durch eine

Kommission untersuchen zu lassen, ob nicht in der
Strafanstalt Bern durch Einführung neuer Industriezweige die

Sträflinge mehr als bisher innerhalb der Anstalt beschäftigt
werden könnten.

Direktion der Finanzen und Staatsrechnung.
1. Der Regierungsrath wird eingeladen. den im

letzten Jahre gestellten und bisher nicht zur Ausführung
gekommenen Postulaten, betreffend

a. Reglements über Festsetzung der Reiseentschädigungen
für Beamte, Angestellte und Kommissionsmitglieder,

b. Reglements über die Vergütungen und Sitzungs¬
gelder für Kommissionsmitglieder,

o. ein Verzeichniß über die Bibliotheken sämmtlicher
Centralverwaltungen,

nachzukommen.
2. Der Regierungsrath ist eingeladen, zu untersuchen

und Bericht zu erstatten, wie der s. Z. für
Einrichtung der landwirtschaftlichen Schule auf der Rütti
gemachte zinsfreie Vorschuß aus der Domänenkasse dieser
letztern wieder zurückerstattet werden könne.

3. Die Staatsrechnung pro 1879 ist in üblicher Form
zu genmehigen.

Direktion des Innern.
Der Regierungsrath wird eingeladen, die jährlichen

Kostgelder der Zöglinge der landwirthschaftlichen Schule
auf Fr. 350 für Kantonsbürger und auf Fr. K00 für
Nichtkantonsbürger zu erhöhen.

Bern, den 3. November 1880.

Im stamen der Staatsmirthschaltskommillion

der Präsident

Andr. Schmid.
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Vortrag
der

Justiz- und Polizeidirektion
an

den Megierungsrath zu Kanden des Kroßen Aaths
betreffend

einige Abänderungen des Verfahrens in

Ehescheidungs- und Vaterschaftsfachen.
(November 1880.)

Herr Präsident,
Meine Herren!

Seit Einführung der neuen Bundesverfassung und
dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über Civilstaud und
Ehe vom 24. Dezember 1874 haben sich zu wiederholten
Malen Konflikte erhoben betreffend die Stellung der

Kirchgemeindräthe (früher Chorgerichte, resp. Kirchenvorstände)

in Ehescheidungs- und Paternitätssachen- Die
nachgemeldten Vorschriften unsrer Civilgesetzgebung wurden

vielfach als dahingefallen bezeichnet, und es läßt sich

nicht leugnen, daß dieselben infolge der erwähnten
eidgenössischen Erlasse unhaltbar geworden sind. Diese
Vorschriften des Civilgesetzbuches sind:

Satz. 125. Die Einstellungs- und Scheidungssachen
sind bei dem Chorgerichte des Wohnsitzes des Ehemanns
zu verhandeln: doch ist es den Eheleuten zugelassen, mit
gegenseitiger Einwilligung die Verhandlung sogleich bei
dem Ehegerichte einzuleiten.

Satz. 126. Diese Verhandlung wird summarisch
geführt; es sei denn, daß in einer Ehescheidungssache
die eine Partei die ordentliche Verhandlung ausdrücklich
verlange. So wie die Klage und die Antwort eingereicht
worden, Übermacht die Behörde die Akten dem
Ehegerichte, welches, ohne die Parteien dermal noch
einzuberufen, bestimmt, ob der Beweis vor dem Chorgerichte
oder vor ihm selbst geführt werden solle.

Satz. 173. Eine nicht in der Ehe lebende Weibsperson

soll ihre Schwangerschaft spätestens am zweihundert
und zehnten Tage (dreißig Wochen) nach der Entstehung

derselben dem Pfarrer oder einem andern Mitgliede des

Chorgerichts ihres Heimath- oder Wohnorts anzeigen,
welches ihr darüber eine Bescheinigung ausstellt.

Satz. 174- Das Mitglied des Chorgerichts, welchem
die Anzeige gemacht worden, soll diese Behörde bei der

nächsten Sitzung mit diesem Vorfall bekannt machen und
den Tag, an welchem die Anzeige geschehen, zu Protokoll
geben.

Satz. 175. Das Chorgericht vernimmt die schwangere
Weibsperson über den Urheber, die Zeit, den Ort und
die Umstände der Schwängerung, läßt ihre Antworten
zu Protokoll nehmen und gibt ihr den Befehl, bei ihrer
Niederkunft, neben der nothwendigen ärztlichen Hülfe,
zwei fähige Zeugen des einen oder des andern Geschlechts
herbeizurufen und sich von ihnen die Zeit derselben
glaubwürdig bescheinigen zu lassen.

In jeder Gemeinde sollen mehrere Personen
bezeichnet werden, die sich in solchen Fällen als Zeugen
müssen gebrauchen lassen, an deren einige die Weibsperson

zu verweisen ist. Das Zeugniß derselben soll
nichts anderes enthalten als den Zeitpunkt und den

Ort der Niederkunft und das Geschlecht des Kindes.

Satz. 176. Sobald die Weibsperson von dem

Chorgerichte abgehört worden (175), soll der Pfarrer
denjenigen zu sich berufen, den sie als den Urheber der

Schwangerschaft angegeben, ihm das Abhörungsprotokoll
mittheilen und ihn fragen, was er auf die Anzeige zu
erwidern habe. Der Beklagte kann die ihm vorgelegte
Frage mündlich oder schriftlich beantworten. Der Pfarrer
gibt die von ihm erhaltene Antwort, oder die Weigerung,
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eine solche zu neben, bei der nächsten Sitzung des Chor-!
gerichts zu Protokoll.

Satz. 177. Ist der Beklagte in einer andern
Gemeinde angesessen, so läßt ihm das Chorgericht das Ab-
hörungsprotokoll durch den Pfarrer seines Wohnsitzes
kund thun und legt das Antwortschreiben dieses Letztern

zu den Akten.

Satz. 178. Die Weibsperson soll die Bescheinigung
der Zeit ihrer Niederkunft binnen der Frist eines Monats
dem Chorgerichte zustellen, worauf dieses eine Abschrift
davon dem Beklagten mittheilt und die Akteu dem
Ehegerichte Übermacht.

Satz. 183. Die Mutter des unehelichen Kindes hat
die Wahl, ihre Klage bei dem Chorgerichte, in dessen

Gerichtsbezirk sie niedergekommen, oder bei demjenigen
ihres Heimathorts anzubringen. Diese Klage leitet eine

summarische Verhandlung ein, die vor dem Chorgerichte
statt hat, wo sie angebracht worden.

Ferner:

Art. 115 des Civilprozeßgesetzbuches. Wer als
Kläger den Weg des Rechts betreten will, ist gehalten,
sich bei dem zuständigen Friedensrichter um die
Veranstaltung eines Aussöhnungsversuches zu melden. »

Von dieser Vorschrift sind jedoch ausgenommen:

1. die Streitigkeiten in Vaterschafts- und Ehesachen,

für welche die Erscheinung vor dem Sittengerichte den

Aussöhnungsversuch vertritt.

Als nun im Jahre 1879 von dem schweizerischen
Bundesgerichte eine Beschwerde gegen ein Urtheil des

Gerichtspräsidenten von Bern, wodurch derselbe die
Bewilligung einer Ehescheidungsklage vor das Amtsgericht
verweigerte, weil kein Aussöhnungsversuch vor dem
Sittengerichte, beziehungsweise vor dem Kirchgemeinderath
stattgefunden hatte, — als begründet erklärt worden, gestützt

s

^cruf, daß das Urtheil des Gerichtspräsidenten mit
verschiedenen Bestimmungen der Bundesverfassung,
insbesondre mit Art. 58, zweites Lemma, wonach die geistliche

Gerichtsbarkeit abgeschafft sei, im Widerspruch stehe,

beauftragte der Regierungsrath die Justiz- und
Polizeidirektion, die Frage zu untersuchen und darüber Bericht
zu erstatten, ob angesichts des bundesgerichtlichen
Entscheides die einschlagenden Bestimmungen unsrer kantonalen
Gesetze noch aufrecht erhalten werden können, oder ob

nicht vielmehr in unsrer Gesetzgebung Aenderungen
vorgenommen werden müssen, im Falle der Bejahung welche.

Ueber diese Frage ließ sich die Justiz- und
Polizeidirektion durch Herrn Professor Dr. Gustav König ein
Gutachten ausstellen. Derselbe gelangt nach genauer
Erörterung der Sache zu folgenden Schlüssen:

1. In Ehescheidungssachen sei von einem
Aussöhnungsversuch vor dem Kirchgemeindrathe, sowie auch
allfällig vor dem Friedensrichter Umgang zu nehmen,
dagegen aber seien die Präsidenten des Amtsgerichts
anzuweisen, eine Versöhnung der Parteien anzustreben, und
sie zu ermächtigen, dieselben auch während des Prozesses

an einen Vermittler zu weisen.

2. In Paternitätssachen seien die Kirchgemeindräthe
von jeder .amtlichen Funktion zu entlasten und das Gesetz

in dem Sinne abzuändern, daß die Anzeige der Schwangerschaft,

die Abhörung der Klägerin und Protokollirung
ihrer Aussagen, sowie die Verhandlungen mit dem
Beklagten bei dem Präsidenten des Gemeindraths gemacht,
resp, durch denselben oder seinen Stellvertreter besorgt
werden sollen.

Mit diesen Schlüssen ist die Justiz- und
Polizeidirektion einverstanden. Sie beehrt sich deshalb, Ihnen
nachfolgenden Dekretsentwurf zur Annahme zu empfehlen.

Mit Hochschätzung!

Bern, den 13. November 1880.

Der Direktor der Justiz und Polizei

v. Wattenwyl.
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Del» els-Eiitwurf
betreffend

einige Abänderungen des Verfahrens
m

Ehtschàzs- und UàjWsscheii.
(Vom 17. November 1880.)

(Entwurf des Regierungsraths.)

Der Große Rath des Kantons Bern,

in der Absicht, die Vorschriften des Civilgesetzbuches mit
der Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 und dem
Bundesgesetze über Civilstand und Ehe vom 24. Christmonat

1874 in Einklang zu bringen,

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:
Z I. Die Kirchgemeindräthe (Chorgerichte,

Kirchenvorstände) sind aller ihrer bisherigen Funktionen in
Ehescheidung^ und Vaterschastssachen enthoben.

Z 2. An die Stelle der in Satz. 125 und 126
des Civilgesetzbuches zur Entgegennahme von Einstellungsund

Scheidungssachen und zur Verhandlung derselben
vorgesehenen Chorgerichte (Kirchenvorstände, Kirchgemeindräthe)

treten die Präsidenten der betreffenden Amtsgerichte,
resp, deren gesetzliche Stellvertreter.

§ 3. An die Stelle der in den Satz. 173, 175,
176, 177, 178 und 183 des Civilgesetzbuches mit der

Entgegennahme von Vaterschaftsklagen und mit den
einleitenden Verhandlungen derselben beauftragten Pfarrer

und Chorgerichte (Kirchenvvrstäude, Kirchgemeindräthe)

oder Mitglieder von solchen treten die Präsidenten
der betreffenden Einwohnergemeindräthe, resp, deren
gesetzliche Stellvertreter.

Z 4. Die Satz. 174 des Civilgesetzbuchs ist
aufgehoben.

Z 5. Der Art. 115 Ziff. 1 des Civilprozeßgesetzbuches

wird folgendermaßen abgeändert:
„1. die Streitigkeiten in Vaterschaftssachen, für welche

„die Erscheinung vor dem Gemeindrathspräsidenten,
„und die Streitigkeiten in Ehesachen, für welche
„die Erscheinung vor dem Amtsgerichtspräsidenten
„den Aussöhnungsversuch vertritt."

H 6. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und ist in
die Gesetzsammlung aufzunehmen.

(Anträge der Kommission.)

Streichung, weil Satz. 125 und 126 aufgehoben
durch Vollziehungsdekret zum Bundesgesetz über Civilstand

und Ehe vom 23. Novbr. 1877 und 1. Febr. 1878.

Der Schluß des § soll lauten: tritt der Präsident
des betreffenden Einwohnergemeinderaths, oder ein von
dieser Behörde zu bezeichnendes Mitglied desselben.

Streichung der Worte: „und die Streitigkeiten in
Ehesachen, für welche die Erscheinung vor dem

Amtsgerichtspräsidenten."

Zusatzartikel als Z 6. Unter die in H 19, Ziff. 1

des Vollziehungsdekrets zum Bundesgesetz über Civilstand
und Ehe vom 23. November 1877 und 1. Februar 1873
vorgesehenen Ausnahmen ist aufzunehmen als:

litt, e: „der Satz. 127 des Civilqesetzbuchs."
H 6 wird dann 8 7.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes 1880. 20
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Voranschlag

über den

Staatshaushalt des Kantons Bern

vom 1. Jänner bis 31. Dezember

1881.

Wom Großen Mathe angenommen am 24. Hlovemöer 1880.

Mermö'gensbil'anz.

Stând des Staatsvermögens am 1. Jänner 1880 Fr. 40,113,600
Muthmaßlicher Ueberschuß der Ausgaben der Laufenden Verwaltung in 1880 Fr. 770,500
Anleihen-Rückzahlungen aus der Laufenden Verwaltung in 1880 „ 160,000

„ 610,500
Muthmaßlicher Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1880 Fr. 48,503,100
Muthmaßlicher Ueberschuß der Ausgaben der Laufenden Verwaltung in 1881 Fr. 127,910
Anleihen-Rückzahlungen aus der Laufenden Verwaltung in 1881 „ 40,000

„ 87,910
Muthmaßlicher Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1881 Fr. 48,415,190
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Nechnuti

Einnahmen.

-g 1879.

Ausgaben.
Poranschlag für das Jahr 1881.

Z!->

Einnahmen.

h-

Ausgaben.

jîe
Einnahmen. inAusgaben.

Fr.

395,417
798,543

52,995

449,697
301,500

23,669
31,134

995,618
242,908
795,133

281,011

854,806

1,409,699
110,912

2,689,248
618,738

48

R.

36
46
35

79

36
71
22
89
12

17

95

16
74
91
28
07

Fr.

517,158
613,761
824,938
193,456
981,179

1,814,681
6,066

145,308
543,561
354,170

1,206,576
144,669
103,585
342,759

70,388

11,780

1,905,470

241,581

50,000

R.

30
80
86
74
48
81
95
14
12
33

54
88
29

82

31

47

Laufende Verwaltung.

I. Allgemeine Verwaltung
II. Gerichtsvcrwaltung

III. Justiz und Polizei
IV. Militär
V. Kirchenwesen

VI. Erziehung
VII. Gemeindewesen

VIII." Armenwesen des ganzen Kantons
VIII? Armenwesen des alten Kantons

IX. Volkswirthschaft und Gesund¬
heitswesen

X. Bauwesen
XI. Eisenbahnwesen

XII. Finanzwesen
XIII. Vermcssungswesen und Ent-

sumpfnngen
XIV. Forstwesen
XV. Staatswaldungen

XVI. Domänen
XVII. Eisenbahnkapitalien

XVIII. Eisenbahnanleihen
XIX. Hypothekarkasse
XX. Kantonalbank

XXI. Staatskasse
XXII. Bußen und Konfiskationen

XXIII. Jagd, Fischerei und Bergbau
XXIV. Salzhandlung
XXV. Stempelgebiihr

XXVI. Amts- und Gerichtsschreiberci-
und Einregistrirungsgebühren

XXVII. Erbschafts- und Schenkungs¬
abgabe

XXVIII. Wirthschaftspatentgebühren und
Gebühren für Branntweinfabrikation

und Verkauf
XXIX. Ohmgeld
XXX. Militärsteuer

XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton
XXXII. Direkte Steuern im Jura

XXXIII. Unvorhergesehenes
XXXIV. Bundessitzleistungen

Ueberschnß der Ausgaben

Fr.

94,900
60,000

757,000
518,900

1,700
73,460

83,600
149,800

260,700
4,000

100

4,000
725,400
770,000
260,600

2,740,000
2,620,000

225,000
26,000
43,700

1,692,600
763,300

885,000

344,000

1,086,000
1,532,000

350,000
2,823,000

722,000

Fr-

611,900
688,500

1,631,400
832,700

1,025.580
1,952,860

6,500
230,600
717,800

627,100
1,474,000

207,800
110,800

371,800
79,560

381,500
110,040

1,834,700
2,288,000
2,245,740

665,000
1,000

17,700
692,600

63,300

162,000

44,000

143,700
162,000
210,000
122,100
42,390

50,000

Fr.

343,900
659,960
260,600

452,000
374,260

25,000
26,000

1,000,000
700,000

783,000

300,000

942,300
1,370,000

140,000
2,700,900

679,610

Fr.

517,000
628,500
874,400
313,800

1,023,880
1,879,400

6,500
147,000
568,000

366,400
1,470,000

207,800
110,700

371,800
75,560

1,834,700

440,000

50,000

10,048,083
23,011

54
30

10,071,094 84

84

19,616,760
127,910

19,744,670 10,757,530
127,910

10,885,440

10,071,004 84 10,071,094 19,744,670 19,744,670 10,885,440 10,885,440
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Rechnn»

Einnahmen.

»g 1879.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881. R-

Einnahmen.

h-

Ansgaben.

Re

Einnahmen.

i u-

Auagailtn.

Fr- R. Fr-

47,288

R.

95

95

Laufende Verwaltung.

I. Allgemeine Verwaltung.

à. Großer Rath.

1. Sitzungsgelder, Reiseentschädigungen,
Kommissionskosten

». Regierungsrath.

1. Besoldungen der Regierungsräthe

0. Rathskredit.

1. Rathskosten, Bibliothek r
2. Förderung gemeinnütziger Unternehmungen
3. Förderung von Wissenschaft und Kunst l
4. Unterstützungen und Hülfeleistungen i

». Ständeräthe und Kommissäre.

1. Ständeräthe
2. Kommissäre

». Staatskanzlei.

1. Besoldungen der Beamten
2. Besoldungen der Angestellten.....
3. Büreaukosten
4. Druckkosten
5. Bedienung des Rathhauses
6. Miethzins

». Deutsches Amtsblatt, Tagblatt und Gesetz¬

sammlung.

1. Pachtzins laut Vertrag
2. Abonnemente der Wirthe
3. Redaktionstosten
4. Druckkosten und Porti

Französisches Amtsblatt nebst Beilagen.

1. Pachtzins laut Vertrag
2. Abonnemente der Wirthe
3. Redaktionskosten
4. Druckkosten

Fr- Fr-

46,000

Fr- Fr-

46,000
46,000— — 47,288 — 46,000 —

46,000 46,000 46,000
— — 46,M — — 46,000 — 46,000

—
—

1,357
2,100
3,934
2,609

55

— 12,000 — 12,000

12,000— — 10,000 55 — 12,000 —

— — 2,160
352 70

— 2,500
500

— 2,500
500

— — 2,512 70 — 3,000 - 3,000 j

— — 18,100
22,600

7,500
24,777

7,373
7,600

75
51
90

16

1,400

18,100
21,600

7,500
25,400

7,000
7,600

— 18,100
21,600

7,500
24,000

7,000 ^

7,600 j

— — 87,952 1,400 87,200 — j 85,800j

31,640 85 —
—

33,500
20,000

4,700
8,500

33,500
20,000

40,300

4,700
8,500

31.640 35 — — 53,500 13,200

3,227 90

— —
10,000
6,000

2,500
2,000

10,000
6,000

2,500
2,000

3.227 W — — 16,000 4,500 11,500 —
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Rechnung 1879.

Einnahmen. Ausgaben.
!>

Uoranfchlag für das Jahr 1881.
R°

Einnahmen.

h-

Ausgabe».

Re

Einnahmen.

i n -

Ausgaben.

Fr> N. Fr.

95.800
1.839

16.730
17,830

R.

06
60

Laufende Verwaltung,

î. Allgemeine Permaltnng.

n Rcgicrungsstatthalter.
1. Besoldungen der Regierungsstatthalter
2. Entschädigungen der Stellvertreter
3. Büreaukosten
4. Miethzinse

1 Amtsschreiber.

1. Besoldungen der Amtsschreiber
2. Entschädigung für Angestellte und Büreaukosten

3. Miethzinse für Kanzleilokale

It. Kanzleigebiihre«.

1. Emolumenteund Patentgebührender Staatskanzlei

2. Naturalisationsqebühren

Fr. Fr.

95,800
2,500

18,000
17,800

Fr. Fr.

95,800
2,500

18,000
17,800

— — 132.199 66 — 134,100 — 134,100

—
—

100,200
143,100

15,683 77

100,200

150,000
15,700

— 100,200

150,000
15,700

— — 258,983 77 — 265,900 — 265,900

15.069

15.000

15 — —
14,000
10,000

— 14,000
10,000

—

30.069 15 — — 24,000 — 24,000 —

31.640

3.227

30.069
2,841

85

90

15
59

47,288
46,000
10,000
2,512

87,952

132,199
258,983

95

55
70
16

66
77

à. Großer Rath
k Reqiernngsrath
k. Rathskredit
ll. Ständeräthe und Kommissäre

Staatskanzlei
5. Deutsches Amtsblatt, Tagblatt und Gesetz¬

sammlung
g. Französisches Amtsblatt nebst Beilagen
li. Regiernngsstätthalter
1. Amtsschreibcreien
K. Kanzleigebühren

Papierhandlung

1,400

53,500
16,000

24,000

46,000
46,000
12,000

3,000
87,200

13,200
4,500

134,100
265,900

40,300
11,500

24,000

46,000
46,000
12,000
3,000

85,800

134,100
265,900

— —!i 517.158 30 94,900 611,900 — 517,000

81,500
2,778

—

11. Gerichtsverwaltung.

.4. Obergericht.
1. Besoldungen der Oberrichter
2. Entschädigungen der Suppléante»

K. Obergerichtskanzlei.

1. Besoldungen der Beamten und Taggelder
des Weibels

2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse
5. Bibliothek

90,500
1,000

91,500

90,500
1,000

— — 84,278 — — 91,500 j

— —

13,537

25,468
2,582
5,000

412

50

50
01

85

—

13,600
26,000

3,000
5,000

300

— 13,600
26,000
3,000
5,000

300

— 47,000 86 — 47,900 — 47,900

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes 188(1. 21
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Rechnung 1879.

Einnahmen. Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

z:« >1- A ein -

Eiinnchnm!. Atisgàn. Eiiinahmeu. Ausgabe».

Fr. Fr. Fr. Fr.

— 95,800 — 95,800

18.000 18,000
— 2,000 — 2,«ü>0

43,000 43,000
— 18,000 — 18,000
— 20,000 — 20,000
— 2,000 — 2,000

— 198,800 — 19.8,800

— 100,200 — 100,200

150,000 150,000
— 16,500 — 16,500

— 266,700 — 266,700

26,300 26,300
— 2,000 — 2,000

>

— 5,000 — 5,000

— 33,300 — 33,300

— 25,000 — 25,000

— 9,200 — 9,200 ;

3,000 3,000
— 5,000 — 5,000
—

'

6,100 — 6,100

— 48,300 — 48,300!

500 500
16,000 2,000 14,000 —
3,500 — 3,500 —

40,000 — 40,000 —
60,000 2,000 58,000 —

Fr.

700
13,405

3,942

43,279
61,387

R. Fr.

95,800
18,135

1,812
48,617

R.

85

16,893
19,750

329 50

M,338 30

100,146
139,801

16,551

256,559

26,110

2,040
4,9 II

33,062

28,409
9,703

2,737

5,959
6,100

52,909

17

Laufende Verwaltung.

II. Gerichtsverwaltung.

v. Amtsgerichte.
1. Besoldungen der Amtsgerichtspräsidenten.
2. Besoldungen des Vizepräsidenten und des

Untersuchungsrichters von Bern.und seines

Sekretärs, des Untersuchungsrichters von

Pruntrut und seines Sekretärs
3. Entschädigungen der Stellvertreter
4. Entschädigungen der Mitglieder und Snp-

pleanten
5. Büreaukosten
6. Miethzinse
7. Außerordentliche Gerichtsbeamte....

V. Amtsgerichtsschreibercten.

1. Besoldungen der Amtsgerichtsschreiber
2. Entschädigung für Augestellte und Büreaukosten

3. Miethzinse für Kanzleilokale

k. Staatsanwaltschaft.

1. Besoldung des Geueralprokurators und
der Bezirksprokuratoren

2. Büreaukosten des Geueralprokurators
3. Büreaukosten der Bezirksprokuratvren

r. Gcschwornengerichte.

1. Entschädigungen der Geschworneu
2. Reisekosten und Unterhalt der Kriminalkammer

3. Entschädigungen der Ersahmänner,
Dolmetscher und Weibel

4. Büreaukosten
5. Miethzinse

Gerichtsgebiihren.

1. Gebühren der Obergerichtskanzlei:
a. Emoluments und Pateutgebühren
b. Gebühren in Civilsacheu
e. Gebühren in Strafsachen

2. Gebühren der Bezirksbehörden:
a. Gebühren in Strafsachen



w 18 — 6

5

Rechnn»

Einnahmen.

»g 1879.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881. R-

Einnahme«.

>h-

Aasgaben.

Re

Einnahmen.

i n -

Ausgaben.

Fr.

61,387

R.

17

Fr.

84,278
47,000

201,338
256,559

33,062
52,909

613.761

R.

86
30
36
55
90

Laufende Verwaltung.

II Gerichtsvernmlwng.

/I. Obergericht
ö. Obergerichtskanzlei
8. Amtsgerichte
v. Amtsgerichtsschreibereien

Staatsanwaltschaft
Geschwornengerichte

K. Gerichtsgebiihren

III Justiz und Polizei.

ì Verwattìmgskosten der Direktion.
1. Besoldungen der Sekretäre
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse

« Gesetzgebnngsko,»»mission nnd Gesetz-

reviston.
1. Revisions- und Redaktionskosten
2. Druckkosten

v. Centralpolizei.
1. Besoldung des Sekretärs
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse
5. Paß- und Fremdenpolizei
6. Markt- und Hausirpolizei
7. Fahndungs- und Einbringungskosten
8. Transport- und Armensuhrkosten

V. Landjäger-Corps«
1. Besoldungen der Offiziere
2. Sold der Landjäger
3. Beitrag an die Landjäger-Jnvalidenkasse
4. Bekleidung
5. Bewaffnung und Ausrüstung
6. Einquartierung
7. Büreaukosten
8. Miethzinse
9. Musterungs- und Jnspektionskosten

10. Kredit des Kommandanten
11. Grenzbewachung, Vergütung der Eidge¬

nossenschaft

Fr.

60,000

Fr.

91,500
47,900

198,800
266,700
33,300
48,300

2,000
688,500

Fr-

58,000

Fr-

91,500
47,900

198,800
266,700
33,300
48,300

628,500— — 80 60,000 —

— — 8,600
11,775
3,534
1,000

45

— 8,600
12,000
4,000
1,000

— 8,600
12,000
4,000
1,000

25.600— — 24,909 45 — 25,600 —

— — 2,749
358

55 — 6,000
2,000

— 6,000
2,000

— — 3,107 55 — 8,000 — 8,000

—

—
7,700

11,800
2,470

900
1,566

923
6,826

12,366

55

35
55
86
77 4,000

3,500
11,800

3,000
900

1,500
1,000
7,800

14,000

—
3,500

11,800
3,000

900
1,500
1,000
7,800

10,000

— — 44,554 08 4,000 43,500 — 39,500

37,000

—

9,300
325,896

3,500
9,033

996
19,636

1,511
41,907

1,424
500

3761706

80
80
35
30
65
65

55

2,500

250

30,000

9,300
333,350

3,500
19,800
9,000

23,200
1,600

42,000
1,500

500

30,000

9,300
330,850

3,500
19,800
9,000

23,200
1,600

41,750
1,500

500

—- — 32,750 443,750 — 411,000
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Rechnn»

Einnahmen.

lg t»7î>.

Ausgaben.
Voranschlag fur das Jahr 1881.

R°
Einnahmen.

h-

Aus gaben.

Re

Einnahme».

^ ' ì

Ausgabe».

Fr. R. Fr-

18,596
8,635
6,250

85,234
6,825

19,300

R.

15
49

85
15

Laufende Verwaltung,

ill. Justiz und Polizei.

n. Gefängnisse.

1. In der Hauptstadt:
a. Nahrung der Gefangenen
d. Verschiedene Verpflegungskosten
c. Miethzinse

2. In den Bezirken:
a. Nahrung der Gefangenen
b. Verschiedene Verptlcgungskosten
o. Miethzinse

Z?. Strafanstalten.

1. Strafanstalt Bern:
a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
à. Kostgelder
v. Gewerbe
k Landwirthschaft
g. Inventar
b. Miethzins

2. Zwangsarbeitsanstalt Thorberg:
u. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
à. Kostgelder
a. Gewerbe
k. Landwirthschaft
Z. Inventar
d. Miethzins

1. Strafanstalt Bern
2. Zwangsarbeitsanstalt Thorberg

«t. Justiz- und Polizeikosten.

1. Untersuchungskosten und Kriminalpolizeikosten

2. Polizeikosten der Regierungsstatthalter
3. Inspektion der Löschanstalten
4. Beiträge an die Lvschanstalten

Fr-

2,000

3,500

Fr.

22,000
9,000
6,300

88,500
7,000

19,300

Fr. Fr.

20,000
9,000
6,300

85,000
7,000

19,300
146W0— — 144,841 64 5,500 152,100 —

205
98,902
40,382

60
56

61,697
1,206

208,393

4,146

35
40
63

24

400

7,500

300,000
122,500

60,400
2,000

195,500

200,000
82,500

32,000

100,000
40,000

60,000
2,000

188,000

32,000!

— — 135,953 430,400 572.400 — 142,000 >

2,949
22,091
30,188

3,571

15
84
54
74

12,967
1,281

70,171

21
70
80 700

1,000
73,700

120,500

13,700
1,800

63,200

48,200
91,50»

7,500
225,900

1,000
25,500
29,000

13,700
1,800!

62,500

7,500
30,600— — 25,619 44 195,900 —

— — 135,953
25,619

46
44

430,400
195,900

572,400
225,900
798,300

— 142,000
30,000 j

172,000— — 161,572 90 626,300

—
— 66,267

3,746
1,577

29
10
10

6,000
250

76,000
5,250
1,600
5,000

— 70,000
5,000
1,600
5,000!

'— —. 71,590 49 6,250 87,850 — 81,600
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Rechnung 1879.

Einnahmen.
^

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881. R-

EiiiiialMii.

h-
Ansgaben.

Ne

EimialMil.

in -

Ausgaben.

Fr.

526
3,375

2,704

5,749

245
35,267

23,372

2,645

R.

70

55

85

40
70

90

70

Fr-

216

R.

05

Laufende Verwaltung.

III. Justiz und Polizei.

H. Kanzleigebühren.

1. Gebühren der Justizkanzlei:
a. Emolumente und Patentgebühren
k. Gebühren für Wirthschafts- und

Tanzbewilligungen
a. Gebühren für Spielbewilligungen

2. Gebühren der Centralpolizei:
a. Gebühren in Niederlassungs- und

Fremdenpolizeisachen
b. Gebühren in Wirthschaftspolizeisachen
a. Gebühren in Marktpolizeisachen

3. Gebühren der Regierungsstatthalter:
a. Gebühren für Wirthschafts- und

Tanzbewilligungen

b. Gebühren für Spielbewilligungen
4. Bezugskosten

3l Civilstand.

1. Entschädigungen der Civilstandsbeamten
2. Jnspektionskosten und Anschaffungen

ü. Verwaltiingskostcn der Direktton.
ö. Gesctzgelmngskommission und Gcsctzrebision
V. Centralpolizei
II. Landjägcrkorps

Gefängnisse
Strafanstalten

K. Justiz- und Polizeikosten
ll. Kanzleigebiihren
I. Civilstand

IV. Militär.

^ Verwaltungskostcn der Direktion.

1. Besoldungen des Sekretärs
2. Chef der Controls
3. Besoldungen der Angestellten
4. Büreaukosten..."
5. Miethzinse

Fr-

500

3,000

5,000
200

45,000

26,000
2,500

Fr-

300

Fr-

500

3,000

5,000
200

45,000

26,000
2,500

Fr-

300
73,671 75 — — 82,200 300 81,900 —

— — 69,796
1,531

20
75

— 70,000
2,000

— 70,000
2,000

>

71,327 95 — 72,000 — 72,000

73,671 ^75

24,909
3,107

44,554
376,706
144,841
161,572
71,590

71,327

45
55
08
55
64
90
49

95

4,000
32,750

5,500
626,300

6,250
82,200

25,600
8,000

43,500
443,750
152,100
798,300
87,850

300
72,000

81,900

25,600
8,000

39,500
411,000'
146,600

>

172,000
81,600

72,000

— — 824,938 86 757,000 1,631,400 874.400

— — 4,000
3,400

12,000
7,091
1,600

65

— 4,000
3,000
7,000
6,000
1,000

4,000
3,000
7,000
6,000
1,000

— -— 28,091 05 — 21,000 — 21,000

Tagvlatt des Großen Rathes 1880. 22
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Rechnn»

Einnahmen.

»g 1879.

Ausgaben.
Poranschlag für das Jahr 1881.

R-
Eniillchmen.

>l-

Ausgàîl.

iîe
Einilichmril.

l U-

Ausgàn.

Fr. R, Fr.

5,000
15,760
4,950
6,000

R.

33

Laufende Verwaltung.

IV. Militär.

». Kantonskriegskowmissariat.
1. Besoldung des Kantonskriegskommissärs
2. Besoldung der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse

». Zeughausverwaltung.

1. Besoldung des Verwalters
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Verschiedene Verwaltungskosten
5. Antiquitäten
6. Miethzinse

». Zeughaus-Werkstätten.

1. Arbeitslöhne
2. Werkzeuge und Fabrikations-Material
3. Zins des Betriebskapitals
4. Miethzins
5. Lieferungen

». Kasernen-Verwaltung.

1. Besoldung des Verwalters
2. Besoldungen der Angestellten
3. Betriebskosten
4. Miethzinse
5. Vergütung der Eidgenossenschaft

». Kreisverwaltung»

1. Entschädigung der Kreiskommandanten:
a. Besoldungen
b. ^aggelder

2. Büreaukosten der Kreiskommandanten.
3. Besoldungen der Sektionschefs
4. Rekrutenaushebung

ei. Kantonaler Militärdienst.
1. Waffenchefs
2. Sold, Verpflegung, Besammlung und

Entlassung
3. Vergütung der Eidgenossenschaft.

Fr. Fr.

5,000
14,500
4,500
6,000

Fr. Fr.

5,000
14,500
4,500
6,000

— — 31,710 33 — 30,000 — 30,000

— —

5,000
16,217

2,278
1,270

339
6,000

85
90
35

10

— 5,000
13,000
3,000
1,000

100
6,000

—

5,000
13,000
3,000
1,000

100
6,000

— — 31,100 — 28,100 — 28,100

74,259 58

67,206
14,822

02
53

63,000

45,000
11,500
4,500
2,000

63,000

45,000
11,500
4,500
2,000

— — 7,708 97 63,000 63,000 — —

41,120 31

2,733
2,312

25,780
80,900

35
50

8,400
40,000
48.4M

3,000
2,400

20,000
80,900

40,000

3,000
2,400

20,000
72,500

— — 70,605 54 106,300 — 57,900

— —

29,139
1,449

34,750
1,845

70
49
50
55

—
24,000

2,000
18,000
2,000

—

24,000

2,000
18,000
2,000

— — 67,185 24 — 46,000 — 46,000

3,524 25

510
6,332

20
40

— 1,000

5,000 I 1,000

5,000

— — 3,318 35 — 6,000 — 6,000
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/

Rechn«!
Einnahmen.

»g 1879.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

R«

Einnahmen.

h-
Ansgaben.

Re

Einnahmen.

in-
Ansgabe«.

Fr.

364,112

R.

90

Fr.

210,832

R.

55

Laufende Verwaltung.

IV Militär.

11. Confection der Bekleidung und Ausrüstung.
1. Anschaffungen und Arbeitslöhne
2. Zins des Betriebskapitals
3. Miethzinse
4. Lieferungen

1. Unterhalt der Bekleidung und Ausrüstung.

1. Kriegskommissariat:
ja. Bekleidung und persönliche Ausrüstung
ib. Sanitätsmaterial

e. Erlös von Kleidern
2. Zeughaus:

a. Persönliche Bewaffnung
b. Korpsausrüstung
c. Munition
4. Erlös von Kriegsmaterial

3. Transporte
4. Assekuranz
5. Miethzinse

«l. Verschiedene Militärausgaben.
1. Schühenwesen
2. Kriegsgerichte
3. Winkelriedstiftung

Möblirung der neuen Kaserne.

à. Verwaltungskosten der Direktion....
k. Kantonskriegskommissariat
lZ. Zeughausverwaltung
0. Zeughaus-Werkstätten
L. Kasernen-Verwaltung

Kreisverwaltung
K. Kantonaler Militärdienst
N. Confection der Bekleidung und Ausrüstung
1. Aufbewahrung und Unterhalt derselben.

K. Verschiedene Militärausgaben
l.. Möblirung der neuen Kaserne

Fr-

.382,500

Fr.

350,000
31,500

1,000

Fr.

382,500

Fr.

350,000
31,500

1,000

158,280 35 — — 382,500 382,500 — —

658

423

23.683

09

85

87

6,600

27,095
18,115
2,631

5,157
3,752

25,800

70

26
57
05

87
80

44

3,000

7,500
8,500

2,000

4,000

6,000
2,000

27,500
33,500

2,000

6,000
3,900

25,900

3,000

2,000

6,000
2,000

20,000
25,000
2,000

6,000
3,900

21,900

— — 64,387 25,000 106,800 — 81,800

—
—

13,272
487

2,590

75

90

— 15,000
2,000
1,000

— 15,000
2,000
1,000

— — 16,350 65 — 18,000 — 18,000

— 26,212 82 — 25,000 — 25,000

153,280 35

28,091
31,710
31,106

7,768
70,605
67,185

3,318

64,387
16,350
26,212

65
33
10
97
54
24
35

44
65
82

74

63,000
48,400

382,500
25 000

21,000
30,000
28,100
63,000

106,300
46,000

6,000
382.500
106,800

18,000
25,000

—

21,000
30,000
28,100

57,900
46,000

6,000

81,800
18,000
25,000

— I— 193,456 518,900 832,700 — 313,800

— — 153
200

45

V. Kirchenwesen.

^ Verwaltnngskosten der Direktion.

1. Sekretariats- und Büreaukosten....
2. Miethzinse
3. Synodalkosten

— 300
200

— 300
200

— — 353 45 — 500 — 500
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Rechnuti

Einnahmen.

-g 1879.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

R-
Einnahmen.

h-

Ausgaben. Einnahmen.

in-
Ans gaben.

Fr.

1,565

R.

11

Fr.

573,192
4,368
8,980

39,150
35,312

5,790

100

642
213,200

R.

22
55

01
05
76

35

Laufende Verwaltung.

V Kirchenwesen.

U Protestantische Kirche.
1. Besoldungen der Geistlichen
2. Besoldungszulagen
3. Wohnungsentschädigungen
4. Beholzunqskosten
5. Leibgedinge
6. Beiträge an Kollaturen und äußere Geist¬

liche
7. Beitrag -an den reformirten Gottesdienst

in Solothurn
8. Beitrag an die Predigerbibliothek
9. Beiträge an Pfarrbesoldungen

10. Theologische Prüfungskommission
11. Miethzinse

v. Katholische Kirche.

1. Besoldungen der Geistlichen
2. Besolduugszulagen
3. Leibgedinge
4. Beiträge an den katholischen Gottesdienst

in Thun und Jnterlaken
5. Wohnungsentschädigungen
6. Beitrag an die Besoldung des Bischofs
7. Theologische Prüfungskommission

/l. Verwaltungskosten der Direktion.
ö. Protestantische Kirche
v. Katholische Kirche

VI Ersiehung.

à. Verwaltnngskosten der Direktion und
der Synode.

1. Besoldung des Sekretärs
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse
5. Prüfungskosten, Experte, Reisekosten
6. Syuodalkosten

Fr.

1,500
100

Fr-

580,000
4,500
9,900

41,500
40,000

6,000

580
100

1,000
213,200

Fr.

1,500

Fr.

580,000
4,500
9,900

41,500
40,000

6,000

580
100

900
213,200

— — 879,170 83 1,6001 896,780 — 895,180

—

—

93,285
600

1,945
1,500

1,575
2,750

20

100

115,800
600

4,900

1,500
1,800
2,700
1,000

— 115,800
— 600

4,900

— 1,500
— 1,800
— 2,700
— 900

— — 101,655 20 100 128,300 - 128,200

— — 353
879,170
101,655

45
83
20

1,600
100

500
896,780
128,300

1,025,580

500
895,180!

— 128,200
— — 981,179 48 1,700 — 1,023,880

—
— 4,000

6,000
5,929

900
7,071
2,572

11

15
20

46

2,000

4,000
6,000
5,500

900
8,000
2,500

—
4,000
6,000
5,500

900
6,000
2,500

— — 26,472 2,000 26,900 — 24,900

I



t8 — 12

Rechner
Einnahmen.

lg 1879.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

Einnahmen.

h-

Auogabeu.

Rr
Einnahme».

in-
Ansgabe».

Fr-

1,000
2,352
1,920
1,500

R.

50
60

Fr-

213,358

16,000
11,100
9.459

19,117

26,200

49,989

8,859
5,400

9,687

R.

50

80
15

51

09

95

Laufende Verwaltung»

VI. Erziehung.

Ik Hochschule und Thierarzneischnle.

1. Besoldungen der Professoren und Honorare

der Dozenten
2. Pensionen
3. Besoldungen der Assistenten
4. Besoldungen der Angestellten
5. Verwaltnngskosten (Mobiliar, Beheizung

u- s- w.)
6. Miethzinse
7. Lehrmittel und Subsidiaranstalten:

' n. Bibliotheken
d. Kunstschule und Kunstsammlungen
e. Poliklinische Anstalt
à. Kliniken, Instrumente.

. Anatomisches Institut
> t. Physiologie

A. Augenheilkunde

. Oeffentliche Gesundheitspflege
i. Pathologische Anstalt
ll. Medizinisch-chemische Anstalt
1. Chemisches Loboratorium....

m. Physikalische Kabinet und tellurisches
Observatorium

m Naturhistorische Sammlungen
o. Pharmakogn. Sammlung und chem.

Laboratorium der Staatsapotheke
x. Thierarzneischule
g. Botanischer Garten
r. Pachtzins
s. Beitrag des Burgerrathes von Bern

8. Matrikelgelder
9. Schulgelder der Thierarzneischule.

10. Beitrag des Vurgerrathes von Bern an
die Poliklinische Anstalt

11. Jurassische Stipendien

<1. Kantonsschulen.

Bern.
1. Pensionen

Pruntrut.
2. Beitrag des Staates
3. Stipendien
4. Pensionen

V. Mittelschulen.

1. Staatsbeiträge an Progymnasien
2. Skdatsbeiträge an Sekundärschulen
3. Inspektion
4. Pensionen für Sekundarlehrer
5. Stipendien

Fr-

500

1,000
1,500
1,200

1,500

Fr.

230,000
17,500
12,300
10,900

19,500
26,200

4,800
5,800
6,000
1,600
2 500
1,800
1,200

1,600
2,700
3,200

4,500
1,200

800
7,800
9,500
5,400

5,800

Fr-

^

1,500
1,200

1,500

Fr.

230,000
17,500
12,300
10,900
19,500
26,200

4,800
5,800
6,000
1,600
2,500
1,800
1,200

1,600
2,700
3,200

4,500
1,200

800
7,800

13,400

5,800
I - — 362,398 90 5,700 382,609 — 376,900

— — 126,630

42,500
2,000
2,500

20 — 19,100

42,500
2,000
2,500

—

19,100

42,500
2,000
2,500

— — 173,630 20 — 66,100 — 66,100

—
—

62,585
192,296

6,400
312

'

60

50
1,100

128,000
237,500

6,400
10,000
8,000

128,000
237,500

6,400
10,000
6,900

— — 261,594 10 1,100 389,900 — 388,800
>

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes 1880.
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Rechnung 1879.

Einnahmen. Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

Eunuchnie».

h-

Ailsgàu.

A e i u -

CiiimllM». Iuggàil.

Fr. R Fr-

614,685

33,101

31,046
3,600
4,110

40,000
75,113

1,000
35,900

R

80

25

55

20

80

Laufende Verwaltung.

VI Erziehung.

Primärschulen.
1. Ordentliche Sraatszulagen an Lehrerbesol¬

dungen
2. Außerordentliche Staatszulagen an arme

Gemeinden
3. Leibgedinqe
4. Beiträge an Gemeindeoberschulen
5. Beiträge au Lehrmittel und Bibliotheken.
6. Beiträge an Schulhausbauten
7. Mädchenarbeitsschulen
8. Turnunterricht
9. Schulinspektoren

V. Lehrerbildungsanstalten.

1. Seminar Münchenbuchsee.
n. Verwaltung
b. Unterricbt.
c. Verpflegung
cl. Kostgelder
<z. Landwirrhschaft
k. Inventar
g. Miethzins

2. Seminar Pruntrut.
n. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
à. Kostgelder und Stipendien
o. Landwirthschaft
t. Inventar
ß. Miethzins

3. Seminar Hindelbank.
n. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
0. Kostgelder
o. Landwirthschaft
t. Inventar
F. Mieihzins

4. Seminar Delsberg.
a. Verwaltung
b. Unterricht
o. Verpflegung
à. Kostgelder
e. Landwirthschaft
k. Inventar
g. Miethzins

Fr. Fr.

631,000

35,000
36,000
4,000
5,000

40,000
80,000
1,000

36,000

Fr. Fr.

631,000

35,000
36,000
4,000

^

5,000
40,000
80,000

1,000
36,000!

'868,000— —! 838,557 60 — 868.600

20,825»

—

5,702
22,446
44,868

12
151

71
86
16

19
18

3,000

18,500
3,000

5,500
24,900
43,000

3,100

18,500
3,000

5,500
21,900
43,000

3,100
— — 52.351! 10 24,500 76,500 — 52,000

2,067
831

35
34

4,248
15,795
19,308

344

55
65
34

40

10,560
800

4,660
16,200
20,000

8,800
700

1,760
100

4,660
16,200
20,000

î ' 36,798 25 11,360 50,360 — 39,000!

5,830

256

—

188
7,037

14,457

90
75
08

73

5,900

200
7,000

13,700

600

5,900

200
7,000

13,700

600
— !— 15,597 5,900! 21,500 — 15,600

4,806 25

2,900
4,019

16,553

23
247

85
48
70

25
05

4,700

2,975
4,225

12,650

2,450

4,700

2,975
4,225

12,650

2,450
— 18,938 08 4,700 22,300 — 17,600

>



18—14

Rechnung 1879.

Einnahmen. Ausgaben.
Uoranschlag für das Jahr 1881.

R°
Einnahmen.

h-

Ausgaben.

Re

Einnahmen. inAusgaben.

Fr- R. Fr. R.

Laufende Verwaltung.

VI. Erziehung.

!?'. Lehrerbildungsanstalten.
5. Wiederholunqskurse

1. Seminar Münchenbuchsee
2. Seminar Pruntrnt
3. Seminar Hindelbank
4. Seminar Delsberg
5. Wiederholungskurse

Tanbstunnnenanstaltcn.

1. Taubstummenanstalt Frienisberg.
a. Verwaltung
b. Unterricht
a. Verpflegung
à. Kostgelder
a. Gewerbe
l. Landwirthschaft
p'. Inventar
li. Mietkzins

2. Taubstummenanstalt Bern.
a. Beitrag des Staates

1. Taubstummenanstalt Frienisberg
2. Taubstummenanstalt Bern

Fr. Fr.

2,000

Fr. Fr-

2,000
.— — — — — 2,000 — 2,000

52,356
36,798
15,597
18,938

10
25
73
08

16

24,500
11,360
5,900
4,700

76,500
50,360
21,500
22,300

2,000

— 52,000
39,000
15,600
17,600
2.000

—

18

123,690 46.460 172,660 — 126,200

7,130
1,561
1,926

3,234
4,144

27,523

552

25
62
94

84

7,000
8,300
2,900

3,350
4,100

24,050

7,050
850

3,800

7,000
1,250
2,050

3,350
4,100!

24,050!

3,800
24,838 39 18,200 43,200 — 25,000!

3,500 3,500 3,500

— — 3,500 — 3,500 — 3,500

— — 24,838
3,500

28,338

39 18,200 43,200
3,500

— 25,000
3,500

— — 39 18,200 46,700 — 28,500

—

—

26,472

362,398
173,630
261,594
838,557
123,690
28,338

46

90
20
10
60
16
39

81

A. Berwaltungskosten der Direktion und der

Synode
k. Hochschule und Thierarzneischule.
8. Kantonsschulen
0. Mittelschulen

Primärschulen
f. Lehrerbildungsanstalten
K. Taubstummenanstalten

2,000
5,700

1,100

46,460
18,200

26,900
382,600

66,100
389,900
868,000
172,660
46,700

1,952,860

—
24,900

376,900
66,100

388,800
868,000
126,200

28,500

— — 1,814,681 73,460 — 1,879,400

— — 4,000
1,766

300
95

95

VII. Gemeindewesen.

à Verwaltnngskosten der Direktion des
Gemeindewesens.

1. Besoldung des Sekretärs
2. Büreaukosten
3. Miethzinse

— 4,000
2,200

300

— 4,000
2,200

300

— — 6,066 — - 6,500 — 6,500



15 — ^1° 18

Rechn»?

Einnahmen.

lg 1879.

Ausgaben.
Uoranschlag für das Jahr 1881.

R-
kiunlchmkii.

!l-

Auvgàn.

Zîe

Einuahsleu.

in-
t

Ausgabe».

Fr- R. Fr.

4,500
6,646
3,805

900

R.

50
45

Laufende Verwaltung.
VI1I.5 Armenwesen des ganzen Kantons.

Verwaltungskosten der Direktion des
Armenwesens.

1. Besoldung des Sekretärs
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse

It. Rettungsanstalten.
1. Rettungsanstalt Landorf.

n. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
«l. Kostgelder
e. Gewerbe
1. Laudwirthschaft
F. Inventar
k. Miethzius

2. Rettungsanstalt Aarwangen.
a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
cl. Kostgelder
e. Gewerbe
k. Landwirthschaft
A. Inventar
k. Miethzins

3. Rettungsanstalt Erlach.
a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
<1. Kostgelder
a. Gewerbe
1. Landwirthschaft
Z. Inventar
b. Miethzins '.

4. Rettungsanstalt Köniz.
a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
<1. Kostgelder
a. Gewerbe
k. Landwirthschaft
s- Inventar
k. Miethzins

1. Rettungsanstalt Landors
2. Rettungsanstalt Aarwangen
3. Rettungsanstalt Erlach....
4. Rettungsanstalt Köniz....

Fr. Fr.

4,500
6,600
4,000

900

Fr. Fr-

4,500
6,600
4,000

900

— — 15,851 95 — 16,000 — 16.600!

5,141
94

4,236

69
48
08

3,440
2,826

17,358

10

55
47
74

71

6,000

11,800

3,600
2,900

17,700
1,000

6,600

5,000

5,200

3,600
2,900

17,700

— — 14,164 22 17,800 31800 — 14,000

6,500
96

8,133 48

3,233
3,218

22,337

158

12
13
68 2,300

7,800
100

23,600

3,400
3,000

24,500
1,400

15,500

6,400
100

8,100

3,400
3,000

22,200

— — 14,217 45 33,800 47,800 — 14,000

6,196

2,878

65

31

2,843
2,200

20,400

65

826

05
35
21

69

1,000
6,000

17,000

3,000
3,000

18,000
1,000

15,000

5,000

2,000

3,000
3,000

17,000

— 17,260 34 24,000 40,000 — 16,000

4,610
170
638
365

13
50

2,555
2,599

13,539

10
34
27

6,000
200

1,800

2,600
2,600

13,300
1,000

1,500

5,000
200
300

2,600
2,600

13,300

—. — 12,910 08 8,000 21.000 — 13,000!

— 14,164
14,217
17,260
12,910

22
45
34
08

17,800
33.800
24,000

8,000

31,800
47,800
40,000
21,000

—
14,000!
14,000
16,000
13,000

— — 58,552 09 83,600 140,600 — 57,000



U 1« — Ik

Rechnung 1879.

Einnahmen. Ausgaben.
Uoranschlag für das Jahr 1881. R-

Einnahmcii.

h-
Ausgadcn.

Re

Einnahmen.

in-
Ausgabe».

Fr. R. Fr.

3,000
3,573
4,315
2,301
2,683
2,224

R.

90
10

Laufende Verwaltung.

VIII a Armenwesen des ganzen Kantons.

<1. Vczirtsarmenanstaltcn.
1. Orpllelinut à LuÎMeláZior
2. Lospies àos pauvres in Pruntrut
3. Armenanstalt von Courtelary
4. Armenanstalt in Wangen
5. Armenanstalt von Konolfingen
6. Armenanstalt im Steinhölzli

v. Verschiedene Unterstützungen.

1. Handwerksstipendien
2. Spenden an Irre und Gebrechliche
3. Spenden an Unheilbare
4. Beiträge an Hülfsgesellschaften

st. Verwaltungskosten der Direktion des Armenwesens

ö. Rettungsanstalten
8. Bezirksarmenanstalten
0. Verschiedene Unterstützungen

VIIIV Armenwesen des alten Kantons.

ì Notharmenpflege.

1. Beiträge an die Gemeinden
2. Unterstützung auswärtiger Notharmer
3. Armeninspektoren

». Verpflegnngsanstalte».

1. Verpflegungsanstalt Bärau.
a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
à. Kostgelder
e. Gewerbe
I. Landwirthschaft
g. Inventar
II. Miethzins

Fr. Fr.

3,000
4,000
4,500
2,500
2,500
2,500

Fr- Fr.

3,000
4,000
4,500
2,500
2,500
2,500

— — 18,097 — — 19,000 — 19,000

—
— 9,997

37,785
3,424
1,600

50
60

— 10,000
40,000

3,000
2,000

10,000
40,000

3,000
2,000

— — 52,807 10 — 55,000 — 55,000

— 15,851

58,552
18,097
52,807

95

09

10

83,600
16,000

140,600
19,000
55,000

— 16,000
57,000
19,000
55,000

— - 145,308 14 83,600 230,600 — 147,000

-

417,753
74,976

3,835

77
25
30

425,000
80,000

4,000

425,000
80,000

4,000

— — 496,565 32 — 509,000 — 509,000

42,156
4,796
3,801

90
80
25

4,368

61,433

3,173

65

25

85

60

5,500
40,000

7,200
43,000

4,560

65,000
1,000
3,500

35,700
1,000

39,000
3,700
7,300

4,500

59,500

1,000

—^ 18,220 80 95,760 110,760 — 15,000!
>!

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes 1880. 24
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Rechnn»

Einnahmen.

»g 1879.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

z: o

Einnahmen.

h-

Ansgaben.

Ke

Einnahmen.

in-
Ausgàn.

Fr-

37,830
3,667
3,723

R.

80
76
04

Fr.

3,655

55,366

170

R.

45

15

Laufende Verwaltung.

VIII.K Armenwesen des alten Kantons.

». Verpflegungsanstalten.
2. Verpflegungsanstalt Hindelbank.

a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
ä. Kostgelder
e. Gewerbe
k. Landwirthschaft
Z. Inventar
k. Miethzins

3. Bezirks-Verpflegungsanstalten.
a. Oberländische Verpflegungsanstalt

Utzigen
b. Seeländische Verpflegungsanstalt

Warben
e. Mittel!. Anstalt Riggisberg

1. Verpflegungsanstalt Bärau
2. Verpflegungsanstalt Hindelbank
3. Bezirks-Verpflegungsanstalten

Fr.

300
37,200

4,340
12,200

Fr.

3,700

55,700

840
7,800

Fr.

37,200
3,500
4,400

Fr-

3,700

55,400

— — 13,970 — 54,040 68,040 — 14,000

—

-

10,845

3,960
— 11,000

4,000
15,000

— 11,000

4,000
15,000

— — 14,805 — 30,000 — 30,000

— —
18,220
13,970
14,805

80 95,760
54,040

110,760
68,040
30,000

— 15,000
14,000
30,000

— — 46,995 80 149,800 208,800 — 59,000

-- — 496,565
46,995

32
80

ü. Notharmenpflege
8. Verpflegungsanstalten 149,800

509,000
208,800

— 509,000
59,000

— — 543,561 12 149,800 717,800 — 568,000

— 3,500
8,000
2,667
2,100

86

IX Volkswirthschaft K Gesundheitswesen.

á. Verwaltnngskosten der Direktion des

Inner«.
1. Besoldung des Sekretärs
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse

». Statistik.
1. Besoldungen
2. Büreaukosten und Druckkosten
3. Volkszählung von 1880

O. Handel und Gewerbe«

1. Förderung von Handel und Gewerbe im
Allgemeinen

2. Handwerker- und Gewerbeschulen
3. Muster- und Modellsammlung

1,000 4,500
8,000
3,000
2,100

—

' 3,500
8,000
3,000
2,100

— — 16,267 86 1,000 17,600 — 16,600

— —
6,150

193
—

—
5,500
1,000
4,000

— 5,500
1,000
4,000

— — 6,343 — — 10,500 — 10,500

— — 1,931

17,961
7,000

05

60
— 5,000

22,000
7,000

—
5,000

22,000
7,000

— — 26,892 65 — 34,000 — 34,000



L- 1« — 18

Rechnung 1879.

Einnahmen. ^ Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

zio

Einnahme«.

h-

Anagaben.

Re

Einnahmen.

in-
Ansgaben.

Fr-

15,000

R. Fr.

5,197

21,837

1,057
1,372

613

23,825
2,286
1,493

R.

94

56

45
35

75
20

Laufende Verwaltung.

IX. Uolkswirthschast X Gesundheitswesen.

V. Landwirthschaft.
1. Förderung der Landwirthschaft im All¬

gemeinen
2. Pferdezucht:

m. Prämien
ìb. Zuchthengstankäufe
c. Schaukosten
à. Allgemeine Kosten
e. Hufbeschlaganstalt

3. Rindviehzucht:
a. Prämien
d. Schaukosten
e. Allgemeine Kosten

4. Beitrag für Rindviehzucht aus der Meh-
entschädigungskasse

H. Ackerbanschnle.

1. Kosten der Schule:
u. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
à. Kostgelder
e. Arbeit der Zöglinge
k. Inventar
A. Miethzins

2. Ertrag der Wirthschaft:
a. Viehstand
b. Ackerbau
c. Verschiedene Wirthschaftszweige

I'. Gesundheitswesen.

1. Sanitätskollegium, Inspektionen
2. Allgemeine Sanitätsvorkehren
3. Armenimpfungen
4. Wartgelder an Aerzte

<Z. Krankenanstalten.

1. Beitrag des Staates an die Nothfallstuben
(Bezirkskrankenanstalten)

2. Beitrag des Staates an den Jnselspital.
3. Beitrag des Staates an die Irrenanstalt

Waldau
4. Miethzinse

Fr-

30,000

Fr-

6,000

16,000
6,000
1,100
1,400

600

26,000
2,400
1,500

Fr-

30,000

Fr-

6,000

16,000
6,000
1,100
1,400

600

26,000
2,400
1,500

— — 42,683 25 30,000 61,000 — 31,000

24,034
7,024

0,313
3,279

40
30

47

9,744
11,680
25,798

117
6,000

7,454

53
26
57

14

80

2,600
700

8,600
24,200

7,200

36,700
42,000
53,200

12,000
12,200
34,000

6,000

30,300
38,500
60,200

24,200
7,200

6,400
3,500

9,400
11,500
25,400

6,000

7,000

— — 20,144 02 175,200 193,200 — 18,000

—
— 4,501

1,497
2,519
1,760

70
15
30

— 5,000
3,000
3,000
1,800

—
5,000
3,000
3,000
1,800

— — 10,278 15 — 12,800 — 12,800

- — 66,865

25,000
70,000

1,400

95
— 80,000

25,000

70,000
1,400

— 80,000
25,000

70,000
1,400

— 163,265 95 — 176,400 — 176,400



19 — U 18

Rechnung 1879.

Einnahmen. Ausgaben.
>!

Voranschlag für das Jahr 1881.
R » h -

Einnahmen. Ausgaben.

zie

Einnahmen.

i II-

Ansgalien.

R. Fr- R.

Laufende Verwaltung.

IX. Uolkswirthschast â Gesundheitswesen.

II. Cntbinlmngs- und Fraue,»kranke,»anstatt
und Hebammenschule.

Fr- Fr- Fr. Fr-

6,862
4,200

50

11,000
1,066

72,015

3,618

27
85

42

55

1. Verwaltung
2. Unterricht

/3. Nahrung
14. Verpflegung

5. Kostgelder von Pfleglingen
6. Kostgelder von Hebammenschülerinnen.
7. Inventar
8. Miethzins

500
800

5,000
3,800

11,200
1,100

30,500
24,400

16,900

5,000
3,800

11,200
1,100

30,000
23,600

16,900
— — 76,638 59

I. Staatsapotheke.
10,100 84,100 — 74,000

33,057

216

15

65

4,000
6,392

869
2,735

800
17,124

17

57
51

75

50

1. Besoldung des Staatsapothekers
2. Besoldungen der Angestellten
3. Miethzinse
4. Verwaltungs- und Betriebskosten
5. Zins des Betriebskapitals
6. Waarenankaus
7. Waarenverkanf
8. Zinse von zeitweiligen Geldanlagen
9. Verschiedene Einnahmen

32,900

4,000
6,400
1,150
2,800

17,250

100
32,900

4,000
6,400
1,150
2,800

17,250

100

1,334 47 — —
H. Mast und Gewicht

32,900 31,700 1,200 —

— —
1,000
1,027
3,571

487

55
50
45

1. Besoldung des Inspektors
2. Büreau und Reisekosten desselben
3. Jnspektionskosten der Eichmeister
4. Maße, Gewichte und Apparate

—

1,000
1,300
3,000

500
—

1,000
1,300
3,000

500
— — 6,086 50

Kanzletgebiihre«.
— 5,800 — 5,800

5,746
541

5,608
1,199

96

21 —
—

1. Konzessionsgebühren
2. Bau- und Einrichtungsbewilligungen
3. Gewerbescheine
4. Emoluments und Berufspatentgebühren

5,000
500

5,000
1,000

—

5,000
500

5,000
1,000

—

13,095 17 — — 11,500 — 11,500 —

1,334
13,095

47
17

16,267
6,343

26,892
42,683
20,144
10,278

163,265
76,638

6,086

86

65
25
02
15
95
59

50

ü. Verwaltungskosten der Direktion....
k. Statistik
lZ. Handel und Gewerbe
II. Landwirthschaft

Ackerbauschule
5. Gesundheitswesen
K. Krankenanstalten
ll. Entbindungs- und Frauenkrankenanstalt und

Hebammenschule
1. Staatsapotheke
K. Maß und Gewicht

Kanzleigebühren

1,000

30,000
175,200

10,100
32,900

11,500

17,600
10,500
34,000
61,000

193,200
12,800

176,400

84,100
31,700

5,800
1,200

11,500

16,600
10,500
34,000
31,000 i

18,000
12,800

176,400

74,000

5,800

— — 354,170 33 260,700 627,100 — 366,400!

î



F« 18 — 20

Rechnn»!

Einnahmen.

lg 1879.

Ausgaben.
Voranschlag für das Zahr 1881.

R-
Ginnahmen.

h-

Ausgalien.

zîc

Einnahmen.

in-
Ansgaden.

Fr- R. Fr-

15,500

13,297
7,154
2,500

R.

01

Laufende Verwaltung.

X. Bauwesen.

Verwaltungskosteu der centrale»» Bau-
verwaltnng.

1. Besoldungen der Beamten (Sekretär und
Oberingenieur)

2. Besoldungen der Angestellten
3. Bureau- und Reisekosten
4. Miethzinse

». BezirksbehSrden.
1. Besoldungen der Bezirksingenieure.
2. Besoldungen der Angestellten
3. Bureau- und Reisekosten

v. Unterhalt der Staatsgebànde.
1. Amtsgebäude
2. Pfrundgebäude
3. Kirchengebäude
4. Oeffentliche Plätze
5. Wirthschaftsgebäude

t>. Rene Hochbauten.
Verschiedene Hochbauten (nach speziellem

Programm)

». Unterhalt der Straßen.
1. Wegmeisterbesoldungen
2. Material und Arbeiten

Kleine Korrektionen und Brückenbauten
3. Herstellungsarbeiten infolge Wasserschaden
4. Verschiedene Kosten
5. Erlös von Straszengras, Landabschnitten rc.

». Neue Straßen- nnd Vrückcnbautcn.

(Nach speziellem Programm)

<». Wasserbauten.
1. Schleusenmeister und Schwellenmeister
2. Wasserbauten

Außerordentliche Bauten.

Militäranstalten
Beitrag der Domänenkasse

Fr. Fr-

14,500
12,000

7,500
2,500

Fr. Fr-

14,500
12,000
7,500
2,500

— — 38,451 01 — 36,500 — 36,500

— 26,700
8,496
7,988 15

—
27,000

8,500
7,000

— 27,000
8,500
7,000

— !— 43,184 15 — 42,500 — 42,500

— 64,985
39,997
3,851
1,167

22,060

71
39
20
25
17

72

—

70,000
50,000

5,500
1,500

20,000

—

70,000
50,000
5,500
1,500

20,000
— — 132,061 — 147,000 — 147,000

— — 35,694 —
70,000 70,000

— — 35,694 — — 70,000 — 70,000

II>
>^ 38

284,110
308,496
44,463
52,751

3,449

05
61

70
98
72

2,000

2,000

290,000
300,000

80,000
^ 5,000

2,000

290,000
298,000

80,000
5,000

- — 690,284 68 4,000 675,000 — 671,000^

183,706 76 400,000 400,000
— ,— 183,706 76 — 400,000 — 400,000

— — 2,986
128,216

90
15

05

— 3,000
100,000

— 3,000
100,000

— — 131,203 — 103,000 — 103,000

288,188 57
240,179 20 — — — —

48,009 37 — — — — — —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes 1880. 26



21 — w 18

Rechn««

Einnahmen.

-g 1879.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

K-
Einnahmen.

h-

Ans gaben.

Re>

Einnahmen.

N-

Ans gaben.

Fr. -

48,009

R.

37

Fr.

38,4S1

43,184
132,061
35,694

690,284
183,706
131,203

R.

01

15
72

68
76
05

Laufende Verwaltung.

X. Bauwesen.

st. Verwaltungskosten der centralen Bauverwaltung

8. Bezirksbehörden
lZ. Unterhalt der Staatsgebäude
8. Neue Hochbauten

Unterhalt der Straßen
5. Neue Straßenbauten
K. Wasserbauten

Außerordentliche Bauten

XI. Eisenbahnwesen.

à. Verwaltungsrosten der Direktion.

1. Besoldungen
2. Büreaukosten
3. Miethzinse

». Aufsicht nnd Förderung des Eisenbahn¬
wesens.

1. Aufsichtskosten
2. Beitrag an den Gotthardbahnbau

Fr.

4,000

Fr.

36,500
42,500

147,000
70,000

675,000
400,000
103,000

Fr. Fr.

36,500
42,500

147,000
70,000

671,000
400,000
103,000

— — 1,206,576 — 4,000 1,474,000 — 1,470,000

'
2,400

643
100

75
2,500
1,000

300

2,500
1,000

300

— — 3,143 75 — 3,800 — 3,800

- — 1,065
140,460

30
49

— 4,000
200,000

— 4,000
200,000

— — 141,525 79 — 204,000 — 204,000

— —
3,143

141,525
75
79

st. Verwaltungskosten der Direktion....
8. Förderung und Aufsicht des Eisenbahnwesens

— 3,800

204,000

— 3,800

204,000

— — 144,669 54 — 207,800 — 207,800

— — 4,000
4,600
1,227

700
65

XII. Finanzwesen.

Verwaltungsrosten der Finanzdirektion.

1. Besoldung des Sekretärs
2. Besoldungen der Angestellten
3. Bureau- und Reisekosten
4. Miethzinse

« Kantonsbuchhalterei.

1. Besoldungen der Beamten
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Druckkosten und Buchbinderkosten
5. Miethzinse

4,000
4,600
4,000

700

— 4,000
4,600
4,000

700

— — 10,527 65 — 13,300 — 13,300

—
—

9,500
21,448

2,487
1,872
1,200

70
13
25

—

9,500
22,500

3,000
2,500
1,200

9,500
22,500

3,000
2,500
1,200

— — 36,508 08 — 38,700 — 38,700



^v° t» — 22

Stechnur
Einnahmen.

lg 187S.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

R°
Einnahmen.

h-

Ansgaiic».

Re

Einnahmen. inAusgaben.

Fr. R. Fr.

53,200
2,279
1,150

R.

05

Laufende Verwaltung.

XII. Finanzwesen.

v. Allgemeine Kasse« (Kantonsrasse und
Amtsschaffnereien).

1. Besoldungen der Kassiere
2. Büreaukosten
3. Miethzinse

v. Emoluments und Patentgebtihren.

Salzauswägerpatente

Fr. Fr.

54,600
2,500
1,700

Fr. Fr.

54,600
2,500
1,700

— — 56,629 05 — 58,800 — 58,800

78 90 100 100

78 90 — — 100 — 100 —

78 90

10,527
36,508
56,629

65
08
05

A. Verwaltungskosten der Finanzdirektion
8. Kantonsbuchhalterei
v. Allgemeine Kassen
0. Emolumente und Patentgebühren

XIII. Vermessungswesen und

Entsumpfnngen.

r. Verwaltnngskoste« der Direktion.

1. Besoldungen der Beamten (Sekretär und
Kantonsgeometer)

2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse -

S Vermeffungswesen.

1. Vermessungskosten
2. Kantonskarte

v. Entsumpfnngen.

1. Beitrag an die Juragewässerkorrektion:
a Für das Unternehmen
b. Für den Schwellenfonds

2. Beitrag an die Haslethalentsumpfung.
3. Beitrag an die Gürbekorrektion....

100

13,300
38,700
58,800

100

13,300
38,700
58,800

— —- 103,585 88 100 110,800 — 110,700

— — 7,800

11,818
2,545
2,000

70
95

— 7,800
12,000
2,500
2,000

— 7,800
12,000
2,500
2,000

—> — 24,164 65 — 24,300 — 24,300

— — 12,500
3,542

— — 12,500
5,000

— 12,500
5,000

— — 16,042 — — 17,500 — 17,500

—
—

200,000
30,000
50,000
22,552 64

200,000
30,000
50,000
50,000

—
200,000

30,000
50,000
50,000

— — 302,552 64 — 330,000 — 330,000

— — 24,164
16,042

302,552

65

64

/l. Verwaltungskosten der Direktion.
8. Vermessungswesen
8. Entsumpfungen - -

— 24,300
17,500

330,000
—

24,300
17,500

330,000

—> — 342,759 29 — 371,800 — 371,800



23 — L° 18

Nechnut

Einnahmen.

»g 1!î79.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

R-
Einnahkien.

h-

Ausgaben.

Re

Einnahmen.

in-
Ansgàn.

Fr. R. Fr.

5,000
12,668
3,028
1,900

R.

20

Laufende Verwaltung.

XIV. Forstwesen.

Berwaltungskoste« der centrale« Forst-
Verwaltung.

1. Besoldung des Kantonsforstmeisters
2. Besoldungen der Angestellten
3. Bureau- und Reisekosten
4. Miethzin'se

U Forstpolizei und Förderung des Forst¬
wesens.

1. Beiträge an Waldwirthschaftspläne und
Förderung des Forstwesens im Allgemeinen

2. Bannwartenkurse
3. Verbauung von Wildbächen und forstpolizei¬

liche Aufforstungen
4. Allgemeine Forstpolizei:

i a. Revierförster, Entschädigung
l b. Unterförster und LriZackiors t'orostiors,
s Entschädigung

e. Forstamtsgehülfen, Entschädigung

<1. Korstpolizeigevüftren.

1. Waldausreutungsgebühren
Frevelbußen

Fr. Fr.

5,000
12,660

1,500
1,900

Fr. Fr.

5,000
12,660

1,500
1,900

— — 22,596 20 — 21,060 — 21,060

—

—

4,276

1,840
7,152

18,593

16,776

7,948

03

20
12

84

—

5,000
2,000

8,000

19,500

17,000
7,000

—

5,000
2,000

8,000

19,500

17,000
7,000

— — 56,586 19 — 58,500 — 58,500

3,961
4,832

50
07.

— — 4,000 — - 4,000 —

8,793 57 — — 4,000 — 4,000 —

8,793 57

22,596

56,586

20

19

st. Verwaltungskosten der centrale» Forst- und
Domainenverwaltung

L. Forstpolizei und Förderung des Forstwesens
v. Forstpolizeigebühren

XV. Staatswaldungen.

Hauptnutznngen.

1. Brennholz und Bauholz aus
Staatswaldungen (inel. Steigerungsvorbehälte)

2. Ertrag der Rechtsamen

?t Nebennntzungen.

1. Lohrinde
2. Stocklosungen
3. Grubenlosungen, Torf.......4. Weid- und Lehenzinse

4,000

21,060
58,500

4,000

21,060
58,500

— — 70,388 82 4,000 79,560 — 75,560

748,265

400

93

30
700,000

400
700,000

400
748,666 23 — 700,400 — 700,400 —

2,471
1,494

20,240

75
10
63

—

500
2,000
1,500

20,000
17,000

500
2,000

20,000
15,500

24,206 48 — 24,000 17,000 7,000



1» — 24

Rechnung l 879.
Einnahmen. Ausgaben.

i!

Poranschlag für das Jahr 1881. R-
Einnahmen.

h-

Ansgabeu.

Re

Einnahmen.

IN -

Anogaben.

Fr- R.! Fr-

28,000
4,999

12,017

R.

64
70

Laufende Verwaltung.

XV. Staatswaldungen.

tl. Verwaltungskosten.
1. Besoldungen der Kreisoberförster
2. Büreaukosten derselben
3. Reisekosten derselben

». Wirthschaftskosten.

1. Waldkulturen
2. Weganlagen
3. Hutlöhne sBannwartenlöhne)
4. Rüstlöhne und Stocklöhne
5. Marchungen, Vermessungen
6. Steigerungs- und Verkaufskosten
7. Sconti für Baarzahlungen
8. Verspätungszinse
9. Rechtskosten

». Beschwerde«.

1. Lieferungen an Berechtigte und Arme
2. Staatssteuern
3. Gemeindesteuern.

Fr- Fr-

28,000
6,000

11,000

Fr- Fr-

28,000
6,000

11,000

— — 45,017 34 — 45,000 — 45,000

7,561 65

15,823
28,065
44,211

143,882
2,974
9,107
1,655

25
21
50
01
85
65
84

10,000

8,000

28,000
28,000
45,000

130,000
3,000
9,000
1,000

1,500
8,000

18,000
28,000
45,000

130,000
3,000
9,000
1,000

1,500

— — 238,158 66 18,000 245,500 — 227,500

—
—

20,905
30,214
43,158

88
54
93

—
18,000
30,000
43,000

—
18,000
30,000
43,000

— — 94,279 35 — 91,000 — 91,000

748,666
24,206

23
48

45,017
238,158
94,279

34
66
35

ü. Hauptnutzungen
ö. Nebennutzungen
v. Verwaltungskosten
0. Wirthschaftskosten
L. Beschwerden

XVI. Domänen.

^ Hauptnutzungen.

1. Pachtzinse von Civildomänen
2. Pachtzinse von Pfrunddomänen....
3. Pachtzinse von Kirchengebäuden
4. Pachtzinse von Amtsgebäuden
5. Pachtzinse von Militärgebäuden

». Nebennutzungen.

1. Erlös von Produkten
2. Verschiedene Einnahmen

700,400
7,000

18,000
45,000

245,500
91,000

700,400
7,000

45,000
227,500

91,000

385,417 36 — ^— 725,400! 381,500 343.900 —

123 328
54,483
52,350

413,950
128,450

03
81

120,000
40,000
52,400

429,700
122,700

— 120,000
40,000
52,400

429,700
122,700

—

772,561 84 — 764,800 — 764.800 —

2,678 >73 — 2,000
100

— 2,000
100

--

2,678 j?3 2,100 — 2,100 —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes 1880.



25 — 1«

Rechn»»

Einnahmen.

»g t«79.
Ausgaben.

Voranschlag für das Jahr 1881.
Einnahme».

h-

Anzglliien.

zir
Einnahmen.

i n-

Ansgàiî.

Fr.

.3,238
74

R.

70
25

Fr.

5,195
824
827

4,410
55,167

R.

74
02
55
16
21

Laufende Verwaltung.

XVI. Domänen.

v. Wirthschaftsrosten.

1. Kulturarbeiten und Verbesserungen.
2. Marchungen, Vermessungen
3. Aufsichtskosten
4. Kaufs- und Verpachtungskosten....
5. Brandversicherungskosten
6. Steigerungsvorbehälte
7. Verspätungszinse

v. Beschwerden.

1. Staatssteuern
2. Gemeindesteuern

kl. Verwaltnng.

1. Besoldung des Sekretärs
2. Besoldungen der Angestellten
3. Bureau- und Reisekosten
4. Miethzinse

ü. Hanptnutzungen
S Nebennutzungen
lZ. Wirthschaftskostcn
lZ. Beschwerden
L. Verwaltung

(Domänen-Liquidation)

XVII. Eiseàhllkapitaì.

^ Staatsbah«.

1. Ertrag der Staatsbahn (Bern-Luzern-Bahn)

Fr.

3,000
100

Fr.

10,000
1,200
1,000
8,000

55,000

Fr-

.3,000
100

Fr-

10,000
1,200
1,000
8,000

55,000

— — 63,111 73 3,100 75,200 — 72,100

— — 10,491
10,720

97
97

94

— 11,000
11,000

— 11,000
11,000

— — 21,212 — 22,000 — 22,000

— — 3,500
7,780

500

—
— 3,500

7,340
1,500

500

—
3,500
7,340^
1,500

500

— — 11,780 — — 12,840 — 12.840,

772,561
2,678

107,627

84
73

56

63,111
21,212
11,780

7.3

94

764,800
2,100
3,100 75,200

22,000
12,840

764,800
2,100

72,100
22,000
12,840

j 786,763 46 - — 770,000 110,040 659,960 —

52,895 35 70,000 70,000
52,895 35 — — 70,000 — 70,000 —

î



A- 18 — 26

Rechnung 1879.

Einnahmen. ^ Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

Einnahmen.

h-
Ausgaben.

!!e
Einnahmen.

iu-
Ansgaben.

Fr. R. Fr- R.

Laufende Verwaltung,

xvil. Eisenbahnkapital.

Fr- Fr- Fr- Fr-

100
— —

». Eisenbahn-Werthschriftcn.

1. Iurabahn-Aktien
2. Centralbahn-Aktien
3. Iurabahn-Obligationen

190,000
300
300

190,000
300
300

—

100- — — 190,600 — 190,600 —

52,895
100

35 — — /ì. Staatsbahn
k. Eisenbahn-Werthschriften

70,000
190,600

— 70,000
190,600

—

52,995 35 — — 260,600 260,600 —

xviii. Eisenbahnanleihen.

—
40,000

120,000

^ Amortisation«
1. Anleihen von 1861, Fr. 4,000,000, 4 °/°
2. Anleihen von 1877, Fr. 10,000,000, 4'/- "/»
3. Anleihen von 1880, Fr. 25,100,000, 4 °/o
4. Anleihenskosten von 1880, Fr. 1,129,500

—
40,000

157,500

—
40,000

157,500
— — 100,000 — — 197,500 — 197,500

1,735,307 40

». Verzinsung.

/I. Anleihen von 1861, Fr. 3,680,000 zu 4 °/»
2. Anleihen von 1877, Fr. 10,000,000 zu

4'/-°/°
3. Anleihen von 1880, Fr. 25,100,000, 12Mt.

l und Fr. 800,000, 8 Mt. à 4 °/°

— 147,200

450,000

1,028,000

—

147,200

450,000

1,028,000
— — 1,735,307 >40 — 1,625,200 —. 1,625,200

—
— 7,059

3,103
50
41

v. Anleihenskosten.

1. Provisionen und Transportkosten
2. Verschiedene Kosten (Druckkosten,

Publikationskosten u. s. w.)

— 8,500

3,500

— 8,500

3,500
î — — 10,102 91 — 12,000 — 12,000

— 160,000
1,735,307

10,162
40
91

â Amortisation
8. Verzinsung
8. Anleihenskosten

— 197,500
1,625,200

12,000

197,500
1,625,200

12,000

— — 1,905,470 31 — 1,834,700 — 1,834,700



27 — à"° l!î

Ncchnul
Einnahmen.

tg il!79.
Ausgaben.

Pormlslhltîg für das Jahr 188!.
SiiimilMil.î Ausgaben.

Ue

Einnahmen.

i iw î

Ausgabe».

Fr,

2,343,954
49,353
21,519

N.

91

75

96

Fr,

1,221,399
128,958

991

38,084

48,375
218,204

R,

60
29
40

73

68

Laufende Verwaltung.

XIX. Hypothekarkasse.

^ Hypothekarkasse.

1. Zinse von Darlehn
2. Zinse von zeitweiligen Geldanlagen
3. Verwaltungsprovisionen
4. Zinse der Depots auf Kassascheine.
5. Zinse der Depots in Conto-Corrent
6. Zinse der Depots der Landesfremden und

Auswanderungsagenten zu 3 °/o
7. Zinse für zeitweilige Geldaufnahmen
8. Verluste und Abschreibungen
9. Staatssteuern für Depots

10. Zinse der Spareinlagen

». Domäucnkassc.

1. Zinse von Guthaben
2. Zinse für Kauffchulden

v. Verwaltungsrosten.

1. Taggelder der Verwaltungsbehörden
2. Besoldungen der Beamten
3. Besoldungen der Angestellten
4. Miethzinse
5. Büreaukosten '
6. Rechts- und Betreibungskosten

v. Anleihen.

1. Zins, Fr. 5,400,000, 4 "/«
2. Amortisation der Anleihenskosten von 1880

Fr-

2 619,000
44,000
21,000

Fr-

1,000
1,410,600

131,800

1,200

15,000
62,400

280,000

Fr-

2,619,000
44,000
20,000

782.000

Fr-

1,410,600
131,800

1,200

15,000
62,400

280,000
758,813 — 2,684,000 1,902,000

47,527 11

47,527 11
50,000

40,000
50,000

40,000
— — — 50.000 40,000 10,000 —

— 4,563
16,300
39,745
4,342
6,102

801

80
75
35
70

800
3,000
2,200

4,600
25,000
36,000

5,200
13,200

3,000

—

4,600
25,000
36,000

4,400
10,200

800
— — 71,855 60 6,000 87,000 — 81,000

— — 243,000 — 216,000
43,000

— 216,000
43,000

— — 243,000 — 259,000 — 259,000

758,813 96

2,739 43

71,855
243,000

60

à. Hypothekarkasse
ö. Domäncnkasse
l). Verwaltnngskosteu
v. Anleihen

(Zinsrodel)

XX. Kantonalbank.

^ Zinse.

1. Kapitalfonds, Fr. 10,000,000 à 5 °/«
2. Anleihen. Fr. 6,500,000 à 4 °/°
3. Amortisation der Anleihenskosten von 1880

2,684,000
50,000

6,000

1,902,000
40,000
87,000

259,000

782,000
10,000

81,000
259,000

446,697 79 — — 2,740,000 2,288,000 452,000 —-

l 400,090 —
202,500

500,000
260,000

52,500

500,000
260,000

52,500
197.500 — — 500,000 312,500 187,500



18 — 28

Rechnung 1879.

Einnahmen. Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

R-,

Einnahme».

h-

Ansaabc».

Rein-
Einnahmen. Ausgaben.

Fr-

2,280,674

R.

08

Fr.

1,947,022
216,086

13,565

R.

79
29

Laufende Verwaltung,

xx. Kantonalbank.

». Gewinn.
1. Rohertrag.

Zinse, Provisionen, Kursgewinn
2. Kosten.

Zinse, Provisionen w
Verwaltungskosten
Gewinnantheil der Bankbeamten
Banknotensteuer

Fr.

2,120,000

Fr-

1,622,000
215,000

16,240
80,000

Fr-

2,120,000

Fr-

1,622,000
215,000

16,240
80,000

104,000 — — — 2,120,000 1,933,240 186,760 —

197,500
104,000

— — — A- Zinse
k. Gewinn

xxi. Staatskasse.

Zinse von Guthaben.

1. Zinse von Geldanlagen
2. Zinse von Vorschüssen:

a, SpezialVerwaltungen
b. Oeffentliche Unternehmen

3. Zinse von verschiedenen Guthaben

». Zinse für Schulde«.
1. Zinse für Depot:

a. Spezialverwaltunqen
b. Gerichtliche Geldhinterlagen
o. Administrative Geldhinterlagen
à. Spezialfonds, Ct.-Ct
a. Verschiedene Depot
k. Ohmgeldersahfonds

2. Zinse für Geldaufnahmen:
a. Anleihen von 1868 Fr. 500,000, 4^/2 V«
b. Anleihen von 1880, Fr. 12,000,000, 4°/o

v. Anleihcnskoste« von t»LV.

1. Amortisation

500,000
2,120,000

312,500
1,933,240

187,500
186,760

—

301,500 — — — 2,620,000 2,245,740 374,260 —

41,231

106,423
301,636

79

97

88
18
99

— — 45,000

60,000
120,000

— 45,000

60,000
120,000

—

449,372 02 — 225.000 — 225,000 —

—

55
14,071

785
215

28,571
36,078

202,500
408,674

70
87
38
85
59
75

35

49

—

14,000
700
300

27,500

22,500
480,000

—

14,000
700
300

27,500

22,500
480,000

— — 690,953 — 545,000 — 545,000

120,000 120,000

— — — — — 120,000 — 120,000

449.372 02
690,953 49

A. Zinse von Guthaben
L. Zinse für Schulden
lZ. Anleihenskosten

225,000
545,000
120,000

225,000
545,000
120,000

— — 241,581 47 225,000 665,000 — 440,000

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes 1880.
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N echnui
Einnahmen.

,g 1879.

Ausgaben.
Poranschlag für das Jahr 1881.

sio

Einnahme».

h-

Ansgàn.

sie

Einnahmen.

in -

Ausgaben.

Fr.

24,613

R.

81

Fr. R.

Laufende Verwaltung.

XXII. Bußen und Konfiskationen.

à. Bußen.

/1. Gesprochene Bußen 1

1 2. Umgewandelte Bußen I

3. Verjährte Bußen l
l 4. Antheile der Verleider, Armen, u. s. w.

'

ît. Bezngskoste«.
1. Bezugsgebühren und Druckkosten

Fr.

26,000

Fr. Fr-

26,000

Fr.

24,613 81 — — 26,0001 — 26,000 —

944 45 — 1,000 1,000

— — 944 45 1,000 — 1,000

24,613 81
944 45

A. Bußen
8. Bczugskostcu

XXIII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

Jagd.
1. Zagdpntentgebühren
2. Aufsichts- und Bezugskosten
3. Antheil der Gemeinden

U. Fischerei.
1. Frschezenzmse
2. Aufsichts- und Bezugskosten

v. Bergban.
1. Besoldung des Minen-Inspektors
2. Büreaukosten desselben
3. Eisenerzgebühren
4. Steinbruchkonzessionsgebühren

26,000
1,000

26,000
1,000

23,669 36 — — 26,000 1,000 25,000 —

27,951 40
3,981 60

30,000
6,000
6,000

30,000
6,000
6,000

23,969 80 — — 30,000 12,000 18,000 —

4,137 96-

193 80
3,700

500
3,700

500
3,944 16 — — 3,700 500 3,200 —

I
4<s

01

3,500
150 75

5,000
5,000

3,500
200

1,500
5,000
3,500

3,50 0
20 0

3,220 75 — !— 10,000 5,200 4,800 -
23,969

3,944
3,220

80
16
75

—
—

Jagd
8. Fischern
8. Bergbau

30,000
3,700

10,000

12,000
500

5,200

18,000
3,200
4,800

—

31,134 71! — — 43,700 17,700 26,000 —



x° 18 — 30

Rechnur
Einirahmen.

tg 187S.

Ausgaben.
Normlschìag für das Jahr 1881.

R°
Einnahmen.

h-

Ansgaben.

Re

Einnahme».

in-
Ausgaben.

Fr.

1,670,074
20,308
90,597

R,

30

81

Fr.

87,404
456,267

15,189

R.

96
85
75

Laufende Verwaltung.

XXIV. Salzhandlung.

Salzverkauf.
1. Salzvorräthe auf 1. Jänner
2. Ankauf von Kochsalz
3. Ankauf von Düngsalz
-I. Verkauf von Kochsalz
5. Verkauf von Düngsalz
6. Salzvorräthe auf 31. Dezember.

It. Betriebskosten.
1. Zins des Betriebskapitals
2. Eingangszoll
3. Transportkosten
4. Auswägerlöhne
5. Magazinlohne
6. Vergütungen für Baarzahlung
7. Verschiedene Betriebskosten
8. Verschiedene Einnahmen
9. Zinsvergütung, Kursgewinn

<1. Verwaltnngskosten.
1. Besoldungen der Beamten
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse

ü. Salzverkauf
k Betriebskosten
L. Verwaltungskostcn

xxv. Stempelgebühr und Banknoten-
Steuer.

â. StempelgrbÄhren.

1. Stempelpapier
2. Stempelmarken
3. Spielkarten-Stempel
4. Stempelbußen

It. Banknotenfteuer.
1. Kantonalbank
2. Eidgenössische Bank

Fr.

1,666,550
20,000

Fr.

446,300
15,000

Fr.

1,666,550
20,000

Fr-

446,300
15,000

1,22S,N7 55 — — 1,686,550 461,300 1,225,250 —

717
4,668

10
89

16,000
3,905

75,176
91,343

2,200
11,864
2,944

86
50
48

92
79

3,000

16,000

75,000
91,500

2,200
11,800
2,000

3,000

16,000

75,000
91,500

2,200
11,800

2,000

— — 198,049 56 3,000 198,500 — 195,500

—

— 15,600
2,280
1,119
9,450

77
3,050

15,600
3,200
1,000

13,000

— 15,600
3,200
1,000
9,950

— — 28,449 77 3,050 32,800 — 29,750

1,222,117 55

22

198,049
28,449

56
77

1,686,550
3,000
3,050

461,300
198,500
32,800

1,225,250
195,500
29,750

995,618 — — 1,692,600 692,600 1,000,000 —

196,446
56,750
14,893

756

60
78
85
90

194,000
433,300

20,000

—- 194,000
433,300

20,000

—

268,848 13 - 647,300 — 647,300 —

— — — — 80,000
36,000

— 80,000
36,000

—

— — — — 116,000 — 116,000 —

5



31 — t«

Rechnung 1879.

Einnahmen. Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

R-
CiunalMil.

h-

Ausgàu.

Zie

EliliialMn.
lil-
Aîisgàii.

Fr- R. Fr-

12,654
85

2,884

R.

14
05
85

Laufende Verwaltung.

XXV. Stempetgebiihr und Banknoten-
Steuer.

O. Betriebskosten.
1. Rohmaterial (Papier, Marken u. s. w.)
2. Unterhalt der Geräthe
3. Provisionen der Stempelverkäufer

V. Verwaltungskosten.

1. Besoldung des Adjunkten der Stempelverwaltung

2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Büreaumiethe

Fr- Fr-

15,000
2,600

34,000

Fr- Fr.

15,000
2,600

34,000
— — 15,624 04 — 51,600 — 51,600

— — 3,500

3,850
2,215

750
20

—
3,500
4,500
3,000

700

— 3,500
4,500
3,000

700
— — 10,315 20 — 11,700 — 11,700

268,848 13

15,624
10,315

04
20

st. Stempelgebiihren
8. Banknotensteuer
8. Betriebskosten
v. Verwaltungskosten

XXVI. Gebühren der Amts- und Gerichts¬

schreibereien und Cinregistrirungs-
Gebühren.

Fixe Gebühre« der Amts- und Gerichts¬
schreiber.

1. Fixe Gebühren der Amtsschreiber
2. Fixe Gebühren der Gerichtsschreiber
3. Kosten der Gebührenmarken '.
4. Verschiedene Bezugskosten

U Prozentgebnhren der Amts- und Gerichts¬
schreiber.

1. Prozentgebühren der Amtsschreiber.
2. Prozentgebühren der Gerichtsschreiber
3. Bezngskosten

<1. Einregistrirnngsgebühren.
1. Einregistrirungsgebühren
2. Antheil der Gemeinden
3. Bezugskosten:

l a. Besoldung des Einregistr.-Direktors
< b. Besoldungen der Einnehmer
j e. Büreau- und Druckkosten

647,300
116,000

51,600
11,700

647,300
116,000

51,600
11,700

242,908 89 — 763,300 63,300 700,000! —

90,858
158,815

50

296
61 45

105,000
150,000

400
100

105,000
150,000

400
100

249,316 05 — — 255,000 500 254,500 —

450,043
88,440

07
77

396 50

420,000
100,000

500

420,000
100,000

500
538,087 34 — — 520,000 500 519,500 —

83,226 14

65,286

10,209

61

80

110,000 26,000
65,000

1,000
7,300
1,700

84,000
65,000

1,000
7,300
1,700

7,729 73 — — 110,000 101,000 9,000
«



18 — 32

Nechnun
Ein nahmen.

g 1879.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

Ro

Einnahmen.

h-
Ansgabc«.

Rei
Einnahmen.

n -

Ausgaben.

Fr- R.

l

249,316 !05

538,087 34

7,729 ^73

Fr. R.

Laufende Verwaltung.

XXVI. Gebühren der Amts- und Gerichts¬

schreibereien und Cinregistrirungs-
Gebühren.

A. Fixe Gebühren der Amts- und Gerichts¬
schreiber

S. Prozentgebühren der Amts- und Gerichts¬
schreiber

8. Einregistrirungsgebühren

Fr.

255,000

520,000
110,000

Fr.

500

500
101,000

Fr- '

254,500

519,500
9,000

Fr.

795,133 12 — — 885,000 102,000 783,000 —

l

287,069
41

7,776

58
40

39

4,771 97

XXVII Erbschafts- und Schenkungs-

Abgaben.

V. Ertrag der Erbschasts- und Schenkuugs-
Abgabe«.

1. Ordentliche Abgaben
2. Nachbezüge
3. Antheil der Gemeinden 10 °/o
4. Bußen

». Bezugskosten.

1. Bezugsprovisionen
2. Verschiedene Bezugskosten

340,000

4,000

5,000

33,500

335,000

4,000
33,500

290,115 40 — 344,000 38,500 305,500 —

— — 5,904
3,200

12
11

5,000
500

— 5,000
500

-- — 9,104 23 5,500 — 5,500!

290,115 40
9,104 23

ü. Erbschafts- und Schenkungs-Abgaben
8. Bezugskosten

344,000 38,500
5,500

305,500
5,500

281,011 17 — — 344,000 44,000 300,000 —

777,323 80

1,374 50

xxviil Mirthschaftspatentgebühren und

Branntwein - Tabrikations - und

Verkaufs-Gebiihren.

Wirthschaftspatentgebühreu.
1. Patentgebühren
2. Patentübertragungen
3. Bezugskosten
4. Antheil der Gemeinden, 10 "/»
5. Ausmittlung d. Konzessionsentschädigungen

». Verkaufsgebühre«.
1. Patentgebühren
2. llntersuchungskosten
3. Bezugskosten
4. Antheil der Gemeinden, 50 °/o

1,000,000
1,000

1,000
100,000

10,000

1,000,000
1,000

1,000
100,000

10,000

775,449 30 1,001,000 111,000 890,000 —

30,480 65 30,000
15,000

500
7,200

30,000
15,000

500
7,200

30,480 !6Z — 30,000 22,700 7,300 —
I

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes 1880.



33 — X° 18

Rechn«»

Einnahmen.

»g 1879.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

r.o

Einnahmen.

h-

Ausgabcn.

Re

Einnahmen.

in -

Ausgabe».

Fr.

55.468
4.478

R.

4V

Fr.

11,069

R.

40

Laufende Verwaltung.

xxvill. Wirthschastspatentgebühren und

Branntwein - Jabrikations - und

Verkaufs-Getmhren.

O. Fabrikations-Gebühren.
1. Fabrikationsgebühren
2. Emoluments und Formulare
3. Jnspektions- und Bezugskosten

Wirthschastspatentgebühren
3. Verkaufsgebühren
3. Fabrikationsgebühren

XXIX. Ohmgeld.

^ Ertrag von fremden Getränken.

1. Von Wein
2. Von Spiritussen und Liqueur
3. Von Bier

It Ertrag von schweizerischen Getränken.

1. Von Wein
2. Von Spiritussen uud Liqueur
3. Von Bier

<7. Verschiedene Einnahmen.

(Ohmgeldbußen uud Konfiskationen)
1. Verschiedene Einnahmen (Lastwaage in

Bern u. s. w.)

!>. Betriebskosten.

1. Besoldungen der Ohmgeldeinnehmer
2. Auslagen derselben
3. Bezugsvergütung an die Eidgenossenschaft
4. Bezugsvergütung an Landjäger und Eisen-

bahnanqestellte
5. Miethzinse
6. Geräthe und verschiedene Betriebskosten

Fr.

50,000
5,000

Fr.

10,000

Fr.

50,000
5,000

Fr-

10,000

48,877 — — — 55,000 10,000 45,000 —

775.449
30.480
48.877

30
65

— 1,001,000
30,000
55,000

111,000
22,700
10,000

890,000
7,300

45,000

—

854,806 95 — — 1,086,000 143,700 942,300 —

715,279
484,658

11,276

45
31

98

860,000
350,000

10,000

40,000
15,000
2,000

820,000
335,000

8,000
1,211,214 74! - — 1,220,000! 57,000 1,163,000 —

220,134
40,248
12,676

22
23
20

— — 255,000
30,000
20,000

12,000
1,500

500

243,000
28,500
19,500

—

273,058 65 — — 305,000 14,000 291,000 —

4,354
4,902

88
60

—
—

5,000

—

5,000

—

9,257 48 — — 5,000 — 5,000 —

—

52,717
209

9,736
885

735
3,820

88
20
91

40
2,000

H

55,000
500

10,000

1,000
2,500
5,000

—

55,000
500

10,000

1,000
500

5,000
— — 68,104 39 2,000 74,000 — 72,000

I



18 — 34

Rechnung 1878.

Einnahmen, i Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

Einnahmen.

h-

Ansgaben.

Re

Einnahmen.

in -

Ausgaben.

Fr. R.

-

Fr.

7,400
4,740
2,987

600

N.

32

Laufende Verwaltung.

XXIX. Ohmgeld.

». Verwaltungsrosten.
«1. Besoldungen der Centralbeamten

2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukvsten
4. Miethzinse

Fr. Fr.

7,500
5,800
3,000

700

Fr. Fr.

7,500
5,800
3,000

700

— — 15,727 32 — 17,000 — 17,000

1,211,214
273,058

9,257

74
65
48

68,104
15,727

39
32

k. Ertrag von fremden Getränken
V. Ertrag von schweizerischen Getränken
v. Verschiedene Einnahmen
0. Betriebskosten

Verwaltungskosten

1,220,000
305,000

5,000
2,000

57,000
14,000

74,000
17,000

1,163,000
291,000

5,000
72,000
17,000

1,409,KW 16 — — 1,532,000 162,000 1.370,000 —

328,9kl!
17,184

7,829

70
90

50

39,351
153,400

27,895

33
14

05

XXX Militärsteuer.

^ Militärstencr.

u. Taxationen von 1831 für 1875 und später
1. Bczugssumme der Haupttaxation
2. Bezugssumme der Nachtaxationen
3. Bezugsausfälle
4. Autheil der Eidgenossenschaft

b. Taxationen von 1881 für 1874 und früher
1. Bezugssumme der Haupttaxation
2. Bezugssumme der Nachtaxationen
3. Bezugsausfälle

330,000
20,000

30,000

160,000

300,000
20,000

160,000

133,334 58, — —
». Taxations- nnd Bezngskosten.

1. Centralkommission, Taxationskosten
2. Bezugskosten, Druckkosten, Rechtskosten

350,000 190,000 160,000 —

— 12,866
9,555

52
32

— j 12,000
— ^ 8,000

— 12,000
8,000

— — 22,421 84 - 20,000 — 20,000

133,334 58
22,421 84

à. Militärsteuer
k. Taxations- nnd Bezngskosten....

350,000 190,000
20,000

160,000
20,000

110,912 74! — —

XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton.

á Grundsteuer.

1. Grundsteuer von Fr. 595,000,000 zu 2°/„o
2. Nachbezüge
3. Steuerbußen

350,000 210,000 140,000

1,208,211
9,734

12,451

40
81
88

1,190,000
5,000

10,000

1,190,000
5,000

10,000

1,230,398 09 — — 1,205,000 — 1,205,000 —



35 — U 1»

Rechnung 187».
Einnahmen. 1 Ausgaben.

Voranschlag für das Jahr 1881.
Re

Einnahmen.

h-

Ansgàn.

Re

Einnahmen.

i II -

Ailggalicn.

Fr.

729,577
21,824
15,714

R.

36
77
99

Fr. R.

Laufende Verwaltung.

XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton.

Ik Kapitalsteuer.
1. Kapitalsteuer von Fr. 380,000,000 zu 2 °/oo
2. Nachbezüqe
3. Steuerbußen

v. Einkommeussteuer I. Klasse.

1. Einkommenssteuer von Fr. 17,000,000 zu
3°/o

2. Nachbezüge
3. Steuerbußen

v Einkommeussteuer II. Klaffe.
1. Einkommenssteuer von Fr. 350,000 zu

4 °/°
2. Nachbezüge
3. Steuerbußen

ZK. Einkommeussteuer III. Klasse.

1. Einkommeussteuer von Fr. 6,000,000, 5 °/°
2. Nachbezüge
3. Steuerbußen

r. Taxations-sund Bezugskoste«.

1. Bezugsprovisionen für Grund- und Kapitalsteuern,

2 °/o
2. Entschädigungen an die Gemeinden
3. Bezirkskommissionen und Vertreter des

Fiskus
4. Bezugsprovisionen für Einkommenssteuern,

3°/°
5. Bezugsprovisionen für Nachbezüge und

Steuerbußen, 10 °/o
6. Verschiedene Bezugskosten
7. Drucksachen
8. Revisionskosten

<». Verwaltungskosteu.
1. Besoldungen der Beamten
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreau- und Reisekosten
4. Miethzinse
5. Centralkommission

Fr-

760,000
10,000
15,000

Fr. Fr-

760,000
10,000
15,000

Fr-

767,11? 12 — — 785,000 - 785,000 —

479,827

3,250

52

20

—
510,000

1,000
500

— 510,000
1,000

500
483,077 72 — — 511,5001 " 511,500 —

14,836

— —
14,000 — 14,000 —

14,836 — —' — 14,000 — 14,0001 —

303,698
3,868
2,361

— —
—

300,000
5,000
2,500

— 300,000
5,000
2,500

309,927 — — — 307,500 — 307,500 —

—

39,996

3,640
4,198

22,048

6,393

1,388
4,197

81

80

84

77

35
10

—
39,100

3,600

5,500

24,700

4,900
1,000
6,500

300

39,100
3,600

5,500

24,700

4,900
1,000
6,500

300
— — 81,863 j67 — 85,600 — 85,600

—

—

8,500
18,699
2,879
1,500
2,664

90
15

30

—

8,500
19,000
3,500
1,500
4,000

— 8,500
19,000
3,500
1,500
4,000

— - 34,243 35 — 36,500 36,500
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Rechnn»

Einnahmen.

»g 1879.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

R°
Einnahmen.

h-

Ansgaben.

Re

Einnahme».

in-
Ausgaben.

Fr.

1,230,398
767,117
483,077

14,836
309,927

R.

09
12
72

Fr.

81,863
34,243

R.

67
35

Laufende Verwaltung.

XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton.

A. Grundsteuer
k. Kapitalsteuer
8. Einkommenssteuer I. Klasse
ll. Einkommenssteuer II. Klasse

Einkommenssteuer III. Klasse
r. Taxations- und Bezugskosten.
6. Verwaltnngskosten

XXXII. Direkte Steuern im Jura.

Grundsteuer.

1. Grundsteuer von Fr. 283,000,000 zu
l Vi°

U Einkommenssteuer l. Klaffe.

1. Einkommenssteuer von Fr. 8,500,000 zu
2,55 °/°

2. Nachbezüge
3. Steuerbußen

O. Einkommenssteuer N. Klasse.

1. Einkommenssteuer von Fr. 60,000 zu 3,40 "/»
2. Nachbezüge
3. Steuerbußen

». Einkommenssteuer IN. Klasse.

1. Einkommenssteuer von Fr. 492,000 zu 4,25°/«
2. Nachbezüqe
3. Steuerbußen

D. Taxations- und Bezngskosten.

1. Bezugsprovision für die Grundsteuer, 3 °/o
2. Bezugsprovisionen für Einkommenssteuer,

3 "/o
3. Bezirkskommissionen und Vertreter des

Fiskus
4. Verschiedene Bezugskosten

Fr.

1,205,000
785,000
511,500

14,000
307,500

Fr.

85,600
36,500

Fr.

1,205,000
785,000
511,500

14,000
307,500

Fr.

85,600
36,500

2,689,248 91 — — 2,823,000 122,100 2,700,900! -

479,111 44

44
481,000 481,000

479,111 — — 481,000 — 481,000 —

159,436

1 173
5

86

11

10

— —
216,750

1,000
100

— 216,750
1,000

100

—

169,615 07 — — 217,850 — 217,850 —

2,097 80
— —

2,040
—

2,040 —

2,097 W — — 2,040 — 2,040 —

20,688
72

50
25

—
—

20,910
100
100

— 20,910
100
100

—

20,760 75 — 21,110 — 21,110 —

—
— 14,373

6,389

1,717

2,105

32
23

50

55

— 14,400

7,190

2,000
1,500

— 14,400

7,190

2,000
1,500

— 24,585 60 — 25,090 — 25,090

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes 188». 2S



37 — w- 18

Rechnn,

Einnahmen,

tg 1879.

Ausgaben.
Voranschlag für das Jahr 1881.

Eiilmhmcu.

h-

Ausgabeii.

Ae

CimmlMii.

in-
Aiwgà».

Fr- R. Fr-

12,100
2,017
1,576

900
779

1,887

R,

50
85

15

68

Laufende Verwaltung.

XXXII Direkte Steuern im Jura.

l'. Vcrwaltuugskosteu für Grundsteuer und
Kataster.

1. Besoldungen der Beamten
2. Besoldungen der Angestellten
3. Bureau- und Reisekosten
4. Miethzinse
5. Vermessungsarbeiten
6. Bezugsprovision der Katastervorschüsse.

(Revisionskosten)

Fr. Fr.

12,200
2,000
1,600

900
600

17,300

Fr. Fr-

12,200
2,000
1,600

900
600

— — 19,261 18 — — 17,300

479,111
160,615

2,097
20,760

44
07
80
75

24,585
19,261

60
18

ü. Grundsteuer
ö. Einkommenssteuer l, Klasse
l). Einkommenssteuer II. Klasse
II. Einkommenssteuer III. Klasse

Taxations- und Bezugskostcn
r. Verwaltungskosten für Grundsteuer und

Kataster

XXXIII. Unvorhergesehenes.

I. Verschiedene Einnahmen (erblose Verlassen-
schaften u. s. w.)

XXXIV. Bundessitzleistungen.

1. Beitrag an die Stadt Bern

481,000
217,850

2,040
21,110

25,090

17,300

481,000
217,850

2,040
21,110

25,090

17,300

618,738 28 — — 722.000 42,390 679,610 —

48 07

48 07 — — — — — —

50,000 50,000 50,000

— — 50,000 — — 50,000 — 50,000
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AWndniingsailtrWk der SilmiMichschlistskomiilislìon

zum

Boranschlag pro 1881.

Anträge
d es " der

Legiwmggraths. Staatswirthschastskommission.

Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen. Ausgaben.

Fr. Fr. Fr. Fr.

II. L, 4. Entschädigungen der Mitglieder w. — 45,000 — 43,000
III. I).. 9. Musterungs- und Jnspektionskosten — 2,000 — 1,500

III. I'. 2. e. Verpflegung — 65,600 — 62,500
III. H. 2. a. Gebühren in Marktpolizeisachen 40,000 — 45,000 —
VI. bi. 3. Leibgedinge — 38,000 — 36,000

VIII". L. 2. u. Verwaltung — ' 3,400 — 3,000

„ „ c. Verpflegung — 22,200 — 21,600
VIIU. V. 2. Unterstützung auswärtiger Notharmer. — 80,000 — 78,000

IX. v. Lundwirthschaft — 31,100 — 31,000

„ L. 1. <l. Kostgelder 24,200 — 27,000 —

„ 4. 3. Miethzinse — 1,150 — 2,400

„ „ 7. Waarenverkauf 32,900 — 31,700
X. ö. 3. Büreau- und Reisekosten — 8,000 — 7,000

XIV. L. 4. e. Forstamtgehülfen, Entschädigung — 8,000 — 7,000
XV. V. 1. Brennholz und Bauholz 680,000 — 700,000 —

XXV. V. 2. Stempelmarken 400,000 — 500,000 —

„ L. 2. Eidgenössische Bank 50,000 — 36,000 —
XXXV. Amortisation der Defizits — — — 100,000

1,227,100 304,450 1,339,700 393,000

Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben nach den Anträgen
der Staatswirthschaftskommission 112,600 88,550 — —

- 1,339,700 393,000 1,339,700 393,000

Von der Erhöhung der Einnahmen, betragend 112,600
die Erhöhung der Ausgaben mit 88,500

abgezogen, bleiben 24,050

um welche der Voranschlag der Staatswirthschaftskommission günstiger ist als derjenige des

Regierungsraths.

Der Voranschlag des Regierungsraths schließt mit einem Defizit von 188,510

Nach Abzug obiger 24,050

bleibt muthmaßliches Defizit 164,460

Bern, den 3. November 188».

Im Uame» der Staatswirthschaftskommisston

der Präsident

Andr. Schmid.
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Keucht
des

Regierungsraths an den Großen Rath

über

die Irage der Fornahme einer Ferfassungsrevision.
(November 1880.)

Herr Präsident,
Meine Herren!

Sie haben am 8. November 1879 beschlossen: „Der
Regierungsrath wird beauftragt über die Frage einer

Verfassungsrevision dem Großen Rathe bis zu seiner
nächsten Session Bericht zu erstatten und Anträge
vorzulegen." Die Behandlung dieser Angelegenheit haben
Sie jedoch sowohl am 18. März wie am 26. Mai 1880,
mit Rücksicht auf noch dringendere, die Herstellung des

finanziellen Gleichgewichts im Staatshaushalte bezweckende

Arbeiten, auf eine spätere Session verschoben. Wir beehren
uns nun, mit Gegenwärtigem dem erhaltenen Auftrage
nachzukommen.

Die nächste Veranlassung zu Ihrem Auftrage vom
8. November 1879 war bekanntlich die vom Regierungsrathe

im Gesetzesprojekte betreffend Vereinfachung des

Staatshaushalts beantragte Verminderung der Zahl der

Mitglieder des Regierungsraths von neun auf sieben, ein

Antrag, welcher zum Theil in den wiederholten Ablehnungen
seitens gewählter Regierungsrathsmitglieder, zum Theil
in dem Bestreben seinen Grund hatte, auch hierin das
Beispiel der Sparsamkeit und der Vereinfachung des

Staatshaushalts zu geben. Nun schien zwar der Große
Rath mit dem Inhalte dieses Antrages ziemlich allgemein
einverstanden zu sein; weil aber die Verminderung der

Mitgliederzahl des Regierungsrathes eine Revision des

Z 34 der Staatsverfaffung enthält, so schien es Ihnen
richtiger gehandelt, solche nicht in Verbindung mit einem
bloßen Gesetze, sondern für sich allein nach Maßgabe der

90 ff. der Verfassung vorzunehmen. Auch haben Sie
sich ohne Zweifel nicht verhehlt, daß bei einer Revision
der Verfassung nothwendigerweise nicht bloß der Z 34,
sondern noch andere Bestimmungen in Frage kommen
müßten, welche entweder bereits durch die neue
Bundesverfassung beschränkt oder aufgehoben worden sind, oder
deren Abänderung im Interesse unserer kantonalen
Gesetzgebung liegen könnte; und aus diesem Grunde lautet
Ihr Auftrag an uns, ohne Bezeichnung einzelner Punkte
oder Paragraphen, ganz allgemein dahin: „über die
Frage der Vornahme einer Verfassungsrevision

dem Großen Rathe Bericht zu erstatten und
Anträge vorzulegen."

Wir stellen hiemit vorerst die Thatsache fest, daß der

Große Rath die Initiative zur Behandlung der Ver-
fassungsrevisionsfrage ergriffen und dadurch den Willen
kundgegeben hat, sich ernstlich mit derselben zu befassen;
sodann konnte die Aufgabe des Regierungsrathes keine

andere sein, als die, daß wir die Staatsverfassung
vom 31. Heumonat 1846 in allen ihren Theilen ganz
objektiv auf ihre Revisionsbedürstigkeit prüfen
und die uns nothwendig oder wünschenswert!) scheinenden
Revisionspunkte bezeichnen sollten.

Für die Beurtheilung der Nothwendigkeit vderWünsch-
barkeit einer Revision kommen in Betracht:
I. das Verhältniß der bernischen Staatsverfassung zur

Bundesverfassung vom 29. Mai 1874;
II. das Bedürfniß unserer inner-kantonalen Gesetzgebung

und Verwaltung.

Das Verhältniß der bernischen Staatsverfassung

zur Bundesverfassung ist zum Theil schon
durch die Bundesverfassung von 1848, zum Theil durch
diejenige vom 29. Mai 1874 in mehrfacher Hinsicht so
verändert worden, daß manche Bestimmungen der erstern
durch letztere aufgehoben oder überflüssig geworden, andere
in ihrem Inhalte wesentlich beschränkt worden sind und
einer neuen Redaktion bedürfen, um mit der
Bundesverfassung im Einklang zu stehen.

4» Als aufgehoben oder überflüssig geworden
betrachten wir:

H 27, I, b. die Erlassung der Militärverfassung und
der Gesetze über die Organisation und Prozeßform der
Kriegsgerichte, nebst Z 87 betr. Militärpflicht u. dgl.

Z 27, I, ck. die Bestimmung der Posttarife nebst
III. k. betr. die Pacht der Posten.

Z 27, I, a, die Erlassung der Vorschriften betr. das
Münzwesen.

H 27, I, i. und IV, ck, die Ernennung und Instruktion
der Abgeordneten an die eidgenössische Tagsatzung und



die Ertheilung der Standesstimme für Kriegserklärungen
und Friedensschlüsse.

§ 27, I, die Abschließung von Staatsverträgen.
Z 79, betr. die Niederlassung und die Gewerbefreiheit.

3. Als mehr oder weniger durch die
Bundesverfassung beschränkt und einer neuen Redaktion
bedürftig betrachten wir:

§ 3, L, betr. Stimmrecht der Schweizerbürger, mit
Rücksicht auf Art. 43 B.-V.

§ 82, betr. Niederlassung fremder religiöser
Korporationen und Orden Und Unterricht durch ein denselben
angehörendes Individuum.

Z 89, betr. das Civil- und Handelsrecht.

Ferner könnten hier noch in Frage kommen:
§ 80, betr. die kirchlichen Verhältnisse, mit Rücksicht

auf Art. 50 der Bundesverfassung;
H 81, betr. den Primarunterricht, mit Rücksicht auf

Art. 27 der Bundesverfassung;
Z 99, betr. den Eid auf die Verfassung, mit Rücksicht

auf Art. 49 der B.-V.

Wir geben nun unbedingt zu, daß alle diese Punkte,
in denen eine Uebereinstimmung der Kantonsverfassung
mit der Bundesverfassung fehlt, für sich allein keinen

hinlänglichen Grund für eine totale Revision der erstern
abgeben- Denn abgesehen davon, daß die durch die
Bundesverfassung geforderten Abänderungen nicht sehr
zahlreich sind, so hat sich auch die Durchführung der
Bundesverfassung in Wirklichkeit unschwer so vollzogen,
daß alle ihr etwa widersprechenden kantonalen
Verfassungsbestimmungen von selbst dahingefallen sind, seien
sie nun ausdrücklich aufgehoben worden oder nicht.

Die Bereinigung des Verhältnisses zwischen der
Kantonsverfassung und der Bundesverfassung wird darum
wohl erst dann stattfinden, wenn

II.
das Bedürfniß unserer innerkantonalen
Gesetzgebung und Verwaltung selbst eine Revision
der Verfassung hervorgerufen hat.

In der That sind vom Standpunkte dieses
Bedürfnisses aus seit bald zwanzig Jahren, nämlich seit
der ersten Anregung zum Referendum im Jahre 1862,
wiederholte Anläufe, bald von einzelnen Staatsmännern,
bald von vaterländischen Vereinen, bald vom Großen
Rathe selbst gemacht worden; und zwar sind dieselben
hauptsächlich zweien Motiven entsprungen, einem
materiellen und einem idealen, nämlich: dem Verlangen
nach Vereinfachung und Verbesserung der
Staatsverwaltung und dem Triebe nach
Ausbildung der Demokratie. Das eine Mal trat
mehr das eine, das andere Mal das andere dieser
Motive in den Vordergrund; aber wo irgend ernste
Vorschläge zu einer Revision der Verfassung gemacht wurden,
geschahen sie auch stets in dieser doppelten Richtung, und
es unterliegt für uns keinem Zweifel, daß eine allfällig
vorzunehmende Revision nur dann ein gedeihliches
Resultat haben wird, wenn sie nach beiden Richtungen hin
aus einem wirklichen und tiefgefühlten Bedürfniß des
Volkes hervorgegangen ist, demselben Rechnung trägt
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und einer fortschrittlichen Entwicklung unseres Staatswesens

Bahn und Pfad erweitert. In dieser Anschauung
bestärkt uns die Erfahrung der letzten Revisionsbewegung
in den Jahren 1877 und 1878. Dieselbe hatte trotz den
mancherlei Fürsprechern in der Presse, in Vereinen und
im Schooße des Großen Rathes doch zu wenig Wurzeln
im Volke und beruhte gar zu sehr auf bloßem materiellem
Mißbehagen, als daß sie ein fruchtbares Resultat hätte
erzielen können. Als das Volk am 26. August 1877
den Finanzplan für die Jahre 1875—1878 verworfen
hatte, hieß es freilich auch im Großen Rathe, das
Volk verlange eine Revision der Verfassung, ehe es

auf neue finanzielle Gesetzesvorlagen eingehe; es wurde
am 19. September 1877 der Anzug Arn und Genossen
betreffend eine Verfassungsrevision vom Großen Rathe
mit 96 gegen 81 Stimmen erheblich erklärt; auf ihn
und auf ein mit 8173 Unterschriften eingelangtes
Volksbegehren hin beschloß der Große Rath am 27.
November 1877, die Frage einer Verfassungsrevision dem
Volke zum Entscheid vorzulegen; aber am kalten 13.
Januar 1878 wurde dieselbe vom Volke mit dem erdrückenden
Mehr von 28,468 gegen 12,355 Stimmen verneint. Nun
hieß es wieder, das Volk verlange vor Allem die
Wiederherstellung des Gleichgewichts in den Staatsfinanzen,
bevor man an die Revision der Verfassung gehe; aus
materieller Mißstimmung war also die Revision verlangt,
aus materieller Mißstimmung wieder verworfen worden.
Hieraus geht wohl mit Sicherheit hervor, daß eine
Revisionsbewegung sich nicht ausschließlich auf materielle
Beweggründe stützen darf, sondern nebst ihnen auch einem
idealen politischen Streben, dem Triebe nach
Vervollkommnung seiner demokratischen Institutionen, ihr Dasein
verdanken muß, um fruchtbar zu sein. Wir wollen nicht
untersuchen, ob heute jene beiden Motive zu einer Revision
die Gemüther des Volkes hinlänglich bewegen; der Große
Rath wird dieses zu beurtheilen haben. Hingegen
beehren wir uns, Ihnen, bei Durchgehung der Revisionswünsche,

diejenigen Punkte zu bezeichnen, in welchen
unseres Erachtens das Interesse unserer Gesetzgebung
und Verwaltung in materieller wie in idealer politischer
Hinsicht eine Abänderung der Verfassung wünschbar
erscheinen läßt.

1. Das Steuerwesen steht bekanntlich bei den
meisten Revisionsfreunden im Vordergrunde ihrer
Forderungen, zum Theil mit Unrecht. Denn manche
der größten Uebelstände, die man bÄagt, die ungleiche
Besteurung der Bürger, die unrichtige Angabe oder gar
Verheimlichung von Vermögen oder Einkommen, der zu
geringe Abzug für den nothwendigsten Lebensunterhalt,
sie haben alle ihren Grund nicht in der Verfassung, sondern
in der Gesetzgebung und der Gesetzeshandhabuna und
können, soweit dies überhaupt möglich, ohne Verfassungsrevision

gehoben werden; eine bezügliche Gesetzesrevision
wird auch bereits von der Regierung ernstlich vorbereitet.
Auch einer mäßigen Progressivsteuer, wenn sie überhaupt als
wünfchbar und nützlich für den Kanton Bern erscheinen
sollte, steht der Wortlaut gegenwärtiger Verfassung nicht im
Wege; nur ist sie von derselben nicht geboten, sondern diese

läßt hierin mit Recht der Gesetzgebung freie Hand. Hingegen
steht die in den ZZ 85 und 86 bestimmte Ungleichheit des

Steuersystems im alten Kantonstheil und im Jura mit
den Grundsätzen eines einheitlichen Staatswesens so sehr
sin Widerspruch und hat so große Unbilligkeiten im
Gefolge, daß wir gerade im Interesse einer den ganzen
Kanton umfassenden neuen und gerechtern Steuergesetz-

30
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gebung die Revision der genannten Steuerartikel der
Verfassung dringend wünschen müssen. Dabei möchten wir
jedoch hinsichtlich des anzuwendenden Systems der
Gesetzgebung möglichst wenig vorgreifen, insbesondere auch die

indirekten Steuern in der Verfassung weder fordern
noch verbieten, sondern die Lösung dieser Frage der je-
weilen herrschenden volkswirthschaftlichen Anschauung und
dem praktischen Bedürfniß überlassen.

2. Im Interesse einer für den ganzen Kanton
gemeinsamen Gesetzgebung liegt ferner die einheitliche
Organisation des Armenwesens im Sinne der örtlichen,
gegenüber den Notharmen obligatorischen Armenpflege.

3. Die Organisation des Gemeindewesens
betreffend (Z 66 ff.), theilen wir die schon oft geäußerte
Ueberzeugung, daß der Dualismus der historisch
überlieferten Burgergemeinde und der neuzeitlichen
Einwohnergemeinde — jene reich und der Leistungspflicht
für das Gemeinwesen enthoben, diese arm und mit
schweren Pflichten belastet — kein normaler Zustand sei.

Wir sehen beide Organismen in ihrer Thätigkeit
geschwächt. Wir wünschten eine einheitliche starke Gemeinde

zu haben oder zu schaffen, welche in richtiger Verbindung
des konservativen und des beweglichen Elements die

Trägerin und Förderin aller öffentlichen Interessen der

Gemeindebürger wäre.
Jedenfalls würden wir bei einer Ver^affungs-

revision dem Uebelstande der zu kkeinen Gemeinde
n, welche niemals einen kräftigen Organismus bilden

können, dadurch abzuhelfen trachten, daß wir deren
Aufhebung und Verschmelzung durch Dekret des Großen
Rathes ermöglichten. Besitzen wir doch im Kanton (bei
der letzten Volkszählung) 57 Gemeinden mit weniger
als 200, und 233 mit weniger als 500 Einwohnern.

4. Von andern schon häufig im Interesse der
Vereinfachung der Staatsverwaltung und des Gerichtswesens
gestellten Forderungen würden wir noch befürworten: die

Verminderung der Zahl der Großräthe dadurch,
daß je Einer nicht mehr auf 2000, sondern auf 3000
Einwohner gewählt würde; es würde dieses noch immer
eine Behörde von etwa 180 Mitgliedern ausmachen,
angesichts der durch das Referendum veränderten Stellung
des Großen Rathes gewiß noch groß genug. Bei diesem
Anlasse würden wir auch für die Möglichkeit der
Minoritätenvertretung bei kantonalen und Gemeindewahlen
sorgen, da dieser Grundsatz doch immer mehr seiner
Verwirklichung zustrebt. Die Zahl der Regierungsräthe

sollte definitiv auf sieben herabgesetzt werden.
Wenn jedoch das Volk oder schon der Große Rath sich

gegen die baldige Vornahme irgend welcher Revision
aussprechen sollte, so hielten wir es nicht mehr für
zulässig, zwei Stellen im Regieruugsrathe stetsfort unbesetzt

zu lassen, sondern wir müßten beim Großen Rathe allen
Ernstes auf Wiederbesetzung derselben dringen; denn nur
im Hinblick auf eine vorzunehmende Revision des Z 34
der Verfassung hat sich die verfassungswidrige Mitgliederzahl

des gegenwärtigen Regierungsrathes bisher noch
rechtfertigen lassen.

Endlich würden wir eine Reform der
Gerichtsorganisation zwar nicht schon in der Verfassung
vornehmen, wohl aber der Gesetzgebung vorbehalten, damit
diese jedenfalls nicht mehr gehindert sei, die Reform im
Sinne der Vereinfachung und zugleich zum Zwecke einer
durchgängig tüchtigern Besetzung der Richterstellen vor-"
zunehmen, wenn einmal die Gedanken und Vorschläge

zur neuen Organisation sich genugsam werden abgeklärt
haben.

Die schon seit 1848 mehrmals in den Behörden
angeregte, wegen ihrer Schwierigkeiten aber bisher nicht
gelungene Ver mind erun g der Amtsbezirke nahmen
wir nicht unter die Verfassungsrevisionspunkte auf,
sondern möchten sie, wie bisher, so auch künftig der
Gesetzgebung anheimstellen.

5. Es bleibt uns noch die Ausübun g der Volksrechte

zu besprechen übrig, hinsichtlich derer in der
Gegenwart zahlreiche Forderungen laut werden und von
denen einige jedenfalls in einer neuen Verfassung Raum
finden müssen.

Vorerst muß das seit 1869 bestehende Referendum
organisch in die Verfassung eingeordnet und genauer
bestimmt werden, als es im Z 6 der gegenwärtigen
Verfassung geschehen ist. Sodann wäre die Frage zu
untersuchen, ob und in welcher Form einer gewissen Anzahl
von Bürgern das Recht der Initiative zur Abänderung
eines bestehenden oder zur Vorlage eines neuen Gesetzes

einzuräumen sei, ohne einer übertriebenen Neuerungssucht,
häufiger Agitation und in Folge davon wieder eintretender

Ermattung und Apathie eines großen Theils unsers
Volkes Vorschub zu leisten.

Unbedingt wünschenswerth und nicht abzuweisen
scheint uns die Forderung der Volksinitiative zu Par-
tialrevisionen der Verfassung zu sein, durch
welche von Zeit zu Zeit einem berechtigten Bedürfniß

Rechnung getragen werden könnte, ohne immer die

ganze Verfassung in Frage zu stellen. Bei dem im
Ganzen sehr bedächtigen Charakter des bernischen Volkes
insbesondere können wir die Furcht nicht theilen, daß
vom Recht zu Partialrevisionen ein maßloser und
verderblicher Gebrauch gemacht würde. Wenn dasselbe schon
in der bestehenden Verfassung unzweideutig ausgesprochen
wäre, so wären einige längst als nothwendig erkannte
Abänderungen bereits vorgenommen, und wir brauchten
gerade heute nicht Manches in Frage zu ziehen, worüber
die Ansichten vielleicht noch zu wenig abgeklärt, die
Erfahrungen noch nicht reif sind. Da nun aber bekanntlich
die Ansichten über die Frage der Zulässigkeit von Partial-
reyisionen auf Grund der HZ 90 ff. der bestehenden
Verfassung auseinandergehen, so ist es geboten, in einer neuen
Verfassung dieses Recht ausdrücklich zu verkünden. Wenn
dieses geschieht, so wird man um so eher auch die von
uns heute empfohlene Revision auf das Maß des
Nothwendigsten beschränken und Anderes der Zukunft
überlassen können.

»

Gestützt auf das Angebrachte beehren wir uns daher,
bei Ihnen, Herr Präsident, meine Herren, zu stellen den

Antrag:
Der Große Rath des Kantons Bern,

in Erwägung,

1. daß die bernische Staatsverfaffung in mehrern
Punkten mit der Bundesverfassung nicht mehr im
Einklang steht oder durch Bestimmungen derselben
ersetzt worden ist;
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daß sie auch den Bedürfnissen einer zeitgemäßen
Entwicklung der kantonalen Gesetzgebung und
Verwaltung nicht mehr entspricht;
daß insbesondere das Verhältniß zwischen dem alten
und neuen Kantonstheil im Sinne möglichster Einheit

der Gesetzgebung geordnet werden sollte;

wolle beschließen:

Es sei eine Revision der Staatsverfassung
vorzunehmen ; ^
Es sei dieser Beschluß gemäß Z 91 der
Staatsverfassung der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfeh
lung an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 19. November 1880.

Im Uame» des Kegierungsraths

der Präsident
Steiger,

der Rathsschreiber
L.

Hochachtungsvoll

Bern, im November 1880.

Der Regierungspräsident

Steiger.
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Sàrs-AMsch
für

de» alte« Kantonstheil.
(Mai und November 1880.)

Der Kroße Waty des Kantons Wer«
in Betracht,

daß eine zu weit gehende Zerstücklung der Grundstücke und eine zu große Unregelmäßigkeit in der Form und
gegenseitigen Lage derselben, sowie der Mangel an ständigen Feldwegen für den Betrieb der Landwirthschaft nicht nur
in den ackerbautreibenden Gegenden, sondern namentlich in den trockengelegten Moosgebieten unsres Landes von
großem Nachtheil ist;

in weiterer Ausführung der gesetzlichen Vorschriften über das Vermessungswesen,
auf den Antrag des Regierungsraths

beschließt:

(Entwurf der Regierung.) (Anträge der Kommission.)

l. Jeder Gemeindebezirk ist nach dem Vermessungsgesetz

vom 18. März 1867 und nach der Verordnung
vom 26. Mai 1869 in Fluren einzutheilen. Dieselben
sind vorschriftgemäß zu vermarchen.

Wenn mehrere Grundstücke einer Flur durch
gemeinschaftliche Rechtsverhältnisse (Wässerung, Wegunterhalt :c.)
verbunden sind, so können sie als Flurabtheilung
ausgeschieden werden.

Umgekehrt können mehrere Fluren zu einem
Flurverband vereinigt werden, wenn gemeinschaftliche
Rechtsverhältnisse es wünschenswerth machen.

S. Zum Zwecke der Anlage ständiger Feldwege behufs
einer verbesserten Feldeintheilung und freier Benutzung
der Grundstücke (Aufhebung des Flurzwangs), sowie zur
Ausführung von Entwässerungen und Bewässerungen können
sich die Grundbesitzer einer Flur oder Flurabtheilung oder
eines Flurverbandes zu einer Flurgenossenschaft vereinigen.

3. Zur Bildung einer Flurgenossenschaft ist die
Mehrheit der betheiligten Grundeigenthümer einer Flur
oder Flurabtheilung oder eines Flurverbandes nothwendig;

diese Mehrheit muß aber auch den größern Theil
des betheiligten Landes, nach Flächenraum und Steuerwerth,

besitzen.

4. Die Flurgenossenschaft hat eine Flurkommission
von 5 bis 9 Mitgliedern zu wählen, wobei auch Nicht-
betheiligte wählbar sind.

Streichung des Satzes: „Dieselben sind
vorschriftgemäß zu vermarchen";

dagegen folgende Einschaltung:
Unter „Flur" (Zeig oder Feld) versteht man einen

größern zusammenhängenden, durch administrative, natürliche

oder wirthschaftliche Grenzen abgeschlossenen Bezirk
von Gebäuden, Hofstätten, Reben, Feldern, Wiesen, Weiden
oder Wäldern. (Z 7 des Verm. Ges.)
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(Entwurf der Regierung.)

8. Die Flurkommission hat vorerst Statuten zu
entwerfen, worin namentlich zu bestimmen ist, wer die
Ausführung zu leiten, wer daran betheiligt und wie die
Kosten des Unternehmens und der künftige Unterhalt
der ausgeführten Arbeiten zu tragen seien. Die Statuten
sind hierauf zur Einsicht aller Betheiligten wenigstens
14 Tage öffentlich aufzulegen, damit diejenigen, welche

gegen das Unternehmen sind oder sonstige Aussetzungen
zu machen haben, ihre Einsprachen schriftlich anbringen
können. Wer nicht Einsprache erhebt, wird angesehen,
als stimme er den Statuten bei. Die Flurkommission
hat sodann die Statuten, nebst einem Verzeichniß der
denselben beigetretenen Grundeigenthümer, dem
Regierungsrathe zur Genehmigung einzusenden.

Er wird dieselbe ertheilen und die Ausführung als
ein Unternehmen des gemeinen Wohles erklären, insofern
er nach stattgefundener Untersuchung findet, daß die
Vorlage allen gesetzlichen Vorschriften entspricht, die
nöthigen Faktoren zu einer zweckmäßigen und gesicherten
Ausführung vorhanden sind und auch die Kosten des

Unternehmens mit dem wirklichen Nutzen desselben im
Einklang stehen. Nach Genehmigung der Statuten durch
den Regierungsrath ist die Flurgenossenschaft gesetzlich

konstituirt.

K. Die Flurkommission hat hierauf, nach Maßgabe
des Dekrets über die Parzellenvermessungen vom 15. Dez.
1874, die Anfertigung eines Planes und Kostenvoranschlages

zu veranstalten, worin die auszuführenden Weg-
und sonstigen Arbeiten, die neue Eintheilung der Felder
und Parzellen und die Umfangsgrenzen des betheiligten
Gebietes anzugeben sind.

Plan und Kostenvoranschlag sind ebenfalls wenigstens
14 Tage lang zur Entgegennahme von Einsprachen
öffentlich aufzulegen und sodann dem Regierungsrathe
zur Genehmigung vorzulegen.

Der Regierungsrath kann, unter gewissenhafter Prüfung

der eingelangten Einsprachen und Bemerkungen,
diejenigen Ergänzungen und Abänderungen verfügen, die
er zu einer zweckmäßigen und gerechten Ausführung des

Unternehmens für nothwendig erachtet.
Die Ausführung der Arbeiten darf erst nach

Genehmigung des Planes in Angriff genommen werden. Der
Beginn derselben ist durch die Flurkommission rechtzeitig
öffentlich bekannt zu machen. Zeigen sich im Verlaufe
der Ausführung Veränderungen oder Ergänzungen nöthig,
so kann der Regierungsrath diese, nach Anhörung der
Betheiligten, vornehmen.

7» Die Sanktion der Statuten und des Planes
durch den Regierungsrath berechtigt die Flurgenossenschaft

das zur Ausführung des Unternehmens auf
Grundlage des genehmigten Planes erforderliche Eigenthum

oder auf Grundeigenthum gehende Rechte nach
Maßgabe des Gesetzes vom 3. Herbstmonat 1868 zu ex-
propriiren und die nicht beigetretenen Betheiligten zu
einem verhältnißmäßigen Beitrag anzuhalten. Das
Beitragsverhältniß wird für die der Flurgenossenschaft
Beigetretenen nach den Bestimmungen der Statuten, für alle
übrigen dagegen nach dem Verhältnisse des Nutzens
bestimmt, der ihnen aus dem Unternehmen erwächst.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes 1880.

(Anträge öer Kommission.)

Streichung des Satzes: „und sodann dem

Regierungsrathe zur Genehmigung vorzulegen."
Dagegen folgt Zusatz:
Sollte die Mehrheit der bei dem Unternehmen betheiligten

Grundeigenthümer sich mittelst schriftlicher Eingabe
gegen den Plan aussprechen, so hat die Flurkommission
eine neue Vorlage auszuarbeiten und nebst begutachtendem

Bericht und Kostenanschlag bem Regierungsrathe zur
Genehmigung vorzulegen. Er kann unter gewissenhafter rc.

si
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(Entwurf der Regierung.)

Die letztern dürfen jedoch in keinem Falle um mehr belegt
werden, als der ihnen erwachsene Nutzen beträgt (Z 8,
3. Absatz hienach).

8. Bei der neuen Eintheilung der Grundstücke einer
Flur soll jeder Eigenthümer, soweit thunlich, für den

Werth der abgetretenen Grundstücke den Ersatz in Grundstücken

in möglichst gleicher Lage wie früher und von
annähernd gleicher Bodengüte und Ertragsfähigkeit
erhalten.

Für die Werthung umzutauschender Grundstücke hat
die Flurgenossenschaft eine besondere durch den

Regierungsstatthalter ins Handgelübd aufzunehmende
Kommission von drei Mitgliedern zu wählen, welche unter
Berücksichtigung aller einschlagenden Faktoren die Schätzung
nach Wissen und Gewissen vorzunehmen hat.

Der nämlichen Kommission liegt auch die Schätzung
des Nutzens derjenigen Grundstücke ob, deren
Eigenthümer den Statuten nicht beigetreten sind.

9. Eine Entschädigung in Geld soll nur stattfinden:
a. zur Ausgleichung kleiner, nicht zu vermeidender

Werthunterschiede zwischen den umgetauschten Grundstücken;
b. wenn nur ein kleines Stück abzutreten ist und

es an schicklich gelegenem Land zum Ersatz mangelt, wobei
vollständiger Schadensersatz geleistet werden soll.

19. Alle Streitigkeiten über Beitragspflicht,
Beitragsverhältniß, Feld- und Parzellen - Eintheilung und
Schätzungen aller Art werden auf dem Administrativwege

erstinstanzlich vom Regierungsstatthalter und ober-
instanzlich vom Regierungsrath entschieden. Das daherige.
Verfahren richtet sich nach Analogie des Gesetzes vom
20. März 18S4.

Alle Entschädigungsbestimmungen bei Expropriationen
gehören dagegen vor die Gerichte.

11» Gärten, Baumgärten, Weinberge und
Waldungen, sowie Grundstücke, in welchen Steinbrüche,
Kiesgruben oder Bergwerke betrieben werden, können nicht
zwangsweise zu einem derartigen Unternehmen
herbeigezogen werden, es sei denn, daß das Unternehmen sonst
nicht ausführbar ist. Es bedarf aber dafür eines besondern
Enteignungsdekrets des Großen Rathes (Expropriation).

IS. Ueber die neue Flureintheilung ist nach deren
Vollendung ein amtsnotarialischer Akt nach den
gesetzlichen Vorschriften abzufassen, der Fertigung zu unterstellen

und in die Grundbücher einzutragen. Der Staat
verzichtet auf daherige Handänderungsgebühren.

13. Die Pfandrechte, welche auf den abzutretenden
Grundstücken haften, gehen nach dem bestehenden Range
auf die zum Ersatze zugewiesenen Liegenschaften über, und
zwar erstrecken sich die übergegangenen Pfandrechte nach
dem Datum ihrer Errichtung auf das Ganze der
neuerworbenen Liegenschaft, selbst in dem Falle, wenn diese

an die Stelle von mehrern einzelnen Grundstücken tritt,
die vorher ungleich mit Pfandrechten belastet waren.

(Anträge der Kommission.)

Zusatz zu Art. 13.

In Fällen dieser letzterwähnten Art kann gegen offenbare

Härten und Unbilligkeiten, die sich aus der
Rangordnung ergeben, während sechs Monaten, von der
Einschreibung des Flureintheilungsplanes in das Grundbuch
an gerechnet, beim Regierungsrathe Beschwerde geführt
und von diesem nach Untersuchung der Sache und
Anhörung der Betheiligten auf dem Administrativwege eine

angemessene Verfügung über das Rangverhältniß getroffen
werden.



(Entwurf der Regierung.)

14. Nach erfolgter Einschreibung des Flur-Einthei-
lungs-Vertrages hat der Amtsschreiber den stattgehabten
Uebergang der Pfandrechte auf die neuen Grundstücke in
den betreffenden Pfandtiteln amtlich zu bescheinigen, resp,
die neuen Grundstücke in den Pfandtiteln nachzutragen.
Die daherigen Gebühren fallen den Pfandschuldnern auf.

Findet für Grundstücke, auf welchen Unterpfandsrechte

lasten, eine Entschädigung in Geld statt, so ist der

Betrag an den oder die Hypothekargläubiger nach ihrer
Rangordnung oder bei gleicher Rangordnung nach der

Größe ihrer Forderungen- abzutragen.

13. Nach Vollendung der Arbeiten hat die
Flurkommission sämmtliche Wege, Parzellen u. s. w.
vorschriftgemäß vermarchen zu lassen, den Flurplan mit
der neuen Eintheilung und dem Verifikationsbericht des

Kantonsgeometers, als Bestandtheil des Vermessungswerkes

des betreffenden Gemeindebezirks, zur Kenntnißgabe

an die Grundbesitzer und zur Entgegennahme von
Einsprachen 30 Tage öffentlich aufzulegen und nachher
den neuen Flurplan nebst den dazu gehörenden
Dokumenten behufs Fertigung und Eintragung in die Grundbücher

dem Regierungsrathe zur Sanktion vorzulegen.

1K. Sämmtliche Kosten eines derartigen Unternehmens,

sowie der Unterhalt der ausgeführten Werke fallen
zu Lasten der Flurgenossenschaft und sind hierüber,
sowie über die Handhabung der Flurpolizei, in den
Statuten die nöthigen Bestimmungen aufzustellen.

17. Die Zerstücklung von Grundstücken in kleinere
Parzellen als 450 f^j-Meter (5000 füfiFuß) für offenes
Land mit Ausnahme von Hausplätzen, Gärten, Baumgärten

und Weinbergen, oder als 900 f^Z-Meter (10,000
dj-Fuß) für Wald ist in Zukunft unzuläßig.

Kein Grundstück darf durch Theilungen unzugänglich
gemacht werden.

Verträge über Liegenschaften, welche nach Erlaß
gegenwärtigen Gesetzes im Widerspruch mit diesen
Vorschriften abgeschlossen werden, sind ungültig.

Die Fertigungsbehörden sollen keine Verträge fertigen,
bei welchen diese Bestimmungen außer Acht gelassen sind.

18. Die Ausführung aller auf dieses Gesetz gestützten
Unternehmen steht unter der Aufsicht, der Direktion des

Vermessungswesens. Dieselbe wird behufs Anleitung für
- die Flurgenossenschaften Normal-Statuten ausarbeiten.

19. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung
dieses Gesetzes beauftragt. Dasselbe tritt nach Annahme
durch das Volk auf in Kraft und
ist in die Gesetzsammlung aufzunehmen.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung
an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 19. Mai 1880.

Im Uamen des Zlegierungsraths

der Präsident
Scheurer,

der Kanzleisubstitut
V. Giroud.
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Abgeänderter Dekretsentwurf

betreffend

die Bekanntmachung der Verhandlungen des Großen Raths.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Vollziehung des Z 32, 2. Absatz, der Staatsverfassung

und des ZI des Gesetzes über die Vereinfachung der

Staatsverwaltung,

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:
s 1-

Die Verhandlungen des Großen Raths sollen durch
ein besonderes Tagblatt, als Zugabe zum Amtsblatte,
dem Volke bekannt gemacht werden.

s 2.

Das Tagblatt besteht aus zwei Abtheilungen:
1) aus den Verhandlungen des Großen Raths,
2) aus den Beilagen.

In den Verhandlungen sind die Reden in derjenigen
Sprache wiederzugeben, in welcher sie im Großen Rathe
gehalten wurden. Außerdem ist dem französischen Amtsblatte

ein kurzgefaßtes Protokoll in französischer Sprache
über die Verhandlungen des Großen Raths beizufügen,
welches die Traktandencirculare, die Namen der einzelnen
Redner, den Sinn ihrer Voten, die Anträge und
Abstimmungsergebnisse wiedergeben soll.

In den Beilagen sind die Vorträge des Regierungsraths,

seiner Direktionen und der Kommissionen, welche
der Wichtigkeit der Sache wegen dem Großen Rathe
gedruckt ausgetheilt werden müssen, in beiden Sprachen
zu veröffentlichen. Die Beilagen erscheinen daher in

einer deutschen und einer französischen Ausgabe.
Ausnahmsweise wird der Staatsverwaltungsbericht, welcher
gleichfalls in beiden Sprachen gedruckt werden soll,
abgesondert veröffentlicht.

s 3-

Die Herausgabe des Tagblattes und des französischen
Protokolls liegt der Staatskanzlei ob. Der mit der
Redaktion beauftragte Beamte wird vom Regierungsrathe
auf eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Seine
Besoldung und sein Dienstverhältniß sind durch ein besonderes

Regulativ festzustellen.

8 4.

Der Regierungsrath ist ermächtigt, die weitern
Ausführungsbestimmungen zu erlassen.

8 5.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Bern, den 23. Wintermonat 1880.

Im Namen des Kegieruugsraths

der Präsident
Steiger,

der Rathsschreiber
L. Kurz.
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